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Zur Ausbildung der Wohlfahrtspflegerinnen
Von Dr. F. Memelsdorff, Beigeordnetem des Deutschen Städtetages, Berlin.

Die Ausbildung der Wohlfahrtspflegerinnen (Fürsorgerinnen, Sozial
beamtinnen) ist durch Bestimmungen der Länder geregelt. Preußen ist bahn
brechend vorangegangen und hat im Jahre 1920 „Vorschriften über die staat
liche Prüfung von Wohlfahrtspflegerinnen“ nebst Ausführungsrichtlinien 
erlassen1). Die meisten anderen Länder haben ähnliche Bestimmungen heraus
gegeben. Auf Anregung des Reichsministeriums des Innern ist im Jahre 1926 
eine Verständigung unter den Ländern über die gegenseitige Anerkennung 
der staatlichen Prüfung zustande gekommen. Hierdurch ist eine gewisse Ein
heitlichkeit in die Ausbildung gebracht worden.

Die preußischen Vorschriften, die zur Grundlage der nachstehenden Aus
führungen genommen sind, tragen den Bedürfnissen der kommunalen Praxis 
in wesentlichen Punkten nicht ausreichend Rechnung. Die Wohlfahrtsschulen 
sind nicht Selbstzweck, sondern haben die Aufgabe, den Stellen, die Wohl
fahrtspflegerinnen brauchen, Kräfte zur Verfügung zu stellen, die den An
forderungen ihrer neuen Tätigkeit voll gewachsen sind. Mit anderen Worten: 
Die Ausbildung der Wohlfahrtspflegerinnen hat sich nach den Bedürfnissen 
der Praxis zu richten.

Die kommunale Praxis braucht — nicht nur auf dem Lande, sondern auch 
in den Städten, auch in den Großstädten — in erster Linie Fürsorgerinnen, 
die in einem begrenzten Bezirk sämtliche Aufgaben der wirtschaftlichen Für
sorge, der Jugendwohlfahrt und des Gesundheitswesens durchführen. In der 
offenen Fürsorge der Wohlfahrtsämter, der Jugendämter und der Gesundheits
ämter drängt die Entwicklung immer mehr zu der Einheits- oder Familien
fürsorge. Dieser Tatsache entsprechen die Ausbildungsvorschriften nicht. Die 
Schülerin der Wohlfahrtsschule muß sich ein Hauptfach wählen: Gesundheits
fürsorge oder Jugendwohlfahrtspflegc oder allgemeine und wirtschaftliche 
Wohlfahrtspflege — je nach der Art der Vorbildung. Diese Dreiteilung macht 
die einheitliche Ausbildung unmöglich und führt notwendigerweise zur Spczial-

’) Abgedrurkt in Snloiuon, Die Ausbildung zuin sozialen Beruf. Carl Heyiuauus 
Verlag. Berlin 1927, S. 33 ff.

1



ausbildung und Spezialfürsorgerin2). Die Anforderungen, die heute an den 
Beruf der Wohlfahrtspflegerin gestellt werden, sind außerdem so erweitert, 
daß die bisherige Einteilung in die drei Hauptfächer überholt ist. Die Aus
bildung auf der Wohlfahrtsschule muß so beschaffen sein, daß sie die angehen
den Fürsorgerinnen in einem geschlossenen Lehrgang für alle Fürsorgezweige 
einheitlich und gleichmäßig ausbildet. Der Lehrgang muß sowohl die theo
retischen Fächer umfassen wie in die praktische Arbeit einführen. Neben 
den üblichen theoretischen Kenntnissen muß er auch eine gründliche Unter
weisung in Verwaltungstechnik und -methodik enthalten. Die Anerkennung 
als staatlich anerkannte Wohlfahrtspflegerin sollte daher schlechthin und nicht 
mehr für eins der drei Gebiete erteilt werden. Eine besondere Spezial
ausbildung derjenigen Fürsorgerinnen, die für bestimmte Spezialgebiete, wie 
Krankenhausfürsorge, soziale Gerichtshilfe, Trinkerfürsorge, Gefährdeten- 
fürsorge benötigt werden, soll auf der Wohlfahrtsschule nicht erfolgen. Auch 
für diese Kräfte ist die einheitliche Ausbildung auf der Wohlfahrtsschule die 
beste. Die Spezialfürsorgerinnen werden am besten aus dem Kreise der 
Familienfürsorgerinnen entnommen, die neben der umfassenden Ausbildung 
auch die vielseitigsten Erfahrungen besitjen. Soweit daneben noch Spezial
kenntnisse notwendig sind, wird sie sich eine tüchtige Fürsorgerin ohne 
Schwierigkeit im Beruf aneignen.

Wenn bisher die Ausbildung vom Standpunkt der offenen Fürsorge der 
Städte betrachtet worden ist, so dürfte die einheitliche Ausbildung wohl auch 
vom Standpunkt der Anstalten, der Arbeitsämter, der Polizei und anderer 
Stellen, die fürsorgerische Kräfte beschäftigen, die beste sein. Auch diese 
Stellen müssen auf eine möglichst umfassende Ausbildung, die sämtliche 
Zweige der Wohlfahrtspflege berücksichtigt, Wert legen. Für diese Berufs
zweige sollte eine Spezialisierung erst nach Beendigung der Ausbildung auf 
der Wohlfahrtsschule erfolgen.

„Die theoretische Begründung für die einheitliche Ausbildung liegt nicht 
nur in ihrer organisatorischen Zweckmäßigkeit, sondern vor allem in der 
inneren Zusammengehörigkeit aller Fürsorgezweige oder, wie Dr. Baum es 
ausdrückt, in der Unteilbarkeit der Familie3 4.“ Wirtschaftsfürsorge ist in 
vielen Fällen genau so Erziehungsfürsorge wie Jugendfürsorge. Durch
greifende Jugendfürsorge ist nicht denkbar ohne Maßnahmen der Wohnungs
fürsorge, der Unterstütjungsfürsorge, der Berufsfürsorge, der Gesundheits
fürsorge. Alle Gesundheitsfürsorge wird zu sinnlosem Schein, wenn sie nicht 
Hand in Hand mit der Wirtschafts- und Jugendfürsorge geht. Die best
eingerichteten Anstalten nütjen nichts, wenn das Kind hernach wieder in die 
gleichen trüben Verhältnisse, in die schlecht gelüftete überfüllte Wohnung 
kommt, wenn es zu Hause kein ordentliches Bett hat oder wenn zu geringe 
oder schlecht zubereitete Nahrung die im Erholungsheim in acht Wochen er
zielten und mit Stolz registrierten 10 Pfund Gewichtszunahme in vier Wochen 
wieder schwinden macht. Gerade wenn man Wert auf vorbeugende und nach
gehende Fürsorge legt, darf man die Wirtschaftsfürsorge nicht von der Jugend- 
und Gesundheitsfürsorge und beides nicht voneinander trennen, denn eines 
gibt uns den Schlüssel zum anderen.

Wirtschafts-, Jugend- und Gesundheitsfürsorge gehören aber auch des
wegen zusammen, weil die Grundelemente der Arbeit in allen Fürsorgezweigen 
die gleichen sind: Die Fürsorgerin braucht, auch wo man an der Spezialfürsorge 
festhält, die Kenntnis des gesamten Fürsorgewesens; sie wird eine um so

3) Die sogenannte Gesundheits-Familienfürsorgerin ist keine Familienfürsorgerin,
sondern Spezialfürsorgcrin.
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bessere Spezialfürsorgerin sein, je besser sie allgemein durchgebildet ist und 
je mehr sie gelernt hat, über den Teilen das Ganze zu sehen. Sie braucht, ob 
sie nun in der Jugend-, Wirtschafts- oder Gesundheitsfürsorge tätig ist, die 
gleichen Anlagen und Eigenschaften: eine wache Beobachtungsgabe, Menschen
kenntnis, die Fähigkeit sich durchzusetjen, auch wenn nicht der Amtsraum 
und die Schranke Würde und Schut$ gewähren, sie braucht den Mut, selb
ständig Folgerungen zu ziehen, Entschlüsse zu fassen und in jedem Augenblick 
das Richtige und Praktische zu tun. Sie braucht, weil es sich in jedem Fall 
um Außenfürsorge handelt, die gleichen Methoden der Fragestellung, des 
Umgangs mit Menschen, der Tatsachenbeobachtung, der Hilfeleistung. Wenn 
man die gegenseitige Bedingtheit aller Notstände und aller Hilfsmaßnahmen 
und die Einheitlichkeit der Fürsorgemethodik erkannt hat, dann löst sich 
die Frage nach der Ausbildung von selbst: man bildet nicht mehr aus zur 
Wirtschafts-, Jugend- oder Gesundheitsfürsorgerin, sondern eben zur Für
sorgerin. Man ist dann auch nicht mehr im unklaren, wohin die Trinker
oder die Prostituiertenfürsorge gehört, man sieht, daß die soziale Gerichtshilfe 
mit der Erziehungsfürsorge nicht zu tun hat, obwohl sie Erziehungsfürsorge 
ist, und daß die^Unterstütjungsfürsorge genau so zur Familienfürsorge gehört 
wie die Gesundheitsfürsorge. Man erkennt vielleicht sogar, daß zwischen 
Vereinsfürsorge und öffentlicher Fürsorge kein wesentlicher Unterschied ist, 
nicht einmal in den Grundlagen der Gesinnung3).

Aus diesen Gründen hat der Preußische Städtetag 
kürzlich bei dem Preußischen Volkswohlfahrtsmini
sterium angeregt, daß die jetzt bestehende Drei
teilung auf der Wohlfahrtsschule beseitigt wird und 
daß die Schülerinnen einheitlich zur Wohlfahrts
pflegerin, zur Sozialbeamtin ausgebildet werden. Er 
befindet sich hierbei in völliger Übereinstimmung mit der Konferenz der 
Wohlfahrtsschulen, die einen gleichen Vorschlag gemacht hat. Die geschilderte 
einheitliche Ausbildung hat ihr Vorbild in der einheitlichen Ausbildung der 
Juristen und Mediziner auf der Hochschule: auch hier ist der Ausbildungsgang 
für sämtliche Juristen bzw. Mediziner der gleiche; eine Spezialisierung erfolge 
erst später nach Abschluß des Studiums.

Die Dreiteilung auf den Wohlfahrtsschulen baut sich — wie bereits 
hervorgehoben — auf der Verschiedenartigkeit der Vorbildung auf. Nach den 
geltenden Bestimmungen hat die Schülerin ein Hauptfach zu „wählen“, je 
nachdem sie eine pflegerische, erzieherische oder wirtschaftliche Vorbildung 
besitzt (in Wirklichkeit wählt sie gar nicht, sondern rückt zwangsläufig in das 
betreffende Spezialfach entsprechend ihrer Vorbildung ein). Diese einseitige 
Vorbildung bat in der Praxis der städtischen Wohlfahrts- und Gesundheits
pflege zu den schwersten Mißständen geführt. Es wird immer wieder darüber 
Klage geführt, daß die Wohlfahrtspflegerinnen, wenn sie von der Schule 
kommen, vielfach gar keine pädagogischen Kenntnisse besitzen oder daß ihnen 
die elementarsten Begriffe der Kranken- und Säuglingspflege fehlen. Der 
Grund liegt eben in der einseitigen Vorbildung. Es muß aber unbedingt von 
den Familienfürsorgerinnen verlangt werden, daß sie sowohl über praktische 
(kranken)pflegerische wie über (psychologisch) pädagogische Kenntnisse in 
gewissem Umfange verfügen. Nicht eine einseitige pflegerische 
oder pädagogische, sondern eine kombinierte pflege
risch-pädagogische Vorbildung ist daher ein unbe
dingtes Erfordernis für die Praxis der Familien-

3) So Bamberger in der Wohlfahrtswoche 1929 S. 90.
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fürsorgerinnen4). Wenn andere Stellen eine spezialisierte, einseitige 
Vorbildung weiter für nötig halten sollten, so muß jedenfalls für die Familien
fürsorge der Städte der kombinierte Zugangsweg zu den Wohlfahrtsschulen 
gefordert werden. Die Städte sind auf die Dauer nicht in der Lage, den 
Wohlfahrtspflegerinnen nach ihrer Einstellung in den städtischen Dienst durch 
Fortbildungslehrgänge oder sonstwie die erforderlichen praktischen Kenntnisse 
zu vermitteln, die die Fürsorgerinnen bereits besitjen müßten, die geradezu 
einen wesentlichen Bestandteil ihrer Ausbildung ausmachen. Eine kombinierte 
Vorbildung in dem erwähnten Sinne wird den Fürsorgerinnen selbst zugute 
kommen. Sie wird auch die Ausbildung auf den Wohlfahrtsschulcn selbst 
wesentlich einfacher gestalten, weil alsdann die Lehrer bei den Schülerinnen 
dieselben Kenntnisse im großen Durchschnitt vorausse^en können. „Es ist 
unerträglich, daß die Schülerinnen der einzelnen Zweige beim Besuch der 
gemeinsamen Wohlfahrtsschule jetjt eine völlig ungleichwertige Vorbildung 
mitbringen“5 6).

Die kombinierte pflegerisch-pädagogische Ausbildung ist folgendermaßen 
gedacht: Sie soll zwei Jahre dauern und soll die Grundlagen der Kranken- 
und Säuglingspflege und der Jugenderziehungsarbeit vermitteln. Die etwa 
einjährige systematische Ausbildung in der Kranken- und Säuglingspflege hat 
in staatlich anerkannten Pflegcschulen vor sich zu gehen. Die Anerkennung 
dieser Schulen wird mit besonderer Sorgfalt erfolgen müssen. Es werden 
nicht zu viele Einrichtungen anzuerkennen sein, damit überall Schülerinnen 
in ausreichender Zahl für die einjährige Ausbildung vorhanden sind. Die Aus
bildung kann leicht gefährdet werden, wenn nur wenige Schülerinnen für die 
einjährige Ausbildung, dagegen zahlreiche Anwärterinnen für den Kranken
schwesternberuf vorhanden sind. Gewiß begegnet es Schwierigkeiten, gleich
zeitig in einer Krankenanstalt die Schwesternschülerinnen in einem zwei
jährigen und die Anwärterinnen der Wohlfahrtsschulen in einem einjährigen 
Lehrgang auszubilden. Aber diese technischen Schwierigkeiten kann eine 
tüchtige Verwaltung, wie sich bereits jetjt gezeigt hat, leicht überwinden. Über 
die Ausbildung der Säuglingspflegerinnen in einem einjährigen Lehrgang 
wollen sich die Länder auf Anregung des Reichsministeriums des Innern 
zurzeit verständigen; diese Ausbildungsform kann für die angehenden Wohl
fahrtsschülerinnen mit herangezogen werden. Die etwa einjährige Ausbildung 
in der Jugenderziehungsarbeit muß ebenfalls eine systematische Ausbildung 
sein und darf nicht etwa nur in einer „Beschäftigung“ bestehen. Am besten 
wird die pädagogische Ausbildung in Erziehungsheimen, Waisenhäusern, 
Mädchenschut}häusern und ähnlichen Anstalten erfolgen, in denen die Schüle
rinnen systematisch angelernt und ausgebildet werden. Da eine solche Tätigkeit 
eine gewisse Reife erfordert, kann vorgeschrieben werden, daß als Mindest
alter für den Beginn der Ausbildung etwa 18 Jahre zu gelten haben. Audi die 
Auswahl der Anstalten für die pädagogisdie Ausbildung muß sorgfältig er
folgen. Die Landesjugendämter werden hier eine neue Aufgabe zu erfüllen 
haben.

Die Bedenken, die gegen eine derartige zweijährige kombinierte pflege- 
risdi-pädagogisdie Ausbildung erhoben w'crden, können als durdisdilagend 
nidit anerkannt werden. Mit Unredit wird gelegentlidi die Behauptung auf-

4) r‘ne kombinierte Vorbildung bat Sdiroeder vorgeschlagen (vgl. Zeitschrift für 
Schulgest ’heitspflege und Sozialhygiene 1929 S. 241). — Die preußischen Vorschriften
vom 10. . ptember 1918 verlangten ebenfalls eine kombinierte pflegerisch-pädagogische 
Vorbildung, und zwar kumuliert die staatliche Anerkennung als Krankenpflegeperson und 
die staatliche Prüfung als Kindergärtnerin usw.

6) So Schlegtendal in Die Innere Mission 1929 S. 301.
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gestellt, eine gute Fürsorgerin müsse eine zweijährige pflegerisch-hygienische 
praktische Ausbildung besitzen. Für die Familienfürsorgerin 
trifft dies auf keinen Fall zu. Es ist keineswegs erforderlich, 
daß die angehende Wohlfahrtspflegerin staatlich anerkannte Krankenschwester 
oder Säuglingsschwester ist. Zur eigentlichen Kranken- oder Säuglingspflege 
wird die Wohlfahrtspflegerin in ihrer späteren Arbeit nicht kommen. Was 
die Wohlfahrtspflegerin für ihre Praxis braucht, das sind die Grundlagen der 
pflegerischen Arbeit, die sich durchaus in einem Jahre erlernen lassen. Nach 
den jetjigen preußischen Vorschriften genügt sogar für das Hauptfach Gesund
heitsfürsorge der einjährige Besuch einer Krankcnpflegesdiule. Ähnlich ist 
es mit der Ausbildung in der Jugenderziehungsarbeit, deren Grundlagen die 
Wohlfahrtspflegerin beherrschen muß. Es ist nicht notwendig, daß die Für
sorgerin die Prüfung als Kindergärtnerin oder Hortnerin abgelegt hat. Die 
Wohlfahrtspflegerin betätigt sich nicht unmittelbar im Kindergarten oder 
Kinderhort. Sie braucht infolgedessen in dieser Disziplin nicht vollkommen 
ausgebildet zu werden.

Es ist zum Ausdruck gebracht worden6), daß der zweijährigen kombi
nierten Vorbildung deshalb nicht zugestimmt werden könne, weil die Wohl- 
fahrtspflegerin nur für ihren eigentlichen Beruf ausgcbildet werde, sich da
gegen — wenn sie den Beruf als Wohlfahrtspflegerin aus irgendeinem Grunde 
nicht ausüben wolle — als Krankenschwester, Kindergärtnerin o. dgl. nicht 
betätigen könne, da sie den entsprechenden Ausbildungsgang nicht bis zur 
Prüfung durchgemacht habe. Dazu ist einmal zu sagen, daß nach den je£t 
geltenden Bestimmungen bereits zur Ausbildung als Gesundheitsfürsorgerin 
nicht die volle Ausbildung als Krankenschwester nötig ist, sondern die ein
jährige pflegerische Vorbildung genügt. Audi diese Gesundheitsfürsorgcrinnen 
können also nidit ohne weiteres Krankensdiwester werden. Vor allem aber: 
In weldiem Fach ist es sonst üblidi, daß man für zwei versdiiedene Berufe 
ausgebildet wird? Wenn die Sache es erfordert, werden sidi die Wohlfahrts
pflegerinnen damit abfinden müssen. Außerdem kommt es verhältnismäßig 
selten vor, daß eine Fürsorgerin abspringt und ihre Ausbildung nidit vollendet 
oder ihren Beruf als Fürsorgerin nidit ausüben will. Auf soldie Ausnahme
fälle kann man nidit allgemeine Ausbildungsvorsdiriftcn aufbauen. Im übrigen 
kann dann audi die volle Ausbildung nachgeholt werden, wobei die bereits 
durdigemadite Ausbildungszeit angeredinet werden wird.

Wenn grundsätjlidi eine zweijährige kombinierte pflcgerisdi-pädagogisdie 
Ausbildung Voraussetzung für die Aufnahme in eine Wohlfahrtssdiule zur 
Ausbildung als Familienfürsorgerin sein soll, so werden diejenigen Anwärte
rinnen, die eine soldie kombinierte Ausbildung nidit genossen haben, eine 
entspredicndc zusätjlidie Ausbildung nadiweisen müssen. Diejenigen, die eine 
staatliche Prüfung als Kranken- oder Säuglingssdiwester abgelegt haben, 
werden eine zusätjlidie einjährige Ausbildung in der Erziehungsarbeit nadi- 
zuweisen haben. Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen werden die pflege- 
risdie Ausbildung nadiholen müssen. Personen, die die sonstigen Voraus- 
setjungen für den Besudi der Wohlfahrtsschule erfüllen, müssen eine zusätjlidie 
pflcgerisdi-pädagogisdie Ausbildung nadiweisen. Ausnahmen für Einzelfälle 
werden vorgesehen werden müssen.

Eine gewisse Härte mag darin liegen, daß die Personen, die sidi bisher 
wirtschaftlidi betätigt haben,eine zweijährigeZusatjvorbildung nadiweisen sollen. 
Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß gerade Fürsorgerinnen, wenn 
sie weder pflegcrisdi noch pädagogisdi vorgebildet sind, in der Familienfürsorge

°) Vgl. Arbeiterwohlfahrt 1930, Heft 4 S. 116.
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nach den Erfahrungen der Städte vielfach versagt haben. Eine Zusatjausbildung 
kann daher gerade bei diesen Anwärterinnen im allgemeinen nicht entbehrt 
werden. In Einzelfällen wird man — wie bereits betont — Ausnahmen zu
lassen können.

Neben der pflegerisch-pädagogischen Vorbildung sollten die Anwärte
rinnen der Wohlfahrtsschulen den Na di weis hauswirtschaftlicher 
Kenntnisse — die nicht etwa auf einer Sdiule erworben zu sein braudien 
— erbringen.

Ein engeres Zusammenarbeiten zwisdien den Wohlfahrtssdiulen und den 
Städten und Kreisen des Bezirks, als es bisher vielfadi der Fall ist, muß in 
Zukunft erfolgen. Dies erfolgt am besten dadurdi, daß an jeder Wohlfahrts- 
sdiule ein Schulausschuß gebildet wird, der bei der Aufstellung der 
Lehrpläne, soweit sie von den ministeriellen Bestimmungen abweidien, bei der 
Anstellung der Lehrkräfte, bei der Aufstellung von Richtlinien über die Aus
wahl der Sdiüler und bei der Durdiführung der Prüfungen mitwirkt. In den 
Sdiulausschüssen müssen die Städte und Landkreise, die in dem Bezirk der 
Wohlfahrtssdiulen liegen, maßgeblidi vertreten sein. Die Auswahl der kom
munalen Vertreter kann ohne Sdiwierigkeit durdi die provinziellen Spitjen- 
verbände der Kommunen erfolgen.

Sdiließlich sei darauf hingewiesen, daß es sehr zu begrüßen wäre, wenn 
die Leitungen der Wohlfahrtsschulen auf den gesamten Aus
bildungsgang ihrer zukünftigen Sdiülerinnen einen entsprechenden Einfluß 
ausüben würden. Die Leitungen der Schulen sollten von vornherein verhin
dern, daß ganz ungeeignete Personen sidi diesem Beruf zuwenden und darauf 
hinwirken, daß ein geregelter Ausbildungsgang sdion vor dem Eintritt in die 
Wohlfahrtssdiule stattfindet. Die angehenden Wohlfahrtsschülerinnen sollten 
sidi daher möglidist frühzeitig mit der Leitung einer Wohlfahrtssdiule in 
Verbindung setjen.

Über Beziehungen zwischen der Psychotherapie 
und der sozialen Fürsorge

Von Dr. Kronfeld, Berlin.

Es wird im folgenden nidit etwa beabsichtigt, irgendeine organisatorisdie 
oder konkret-praktische Anregung zur Gemeinsdiaftsarbeit der Psydiothera- 
peuten und der sozialfürsorgerischen Instanzen zu geben. So nahe dieser Ge
danke liegt — handelt es sidi dodi um zwei Gebiete der Menschenbehandlung, 
die auf eine Besserung des individuellen Lebenszustandes ausgehen — so 
wäre seine Durdiführung bei dem gegenwärtigen Stande der Dinge solchen 
zu überlassen, die dazu besser legitimiert sind als der Verfasser. Aber 
allerdings bin ich der Meinung, daß beide Gebiete sehr viel mehr mitein
ander zu tun haben, als es den meisten Persönlidikeiten, die auf einem der
selben wirken, bereits klar ist. Und idi glaube, daß eine immer innigere 
Wechselbeziehung zwisdien ihnen sich zwangsläufig entwickeln wird und muß 
— in welchen Formen dies immer geschehen mag.

Um einem weiteren Mißverständnis vorzubeugen, sei ferner bemerkt, daß 
hier nidit etwa geplant wird, eine Werbung für die Psychotherapie, ihre 
Schulen und Erfolge vom Stapel zu lassen und ihren Einzug in die Institutio
nen der sozialen Fürsorge zu betreiben, aus irgendeinem berufspolitisdien 
Ethos heraus, hinter welchem viellcidit verborgene extensive Maditimpulse 
stecken. Es muß dies gesagt werden, um gewisse vcrständlidie Abwehr
strömungen gar nidit erst aufkommen zu lassen.
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Aber ich sehe einen klaren Sachverhalt und ich sehe eine Problematik, die 
sich mir beide nicht nur akademisch aufgetan haben, sondern einerseits in der 
Praxis des psychotherapeutischen Arztes, andererseits in einer sozialfürsorge
rischen Arbeitsgemeinschaft, in der ich unterTieitung von Wronsky mitarbeiten 
durfte. Der Sachverhalt ist banal, so oft er auch im Einzelfalle erschütternd 
wirken mag: nur zu häufig scheitert die psychotherapeutische 
Arbeit au dem sozialen Faktor, der ja dem ärztlichen Zugriff entzogen 
bleibt. Und nur zu häufig versagt die Wirksamkeit der sozialen Fürsorge 
auf Grund des persönlichen Faktors im Befürsorgten — des einzigen, 
der sich der Erfassung und Inrechnungstellung durch fürsorgerische Methoden 
als ungemäß erweist. Die Problematik, die sich aus diesem Sachverhalt er
gibt, ist nicht nur eine praktische: etwa derart, daß man darüber nachdenken 
sollte, wie sich erreichen ließe, die Wohlfahrtspflege psychologisch, die Psycho
therapie fürsorgerisch auszugestalten. So wichtig dies wäre, so wäre damit 
nur die äußerliche Seite der Fragen ergriffen, hinter der innerlichere, und 
solche von größerer Schwere und Grundsätzlichkeit stehen.

Gemeinsam ist den beiden Formen des zwischenmenschlichen Wirkens, 
der Psychotherapie und der Fürsorge, ihr geistiger Ursprungsort, ihre Ge
sinnung, ihr Objekt, ihr Ziel. Es soll zunächst dies Gemeinsame heraus
gestellt werden, um alsdann die Fragen der Abgrenzung, der Beziehung und 
der Kooperation zwischen beiden Gebieten prüfen zu können.

Der geistige Ursprungsort beider Gebiete ist ein gemeinsamer: 
er liegt in der Beziehung „N o t - H i 1 f e“. Der Grund der Verbindlichkeit, 
den diese Kategorie aufweist, läßt sich verschieden rationalisieren. Aber 
es spricht für die innere Evidenz ihres Gefordertseins und ihrer Verbindlich
keit, daß es keine einzige Fundierung gibt, die diese Beziehung von Not und 
Hilfe verneinte oder auch nur in Frage stellte. Mag sie metaphysisch oder 
existentialphilosophisch, mag sie ethisch oder religiös oder soziologisch unter
baut werden: sie gehört zu den notwendigen, unumgänglichen Forderungen, 
die unser Menschsein an uns stellt und von denen es sich nichts abdingen 
läßt. Aus dieser gemeinsamen Quelle erklärt sich auch die Gemeinsamkeit 
der Gesinnung, mit welcher der Psychotherapeut und der Sozialfürsorger 
an ihre Arbeit und an ihr Objekt, den Mitmenschen, herantreten. Diese Ge
sinnung ist die unmittelbare Folge der Evidenz, mit der das Erlebnis Not-Hilfe 
verbindlich in uns auftritt. Diese Gesinnung ist bei jeglicher Weise echter 
Hilfe aus Not immer bereits vorausgesetzt, wie sie sich auch bekenntnishaft 
begründen und einordnen mag. Es brauchte darüber kein Wort verloren zu 
werden, wenn ich nicht bisweilen, vor allem innerhalb der kirchlichen Caritas 
beider christlicher Konfessionen, vereinzelten Stimmen begegnet wäre, die den 
Nachdruck auf das auszeichnende Moment einer religiös gebundenen Ge
sinnung legten, um dadurch die „bloße Technik“ des sozialen oder psycho
therapeutischen Hclfens zu entwerten — die sie denn auch in der Regel nur 
höchst laienhaft und unzulänglidi beherrschen. Daß es gerade auf die Be
herrschung dieser Technik — in all ihrer heuristischen Wandelbarkeit und 
situativen Anpassung — ankommt und die Gesinnung sidi von selbst ver
steht: auch dies ist der Psydiotherapie und der Wohlfahrtspflege gemeinsam.

Es bedarf keiner Ausführung, daß aus diesen Grundlagen audi die 
generisdic Gemeinsamkeit des Objektes „leidender Mensch“ und der Ziel
setzung — nämlidi der Überwindung des konkret-gegebenen Leidenszustan- 
des — folgt. Hier aber knüpfen freilich schwerwiegende Fragen an, be
treffend die Grenzen der Geltung dieses Zieles. Es sei etwa erinnert an die 
Probleme des „selbstverschuldeten“ Leidenszustandes und der individuellen
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Verantwortlichkeit gegenüber der Gemeinschaft, ferner an die Frage, ob die 
individuelle Helferpflicht nur innerhalb eines möglichen Nutjens für die Ge
meinschaft unbedingt gelte, oder darüber hinaus. Wir braudien jedoch diese 
Fragen deshalb hier nicht zu erörtern, weil auch sie für beide Gebiete des 
Helfertums gemeinsam bestehen: keine derselben kann nur für eines ent
schieden werden, ohne zugleich audi für das andere gleidisinnig entschieden 
zu sein.

So scheint sidi also in den allgemeinen Grundlagen, Zielsetzungen und 
Anwendungsobjekten beider Gebiete eine solche Gemeinsamkeit zu ergeben, 
daß die Trennung beider, ja die völlig unabhängige Entwicklung beider, so 
wie sie bisher erfolgte, zum Problem wird. Die erste Differenzierung liegt 
zweifellos in den Objekten. Der leidende Mensch im Sinne eines organismisch
individuell bedingten seelischen Leidenszustandes ist Objekt der Psycho
therapie, der leidende Mensch im Sinne eines milieumäßig und sozial bedingten 
Leidenszustandes ist Objekt der Fürsorge. Aber diese Differenzierung gilt 
nur vergleichsweise. Wir wissen aus der Neurosenlehre, daß eine Fülle, ja 
vielleicht die Mehrzahl der neurotischen Zustände geradezu den Sinn hat.
einen Bruch zwischen dem individuellen Bewußtsein und dem Gemeinschafts- 
bewußtsein des einzelnen zur Erscheinung zu bringen — wie denn auch die 
zugrundeliegenden Konflikte der Neurotiker fast stets milieuhafte oder soziale 
Komponenten aufweisen. Und umgekehrt haben die Erfahrungen der 
sozialen Fürsorge bei einer großen Zahl Befiirsorgter gezeigt, daß die Leit
linie der Individualität eine soziale Eingliederung an sich bis zur Unmöglichkeit 
erschweren kann — so daß die Wurzel des sozialen Leidens eine in der 
Struktur der Persönlichkeit „gegebene“ und mit sozialen Mitteln unaufheb
bare ist. Diese Schwierigkeit, die „Zuständigkeit“ eines Hilfsbedürftigen an 
das psychotherapeutische oder das fürsorgerische Helfertum zu entscheiden, 
läßt sich zwar praktisch im Einzelfall, niemals aber grundsätzlich und allgemein
gültig beheben. Wir können hier nur sagen: der Begriff der Not ist in seinen 
konkreten Inhaltserfüllungen komplex. Und wir können daran drei wesent
liche und in Wechselwirkung stehende Komponenten theoretisch voneinander 
trennen. Wir wollen sie bezeichnen als die organismische Disposition, die 
soziale Disposition und als einen Restfaktor, für den die deutsche Sprache das 
Wort „Schicksal“ hat. Diese drei Faktoren wirken in jedem Leidenden 
zusammen; ihr jeweiliges Verhältnis zueinander entscheidet die Zuständig
keitsfrage.

Betreffend die beiden ersten Dispositionen können wir uns kurz fassen. 
Es sei nur bemerkt: auch in die organismische Disposition gehen soziale 
Momente ein — nämlich die Aktualisierung und Gestaltung der biologischen 
Anlagen zur individuellen Struktur des Seelenlebens erfolgt von der Geburt 
an unter dem Gesetz des sozialen jeweiligen Eingeordnetseins, sozialen und 
sozial bedingten Auslösungen und Zielsetzungen. Das Organismische als solches 
ist immer nur virtuell oder potentiell. Die soziale Disposition umfaßt nicht 
nur die Einwirkungen des konkreten Lebensganges in sozialer Hinsicht und 
die dadurch herausgeholten Bereitschaften, Widerstände und Rcaktions- 
tendenzen: sondern sie greift tiefer und fundiert die Leitlinie der Persönlich
keitsgestaltung selber. Aus diesen beiden Dispositionen läßt sich also die 
Differenzierung der Zuständigkeit an die psychotherapeutische oder an die 
sozialfürsorgerische Instanz nicht ableiten.

Es bleibt der von uns als Schicksal bezeichnetc Restfaktor. Hier haben 
wir in der sozialfürsorglichen Arbeitsgemeinschaft Wronskys an Hand von 
praktischen Fällen einige Erkenntnisse gewonnen, die es vielleicht ver
lohnt festzuhalten. Schicksal ist für jede der beiden Betrachtungsweisen ein
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bedenklicher Begriff. Enthält er doch das Unberechenbare — und es ist weder 
eine psychotherapeutische noch eine sozialfürsorgerische Arbeit möglich, die 
nicht zum mindesten eine gewisse Berechenbarkeit ihres Vorgehens voraus- 
setjen muß. Löst man die herkömmliche Rede vom individuellen Schicksal 
in ihre Determinanten auf, so gelingt dies im Einzelfalle mehr oder weniger 
weitgehend; die heuristische Forderung bleibt, daß es immer restloser gelinge, 
daß also das Schicksalshafte uns immer sinnvoller und verständlicher werde, 
sei es aus sozialen, sei es aus individuellen Momenten heraus. Dennoch bleibt 
praktisch so gut wie immer ein ungelöster Rest. Wir können den sozialem 
Stil einer Persönlichkeit grundsätjlich und praktisch gut verstehen, bei Hilfs
bedürftigen beider Bereiche: dennoch wird es Ereignisse geben, die diesem 
Stil sinnwidrig verlaufen. Am besten bezeichnen wir sie als Katastrophen. 
Sie entziehen sich der Eingliederung in unsere Heuristik. Und nun läßt sich 
sagen: der Ausgleich katastrophaler Wirkungen ist und wird immer bleiben 
das bevorzugte Arbeitsgebiet der sozialen Fürsorge. In das Berechenbare 
eines Lebensganges, der zur Not geführt hat, teilen sich in gemeinschaftlicher 
Arbeit die Fürsorgen, die am psychologischen Objekt und am sozialen Objekt 
ansetjen. Man kann dies auch so ausdrücken: ohne Psychologie und Psycho
therapie weiß die soziale Fürsorge sehr oft nicht, ob das, war sie tut, richtig 
ist im Sinne wirklichen Helfertums — oder ob es in einem mehr als 
momentanen Betracht vergeblich ist oder bleiben wird. Mit der Psychologie 
und der Psychotherapie weiß sie es besser. Aber auch dann bleibt ein Rest
faktor eines katastrophenhaften unberechenbaren Sichereignenkönnens. Ihm 
ist sie allein, und zwar blind, gewachsen — wenngleich die heuristische Forde
rung besteht, diesen Begriff von Fatalität immer mehr einzuengen. Die 
Psychotherapie ohne soziale Befürsorgung kann zwar ein Individuum seiner 
Zukunft gewachsener machen, aber ohne Gewähr. Immer können soziale 
Situationen und Wandlungen ihre Arbeit verschütten oder gefährden. Mit 
der sozialen Fürsorge gemeinsam wird ihre Fruchtbarkeit größer, ihre 
Leistungssicherheit gegenüber dem Unberechenbaren gehoben. Das Schicksal 
muß überwunden werden — dies bleibt, angesichts seiner Unüberwindlichkeit, 

jj eine ebenso notwendige wie unlösbare Aufgabe.

Die gesetzliche Grundlage der Pfliclitarbeit 
und ihre Durchführung; in der Praxis

Von Bürgermeister a. D. Dr. jur. Frey, Vorsitjendem des Arbeitsamts 
Frankfurt a. M.

„Mit Haft wird bestraft, wer, wenn er aus öffentlichen Armenmitteln 
eine Unterstütjung empfängt, sich aus Arbeitsscheu weigert, die ihm von der 
Behörde angewiesene, seinen Kräften angemessene Arbeit zu verrichten.“ So 
lautet § 361 Abs. 1 Ziffer 7 des Strafgesetjbuches.

Das Strafgesetjbuch stammt aus dem Jahre 1870. Hiernach ist der Ge
danke der „Pflichtarbeit“ keineswegs neu, der Gedanke, daß der Empfänger 
öffentlicher Unterstütjung für seine Unterstütjung eine Arbeitsleistung voll
bringen müsse. Allerdings ist diese Gesetjesbestimmung mit der Pfliclitarbeit 
selbst in der neueren Zeit durchaus in Vergessenheit geraten. Die amts
gerichtliche Praxis erlebte kaum noch ein Strafverfahren auf Grund dieser 
Bestimmung. Es war wohl nur in der gemeindlichen Wandererfürsorge üb
lich geblieben, von dem durchziehenden Wanderer Arbeit zu verlangen. Ab
lehnung dieser Arbeit führte zur Verweigerung der Unterstütjung. Damit
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war der Fall erledigt. Da keine Familie in Frage kam, war es nicht 
nötig, trotjdem Fürsorge zu üben. In der Ortsarmenfürsorge mag die Pflicht
arbeit an dem Dilemma gescheitert sein, das sie heute noch so erschwert. 
Bei reichlichem Arbeitsangebot, d. h. normaler Wirtschaftslage, waren arbeits
fähige Leute kaum in der Armenfürsorge. Traten infolge der Verschlechte
rung der Wirtschaftslage Arbeitsfähige in die Armenfürsorge ein, so fehlte 
es an einer Beschäftigungsmöglichkeit. Der Mangel an einer solchen war ja 
eben die Ursache der Arbeitslosigkeit. Immerhin kann man jenen alten 
Pflichtarbeitsgedanken als die Keimzelle des gesamten Gebietes der Arbeits
fürsorge ansehcn. Dieses Gebiet ist freilich heute über jene Keimzelle ganz 
gewaltig hinausgewachsen. Es ist bezeichnend, daß sich der le§te Deutsche 
Fürsorgetag ausschließlich damit beschäftigt hat.

Die Arbeitsfürsorge umfaßt die Fragen der Werkstätten für Erwerbs
beschränkte, der Wanderarbeitsstätten, der Notstandsarbeiten und der Pflicht- 
arbeit. Gegenüber manchem Mißverständnis muß ein scharfer Trennungsstrich 
gezogen werden zwischen Notstandsarbeiten und Pflichtarbeit. Die Einrich
tung der Notstandsarbeiten schafft eine Beschäftigung, die ein ordnungs
mäßiges Arbeitsverhältnis entweder wirklich ist oder zum mindesten einem 
solchen entsprechend geordnet ist. Die geschlichen Bestimmungen hierüber 
haben geschwankt. Jedenfalls aber wird für eine volle Beschäftigung voller 
Lohn bezahlt. Eine Untcrstütjung wird während der Notstandsarbeit über
haupt nicht gegeben, wenigstens nicht eine solche des Notstandsarbeiters 
selbst, höchstens vielleicht für seine anderwärts wohnende Familie, deren 
Versorgung durch die räumliche Trennung erschwert ist. Die Pflichtarbeit 
dagegen sdiafft nichts dem ordentlichen Arbeitsverhältnis Ähnliches. Sie 
beschäftigt in der Regel nur einen Teil der Arbeitszeit; ein Lohn‘wird nicht 
gezahlt. Dagegen wird Untcrstütjung gewährt. Eine Beitragspflicht zur 
Kranken-, Invaliden- oder Arbeitslosenversicherung entsteht nicht. Eine An
wartschaft auf diese Versicherungen wird nicht erworben. Der Unterstädte 
leistet Arbeit gegen seine Unterstützung.

Ist die Pflichtarbeit ein Teil der Arbeitsfürsorge, so kann gesagt wer
den: alles was für die Arbeitsfürsorge spricht, spricht auch für die Pflicht
arbeit. Es braucht nicht näher darauf eingegangen zu werden, nachdem in 
der letjtcn Zeit so viel darüber gesagt worden ist; nur erinnert sei daran, 
daß es folgende Gründe sind:

1. Es werden für die aufgewendeten Mittel Werte geschaffen.
2. Es wird vermieden, daß lange Arbeitslosigkeit zu seelischer und 

körperlicher Entwöhnung von der Arbeit führt und daß durch Übung 
erworbene Fertigkeiten verlorengehen.

3. Die mit der geleisteten Arbeit verbundene Verbesserung der Bezüge 
wirkt der Verelendung entgegen, die dauerndes Angewiesensein auf 
Untcrstütjung hervorruft.

4. Der öffentlichen Meinung ist der Gedanke schwer erträglich, daß 
arbeitsfähige Menschen ohne Arbeit von der Gesamtheit unterhalten 
werden. Soziale Fortschritte werden von Parlamenten und Gemcindc- 
körpersdiaften leichter bewilligt, der Widerstand kritisch eingestellter 
Fraktionen leichter überwunden, wenn sie zu überzeugen sind, daß 
nach Möglichkeit müheloser Rentenbezug Arbeitsfähiger unterbleibt.

5. Arbeitsscheue werden zur Arbeit gezwungen und dazu erzogen oder 
von der Unterstütjung ferngehalten.

Nicht zu verkennen ist freilich, daß im Gegensatj zur Notstandsarbeit 
die durch Pflichtarbeit geschaffenen Werte nicht wesentlich ins Gewicht 
fallen. Als Pflichtarbeit kann nur eine Beschäftigung in Frage kommen,
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die fortwährenden Wechsel der Arbeitskräfte gestattet, wie etwa Holz-r 
zerkleinern, Steineschlagen u. dgl. Diese Tätigkeiten lassen sich meist 
mit Maschinen schneller und billiger ausführen. Trotzdem bleiben die an
deren Gründe bestehen. Die Verbesserung der Bezüge freilich gilt nur dann, 
wenn eben dem Pflichtarbeiter die Unterstützung erhöht wird. Hinzu kommt 
als weiterer Grund aber noch, daß die Pflichtarbeit ein ausgezeichnetes 
Mittel ist, die Kontrolle arbeitsfähiger Unterstützter gegen Schwarzarbeit zu 
verstärken. Wer an einigen, möglichst wechselnden Wochentagen den ganzen 
Tag zur Pflichtarbeit zur Verfügung stehen muß, kann Schwarzarbeit viel 
schwerer machen als derjenige, der nur einmal am Tage irgendwo zur Kon
trolle erscheinen muß.

Der Gesetzgeber erinnerte sich der Pflichtarbeit wieder, als nach der 
Währungsfestigung die Reichsverordnung über Erwerbsloscnfürsorge um
gestaltet und insbesondere eine Beitragspflicht der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer eingefübrt wurde. Jetzt erschien die Bestimmung, daß der Emp
fänger von Erwerbslosen-Unterstütjung gegen seine Unterstü^ung zu gemein
nützigen Arbeiten heranzuziehen sei, soweit dazu Gelegenheit vorhanden. 
Als Vorsitzender des öffentlichen Arbeitsnachweises für das nördliche Ober
hessen hat der Verfasser damals sogleich mit Zustimmung des Verwaltungs
ausschusses die Pflichtarbeit für alle Erwerbslosen eingefübrt, zunächst ohne 
Untcrstü$ungszuschlag. Im Stadtbezirk Gießen mußte jeder 2 mal 8 Stunden 
wöchentlich eine Arbeit leisten, die ihm vom Stadtbauamt zugewiesen wurde. 
Als wohltätige Folge zeigte sich sogleich ein Ausscheiden zahlreicher Per
sonen aus der Unterstützung, die offenbar bisher Schwarzarbeit gemacht 
batten. Besonders wurde man die große Schar der Wandergewerbetreibenden 
los, der Hausierer, Schirmflicker und dergl., die immer behauptet batten, 
daß sie dieses Gewerbe nicht mehr ausübten oder nichts mehr daran ver
dienten und sich formell der Vermittlung zur Verfügung stellten. Auf der 
anderen Seite begegnete diese Maßnahme unter den Erwerbslosen der Stadt 
Gießen starken Widerständen. Es ergab sich sogar das Paradoxon eines 
Streiks der Arbeitslosen mit Aufstellung von Streikposten und allem üblichen 
Beiwerk. Es waren aber immer nur einzelne Hetzer, die Unruhe stifteten. 
Anständige Erwerbslose haben oft zum Ausdruck gebracht, daß sie die 
Pflichtarbeit gerne leisteten, weil sie sich dann nicht mehr als Almosen
empfänger vorkämen. Es wurde auch bald im allgemeinen Ruhe und die 
Pflichtarbeit setzte sich durch. Bei großer Zahl der Arbeitslosen war es frei
lich nicht immer möglich, alle jede Woche heranzunehmen. Es wurde dann 
mitunter nur alle 2 Wochen zur Pflichtarbeit herangezogen. Personen über 
50 Jahre wurden nicht mehr herangezogen, sofern sie es nicht selbst bean
tragten. (Manche taten dies in der Folge, um den später gewährten Unter
stützungszuschlag zu verdienen.) Schließlich wurde in Vorwegnahme der je§t 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen die Pflichtarbeit auf Jugendliche und 
auf langfristig Erwerbslose beschränkt. In den Kleinstädten und Land
gemeinden des Bezirks konnte die Pflichtarbeit nicht mit der gleichen Regel
mäßigkeit verlangt werden, da die Arbeitsmöglichkeit nur gelegentlich auf
trat. Immerhin haben die Bürgermeister gerne davon Gebrauch gemacht.

Freilich blieb in Stadt und Land die Zahl der Beschwerden groß. Meist 
wurde eingewendet, es fehle an Kleidern und Sdiuhwerk, die Arbeit sei nicht 
zumutbar, weil sic herabwürdige, die Leistungsfähigkeit übersteige, auf ein 
Leiden nicht Rücksicht nehme, nicht „gemeinnützig“ sei, wobei der Begriff 
der Gemeinnützigkeit selbst von Gewerkschaften völlig verkannt wurde.

Mit einem Schlage trat eine wesentliche Besserung ein.
Es bestand die Bestimmung als Sollvorschrift, daß der Träger der
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Pflichtarbeit dem Pflichtarbeiter einen Zuschuß zu seiner Unterstützung 
zahlen solle. Man hatte aus finanziellen Bedenken zunächst gezögert, dieser 
Vorschrift zu entsprechen. Schließlich jedoch wurden von den Stadtverord
neten Mittel bewilligt, um den Pflichtarbeitern des Arbeitsnachweises diesen 
Zuschuß zu zahlen. Audi bei Bewilligung von Pflichtarbeiten für das Land
gebiet durch den Verwaltungsausschuß wurde eine solche Zubuße bedungen. 
Die zahllosen Beschwerden, die bisher die Verwaltung in Atem gehalten 
hatten, hörten nunmehr auf. Es zeigte sich deutlich, daß die erhöhte Unter
stützung einen starken Anreiz für die Pflichtarbeit bot. In der Tat erscheint 
es recht und billig, daß die tatsächlich geleistete Pflichtarbeit irgendwie in 
der Höhe de Unterstützung ihren Ausdruck finden muß. Jedenfalls wird Pflicht
arbeit ohne diese Erhöhung als ungerecht empfunden, widerwillig geleistet, und 
die Beschwerden nehmen kein Ende. Umgekehrt wird Pflichtarbeit mit ange
messenem Zuschuß im großen und ganzen gern geleistet.

Man hat damals vielerorts in Mittelstädten, Kleinstädten und auf dem 
Lande die Pflichtarbeit als Gegenwert der Erwerbsloscn-Unterstützung ein
geführt. Die Erfahrungen dürften überall etwa die gewesen sein, wie sie 
hier geschildert wurden. In Großstädten und in Orten mit ungewöhnlich 
großer Erwerbslosenziffer ist die Einführung in der Regel an dem Mißver
hältnis gescheitert, in dem die Möglichkeit, Arbeit zu beschaffen, zu der Zahl 
der Erwerbslosen stand. Auch haben sich politische Einflüsse hemmend in 
den Weg gestellt.

Die Umwandlung der Erwerbslosen-Untcrstütjung in eine Arbeitslosen
versicherung mußte dem Gedanken der Pflichtarbeit abträglich sein. Denn 
einen durch Beiträge erworbenen Versicherungsanspruch kann man nicht von 
einer Arbeitsleistung abhängig machen und ihn sich dadurch doppelt ahgelten 
lassen. Die Pflichtarbeit hat daher das AVAVG. bei der versicherungsmäßigen 
Arbeitslosenunterstützung nur für Jugendliche aufrcchtcrhalten (§ 91), bei 
denen sie erst hilfsweise nächst Berufeumschulung oder Berufsfortbildung 
vorgeschrieben und als Erziehungsmaßnahme auch wohl am Platze ist. Ferner 
ist sie vorgcschricben für Empfänger von Kriscn-Unterstütjung, die ja außer
halb der Versicherung gegeben wird. Im übrigen sind die Voraussetzungen 
die früheren. Die Arbeit muß zumutbar sein; sie darf die Vermittlung und 
das spätere Fortkommen nicht gefährden. Sie muß, und das ist der Gegen
stand häufigen Streites gewesen, gemeinnützig und zusätzlich sein. Diese 
beiden Begriffe werden vielfach verwechselt. Immer wieder sind Beschwerden 
wegen mangelnder Gemeinnützigkeit gekommen, obwohl die mangelnde Zu- 
sätzlichkeit gemeint war. Gemeinnützig ist jede Arbeit, von der die Allge
meinheit den Nutzen hat, oder, wie man erweiternd sagen kann, solche 
Personenkreise den Nutzen haben, die Anspruch darauf haben, von der All
gemeinheit besonders unterstützt zu werden. Man kann ruhig und ohne Ein
schränkung sagen, daß jede Arbeit, die eine Gemeinde oder eine Körper
schaft des öffentlichen Rechts vornehmen läßt, auch gemeinnützig ist. Denn 
auch von solchen Körperschaften betriebene Erwerbsunternehmungen, wie 
Elektrizitätswerk oder Gaswerk sind gemeinnützig, da der erzielte Nutzen 
der Allgemeinheit zukommt. Da als Träger der Pflichtarbeit ohnehin kaum 
andere als solche Körperschaften in Frage kommen, so kann über die Frage 
der Gemeinnützigkeit kaum je Streit entstehen. Um so häufiger ist dies der 
Fall bezüglich der Zusä^lichkcit. Zusätzlich ist eine Arbeit, wenn sie sonst 
überhaupt nicht oder nicht in diesem Umfange ausgeführt würde (AVAVG. 
§ 91 Abs. 2 Ziff. 1). Die Gegner der Pflichtarbeit legen dies natürlich sehr 
eng aus. Für sie ist zusätzlich eigentlich nur die völlig überflüssige Arbeit. 
Es ist ja in der Tat auch sehr schwer zu sagen, ob eine Arbeit sonst nicht
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oder nicht jetjt gemacht worden wäre. Man kann jedoch nicht, wie es immer 
wieder geschieht, für ein Arbeitsgebiet (etwa Anlegung neuer Straßen) Not
standsarbeiten fordern, aber die Pflichtarbeit ablehnen, weil sie nicht zu
sätzlich sei. Was rechtlich als Notstandsarbeit möglich ist1), ist rechtlich 
auch als Pflichtarbeit möglich. Der Träger der Pflichtarbeiten ist wie der 
der Notstandarbeiten in einer sehr schwierigen Lage. Läßt er Arbeiten aus
führen, die einem starken Bedürfnis entsprechen, dann wird von den Ver
tretungen der Arbeitnehmer die Zusätjlichkeit bestritten und behauptet, die 
Arbeit müsse auch so gemacht werden und wäre auch so gemacht worden. 
Läßt er aber Arbeiten ausführen, die zwar wünschenswert aber nicht für 
den Augenblick notwendig sind, dann treten prominente Persönlichkeiten 
in Berlin und anderwärts auf, die darauf hinweisen, daß man wieder ein
mal die grenzenlose Verschwendung der Gemeinden bestätigt finde.

Für Mehraufwendungen, die den Arbeitslosen bei ordnungsmäßiger 
Ausführung der zugewiesenen Arbeiten entstehen, ist auch jetjt noch durch 
den Träger der Arbeit eine angemessene Entschädigung zu gewähren 
(AVAVG. § 91 Abs. 4). Die A. V. zum AVAVG. vom 29. September 1927 
setjt in Art. 6 wie früher für diese Entschädigung einen Höchstsatz von 50% 
der Hauptunterstütjung für die gleiche Zeit und se^t den Lohn des Not
standsarbeiters als äußerste Grenze fest. Der hinkende Bote kommt aber 
nach. Der § 91 hat noch einen Abs. 5, der nun die Pflichtarbeit auf dem 
Gebiete der Arbeitslosen- und Krisenunterstütjung so gut wie unmöglich 
macht. Es heißt da nämlich, daß der Verwaltungsausschuß über die Durch
führung nähere Bestimmungen zu treffen habe, insbesondere die Arbeiten 
auswählc und die Höchstarbeitsdauer festsetje. Pflichtarbeit darf also nicht 
gemacht werden, wenn sie nicht vorher vom Verwaltungsausschuß fest
gesetzt ist. Nun hat es sich aber bei der Pflichtarbeit ganz besonders auf 
dem Lande in der Regel um gelegentlich anfallende Arbeit gehandelt, Ar
beiten, die gar nicht von der Bedeutung sind, daß sic eine so große Körper
schaft wie den Vcrwaltungsaussehuß zu beschäftigen wert wären. Dieser 
Verwaltungsausschuß, der in Großstädten 30 und mehr Köpfe zählt, tritt 
im allgemeinen nur alle Vierteljahre zusammen. Im großen und ganzen läßt 
sich sagen, daß ein Antrag auf Genehmigung von Pflichtarbeit durch die 
Gemeinde so lange liegen bleiben wird, bis die Gelegenheit zu der Arbeit 
nicht mehr da ist. Sonst werden die laufenden Angelegenheiten im Arbeits
amt, soweit sie überhaupt kollegialer Beschlußfassung bedürfen, in dem klei
neren geschäftsführenden Ausschuß, einem Unterausschuß des Verwaltungs
ausschusses, erledigt, der öfter Zusammentritt. Aber im Gegensatz zu früher 
verbietet das Gesctj in § 201 die Übertragung dieser Entscheidung auf 
den geschäftsführenden Ausschuß. Endlich ist noch in § 91 Abs. 5 gesagt: 
„Beschlüsse zur Durchführung dieser Bestimmungen sind nur wirksam, wenn 
mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Verwaltungsausschusses zu
stimmen.“ Bei der grundsätzlichen Gegnerschaft, die die Pfliehtarbeit wenig
stens im Rahmen der Arbeitslosen- und Krisenunterstützung in Arbeitnehmer- 
Kreisen findet, bedeutet dies eine Mine, die die Einfahrt zum Hafen der 
Pflichtarbeit für alle Fälle endgültig versperrt. Denn die Arbeitnehmer 
stellen die Hälfte der stimmberechtigten Beisitzer, da die Vertreter der 
öffentlichen Körperschaften bei Angelegenheiten der Arbeitslosenversiche
rung kein Stimmrecht haben (AVAVG. § 200). Nach alledem wird sich die 
Pflichtarbeit auf dem Gebiete der Arbeitsämter nur in spärlichen Überresten 
halten.

*) Vgl. AVAVG. § 139: „BesdiafTung zusätjlidicr Arbeitsgelegenheit“, sowie Bestim
mungen über öffentlidie Notstandsarbeiten vom 30. April 1925 (RGBl. I, S. 53), § 1.
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Mehr Bedeutung scheint sie nun in letzter Zeit in der öffentlichen Für
sorge zu gewinnen. Die große und noch immer wadisende Zahl der Wohl
fahrtserwerbslosen, die sich allmählidi zur Katastrophe für die Gemeinde
finanzen auswirkt, legt den Gemeinden die Pflichtarbeit nicht nur als Maß
nahme sozialer Arbeitsfürsorge, sondern audi zur Aussdieidung von Arbeits- 
sdieuen und von Schwarzarbeitern nahe. Die gesetzliche Grundlage findet sich 
in der R. F. V. § 19 i. V. mit R. Gr. § 7. Nadidem die Verordnung über Er
werbslosenunterstützung den Gedanken der Pfliditarbeit aufgenommen hatte, 
ist ihr die R. F. V. gefolgt. § 19 lautet:

„Die Unterstützung Arbeitsfähiger kann in geeigneten Fällen durch 
Anweisung angemessener Arbeit gemeinnütziger Art gewährt oder von 
der Leistung soldier Arbeit abhängig gemadit werden, es sei denn, daß 
dies eine offensiditliche Härte bedeuten würde oder ein Gesetz dem ent
gegensteht.“

Zwei Wege sind hier gezeigt: die Unterstützung kann „durdi Anweisung 
von Arbeit gewährt“ werden, oder sie kann „von der Leistung solcher Arbeit 
abhängig gemadit“ werden. Was bedeutet der erste Weg? An Stelle der 
Unterstützung soll Arbeit treten; anders kann man diese Worte wohl kaum 
verstehen. Die Unterstützung selbst fällt also weg. Aber Arbeit kann nur 
dann Unterhalt versdiaffen, wenn sie entlohnt wird. Mithin kann es sidi nur 
um entlohnte Arbeit handeln, also ein Arbeitsverhältnis, das einen freien 
Arbeitsvertrag bedeutet oder ihm gemäß geordnet ist. Nadi unserer eingangs 
gegebenen Begriffsbestimmung ist das keine Pfliditarbeit, sondern Notstands
arbeit, eine Form der Arbeitsfürsorge, deren Besprediung über den Rahmen 
dieses Aufsatzes hinausführen würde. Daß auf Grund dieser ersten Möglich
keit des § 19 ein privatreditlidier Arbeitsvertrag zustande kommen könne, ist 
bestritten gewesen. Man hat eingewendet, bei einer soldien Annahme sage 
§ 19 etwas Selbstverständlidies. Die Vermittlung freier Arbeit sei dem Für
sorgeverband nidit verboten und beende ganz naturgemäß die Hilfsbedürftig
keit. Wenn das Gesetz hier einen besonderen Weg weisen wolle, so könne das 
audi nur die Einführung einer Art von Pfliditarbeit rein öffentlidi-reditlidier 
Art ohne privatrcditlidics Arbeitsverhältnis bedeuten. Indessen übersieht diese 
Auffassung sdiließlidi dodi, daß es sidi audi bei Annahme eines privatrcdit- 
lidicn Arbeitsverhältnisses nidit um einfadie Arbeitsvermittlung handelt, 
sondern um die Zuweisung zu bereitgestelltcr, zusätzlicher Arbeitsgelegenheit 
gemeinnütziger Art, ganz entsprediend der wertesdiaffenden Arbeitslosenfür
sorge des AVAVG. Das ist es wohl, was die RFV. dem Fürsorgeverhand an 
die Hand geben will. Audi kann nidit gesagt werden, daß die Arbeitsvermitt
lung den Fürsorgcverbänden nicht verboten und daher ihr Betätigungsfeld sei. 
Die Reidisgcsetzgebung überträgt die Arbeitsvermittlung nidit den Fürsorge- 
verbänden oder den Gemeinden, sondern einer besonderen Rcidisanstalt. 
Überdies unterstellt die Arbeitsvermittlung niditgewerbsmüßiger Einrichtungen 
nach §§ 49 ff. AVAVG. der Aufsicht dieser Reichsanstalt. Die Fürsorgever
bände werden kaum geneigt sein, sidi dieser Aufsidit zu unterstellen. Audi 
muß es als vcrwaltungsreditlidi unzulässig angesehen werden, daß eine Be
hörde oder Körpersdiaft des öffcntlidicn Redits Aufgaben an sidi zieht, die 
das Gesetz einer anderen zugewiesen oder für die sic sogar eine besondere 
andere Einriditung gesdiaffen hat. Die Bearbeitung gleidier Gebiete, und 
seien es audi nur zweifelhafte Grenzgebiete, durdi zwei vcrsdiiedene behörd
liche Instanzen führt zu Vergeudung von Arbeitskraft und damit öffentlidier 
Mittel. Der Gesetzgeber hatte also wohl Anlaß auszusprcchen, daß die Zu
weisung zu Notstandsarbeitcn eine Aufgabe der öffcntlidien Fürsorge sein 
kann. Der Streit darf aber als in unserem Sinne cntsdiicdcn gelten. Ver-
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wiesen sei auf das Urteil des Reichsarbeitsgerichts vom 6. Juli 1929, abgedruckt 
in „Die Rechtsprechung zum AVAVG.“ Heft 23, 1929, S. 696. Die sonst in 
Betracht kommenden Entscheidungen sind abgedruckt in Marx, „Die Rechts
stellung des Fürsorgearbeiters“, 13. Heft der Neuen Folge der Schriften des 
Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge. Hier finden sich auch 
die Entwicklung und der gegenwärtige Stand dieser Frage erschöpfend dar
gestellt. Zum Wesen des Notstandsarbeiter-Vertrags vgl. Reichsarbeitsgericht, 
Urteil vom 18. September 1929, abgedruckt in Rechtsprechung zum AVAVG. 
Heft 24, 1929, S. 730.

Aus dem Kreis unserer Betrachtung scheidet der Fürsorgearbeiter mit 
klagbarem Lohnanspruch aus, denn er ist eben Notstandsarbeiter, nicht 
Pflichtarbeiter.

Wir wenden uns nun der zweiten Möglichkeit des § 19 RFV. zu, dem 
Abhängigmadien der Unterstütjung von einer Arbeitsleistung, worunter allein 
wir Pfliditarbeit verstehen. Hier wird die Unterstütjung weiter gewährt, 
jedoch wird Arbeit ohne besonderen Lohn gefordert. Niemals ist ernstlich 
zweifelhaft gewesen, daß hier nur öffentlidi-rcditlidie Beziehungen zwisdien 
Fürsorgeverband und Unterstütjtem bestehen, ein privatreditlichcr Arbeits
vertrag nidit gesdilossen wird, Pflidit zur Kranken-, Arbeitslosen- und Invali- 
dcn-Versidierung nidit bestellt, die sämtlidi bei Besdiäftigung gegen „Ent
gelt“ in Frage kommen, worunter Fürsorgcleistungen unstreitig nicht zu ver
stehen sind (vgl. RVO. § 165 Abs. 2 und § 1226 Abs. 2, sowie AVAVG. § 69 
Abs. 1 Ziffer 1), ausgenommen die Unfallversidierung, die auf Entgelt nidit 
abgestellt ist, sondern nur auf Besdiäftigung (RVO. § 544). Ein klagbarer 
Ansprudi auf Lohn bestellt nidit. So Reidisarbcitsgeridit, Entscheidung vom 
3. Juli 1929 in „Die Reditsprediung zum AVAVG.“ Heft 22, 1929, S. 657. 
Viele Prozesse wären vermieden worden, wenn Bezirksfürsorgestelle und 
Träger der Fürsorgearbeiten von vornherein auf Klarheit bei der Gestaltung 
der Rcditsstcllung der Fürsorgearbeiter bedadit gewesen wären. Audi für 
die Zukunft ist vor Unklarheit zu warnen, da sie nidit nur zu Prozessen am 
Arbeitsgeridit, sondern auch zu Sdiwicrigkeiten mit dem Arbeitsamt (An- 
wartsdiaft) führen müssen.

Sehen wir uns § 19 RFV. weiter an, so finden wir cntsprediend dem 
AVAVG. eine Härtebestimmung, wenn audi nidit so eingehend ausgeführt 
wie dort. Wir finden ferner die Bestimmung, daß entgegenstehende Gesetje 
nidit etwa durdi die RFV. als Spezialgesetj außer Kraft treten. Wir finden 
endlidi die Voraussetjung der Gemeinnütjigkeit der Arbeit. Nidit finden wir 
die Voraussetjung der Zusätjlidikeit. Das bedeutet einen Vorteil für die Für
sorgestellen. Sie können die zahlreidicn Beschwerdeführer, die über mangelnde 
Zusätjlidikeit klagen, darauf verweisen, daß eine soldic gar nidit vorgesdirie- 
ben ist. Grundsätjlich ist den Gemeinden jedodi zu raten, audi für Pflicht
arbeit auf Grund der RFV. nur soldie Arbeiten zu wählen, die nidit ordnungs
mäßig durdi entlohnte Arbeitskräfte auszuführen wären. Denn cs bleibt 
immer ein Unding, durdi unterstütje Arbeitslose Arbeiter zu ersparen, und in 
einem circulus vitiosus die Ursadie der Not, den Mangel an Arbeitsstellen, 
durch die Nothilfsmaßnahmen zu verewigen.

Das AVAVG. ordnet die Pfliditarbeit durdi Mußvorschrift an („ist ab
hängig zu madien“). Freilidi ist diese Mußvorsdirift, wie wir gesehen haben, 
ein Fanal, angebradit den Kritikern der sozialen Einriditungcn zu Liebe, 
gleidit aber jenen Pedipfannen auf den Giebeln der uncditen Renaissance
paläste von 1890, die man ebenfalls nidit anzünden kann. Die cntsprcdicnde 
Bestimmung der R. F. V. stellt demgegenüber nur das bcsdicidene Vcildicn
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einer Kannvorschrift dar, die sogar nur „in geeigneten Fällen“ kann. Frei
lich ist die durchführbare Kannvorschrift immer noch besser als die undurch
führbare Mußvorschrift. Auch ist dem Gesetzgeber, als er einige Zeit später 
die R. Gr. erlassen hat, der Mut gewachsen, so daß er dort in § 7 sich zur 
Sollvorschrift verstiegen hat. Es heißt hier: „Jeder Hilfsbedürftige, auch der 
nicht voll arbeitsfähige, muß seine Arbeitskräfte zur Beschaffung des not
wendigen Lebensbedarfs für sich und seine unterhaltsberechtigten Angehö
rigen einsetjen. Die Fürsorge soll ihm, soweit möglich, Gelegenheit dazu 
bieten.“

Die Absätje 2 und 3 sprechen sich in längeren, wenn auch allgemeinen 
Ausführungen über die Zumutbarkeit der Arbeit aus. In der Vorschrift 
daß die Fürsorge möglichst Arbeitsgelegenheit bieten soll, ist die gesamte 
Arbeitsfürsorge als erstrebenswertes Ziel hingestellt und damit auch wohl 
die Pflichtarbeit.

In der Tat hat die Wohlfahrtspflege von der Pflichtarbeit offenbar in 
wesentlich größerem Umfange Gebrauch gemacht, als die Arbeitslosen
versicherung. Eine vom Vorstand der Rliein-Mainischen Konferenz der Wohl- 
fahrtsdezerncnten veranstaltete Umfrage hat ergeben, daß von 21 Städten 
und Kreisen, die die Umfrage beantwortet haben, immerhin 9 mit Ja 
und 12 mit Nein geantwortet haben. An vielen Orten ist die Neu
einführung Gegenstand der Erwägung.

Diese Umfrage liegt jetjt — im Dezember 1929 — ein Jahr zurück. Am 
6. Dezember 1929 aber stand die Frage wiederum auf der Tagesordnung der 
Konferenz und es war Gelengenheit gegeben festzustellen, welche Fortschritte 
der Gedanke der Pflichtarbeit gemacht hat. Es zeigte sich: mögen Wohlfahrts- 
Notstandsarbeiten Boden gewonnen haben, die Pflichtarbeit im eigentlichen 
Sinne hat nennenswerte Fortschritte nicht gemacht. Die Stadtverordneten
kollegien haben sie vielfach abgelehnt, trotj Antrag des Dezernenten. Wo 
sie aber eingeführt ist, von da wurde durchaus Gutes berichtet. Die Arbeiten 
vollziehen sich im wesentlichen reibungslos, besonders wo eine gutdisziplinicrte 
freie Stammarbeiterschaft vorhanden ist. Die Erfolge in der Ausscheidung 
Arbeitsunwilliger, die eben in der Regel Schwarzarbeiter sind, fallen ins Auge. 
Wiesbaden berichtet von 24%, Darmstadt von 20%, die sofort auf Arbeit 
und Unterstützung verzichtet haben. Besonders für Jugendliche wird der er
zieherische und aussondernde Wert gerühmt. Es wurde darauf hingewiesen, 
daß Notstandsarbeiten i. S. der ersten Möglichkeit des § 19 wohl vorzuzichen 
sind. Da aber nicht alle Unterstützungsempfänger von ihnen erfaßt werden 
können und vielfach an den Schwierigkeiten der Geldbeschaffung jene Arbeiten 
ganz scheitern, bleibt die Pflichtarbeit hilfs- und ersatzweise als Prüfstein sehr 
wertvoll.

Wer die Pflichtarbeit praktisch durchführen will, wird zunächst mit 
starken politischen Widerständen rechnen müssen. Sind diese Schwierig
keiten zu überwinden, so wird man zweckmäßig als Voraussetjung der Arbeiten 
nicht nur die Gemeinnützigkeit verlangen müssen, die ja bei Gemeindearbeiten, 
wie gesagt, wohl immer vorliegt, sondern auch die Zusätjlichkcit. Man wird 
ferner diejenigen von der Pflichtarbeit von vornherein ausnehmen müssen, die 
einen Anspruch auf gehobene Fürsorge haben, also Kriegsbeschädigte, Kriegs
hinterbliebene, Kleinrentner, Sozialrentner, auch soweit sie noch arbeitsfähig 
sind. Das Gefühl sträubt sich dagegen, dem Kriegsverletjtcn, dem alten an
gesehenen Bürger, dem Arbciterinvaliden den Besen zur Reinigung der An
lagen in die Hand zu drücken. Gehobene Arbeiten kommen erfahrungsgemäß 
kaum in Betracht und können niemals in ausreichendem Maße beschafft 
werden. Alle diese Hilfsbedürftigen, die sich der Gesamtheit gegenüber als

16



Schadensersatzgläubiger nicht ohne sittliches, wenn auch ohne juristisches Recht 
fühlen, würden sich tief heruntergedrückt Vorkommen. Die Dauer der 
Pflichtarbeit ist zu bestimmen. Sie wird zweckmäßig auf 2 bis 3 mal 8 Stunden 
wöchentlich festgesetzt. Man kann in Härtefällen die Arbeitszeit herabsetzen 
oder von der Pflichtarbeit ganz befreien. Umgekehrt empfiehlt es sich, die 
Möglichkeit vorzusehen, die allerdings um der persönlichen Freiheit willen an 
einen rechtsmittelfähigen kollegialen Beschluß zu binden wäre, im Einzel
falle die Pflichtarbeit bis 6 mal 8 Stunden zu verlängern. Das dient als Er
ziehungsmittel für Arbeitsscheue und für diejenigen, die ihre Unterstützung 
verschwenden oder Beamte und ehrenamtliche Helfer der Wohlfahrtspflege 
beleidigen oder belästigen. Es kommt aber auch in Betracht für solche, 
deren dauernde Beschäftigung zu eigenem Besten notwendig ist, damit sie 
nicht in frühere Zustände der Minderwertigkeit wieder zurückfallen. Es 
ist bekannt, wie unendlich schwer geheilte Alkoholkranke und Geisteskranke, 
wie schwer auch entlassene Strafgefangene zu vermitteln sind und wie leicht 
sie wieder durch Beschäftigungslosigkeit in Alkoholismus, Geisteskrankheit 
oder Verbrechertum zurückfallen. Solche Bestimmungen haben sich nach den 
praktischen Erfahrungen des Verfassers in mehreren Jahren gut bewährt.
« Das Gesetz schreibt nicht vor, daß bei der Festsetzung der Unterstützung 
auf geleistete Pflichtarbeit Rücksicht zu nehmen sei. Indessen ist dies durch
aus empfehlenswert. Erst dadurch wird erreicht, daß die Pflichtarbeit von 
den meisten ganz gern übernommen und nicht zur bloßen Scheinbeschäfti
gung wird. Notwendig ist aber, eben um Scheinbeschäftigung zu unter
binden, daß die zusätzliche Unterstützung dem Arbeitsergehnis des einzelnen 
angepaßt, also etwas dem Akkordlohn Vergleichbares gewährt wird. Bei Fest
setzung der Akkordsätze ist zu beachten, daß zur Pflichtarbeit auch Ungeübte 
und Schwächliche kommen, neben Geübten und Kräftigen. Jenen dürfen 
keine unerreichbaren Ziele gesetzt werden.

Bemerkenswert ist, daß ein Erstattungsanspruch gegen den endgültig 
fürsorgepflichtigen Verband nicht besteht, soweit die Unterstützung durch 
Arbeitsleistung abgegolten ist, wenigstens soweit die Arbeitsleistung einen 
bestimmten wirtschaftlichen Wert hat. So der Kommentar Baath (§ 19 
R. F. V.). Eine Entscheidung des Bundesamts in dieser Frage ist dem Ver
fasser nicht bekanntgeworden.

Verweigerung der Pflichtarbeit führt zur Entziehung der Unterstützung. 
Muß trotzdem ein Arbeitsscheuer unterstützt werden, weil seine Familie 
hilfsbedürftig ist, so empfiehlt sich wohl Strafanzeige auf Grund des ein
gangs erwähnten § 361 Ziff. 7 StGB. Voraussetzung ist jedoch, daß der 
Arbeitsscheue selbst die Unterstützung empfängt und nicht die Familie un
mittelbar. Denn nach Aufhebung der armenrechtlichen Familiengeineinschaft 
durch die neue Gesetzgebung würde der angeklagte Arbeitsscheue sich damit 
verteidigen können, daß er selbst gar keine Unterstützung empfangen habe, 
sondern etwa seine Frau. Nach § 362 StGB, ist die zu verhängende Haft
strafe sogar in diesem Falle durch Arbeitszwang verschärft und es kann die 
Überweisung an die Landes-Polizeibehörde ausgesprochen werden, die be
kanntlich bis zu zweijährige Verwahrung in einer Arheitsanstalt ermöglicht. 
Wer die Gerichtspraxis im Verfahren gegen Landstreicher und Bettler 
kennt, weiß, daß die arbeitsscheuen und antisozialen Elemente nur eins 
fürchten, nämlich die Arbeitsanstalt. Es könnten auf diesem Wege vielleicht 
warnende Beispiele aufgcstellt werden. Von manchen Städten wird in solchen 
Fällen die Familie nur mit Naturalien unterstützt.

Eine human durchgeführte Pflichtarbeit, die unter Berücksichtigung der 
Bestimmung in § 7 Abs. 2 und 3 der R. Gr. verlangt wird, ist sicher ge-
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eignet, eine sehr große Anzahl von Personen aus der Wohlfahrtspflege 
auszuscheiden, die in Wirklichkeit gar nicht bedürftig sind. Sie wird ferner 
viele veranlassen, sich ernstlich um Arbeit zu bemühen, die bisher der Aus
steuerung aus der Arbeitslosenversicherung und der Krisenfürsorge mit 
Rücksicht auf die verschiedentlich im Vergleich dazu ansehnlichen Richt
sätze der Wohlfahrtspflege mit Ruhe entgegensehen, ja sie sogar vielleicht 
herbeigewünscht haben.

Berufsausbildung; für Späterblindete
Von Helene Hurwitz-Stranz, Berlin

Der „Reichsdeutsche Blindenverband“, der Reichsspitzenverband der deut
schen Blindenvereine, hat in seinem Erholungsheim in Wernigerode am Harz 
Kurse für Späterblindete eingerichtet, die von der Erkenntnis ausgingen, daß 
das Los der Späterblindeten ein besonders schweres ist. Sie haben lange Jahre 
das kostbarste Gut des Menschen, das Augenlicht und die Kraft und Freude 
des Sehens genossen und sind dann plotjlich durch ein unvorhergesehenes 
Schicksal ihres wichtigsten Sinnes beraubt. Nur in seltenen Ausnahmcfällen 
werden sie den Beruf weiter ausüben können, in dem sic Kenntnisse besaßen 
und der ihnen bisher Befriedigung und Lebenserwerb gab. Da oft die Ur
sache der Späterblindung eine plötzliche ist, besonders durch Unfälle, so kommt 
häufig zu der körperlichen Gebrechlichkeit, die die Erblindung verursacht, 
eine schwere seelische Depression, ein Auflehnen gegen das Schicksal, das die 
Lebenskraft lähmt, ein Gefühl der Vereinsamung, das jede Freudigkeit erstickt.

Wir wissen aus den Kriegsjahren, wie schwer das Schicksal der Kriegs
blinden sich gestaltete und welche umfassenden Maßnahmen zur Erleichterung 
ihres Loses notwendig waren; hier traf die Erblindung oft Jugendliche, in 
voller Lebenskraft stehende junge Männer. Man hat in Deutschland versucht, 
die Kriegsblinden individuell zu bevorzugen, vor allem sie für einen Beruf 
auszubildcn und zu ertüchtigen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die 
„Kriegsblindenschule“ von Professor Silex und Betty Hirsch, an die Lehrgänge 
für blinde Akademiker und Studenten in Marburg. Die Kriegsblinden sind 
heute günstiger gestellt als die spät des Augenlichts beraubten Zivilblinden, 
deren Erblindung nicht auf den Krieg zurückzuführen ist. Die Kriegsblinden 
sind wirtschaftlich in gewissem Umfange gesichert durch die Rentenversorgung, 
die ihnen auf Grund des Reichsversorgungsgesetzes zusteht. Audi ist es ge
lungen, eine große Zahl der Kriegsblinden in gelernten Berufen auszubildcn 
und mit Hilfe des Schwerbeschädigtcngcsetjes an geeigneten Arbeitsstellen 
unterzubringen.

Ganz anders liegt es bei den Blinden in dem Heim des Allgemeinen 
Blindenvereins. Sie haben meist keinen Ansprudi auf Rente. Das Blinden
heim ist hodi am Walde gelegen und das Sdiicksal der Gäste dieses Heims 
berührt besonders tragisdi. Es ist ihnen nidit nur die Kraft des Sehens ge
nommen, sondern da es sidi meist bei ihnen um ein Einzclsdiicksal handelt, 
befinden sic sich oft in einer vollständigen seelisdien und körperlidien Ein
samkeit, die erst hier in dem Heim in der Gcmcinsdiaft mit anderen Schick- 
salsgcfährten gelockert wird und zu neuen Bindungen führt.

Das Heim dient der Aufnahme von Männern und Frauen. Die Ausbildungs- 
lehrgängc umfassen eine Zeit von sedis Monaten und dauern vom 1. November 
bis 30. April. Die Ausbildungszeit ist so kurz bemessen, weil das Heim im 
Sommer den Blinden als Erholungsheim dient und der „Reichsdeutsche Blindcn-
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verband“ leider nicht über genügende Mittel verfügt, um ein Heim n u r zu 
Ausbildungszwecken aufrecht erhalten zu können.

Die Arbeit des Verbandes auf dem Gebiete der Ausbildung von Spät
erblindeten ist schon im Jahre 1917 in Wernigerode begonnen worden. Sie 
konnte im Jahre 1925 erweitert werden, weil der Verband um diese Zeit ein 
zweites Haus einrichtetc. Beide Häuser haben ungefähr 40 Plätje. — Im 
Sommer werden zu Erholungszwecken noch Plätze in privaten Häusern dazu 
genommen. — Die Zahl der zur Ausbildung aufgenommenen Gäste beträgt 
durchschnittlich 25 und verteilt sich ungefähr zu zwei Drittel auf Männer und 
ein Drittel auf Frauen. Das Alter der Insassen schwankt zwischen 20 und 
40 Jahren; ausnahmsweise finden auch ältere Personen Aufnahme.

Die Ursachen der Späterblindung sind verschiedenartige. Wir 
finden Erblindete durch Unfall im Betriebe, weiter Erblindete durch Unfall bei 
versuchter Selbsttötung und schließlich eine größere Anzahl Personen, die 
durch Krankheit spät erblindet sind.

Die Ausbildung erstredet sidi hauptsädilich auf die Erlernung von 
Stuhlflechten, Bürstcnmadicn, sowie auf die Aneignung der Kenntnisse der 
Blindenschrift, der Blindenkurzsdirift und Sdircibmaschinenschrift. Leider 
sind die Ausbildungsräume (W erkstätten) sehr be
schränkt, so daß eine Ausweitung der Ausbildungsarten, wie sie der tcdi- 
nisdie Leiter des Heims, M ü n c k e r , der selbst durch Unfall vor Jahren er
blindet ist, anstrebt, sich bisher nidit verwirklidicn ließ. An Kosten erwadisen 
dem Blinden 90,— Mark monatlidi einschließlich Logis, Verpflegung, Wäsdic 
und der Aufwendungen für die Ausbildung, Unterricht in Blindenschrift, Aus
bildung zu verschiedenen Handfertigkeiten usw. Die Kosten werden entweder 
von den Wohlfahrtsämtern aufgebracht oder von den Wohlfahrtsämtern in 
Gemeinschaft mit den Blinden, einige Personen sind auch Sclbstzahler, andere 
beziehen eine gesetzliche Unfallrente. Das Heim wird belegt aus allen Teilen 
Deutschlands. Die Leitung untersteht dem vorerwähnten technischen 
Leiter, der durch sein Verständnis und seine reichen Kenntnisse für diesen 
Posten besonders geeignet ist. Er erteilt den Unterricht in Blindenschrift und 
Schreibmaschine. Mehrere ausgcbildcte Blinde, die sich schon längere Jahre als 
Dauergäste in dem Heim befinden, werden als Lehrer für die verschiedenen 
Handwerke beschäftigt. Außerdem ist eine ausgebildete Schwester als wirt
schaftliche Leiterin tätig, mit ihr wirken zwei sozial geschulte Helferinnen.

Neben der Erlernung des Berufes ist von ganz wesentlicher Bedeutung für 
die Späterblindeten das Zusammensein mit Schicksalsgenossen und das geord
nete Zusammenleben, das ihnen einen Austausch von Erfahrungen und eine 
neue Verbindung von Mensch zu Mensch ermöglicht. Allerdings wirkt auch 
hier die Beschränktheit des Raumes hindernd. Augenblicklich ist nur ein ge
meinsamer Wohnraum für alle Gäste vorhanden. In den Sommermonaten ist 
der Platj noch beschränkter. Auch Einzelzimmer, wie sic besonders für die 
Anfangswochen häufig bei den unter schweren Gemütsverstimmungen leiden
den Personen notwendig wären, sind durch Mangel an Raum und Mitteln nidit 
vorhanden.

Aus der Zahl der Gäste seien hier einige Einzelschicksale kurz heraus
gegriffen, um Bedeutung und Notwendigkeit des Heims und seiner Aus- 
bildungslehrgänge zu heleuditcn.

Seit ungefähr acht Wochen ist unter den Gästen ein Pfarrer, der durch 
Krankheit vor wenigen Monaten sein Augcnlidit vollständig verloren hat. Im 
Unterridit zeigt er, daß cs ihm gelungen ist, schon heute, nach wenigen Wodicn, 
die Blindenschrift in ihren Anfängen zu beherrsdien. In der Unterhaltung 
betont er, daß er in den sechs Monaten Blindensdirift, Blindenkurzsdirift und
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die Schreibmaschinenschrift vollständig zu erlernen hofft. — Er hat den 
Wunsch, in seinem Berufe zu bleiben. Er ist Geistlicher in einer kleinen Dorf
gemeinde in der Mark Brandenburg und wirkt dort schon seit 20 Jahren; seine 
Frau wird ihn später in der Arbeit unterstütjen. Er hebt hervor, wie wertvoll 
ihm die Ausbildung in dem Blindenheim, der Austausch der Erfahrungen mit 
Schicksalsgenossen sei, und wie besonders segensreich er die Lage des Heims 
in der freien schönen Natur empfinde, da es ihm dadurch ermöglicht wäre, 
nach der ihn anfänglich noch sehr anstrengenden Arbeit Stunden der Erholung 
im Freien zu verleben. — Der Leiter des Heims ist der Ansicht, daß es diesem 
energischen Menschen tatsächlich gelingen wird, in seinem Berufe zu bleiben; 
er erwähnt dabei, daß in Deutschland bereits 25 blinde Pfarrer ihres Amtes 
wirken.

Ein anderer Gast des Hauses: Ein junges Mädchen, Ende 20, aus Schlesien; 
sie leitete in ihrer Heimat ein Kunstgewerbegeschäft. Durch schwere Schicksals
schläge in ihrer Lebenskraft erschüttert, versuchte sie, ihr Leben durch Er
schießen zu beenden; dieser Versuch beraubte sie des Augenlichtes. Sie ist jetjt 
ungefähr ein Jahr in dem Heim. Anfangs litt sie körperlich noch schwer unter 
den Folgen der Verwundung, jetjt hat sie diese physisdien Störungen über
wunden und audi ihr seelisdies Gleidigewicht wieder erlangt. Sie sdireibt mit 
bewundernswerter Fertigkeit Sdireibmasdiine und hofft zum Frühjahr in dem 
Wohlfahrts- oder Kreisamt ihrer Heimat eine geregelte Tätigkeit zu finden.

In den Werkstätten für Bürstcnherstellung fällt eine Frau von ungefähr 
30 Jahren auf. In der Unterhaltung erzählt sic, sic stamme aus Hamburg und 
.sei vor ungefähr drei Jahren durch Krankheit erblindet; seit dem habe sie ein 
elendes Leben geführt. Durdi einen Zufall erfuhr sie von der Möglichkeit 
einer Berufsausbildung in dem Blindenheim. Sie ist jetjt fünf Monate hier 
und fühlt sidi wie ein neuer Mensdi. Sie hat sich mit ihrem Sdiicksal ab
gefunden, da sie durdi Kenntnis der Blindensdirift sidi geistige Anregungen 
vcrsdiaffen kann und durdi Erlernung des Bürstenmadierbcrufes hofft, sidi 
später in ihrer Heimat einen kleinen Erwerb zu sidiern. Vor allem hat ihr 
das Zusammenleben mit Sdiicksalsgenossen wohl getan; das Gefühl, daß sie 
audi nadi dem Verlassen des Heims durch sdiriftlichen Austausdi und den 
Bcsudi des Blinden Vereins ihres Wohnortes nicht vereinsamt ist, gibt ihr 
Lebensfreude. —

Unter den Gästen ist audi eine Frau von 72 Jahren, die erst vor zwei Jahren 
erblindet ist. Sie ist durdi eine Pension materiell sidiergcstellt und zahlt die 
Kosten des Aufenthalts selbst. Sie kann sidi mit der Erblindung gar nicht 
ablindcn in ihrem Alter. Trotzdem ist es ihr gelungen, in den wenigen Monaten 
die schwierige Blindenkurzschrift und Sdireibmasdiine fließend zu erlernen. 
Sie las mir eine lange Erzählung ganz geläufig vor und sagte, das Gefühl, daß 
sie in ihrem Alter nodi fähig zum Erlernen der Blindensdirift geblieben sei, 
gebe ihr Mut zum Lebenskampf.

Immer wieder erwadit in der Unterhaltung und bei Besichtigung der Werk
stätten das Empfinden, daß tatsäddidi durch das harmonisdie Zusammenleben 
in dem Heim, die Anregungen durdi den Meinungsaustausch, die Stärkung des 
Lebensmutes durdi die neu gewonnene Gesdiicklidikeit in dem gewählten Be
ruf, sei cs als Bürstenmadicr, sei es als Stulilfleditcr oder Sdireibmasdiinistin, 
das Los dieser Spätcrhlindcten ein mcnsdicnswertes wird.

Es ist dem tedinisdien Leiter gelungen, audi Absat; für die Erzeugnisse der 
Blinden zu finden, so daß aus den Werkstätten ein Ertrag von ungefähr 
4000 Mark jährlidi erzielt wird. Der Rest wird durdi private Spenden
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aufgebracht, soweit die Kosten nicht durch Zahlungen der Wohlfahrtsämter 
und der Blinden selbst gedeckt sind.

Die Krankenkassen geben für Zwecke der Ausbildung keine Beihilfen. Da
gegen stellen sie für Erholungszwecke ihre Mittel zur Verfügung. Da eine Er
holung bei fast allen Blinden unbedingt erforderlich ist, um sie wieder berufs
fähig und berufstüchtig zu machen, so ist die Verbindung mit den Kranken
kassen nicht zu Unterschüßen.

Zu den guten Erfolgen des Heims trägt seine günstige Lage unmittelbar am 
Wald auf der Höhe bei. Der beschränkte Raum macht die notwendige Er
weiterung unmöglich. Im Interesse der Späterblindeten wäre es außerordent
lich zu begrüßen, wenn die Räume für die Werkstätten auch in den Sommer
monaten zur Verfügung ständen. Ziel müßte es sein, eines der Häuser ganz 
für Ausbildungszwecke nußbar zu machen, denn auf diese Weise wird es 
möglich sein, die Blinden auch andere Berufszweige erlernen zu lassen, die 
wegen des Raummangels jeßt eingehen mußten, z. B. Korbflechten, Matten
flechten und ähnliches, für das die notwendigen Lehrmittel und Werkzeuge 
bereits vorhanden sind.

In der neuzeitlichen Wohlfahrtspflege tritt das Gebot der Erwerbsbefähi
gung des Notleidenden oder Erwerbsbeschränkten, die eigene Hilfe, immer 
stärker in den Vordergrund. Die Unterstüßung durch Almosen muß allmählich 
auch für den Blinden verschwinden, weil sie den Wert der Persönlichkeit her- 
abseßt und den Menschen nicht zur eigenen Stärke führt. Gerade für die Spät
erblindeten ist jede Selbständigmachung, das Gefühl, daß sie wieder, wie ehe
dem, schaffende Glieder in der Staatskette sind, von wesentlichster Bedeutung. 
Die Ausbildungskurse für Späterblindete müssen deshalb als produktive Maß
nahme der Fürsorge anerkannt werden, für die der Reichsdeutsche Blinden
verband in dem Wernigeroder Versuch schon Wertvolles auf diesem Wege ge
leistet hat. Rund 220 Späterblindete beiderlei Geschlechts haben seit Errich
tung der Lehrgänge dort Ausbildung und neue Lebenskraft gefunden.

Der Verband ist an der „Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Deutschen 
Blindenhandwerks“ (Geschäftsstelle Berlin, Monbijouplaß 3) beteiligt, so daß 
die Erzeugnisse, die von den Blinden in dem Heim hergestellt werden, mit 
dem Blindenzeichen geschüßt sind, um unlauteren Wettbewerb zu verhindern. 
— In dem Heim befindet sich eine reichhaltige Blindenbibliothek, sowie ver
schiedene Musikinstrumente, Radio usw., die in den freien Stunden und in den 
Abendstunden der Erbauung dienen. Nur auf dem Wege produktiver Ar
beitsfürsorge wird es gelingen, den Späterblindcten, diesen vom Schicksal 
besonders Hartgeprüften, wirkliche Hilfe zuteil werden zu lassen.

Aus «1er Arbeit des Commonwealth Fund
Von Dr. Alice S a 1 o m o n , Berlin.

Neben den sehr bedeutsamen Veröffentlichungen über die Aufgaben und 
Methoden sozialer Arbeit, die von der Rüssel Sage Foundation ausgehen, ist 
eine neue Schriftenreihe getreten, die der Beachtung der Fachkreise empfohlen 
werden muß. Es sind das die Bände, die von dem „Commonwealth Fund“ *) 
herausgegeben und in einem für deutsche Verhältnisse phantastischen Ausmaß 
Absaß und Verbreitung linden. Die Qualität der Arbeiten, die Anregungen, 
die sie geben, rechtfertigen das vollkommen. Sie dürften auch in Deutschland 
fruchtbare Initiativen auslösen.

*) Commonwealth Funtl, 578 Madison Avenue, New York.
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Die Commonwealth-Stiftung, die im Jahre 1918 begründet wurde und jetjt 
über ein Kapital von 38 Millionen Dollar verfügt (die von einer Geberin zur 
Verfügung gestellt wurden) war zunächst ohne engere Bestimmung für Zwecke 
verfügbar, die „dem Wohle der Menschheit dienen“. Vorwiegend wird das 
Einkommen der Stiftung für Aufgaben der Jugendwohlfahrt, der Gesundheit 
und Bildung verwendet. Ursprünglich wurden Beihilfen an bestehende Organi
sationen gegeben. Neuerdings hat die Stiftung eigene Unternehmungen in die 
Wege geleitet. Bahnbrechend ist sie auf dem Gebiet der „Mental Hygiene“ und 
durch Begründung von „Child Guidance Clinics“ hervorgetreten. Der Begriff 
„Child Guidance“ umfaßt eine Erziehungsberatung, wie sie in Deutschland 
auch durch besondere pädagogische Beratungsstellen in Angriff genommen ist. 
Doch unterscheidet sich die amerikanische Arbeit durch ein fein durchgebildetes 
System der Zusammenarbeit von Lehrern, Ärzten, Psychiatern, Psychologen 
und Sozialarbeitern.

Die Buchabteilung der Stiftung wurde im Dezember 1927 ins Leben ge
rufen, um auf gemeinnütjigcr Grundlage die Forschungen der Stiftung und 
verwandter Einrichtungen zu veröffentlichen. Ihre Aufgaben gliedern sich in 
besondere Erhebungen und Forschungen einerseits, die von der Abteilung 
selbst übernommen und deren Ergebnisse veröffentlicht werden; in redak
tionelle Verarbeitung von Material andrerseits, das von den Sozialarbeitern 
der andern Abteilungen der Stiftung zusammengebracht wird. Sie befaßt sich 
neben der Forschungs- und Verlagsabteilung mit der Verbreitung der Schriften, 
mit einer Auskunftserteilung und unterhält eine Bibliothek.

Einige der von der Stiftung verlegten Bände, die von der Arbeit der 
„child guidance clinics“ und den „visiting teachers“ handeln, sind an 125 Uni
versitäten und anderen Bildungsanstalten als Lehrbücher eingeführt. Das 
Buch von Howard W. Nudd „The purpose and scope of visiting teacher work“ 
und ein anderes, das den gleichen Gegenstand behandelt, sind in 26 000 bis 
27 000 Exemplaren abgesetjt worden. Diese und ähnliche Veröffentlichungen 
gaben den Ausgangspunkt für neue Bewegungen, die von der Stiftung da
durch gefördert wurden, daß sie in einigen Teilen des Landes Sozialarbeiter 
mit der Einführung solcher Einrichtungen und der Erprobung bestimmter 
Methoden für eine Reihe von Jahren betraute, um dadurch ihre Wirksamkeit 
zu beobachten oder zu erweisen und die lokalen Behörden oder Vereine dafür 
zu interessieren.

Von den Veröffentlichungen, die auch für deutsche Leser lehrreich sein 
dürften und anregend und befruchtend für die Methoden sozialer und pädago
gischer Arbeit wirken können, sei hier hingewiesen auf:

Mary B. Sayles and Howard W. Nudd, The Problem 
Child in School, Commonwealth Fund Buchverlag (288 Seiten, Preis 
1 Dollar), 1927.

Das Buch beschreibt in der den Amerikanern eigenen Weise an der Hand 
von Darstellungen einzelner Fälle die Erziehungsschwierigkeiten, die durch die 
Arbeit der Visiting Teachers überwunden werden sollen und die dabei an
gewendeten Methoden. Die Probleme, um die es sich handelt, sind die von 
schwererziehbaren Kindern und vernachlässigten Kindern, mit denen die 
Schule aus den verschiedensten Gründen nicht fertig wird; z. B. Kinder, die 
in der Schule nicht mitkommen, ohne geistig unbegabt oder unnormal zu sein; 
Kinder, die frühreif oder hochbegabt sind und die daher im Schulleben keine 
ausreichenden Interessen und Ventile für ihre Neigungen und Begabungen 
finden; Kinder im Entwicklungsalter, die besondere Führung und Beeinflussung 
braudien; die unsoziale Züge zeigen oder in sdiledite Gesellsdiaft geraten 
sind; reizbare, heftige, verschüchterte Kinder usw. Die Aufgaben der „visiting
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teachers“ bestehen in der Aufdeckung der Ursachen der Schwererziehbarkeit, 
die in vielen Fällen in einer falschen Einstellung der Eltern zu suchen ist, und 
in Beeinflussung der Kinder und der Umgebung; in Erweckung des richtigen 
Verständnisses für die besonderen Bedürfnisse der Kinder sowohl bei den 
Eltern wie bei der Schule. Im Unterschied zu dem Aufgabenkreis etwa einer 
deutschen Schulpflegerin handelt es sich weniger um Berücksichtigung wirt
schaftlicher und gesundheitlicher Notstände, als um Beseitigung einer Er
ziehungsnot. Wirtschaftliche und gesundheitliche Maßnahmen sind immer nur 
Mittel für die Erziehungszwecke. Die „visiting teachers“ müssen deshalb 
aus den Kreisen von Lehrerinnen entnommen werden, die eine soziale Aus
bildung haben. Die Zahl der von einem „visiting teacher“ behandelten Fälle 
kann bei der Intensität der Bearbeitung nur klein sein. Sie widmen sich 
manchem Kind eine Zeitlang täglich länger, so daß ihre Arbeit sich auch 
von der Führung von Schutzaufsichten unterscheidet. Auffallend ist, in wie 
seltenen Fällen eine dauernde Entfernung aus dem elterlichen Milieu vorge
nommen wurde und wie individuell und phantasicvoll in jedem einzelnen Fall 
Möglichkeiten der Beeinflussung gesucht wurden. Um dieser Intensität willen 
ist die Darstellung der Fälle auch für deutsche Sozialarbeiter lehrreich. Im 
übrigen gibt das Buch eine Einführung in die Ideen, die zur Schaffung dieses 
neuen Spezialberufes sozialer Jugendarbeit in Amerika geführt haben, die dem 
Zweck dienen soll, alle Kinder zu nützlichen und produktiven Gliedern der 
Gesellschaft zu machen und sie vor Verkümmerung ihrer Kräfte und Anlagen 
durch mangelhafte Erziehung oder schematische Unterrichtsmethoden zu be
wahren.

Three Problem Children: Narratives from a child guidance 
clinic. Herausgegeben vom Commonwealth Fund 1926 (142 Seiten, Preis 
1 Dollar).

Die Darstellung von den Schul- und Erziehungsschwierigkeiten dreier 
Kinder und der Aufklärungsarbeit und Behandlung durch die Child Guidance 
Clinic sollen zeigen, welche Hilfsmittel die moderne Wissenschaft gibt, um 
belastete und bedrohte junge Menschen zu normaler Entwicklung und zur Ein
ordnung in die Erziehungs- und Bildungsnotwendigkeiten zu führen. Es 
handelt sich in diesen drei Fällen um Kinder, die weder im eigentlichen Sinn 
als Psychopathen, noch als sittlich gefährdet zu bezeichnen sind, deren Ent
wicklung aber schweren Hemmungen, zum Teil durch falsche Erziehungsmaß
nahmen, ausgesetzt ist. Es gibt überall solche Kinder: von normaler Intelligenz 
und doch in der Entwicklung zurückgeblieben, unglückliche Kinder, deren Zu
kunft schwer bedroht ist. Kinder mit großer geistiger Begabung, die in der 
Schule nutzlos sind und sich schlecht aufführen; Kinder, die zu Hause verzogen 
und daher infantil in ihrem Benehmen bleiben; zu angeregte und zu künstlich 
vorwärtsgetriebene oder gegenüber den Geschwistern zurückgesetzte Kinder. 
Manche scheitern an einem Schulsystem, das ihnen nicht gerecht wird, au 
Lehrern, die weder die Zeit noch die Fähigkeit haben, den individuellen Ur
sachen der Störung nachzugehen. Oft handelt es sich um eine eigentümliche 
Verbindung von körperlichen, geistigen und sozialen Schwächen oder Be
gabungen, Nachteilen und Vorteilen, aus denen das besondere Persönlichkeits
problem entsteht. Betragen ist eben nur die Manifestation des Zusammen
spiels von individuellen Trieben und der Versuch der Gesellschaft, die Kräfte 
für ihre Zwecke dienstbar zu machen. Alle sozialen Einrichtungen dienen im 
Grunde diesem Zweck: der Anpassung der Individuen an die Welt, in der sie 
leben müssen. Die Probleme, die daraus für die Institutionen entstehen, liegen 
in der Tatsache, daß jeder Mensch ein Organismus ist und nicht eine Masse 
Ton, der nach festgelegten Formen so geknetet werden kann, daß er in die
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Institutionen hineinpaßt. Die dargelegten Fälle betreffen Kinder, an denen 
die Schule versagte und in gewissem Umfang Schaden anrichtete. In einem 
sehr lehrreichen Abschnitt werden die verschiedenen Auffassungsmethoden ver
schiedenartiger Typen von Kindern geschildert, die Möglichkeiten und die 
Hemmungen, die diese Typen von Kindern in Schule und Leben finden. Es 
handelt sich um sehr drastische Fälle: von einem Schulschwänzer; einem voll
kommen stumpfen, verschütteten Kind; einem unbegabten, aber sehr emotio
nellen und lebhaften Kind. In jedem Fall wird der Gang der psychologischen, 
sozialen und medizinischen Untersuchung geschildert; die Behandlung an
gegeben, die Platj griff, und schließlich die Frage nach den Ursachen der Er
ziehungsproblematik aufgeworfen und nach den Faktoren, die eine Heilung 
oder Besserung des Zustandes herbeiführten. Das Buch ist auch für deutsche 
Sozialarbeiter, mehr noch für Lehrer an sozialen Schulen sehr lehrreich.

Mary Buell Sayles: The Problem Child at Home. 
Herausgegeben vom Commonwealth Fund 1928 (352 Seiten, Preis 1,50 Dollar).

Ein Versuch, die Schwierigkeiten herauszugreifen, die für Kinder aus 
Familiensituationen, d. h. aus der Haltung der Eltern und dem Verhältnis der 
Kinder zu den Eltern entsteht. Es sind die häufigsten und typischsten Pro
bleme, die aus der Eltern-Kinderbeziehung entstehen, systematisch dargestellt, 
und zwar an Hand von Akten, die sich in pädagogischen Beratungsstellen (Child 
Guidance Clincs) fanden. Es ist versucht worden, die Ursachen aufzuzeigen. 
Die Beseitigung der Schwierigkeiten ist nur im dritten Teil behandelt, der 
einzelne Fälle im Zusammenhang darstellt.

Das Buch bringt nicht den Beweis, daß im allgemeinen Erziehungs
schwierigkeiten von Kindern in dem Verhalten der Eltern ihre Ursachenjiaben 
— aber es überzeugt doch, daß eine solche Beziehung in vielen Fällen vor
handen ist.

Das Buch handelt von den emotionellen Bedürfnissen der Kinder und 
der Eltern und von verständigen und unverständigen Eltern wünschen; von ehr
geizigen Eltern, die von Kindern vorzügliche Schulleistungen verlangen, um 
eine Familientradition zu wahren, und von solchen, die ihre Kinder über ihren 
eigenen Stand hinausführen wollen. Von herrschsüchtigen Eltern oder Eltern, 
die einzelne Kinder vorziehen, oder die Kindern feindlich oder eifersüchtig 
gegenüberstehen. Ein besonderer Abschnitt handelt von bestimmten Er
ziehungsmethoden, die Eltern mehr oder weniger unbewußt anwenden; über 
Disziplin, über Erblichkeit usw. Die einzelnen Problemtypen sind schließlich 
in leicht faßlicher Weise an einzelnen Familienbildern dargestellt.

Eine Gesamtübersicht über die in Amerika vorhandenen Einrichtungen 
für Kinder mit nervösen psychischen Störungen gibt:

„Directory of Psychiatric Clinics for Children in 
The United States.“ Herausgegeben vom Commonwealth Fund Buch
verlag 1928 (187 Seiten, Preis 0,75 Dollar).

Die Arbeit für die öffentliche Gesundheitspflege ist in 
einer anderen Bücherserie der Stiftung behandelt.

Besonderes Interesse verdient das Buch „Fivc Years in Fargo“, heraus
gegeben vom Commonwealth Fund Budiverlag (270 Seiten, Preis 1 Dollar), 
weil cs die Tätigkeit des Commonwealth Funds auf diesem Gebiet nicht nur 
methodisch, sondern auch sachlich zur Darstellung bringt. Fargo ist eine der 
Kleinstädte, die vom Commonwealth Fund aus sechzig sich bewerbenden 
Städten ausgewählt wurde, um dort ein fünfjähriges Experiment mit der 
Entwicklung sozialhygienischer Fürsorge zu machen. Das heißt, der Common
wealth Fund stellte für fünf Jahre erhebliche Summen zur Verfügung unter 
der Voraussetjung, daß auch die Stadtverwaltung und die Bürgerschaft even-
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tuell durch freie Vereine ihre bis dahin geringen Aufwendungen für die 
Zwecke der Gesundheits- und Kinderfürsorge langsam erhöhen würde. Der 
Commonwealth Fund schickte einen Direktor für die Kampagne nach Fargo. 
Im Laufe der fünf Jahre ist Fargo aus einem sozial zurückgebliebenen zu 
einem führenden Ort entwickelt worden. Nach Zurüdeziehung der Hilfe des 
Commonwealth Fund hat sich der Stab der von der Stadt und den freien 
Vereinen besoldeten Mitarbeiter vervielfacht. Es ist lehrreich zu sehen, wie 
hier die Erziehung der öffentlichen Meinung nadi einem einheitlidien Plan 
in die Wege geleitet wurde, und wie es sowohl darum ging, das Verständnis 
hygienischer Lebensgewohnheiten unter der Gesamtbevölkerung wie die Not
wendigkeit öffentlicher Gesundheitspflege bei den einflußreidien Kreisen zu 
erwecken. Drastische durdigreifende Maßnahmen werden geschildert: wie die 
Kinder von sechs bis zwölf Jahren in sämtlichen Schulen — nach Aufklärung 
der Lehrer und der Eltern — angehalten wurden, täglich einen Fragebogen 
über die Beachtung der Grundregeln der Gesundheitspflege auszufüllen, und 
zwar, ob sie die Hände vor den Mahlzeiten gewaschen haben, Wasser und 
Milch getrunken, Kaffee und Tee vermieden, ob sie Zerealien, Früchte und 
grüne Gemüse gegessen hätten, ein sauberes Taschentuch hätten, Ruhe und 
Spiel zu bestimmten Zeiten innehielten und früh zu Bett gingen, ob sie Stuhl
gang hatten, keine Süßigkeiten zwischen den Mahlzeiten gegessen und mit 
offenen Fenstern geschlafen haben. Wie dieser Feldzug bei den Eltern und 
bei den Lehrern vorbereitet und wie er schließlich durchgeführt wurde im 
Zusammenhang mit regelmäßigen Gewichts- und Größenfeststellungen, das 
alles dürfte auch für deutsche Verhältnisse Interesse haben, selbst wenn es 
nicht in derselben Weise nachgeahmt werden kann.

Die besondere Aufgabe der Schule für die Entwicklung gesundheitlicher 
Lebensführung behandelt ein anderer Band: Maud A. Brown, „Teaching 
Health in Fargo“, herausgegeben vom Commonwealth Fund Buchverlag, 
1929 (156 Seiten, Preis 1,50 Dollar). Insbesondere wird darin gezeigt, in welcher 
Weise Kindern der verschiedenen Schulklassen in unmittelbarer Weise Hygiene
unterricht erteilt wird, und wie solche Belehrung mittelbar durch Verknüpfung 
mit andern Unterrichtsgegenständen gegeben wird. Nur eine Leidenschaft für 
die Aufzucht gesunder Menschen, wie sie die amerikanische Nation auszeichnet, 
kann eine so lebhafte Phantasie an die Gegenstände heranbringen oder aus 
ihnen herauslocken. Über allem steht der Glaube, daß kein Unterrichts
gegenstand seinen Sinn in sich trägt, sondern daß alles Wissen irgendwie 
dem Leben dienen soll. Die Lehrer in Fargo erkannten, daß man Kindern 
durch hygienische Unterweisungen in einen so nahen Bezug zu der Wirklich
keit des kindlichen Lebens bringen kann, wie die Schule ihn nie bisher hatte. 
Gesundheitspflege wurde als lebendige Erfahrung gelehrt. Die Kinder hatten 
zum erstenmal das Gefühl, an einem Unternehmen der Gesamtheit persönlich 
teilzunehmen, und sie konnten feststellen, daß die Führer der öffentlichen 
Meinung ihre kindlichen Bemühungen als ausschlaggebend für den Erfolg und 
für das allgemeine Wohl ansahen. Der Versuch ist zur Nacheiferung emp
fohlen.

Rundschau
Allgemeines

Die soziale Reichstagsarbeit des 
Reichsarbeitsministeriums hat im ver
gangenen Sitjungsjahr eine Reihe um
fangreicher Gesetzvorlagen umfaßt.

1. Entwurf eines dritten Gesetzes über 
Änderungen in der Unfallversicherung 
(Nr. 234) (verabschiedet). — 2. Entwurf 
eines Arbeitsschu^gesetjes (Nr. 753) 
(dem 9. Ausschuß überwiesen). — 3. Ent
wurf eines Berufäausbildungsgesetjes
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(Nr. 1303) (dem 9. Ausschuß über
wiesen). — 4. Entwurf eines Gesetjes 
zur Änderung des Gesetzes über Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversiche
rung (Nr. 1311) (verabschiedet).

Ferner wurde eine Denkschrift 
über Leistungen und Bei
träge in der Invaliden- und 
Angestelltenversicherung 

und ein En twurf von Reichs
richtlinien für das Woh
nungswesen ausgearbeitet. Für die 
Ausführung der Gesetje wurden vom 
1. Dezember 1928 bis 1. Dezember 1929 
27 Verordnungen und Bekanntmachun
gen veröffentlicht. Fast ein Viertel der 
Gesamtarbeit des Reichstags war den 
sozialen Arbeiten gewidmet, sowohl auf 
dem Gebiete der Sozialpolitik, wie der 
Fürsorge. Im Gegensat; zu früheren 
Jahren wurden große grundlegende Ge- 
setjeswerke nicht behandelt.

Die Entwicklung der jugendlichen 
Bevölkerung in den Jahren 1928 bis 
1933 wird durch eine Aufstellung des 
Instituts für Konjunkturforschung1) dar
gestellt. Demnach vollendeten bzw. voll
enden: 1928 noch 1 241 000 Jugendliche 
das 15. Lebensjahr, 1929 noch 1 226 000 
Jugendliche das 15. Lebensjahr, 1930 
nur noch 937 000 Jugendliche das 
15. Lebensjahr, 1931 nur noch 699 000 
Jugendliche das 15. Lebensjahr (geb. 
1916), 1932 nur noch 624 000 Jugend
liche das 15. Lebensjahr (geb. 1917), 
1933 nur noch 627 000 Jugendliche das 
15. Lebensjahr (geb. 1918).

Eine Beachtung der körperlichen 
Entwicklung dieser Jugendlichen, die sich 
im Jahre 1933 auf die Hälfte gegenüber 
1928 vermindert haben werden, ist er
forderlich.

Die Fasci Femminili (Wohlfahrts
arbeit der Frauengruppen der faschisti
schen Partei) sind im Jahre 1921 mit 
der Aufgabe gegründet worden, um die 
Wohlfahrt der Volksgenossen und vor 
allem der jungen Generation zu pflegen; 
sie widmen sich unter der Leitung des 
Sekretärs der faschistischen Partei, 
Augusto Turati, mit besonderer Tat
kraft der Jugendpflege, der Erholungs
fürsorge und der vorbeugenden Gesund-

*) Vierteljahreshefte des Instituts für 
Konjunkturforschung, Heft 11, Jahrgang 8.

heitsfürsorge. Sie umfassen 100 000 
Frauen aller Stände in mehr als 4000 
Ortsgruppen, und haben zu diesem 
Zwecke die weiblichen Jugendorganisa
tionen „le piccole Italiane“ (Mädchen 
im schulpflichtigen Alter) mit 364 300 
Mitgliedern und „le giovani Italiane“ 
(vom 13. bis zum 18. Lebensjahr) mit 
100153 Mitgliedern ins Leben gerufen, 
die jetjt durch Gesetj vom 14. November 
1929 dem staatlichen Erziehungswesen 
einverleibt worden sind, in dem sie nun
mehr dem Staatssekretär für Jugend
erziehung und Leibesübungen im „Mi- 
nistero per l’educazione nazionale“ 
(dem ehemaligen Unterrichtsministerium) 
unterstehen1).

Die größte Ausbreitung und den 
meisten Aufschwung haben die Ferien- 
und Erholungsheime „Colonie“ ge
nommen, die alljährlich in den Sommer
monaten vor allem für die Schuljugend 
eröffnet werden, aber auch für die 
jungen Arbeiterinnen, die 25 000 an 
Zahl, in dem „Dopolavoro Femminilc“ 
(einer fast unabhängigen Abteilung der 
„Opera nazionale Dopolavoro“, der 
Organisation, die den Arbeitern eine 
nutzbringende Verwendung der arbeits
freien Zeit ermöglicht) zusammenge
schlossen sind.

Diese „Colonie“ erreichten im Jahre 
1928 die Zahl von 416, davon waren: 
162 an der See, 104 im Gebirge, 11 an 
Heilquellen, 18 an Flüssen und 12 für 
junge Arbeiterinnen. Es fanden darin 
im ganzen 80 000 Kinder und 1433 Ar
beiterinnen Aufnahme und Kräftigung. 
Das Personal für diese Heime wird in 
besonderen Lehrgängen des Roten 
Kreuzes für die „Infermiere volontarie 
fascistc“ (freiwillige faschistische Kran
kenpflegerinnen) ausgebildet; allein im 
Jahre 1928 haben 52 solche Kurse mit 
1220 Teilnehmerinnen stattgefunden.

Die Auswahl der Kinder ist den Ge
sundheitskommissionen der faschistischen 
Föderationen in jeder Provinz anver
traut, und die nachgehende Fürsorge 
wird von den zahlreichen Beratungs
stellen ausgeübt, die außerdem für die 
Kinder, die nicht in die „Colonie“ auf
genommen werden können, örtliche Er
holungseinrichtungen, die „Campi so- 
lari“, organisieren, zur Durchführung 
rationeller Sonnenbäderkuren.

*) S. Le assicurazioni sociali (1929, Nr. 5).
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Kinderpolikliniken (in Neapel), 
Mütterspeisungen (in Venetien), Schul
speisungen (in Gorizia) und andere 
zahlreiche Einrichtungen, die den be
sonderen Verhältnissen in den ver
schiedenen Städten und ländlichen Be
zirken entsprechen, sind von den faschi
stischen Frauen dem Dienste an der 
Volksgesundheit gewidmet worden.

Dr. Luigi Clerici, Rom.

Ausbildungs- und Berufsfragen
Das Arbeitsgebiet der Wohlfahrts

pflegerin ist in den Etatberatungen für 
das Ministerium für Volkswohlfahrt 
(29. bis 31. Januar 1930) im Preußischen 
Landtag vom Minister und den Ver
tretern verschiedener Fraktionen ein
gehend behandelt worden. Der Minister 
führte aus, daß die Entwicklung der 
Wohlfahrtsschulen zurzeit auf einen in
neren Ausbau der Schulen hinzielt, dem 
durch eine Neugestaltung von Lehr
plänen, die im Wohlfahrtsministerium 
zurzeit noch bearbeitet werden, Rech
nung getragen werden soll. Vor allem 
ist auf die Spezialausbildung 
für die Gebiete der Erziehungs
anstalten, moderne S i c d lungs
pflege und F abrikbetriebe hin
zuweisen. Zu den neuen Plänen der 
Vorbildung vor dem Eintritt in die 
Wohlfahrtsschule wurde von der Ver
treterin der Sozialdemokratischen Partei 
eine Verlängerung der kranken
pflegerischen Ausbildung auf 
zwei Jahre abgelehnt, ebenso die Fort
bildung in den sozialpädagogi
schen Frauenakademien, mit 
der eine für die Wohlfahrtspflegerinnen 
beachtenswerte Steigerung der Ge
schlechtsindividualität verbunden ist, 
was von dem Vertreter der Deut
schen Demokratischen Partei anerkannt 
wurde. Auch die Wünsche auf das 
soziale Referendariat wurden 
von dieser Seite nicht gebilligt, da die 
Eignung zum Wohlfahrtsberuf nach den 
fürsorgerischen Kenntnissen und der 
Persönlichkeit, nicht aber nach den 
wissenschaftlichen Fähigkeiten zu be
urteilen ist. Die Leistungen der 
Fürsorgerinnen für die Allgemeinheit 
wurden in besonderem Maße von den 
Vertretern der Deutschen Volkspartei 
und der Deutschen Demokratischen Par
tei anerkannt, um so mehr muß eine

zweckmäßige Gestaltung ihrer Arbeit, 
besonders durch eine Ergänzung männ
licher Fürsorger für bestimmte Arbeits
gebiete und durch ältere Persönlichkeiten 
stattfinden. Eine Aufstiegsmöglichkeit 
aus den Kreisen der Volksschulen sei ge
rade für diese Berufe sehr erwünscht. 
Eine besondere Berücksichtigung der 
Ausbildung des erzieherischen Personals 
für die Anstalten, vor allem auf dem 
Gebiete der Fürsorgeerziehung, 
wurde von der Vertreterin der Zentrums- 
Fraktion gefordert. Für einen weit
gehenden Arbeitsschutz für die 
Fürsorgerinnen setjte sich der Vertreter 
der Deutschen Fraktion ein. Eine Be
seitigung der Bürokratisierung und eine 
sinnvollere Eingliederung der Wohl
fahrtspflegerinnen in die Verwaltung 
wurde von einer anderen Zentrumsver
treterin als notwendig angesehen, ebenso 
eine ausreichende Altersfürsorge und die 
Möglichkeit der körperlichen Ertüchti
gung, der durch die Einrichtung des 
Wohlfahrtsministeriums bezüglich der 
Gymnastikkurse Rechnung getragen wor
den ist. Eine Art Referendarzeit für das 
praktische Jahr, das die Voraussetjung 
für die Gewinnung der staatlichen An
erkennung als Wohlfahrtspflegerin nach 
erfolgtem Examen ist, ist bei der un
günstigen Berufslage durch finanzielle 
Beihilfen zu ermöglichen. Die Schaffung 
von Referentinnenplätjen in den Re
gierungsbezirken, die die Arbeit der Für
sorgerinnen einheitlich organisieren, 
wurde als dringend notwendige Maß
nahme anerkannt.

Die Prüfungsordnung für die weib
liche Kriminalpolizei bei der Polizeibe
hörde Hamburg ist nach einer Bekannt
machung des Senats vom 23. September 
1929 (HGVbl. Nr. 77, 29. September 
1929) geregelt worden. Voraussetjung 
für die Zulassung zur Prüfung i6t eine 
erfolgreiche, mindestens einjährige Aus
bildungszeit bei der Kriminalpolizei in 
Hamburg. Für Anwärterinnen, die bei 
einer Hamburger Polizeiverwaltung als 
Polizeibeamte bereits angestellt ge
wesen sind, kann die Ausbildungszeit 
auf sechs Monate abgekürzt werden. Die 
Prüfung erstreckt sich auf die Gebiete 
des Strafrechts, des Strafprozeßrechts, 
des Polizeirechts, des Beamtenrechts so
wie die Grundlagen des Staats- und 
Verwaltungsrechts, der Volkswirtschafts-
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lehre, der Sozialpolitik, der Wohl
fahrtskunde, der Gesundheitslehre. Bei 
staatlich anerkannten Wohlfahrtspflege- 
rinncn kann von einer Prüfung der im 
Wohlfahrtsexamen zu prüfenden Fächer 
abgesehen werden. Die Voraussetzung 
in Hamburg ist nicht wie in Preußen 
die staatliche Anerkennung als Wohl
fahrtspflegerin, sondern vor allem die 
praktische Erfahrung im Verwaltungs
dienst der Polizei.

Die Ausbildung und Prüfung der auf 
dem Gebiete der Säuglings- und Klein
kinderpflege tätigen Pflegepersonen wird 
mit dem 1. Oktober 1930 reichseinheit
lich neu geregelt werden. Es wird in 
Zukunft unterschieden werden zwischen 
Säuglings- und Kleinkindcrpflcgerinncn, 
die in einjährigem Lehrgang für die 
Pflege gesunder Kinder in der Familie 
ausgebildet werden, und Säuglings- und 
Klcinkinderschwcstern, die nach zwei
jähriger Ausbildung die Pflege kranker 
Kinder, vorzugsweise in Anstalten, über
nehmen sollen. Der Ausbildungsgang 
und die Prüfung wird auf Grund von 
landesrechtlichen Bestimmungen, die nach 
den vom Rcidisministerium des Innern 
ausgearbeiteten und vom Rcichsrat ge
billigten Richtlinien erlassen werden 
sollen, einheitlich gestaltet werden, so 
daß damit eine gleichartige Leistungs
fähigkeit und Verwendungsmöglichkeit 
gesichert und die Freizügigkeit dieser 
Berufsgruppe im ganzen Reidic gewähr
leistet wird.

Die soziale Ausbildung war Gegen
stand der Tagung der Arbeitsgcmein- 
sdiaft der Berufsverbände der Wohl
fahrtspflegerinnen Deutsdilands. Die 
Berufsorganisationen der Wohlfahrt«- 
Pflegerinnen nahmen zu den Vorsdilägen 
des Preußischen Städtetages, die von 
diesem an das Preußisdie Ministerium 
für Volkswohlfahrt gerichtet wurden, 
Stellung. Die Arbcitsgcmeinsdiaft 
wünscht, hei Anerkennung der Bedeu
tung einer cinheitlidicn Ausbildung, daß 
der sogenannte vierte Weg, der eine 
vierjährige Berufsarbeit als Voraus
setzung für die Wohlfahrtspflege vor
sieht, erhalten bleibt, da es sidi hier uin 
Anwärterinnen handelt, denen keine 
Mittel zu weiterer Ausbildung und Ver
längerung der verdienstlosen Zeit zur 
Verfügung stehen. Ebenso hat das vom

Städtetag geforderte sozialhygienische 
Jahr nach Ansicht der Organisation Be
denken für die Fürsorgerinnen, die in 
die wirtschaftliche Fürsorge, besonders 
in die Tätigkeit als Arbeitsnachweis
beamtin und Berufsberaterin gehen, für 
die ein Berufspraktikum wesentlicher er
scheint, als dieses Vorjahr. Der ungün
stigen Lage auf dem Arbeitsmarkt für 
Sozialbeamte glaubt die Arbeitsgemein
schaft durch die Möglichkeit der Er
schließung neuer Arbeitsgebiete, beson
ders in der sozialpädagogischen Anstalts
arbeit und im Strafvollzug, begegnen zu 
können.

Für jüdische Aus- und Fortbildung 
wird in der Lehranstalt für die Wissen
schaft des Judentums in Berlin von der 
Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen 
Juden ein Ergänzungsausbildungskursus 
für jüdische ausgcbildete und in der 
Ausbildung stehende Fürsorgerinnen 
veranstaltet und ein zweiter Kurs für 
die soziale Ausbildung der Rabbiner 
und Lehrer. Die Ergänzungsausbildung 
für jüdisdie Fürsorgerinnen soll vor 
allem auf der Seite der Ergänzung jüdi
schen Wissens liegen, da mit einer Er
weiterung ihres Wissens auf diesem Ge
biete die Fürsorgerin in der jüdischen 
Arbeit besser vorwärts kommen kann. 
Die Forderung sozialer Ausbildung der 
Geistlichen wird in allen konfessionellen 
Kreisen immer wieder erhoben und hat 
hier zu einer Ergänzungsbildung, die in 
die Rabbinerausbildung mit hinein
gebaut wird, geführt. Die Themen er
strecken sich auf allgemeine Fragen der 
Wohlfahrtspflege, sowie auf die beson
deren jüdischen Fragen.

Ffireorgewesen
Die Entmündigung wegen Ver

schwendung oder Trunksucht kann in 
Preußen nach § 3 AG. zu ZPO. (GS. 
1899 S. 388) auch der Fürsorgeverband 
beantragen, dem die Fürsorge für den 
zu Entmündigenden im Falle seiner 
Hilfsbedürftigkeit obliegen würde. 
Dieses Antragsrecht war - durch Ver
fügung des Ministers des Innern vom 
16. November 1899 auf die Fälle be
schränkt, in denen begründete Besorg
nis besteht, der zu Entmündigende selbst 
oder seine Familie werde der öffent
lichen Fürsorge zur Last fallen. Ein Er-
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laß des Ministers für Volkswohlfahrt 
vom 2. April 1930 hebt diese Einschrän
kungen auf. Nach ihm sind Wohlfahrts- 
gesetjgebung und Wohlfahrtspflege, ins
besondere durch die vorbeugende Für
sorge, heute soweit ausgebaut, daß auch 
die sonstigen Voraussetjungen der Ent
mündigung wegen Verschwendung oder 
Trunksucht in ihren Aufgabenkreis 
fallen, jedenfalls ihn stark berühren. 
Die Fürsorgeverbände haben daher die 
Möglichkeit, hei Vorhandensein der Vor- 
aussetjungen stets die Entmündigung zu 
beantragen. Damit wird einer wirk
samen Fürsorge für Trinker und dem 
Sdiutj der Familie, insbesondere der 
Kinder, vor trunksüchtigen Eltern der 
Weg geöffnet, wenn die sonstigen An
tragsberechtigten aus Angst, Scham, 
falschem Mitleid oder sonstigen Gründen 
vor dem Antrag zurückschrecken, das 
öffentliche Wohl oder das vou dem zu 
Entmündigenden bedrohte Wohl der An
gehörigen aber die Entmündigung erfor
dert. Bedauerlich ist, daß Bayern 
durch sein Fürsorgcgesetj in dem gleichen 
Augenblick die bisherigen Schranken der 
preußischen Verwaltungspraxis durch 
Gesctj neu aufrichtet.

Wittels höfer.

Die Thüringische Ausführungsver
ordnung zur RFV. vom 20. Februar 1930 
(GS. für Thüringen S. 13) stellt im 
wesentlichen eine Zusammenfassung des 
bisher in verschiedenen Verordnungen 
geregelten A usführungsrechts 
zur RFV. dar. Sie befaßt 6ich nur 
mit diesem, läßt also das Wohlfahrts- 
pflegegesetj vom 27. Februar 1929 (GS. 
S. 49) unberührt. In formeller Be
ziehung stütjt sie sich auf § 31 RFV., 
wobei man sich unwillkürlich fragt, ob 
das durch diese Bestimmung den Län
dern zur schleunigen Sicherstellung des 
Vollzugs der RFV. eingeräumte vor
läufige Verordnungsrecht denn immer 
noch gilt, ln sachlicher Beziehung 
bringt sic eine Anpassung an inzwischen 
cingetretcnen Änderungen der 
Staats- und Gemeinde Verwal
tung. So sind durchgängig als Organe 
der BFV. (Kreise) der Landrat (Wohl
fahrtsamt) und der Stadtvorstand (Wohl
fahrtsamt) an Stelle der bisherigen 
Krcis-(Stadt-)direktoren genannt. Der 
Zusammenschluß mehrerer Kreise zu 
BFV. ist nicht mehr vorgesehen; auch

kehrt eine Bestimmung, nach der der 
LFB. leistungsfähigen, überlasteten 
BFV. eine Beihilfe zu gewähren hat, 
nicht wieder. Audi sonst bringt die VO. 
eine Lastenversdiiebung zuungunsten 
der BFV., mindestens aber höhere finan
zielle Unsicherheit. Ähnlidi wie Baden 
durdi seine VO. vom 20. Juni 19281) 
baut nun audi Thüringen die Reste 
des Dotationssystems ah. An 
Stelle der quotenmäßigen Beteiligung 
mit einem Drittel des sadilidicn Auf
wandes der gehobenen Fürsorge 
wird das Land nur nodi Beihilfen hier
zu nach Maßgabe der im Haushaltsplan 
vorgesehenen Mittel gewähren. Leider 
ist man aber audi zu dem gleidicn 
System in der geschlossenen Fürsorge 
für Niditvollsinnigc und Krüppel über
gegangen, bei der bisher das Land eben
falls ein Drittel des Aufwandes trug. 
Die Aufgaben der Hauptfürsorgestellen 
und Fürsorgestellen für KB. und KH. 
sind nidit mehr den LFV. und BFV. als 
soldie, sondern dem Ministerium des 
Innern und den Landräten bzw. Stadt- 
vorständeu, also den Verwaltungsstellen 
der Fürsorgeverbände übertragen. Man 
folgt damit dem Beispiel anderer Län
der, um die Durchführung der Aufgaben 
der Fürsorgestellen, die ihnen nach 
anderen Gesetjen als der RFV. obliegen, 
sicherzustcllen- Das Verhältnis der 
Kreise zu den kreisangehörigen Gemein
den weist unter Beibehaltung der von 
der VO. selbst wieder im bisherigen Um
fang ausgesprochenen Delegation fol
gende Änderungen auf: Der Landrat hat 
ein Weisungsrecht über Art und Weise 
der Durchführung, so daß der Landkreis 
nidit mehr nur Lastenträgcr ist. Sein 
Rcdit der Übernahme von Fürsorgeauf
gaben im ganzen oder im Einzclfall ist 
nidit mehr auf den Fall ordnungs
widriger gemeindlidier Durdiführung 
oder gemeindlidier Unfähigkeit bc- 
sdiränkt. Hinsichtlich der tatsäch
lichen Betreuung ist nunmehr 
ausdrücklidi die Aufenthaltsgemeinde 
als zuständig bestimmt. Die §§ 7 bis 15 
RFV. gelten im Verhältnis der kreisange
hörigen Gemeinden nur hinsichtlidi der 
Kosten, die in Höhe von einem 
Drittel des sachlichen Aufwandes 
des Einzclfalles den Gemeinden zur 
Last fallen. Streitigkeiten der Gemein-

’) Vgl. 4. Jahrgang, S. 193.
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den entscheidet der Landrat; 6eine Ent
scheidung ist mit Einspruch und nach
folgender Klage beim Kreisverwaltungs
gericht, das endgültig entscheidet, an
fechtbar. — Die Gleichstellung Alter 
oder Erwerbsunfähiger nach § 17 der 
Reichsgrundsätze ist nicht mehr durch 
die VO. selbst vorgeschrieben, sondern 
den BFV. überlassen, die die Anwend
barkeit des § 15a der Grundsätze dabei 
ausschließen können. Die Regelung des 
Beschwerdeverfahrens bringt insofern 
eine Neuerung, als der Spruchausschuß, 
der über den Einspruch entscheidet, nicht 
mehr neben dem Vorsitzenden nur aus 
zwei Beisitzer, je einen aus den Kreisen 
der Hilfsbedürftigen und je eine sozial 
erfahrene Person bestehen darf, sondern 
nach dem Wortlaut die Zahl der Bei
sitzer, die ja zur Hälfte den beiden Per
sonengruppen angchörcn müssen, unbe
schränkt ist. Neu ist die ausdrückliche 
Anordnung, daß der Einspruch gegen 
Entziehung der Fürsorge keine auf
schiebende Wirkung hat.

Wittels höfer.

Die berufliche Gliederung der Armen 
(dauernd befürsorgten) in München nach 
dem Stande vom 1. April 1927 wird in 
Heft 117 der Beiträge zur Statistik 
Bayerns1) gegeben. Die größte Zahl der 
Männer (1039) und der Frauen (966) 
findet sich im gewerblichen Arbeiter- 
Stande. An zweiter Stelle stehen die 
Kleingewerbetreibenden und Hand
werker (465 M., 478 F.). 264 Männer 
und 225 Frauen entstammen den 
Kreisen der sonstigen Gewerbetreiben
den, 140 Männer und 5 Frauen dem 
Kaufmannsstandc. In der Aufstellung 
selbst sind alle Berufsgruppen vertreten, 
mit Ausnahme der Großgrundbesitzer 
und der Großindustriellen, sowie der 
Geistlichen, Militär- und Polizeibeamten. 
Audi Hochsdiullehrer und Theaterinten
danten finden sidi nidit unter den Unter
stützten. Ganz ähniidi ist cs bei den 
Kleinrentnern, bei denen an erster Stelle 
die Kleingewerbetreibenden und Hand
werker (262 M., 146 F.) stehen, wäh
rend die Arbeiter nur mit 116 Männern 
und 137 Frauen vertreten sind.

1) Sozialer Auf- und Abstieg im deutschen 
Volke, München 1930. J. Lindauersche Uni- 
veroitäts-ßuchhandlung (Sdiöpping).

Wohlfahrtspflege und Fürsorgege
setzgebung in Polen. Das neue Polen, 
weldies Gebiete vereinigte, die jahr
zehntelang drei verschiedenen Verwal
tungen unterstellt waren, befand sich in 
einer schwierigen Lage bei der Neuorga
nisation der Fürsorge. Es fehlte fast 
vollständig an einer richtungsweisenden 
Tradition, die Notlage der Bevölkerung 
—- und zwar nicht nur als unmittelbare 
Folge des Krieges — drängte zum 
raschen Handeln. Der junge Staat griff 
dort ein, wo entweder die Verhältnisse 
es gebieterisch erheischten oder die 
Privatinitiative schon vorgearbeitet hat. 
Die ersten zehn Jahre der Fürsorgearbeit 
in Polen kennzeichnet demnach ein 
doppelter Zug: einerseits ist der Staat 
bestrebt zu leiten, andererseits wird er 
geleitet durch die schon bestehende und 
nach modernen Mustern sich entfaltende 
private Wohlfahrtspflege und Fürsorge.

Zuerst wurde die Kb. und Khfürs. 
geregelt durch eine Reihe von Gesetzen 
und Verordnungen, deren Gesamtbild 
bis zum heutigen Tage nidit abge- 
sdilosscn ist. Hand in Hand damit gingen 
die Sdiaffung von Arbeitsnadiweisen 
(Januar 1919), die Gründung des für 
den polnisdicn Arbeitsmarkt so wichti
gen Auswanderungsamtes (22. April 
1920), sowie Gesetze über Arbeitszeit, 
Beurlaubungen usw. Verhältnismäßig 
spät (Juli 1924) folgten Gesetze über 
Kinder- und Frauenarbeit und die Ar- 
beitslosenversidierung. Nadi diesen ist 
Lohnarbeit unter 15 Jahren verboten, 
die Minderjährigen werden gehalten, 
Fortbildungssdiulcn zu besuchen. 
Sdiwangere Frauen dürfen ihre Arbeit 
sechs Wodien vor der Entbindung unter- 
bredien. Nadi dem Gesetz vom 18. Juli 
1924 werden die in den industriellen 
Betrieben besdiäftigten Arbeiter beider 
Geschlechter, die über 18 Jahre alt sind, 
der Versidierung unterworfen. Die Höhe 
der Beiträge beträgt für den Arbeitgeber 
1,5%, für den Arbeitnehmer 1,2% des 
Lohnes und die Staatskasse zahlt 50% 
der Ausgaben zu. Allgemeine Arbeits- 
losenversidierung besteht vorläufig nur 
in ehemaligen prenßisdien Gebieten.

Audi die Jugendfürsorge stand vor 
sdiweren Aufgaben. Im ehemaligen 
russisdien Gebiet gab es z. B. nodi keine 
Jugendgcridite. Mit der Frage einer 
modernen Jugendgesetzgebung befaßt 
sich gegenwärtig im absdtließenden Sta-
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dium ein besonderer Ausschuß inner
halb der Kodifikationskommission für 
die einheitliche Strafvollzugsordnung. 
Auf die noch zu leistende Arbeit auf 
diesem vollständig vernachlässigten Ge
biete weist z. B. der Umstand hin, daß 
der Gesetjgeber sich auf eine Reihe von 
Einrichtungen zu stützen gedenkt, die 
überhaupt noch nicht existieren, wie die 
Überführung der Untersuchungsgefäng
nisse in Jugendbewahrungsstellen u. v. a. 
Vorbildlich arbeitet auf dem Gebiete der 
Fürsorge für kriminelle Jugend die 
Warschauer Stelle dank der Anregung 
des Jugendrichters Komorowski, 
der eine Organisation von Gerichtsvor- 
mündcrn ins Leben gerufen hat und 
individuelle Methoden anwendet. Zu er
wähnen ist ferner, daß die besonders 
große Zahl obdachloser Kinder eine Re
gierungsverordnung (Januar 1920) ver- 
anlaßte, wonach jedes obdachlose Kind 
sich von zwei Wochen bis zu drei Mo
naten in einem Heim aufhalten darf.

Das grundlegende Rahmenfürsorge
gesetz für ganz Poler wurde am 
16. August 1923 geschaffen. Es bestimmt 
u. a. die Träger der öffentlichen Für
sorge. Artikel I des Fürsorgcgeseßes be
sagt: öffentliche Fürsorge im Sinne 
dieses Geseßes ist Bestreitung des not
wendigen Lebensbedarfs aus öffentlichen 
Mitteln für diejenigen Personen, welche 
ständig oder vorübergehend nicht im
stande sind, ihn aus eigenen Mitteln 
oder durch eigene Arbeit aufzubringen, 
wie auch vorzubeugen, daß ein Zustand 
der Bedürftigkeit eintrete. Artikel 2 
bestimmt das Gebiet der öffentlichen 
Fürsorge, a: Säuglings- und Kindcrfür- 
sorge besonders bei Waisen, Halbwaisen, 
obdachlosen und durch das Milieu ge
fährdeten Jugendlichen, b: Mutterschutz 
c: Fürsorge für Alte, Invaliden, Krüppel, 
unheilbar Kranke, Geistesschwache, Ar
beitsunfähige, d: Fürsorge für obdach
lose Kriegsopfer, e: Ilaftentlassenenfür- 
sorge, f: Bekämpfung des Bettelun- 
wesens, Landstreidiertums, der Trunk
sucht und Unzucht, g: Unterstüßung der 
privaten Fürsorge und Mitarbeit mit der 
letjteren. Das Gcseß legt grundsäßlich 
die Fürsorgepflicht den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden auf. Der Staat 
greift nur in besonderen Fällen ein, wie 
z. B. gegenüber Kriegsbeschädigten und 
ihren Familien oder wenn es sich um 
Unterstützungen handelt, welche die

finanziellen Mittel der Gemeinden über
steigen. Der Staat kann die Gemeinde
verbände zur Ausübung der ihnen ob
liegenden Fürsorge zwingen, indem er 
aus eigener Machtvollkommenheit die 
erforderlichen Mittel in ihre Haushal
tungen einsegt. Jeder Staatsbürger hat 
einen Anspruch auf vorläufige Unter
stützung in seiner Wohngemeinde, der 
Anspruch auf endgültige Unterstützung 
wird durch einen einjährigen Aufenthalt 
in einer Gemeinde erworben. Die Ge
meindeverbände beschränken sich dar
auf, die Fürsorge auf denjenigen Ge
bieten aufzubauen, die Spezialeinrich- 
tungen erfordern. Die private Wohl
fahrtstätigkeit hat eine Verbindungs
stellung eingenommen. Die Gemeinde
verbände können die Fürsorge unmittel
bar ausüben oder sie im Wege eines 
Vertrages auf die private Wohlfahrts
pflege übertragen.

Die oberste Fürsorgeinstanz bildet 
der Arbeits- und Wohlfahrtsminister. In 
seiner Kompeteuzsphäre liegt außer den 
im Art. 2 des Fürsorgegeseßcs aufge
zählten Angelegenheiten die Kontrolle, 
Unterstützung, Registrierung und Legali
sierung der einschlägigen Wohlfahrts
vereine und Einrichtungen. Der im 
Jahre 1925 ins Leben gerufene Für
sorgerat, der aus Vertretern der 
politischen (Wojwodsdiaften) und kom
munalen Verwaltungen sowie Vertretern 
der privaten Wohlfahrt besteht, wirkt 
als Beirat des Arbeits- und Wohlfahrts
ministeriums, kann die Initiative er
greifen und beschäftigt sich besonders 
mit einer zweckgemäßen Arbeitsteilung 
zwischen den privaten und öffentlichen 
Wohlfahrtsvereinen. Im allgemeinen 
geht das Bestreben nach einer gewissen 
Zentralisierung, da die kommunalen 
und privaten Fürsorgeanstalten nach 
Wojwodsdiaften an einer Stelle zu
sammengefaßt werden sollen. Diese Ar
beitsteilung und Zusammenfassung steckt 
jedodi in den Kindersdiuhen, und bis 
auf den heutigen Tag hat sich eine ent- 
sprediende Form nodi nidit ergeben.

Das Fürsorgegesetz vom Jahre 1923, 
das nodi nidi» den Stempel der End
gültigkeit trägt, da Erfahrungen fehlten, 
wurde naditräglidi durdi eine Reihe 
von Verordnungen ergänzt. Inter
essant ist die Verordnung von 1927, 
die die Bildung eines Systems zur 
Bekämpfung des Bettlertums und Land-
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etreichertums bezweckt. Es wird an 
die Bildung von Freiwilligen-Arbeits- 
häuscrn gedacht, wo die Arbeitsfähigen 
zur Arbeit erzogen werden sollen. Ein 
solches Arbeitsbaus besteht bereits in 
Kattowitj und entfaltet eine segensreiche 
Tätigkeit, dank der vorbildlichen Zu
sammenarbeit der öffentlichen Fürsorge 
mit Polizei- und Gerichtsbehörden. Zur 
weiteren Ergänzung der Fürsorgegesetj- 
gebung wurde noch 1927 eine Verord
nung erlassen über Versicherung aller 
geistigen Arbeiter vom 16. Lebensjahr 
angefangen, ferner eine Verordnung im 
folgenden Jahre, betreffend den Bau und 
die Unterhaltung von Heilanstalten in 
den Wojwodschaften.

Das Jahr 1929 hat eine einschnei
dende, wenn auch vorläufig theoretische 
Bedeutung für die soziale Fürsorge in 
Polen. Die wenig befriedigenden Erfah
rungen mit den neuen Trägern der Für
sorge, d. h. den Gemeinden und Ge
meindeverbänden, lenkten die maß
gebenden Kreise auf das Straßburger 
System. In Anlehnung an dieses letztere 
wurde durch Erlaß des Staatspräsidenten 
die Institution des sog. „Sozialen Patro
nats“ in die Wege geleitet, wodurch man 
die Beseitigung der bisherigen Miß
stände, namentlich aber die Individuali
sierung der Fürsorge erwartet. Zu die
sem Zwecke sollen 30 000 ehrenamtlich 
tätige Männer und Frauen berufen wer
den, jedoch ist über die Durchführung 
dieser Organisation noch nichts bekannt 
geworden.

Nach wie vor werden große Gebiete 
der sozialen Fürsorge fast vollständig 
der privaten Initiative überlassen, so 
z. B. auf dem großen Gebiet der Ge
sundheitspflege und Volkshygicnc. Be
sonders anzuerkennen ist hier die Tätig
keit der sog. „Gesundheitszellen“, die 
dank der Rockefellcr - Stiftung zum 
erstenmal in Warschau im Jahre 1925 
entstanden sind. Nach dem Muster der 
angelsächsischen Health Centres. jedoch 
organisatorisch weit darüber hinaus, soll 
das weite Gebiet der volkshygienischen 
Beratung und Überwachung umfaßt wer
den. Im Jahre 1928 gab es in Polen 
22 vollständig eingerichtete und 130 im 
Aufbau befindliche Zellen, außerdem 
eine Reihe einzelner Beratungsstellen, 
wie 158 Beratungsstellen für Tuber
kulöse, 180 Mütter- und Säuglings

beratungen, 63 für Trachom und 39 für 
Geschlechtskranke.

Audi auf dem Gebiete der Volksbil
dung wird viel gearbeitet, wobei der 
privaten Initiative das meiste Vorbe
halten bleibt. Führend und bemerkens
wert ist hier der „Verband der Volks- 
sdiullehrer“.

Zusammenfassend läßt sidi sagen, 
daß, wiewohl das Gesamtbild der Für
sorge in Polen noch viele chaotisdie 
Züge aufweist und vom Staate aus noch 
nicht alle Gebiete der Fürsorge plan
mäßig betrieben werden, dodi in diesen 
zehn Jahren verhältnismäßig viel ge
leistet worden ist. Erfreulidi ist, daß 
der moderne Geist der Fürsorge sidi 
durchaus Bahn bricht. Die Auffassung 
des Staates als Wohlfahrtsstaat ist durch
gedrungen, der Übergang von der alten 
Armenpflege zur individuellen Fürsorge 
ist gegeben. Dies erhellt nicht so sehr 
aus dem grundlegenden Fürsorgcgesetj 
vom Jahre 1923 als aus den ihm folgen
den Maßnahmen und der Art ihrer 
Durchführung.

Die Fürsorge leidet allerdings noch 
unter dem Mangel an fachgcsdiulten 
Kräften. Deshalb ist die Gründung der 
Sozialen Wohlfahrtsschule, die an die 
freie Universität in Warschau angc- 
gliedert ist (s. Nr. dieser Zeitschrift) 
zu begrüßen, die als erste ihrer Art eine 
große Bedeutung für die praktische und 
theoretische Entwicklung des Fürsorge
wesens in Polen hat.

Helene Scheininger.

Kriegsbeschädigten- und Kriegs- 
hinterbliebenenffirsorge
(DenrbeitRt von Dr. Cl#cneni.)

Die Zahl der Kriegsbeschädigten ist 
bis Ende Dezember 1929 gegenüber der 
Zählung von Mai 1929 um rund 23 000 
von 807 596 auf 830 000 gestiegen. In 
der Erläuterung zum Nachtragshaushalt 
für 1929 wird damit gerechnet, daß die 
Zahl der Kriegsbeschädigten, die Ver
sorgungsgebührnisse erhalten, bis zum 
Ende des Haushaltjahres auf rund 
835 000 gestiegen sein wird. Die starke 
Erhöhung der Zahl ist in der Hauptsache 
darauf zurückzuführen, daß bis zum 
30. September 1929 die wegen einer 
Rente von 20% Abgefundenen unter be
stimmten Voraussetjungen wieder in den 
Genuß einer Rente kommen konnten.
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Dem Haushaltsansatz lag eine geschätzte 
Zahl von rund 775 000 Kriegsbeschädig
ten zugrunde. Die Überschreitung dieser 
Zahl um rund 60 000 erfordert, soweit 
es sich um Rentenzahlungen auf Grund 
gesetzlicher Verpflichtung handelt, einen 
Mehraufwand von rund 20 Millionen RM. 
innerhalb der Gesamtzahl ist ferner auch 
die Zahl der Empfänger der einfachen 
Ausgleichszulage und der Empfänger der 
Pflegezulage erheblich gestiegen. Audi 
bei den Kapitulanten ist ein Mehrbedarf 
eingetreten, weil die Ruhensvorsdiriften 
wegen stärkeren Aussdieidens aus der 
beruflichen Tätigkeit in geringerem Um
fange zur Anwendung kommen konnten. 
Der Mehrbedarf aus diesen Gründen be
trägt etwa 5 Millionen RM. Zu diesen 
Summen kommen nodi schätjungsweise 
50 000 Nadizahlungen auf Grund letjt- 
instanzlidier Entscheidungen, die bei den 
Kriegsbesdiädigten einen Aufwand von 
rund 10 Millionen, bei den Kriegshinter
bliebenen einen soldien von rund 15 Mil
lionen RM. erfordern. Bei den Kriegs
beschädigten werden durch Ersparnis an 
anderer Stelle rund 3 Millionen abzu
setzen sein, dagegen kommen bei den 
Hinterbliebenen rund 3 Millionen hinzu, 
weil der Abgang bei diesen geringer war, 
als veranschlagt wurde. Durch die Er
höhung der Zahl der Kriegsbesdiädigten 
wird ferner ein erhöhter Aufwand für 
Heilbehandlung erforderlidi, der auf 
rund 3,8 Millionen gesdiäQt wird. Ins
gesamt ergibt sich für den Naditrags- 
haushalt für 1929 eine Nadifordcrung 
von 54,78 Millionen RM.

Verzinsung der Ergänzungsdarlehen 
aus dem Reichswohnungsfürsorgefonds 
für Kriegsbeschädigte usw. Die Zinsen 
für die Ergänzungsdarlehcn konnten bis
her im Wege des Nadilasses bis auf \% 
herabgesetzt werden, insoweit und so
lange sidt unter Bcrücksiditigung der 
Gesamtbelastung eine höhere Miete er
geben hatte, als die gesetzliche Miete für 
eine gleidiwertigc Altwohnung betrug. 
Durdi die für diese Zinsermüßigung 
ebenfalls gültigen preußisdien Ridit- 
linien für die Verwendung des für die 
Neubautätigkeit bestimmten Anteils an 
Hauszinssteueraufkommeu vom 24. De
zember 1929 ist hierin, wie die Deutsdie 
Bodenbank durdi Rundsdirciben vom 
4. Februar 1930 mitteilte, insofern 
eine Änderung eingetreten, als die

Zinsen im Wege des Nadilasses bis auf 
1% herabzusetzen sind, insoweit und so
lange sidi unter Bcrücksiditigung der 
Gesamtbelastung Mieten ergeben, die 
150 % der Friedeusmiete für ent
sprechende Altwohnungen überschreiten. 
Bei Anträgen von Kriegsbesdiädigten auf 
Zinsermäßigungen für Ergänzungsdar
lehen müssen der Deutsdien Bau- und 
Bodenbank deshalb zukünftig Besdieini- 
gungen der Stellen, die die Hauszius- 
steuerhypotheken gewährt haben, bei- 
gebradit werden, daß die Vorausseßun- 
gen für den Zinsnadilaß gegeben sind.

Zusatzrente und Arbeitslosenunter
stützung. Nadi § 112a des Gesetzes über 
Arbeitslosenvermittlung und Arbeits- 
loscnvcrsidicrung sind auf die Arbeits
losenunterstützung anzuredinen: Renten, 
die der Arbeitslose wegen einer Gesund
heitsstörung auf Grund des Reidisver- 
sorgungsgesetzes, des Altrentnergesetzes, 
des Kriegspersonenschädengesetzes, des 
Wehrmachtversorgungsgesetzes, der frühe
ren Militärversorgungsgesetze usw. be
zieht, sowie Hinterbliebenenrenten und 
Beihilfen auf Grund dieser Gesetze, so
weit sie nicht auf § 9 des Altrentner
gesetzes beruhen. Nach Abs. 2 dieses 
Paragraphen sind jedoch von der An
rechnung diejenigen Renten ausge
schlossen, die auf einer „Kriegsdienst- 
hcschädigung“ beruhen, ebenso Zusatz
renten nach dem Reichsversorgungsgesetz. 
Eine weitere Bestimmung dieses Ab
satzes, Ziff. 4, lautet dahin, daß im Falle 
des Zusammentreffens von Zusatzrente 
und Rente nach dem Reichsversorgungs
gesetz ^cr Betrag der Rente, der von der 
Anrechnung frei bleibt, einschl. der Zu
satzrente 30 RM. im Monat nicht über
steigen darf.

Durch Schreiben des Reichsarbcits- 
ministers vom 26. Februar 1930 ist ein
gehend erläutert worden, daß die Zusatj- 
rente der Arbeitslosenunterstützung vor
angeht, wie die Fürsorgestellen bei ihrer 
Bewilligung gern. § 90 des Reichsver
sorgungsgesetzes zu verfahren haben und 
in welcher Weise die Rente eines Nicht
kriegsbeschädigten, der Zusatzrente be
zieht, auf die Arbeitslosenunterstützung 
anzuredinen ist. In diesem Falle ist die 
Rente insoweit anrechnungsfrei, als sic 
mit der Zusatzrente zusammen 30 RM. 
nicht übersteigt.
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Die Zahl der Kriegsblinden, die 
Versorgungsgebührnisse empfangen, be
trägt 2734. Im Durchschnitt sterben 
jährlich etwa 30 bis 40 Kriegsblinde an 
den Folgen ihrer Dienstbeschädigung; 
bei einer weiteren Anzahl haben sich die 
Leiden verschlimmert.

Gesundheitsfürsorge
(Bearbeitet von Oberreg.-Rat Dr. Go Id mann.)

Im Haushaltsplan des Preuß. Min. 
f. Volks Wohlfahrt finden sich u. a. An
sätze von 800 000 M. für Tuberkulose
bekämpfung, von 600 000 M. zur Be
kämpfung der Säuglings- und Klein
kindersterblichkeit, von 30 000 M. zur 
Bekämpfung der Krebskrankheit, von 
72 000 M. zur Einführung gesundheit
licher Fürsorge in Schulen und für Schul
zahnpflege, von 50 000 M. für Unter
stützung von Beratungsstellen für Ge
schlechtskranke, von 350 000 M. zur Be
kämpfung des Alkoholismus, von 
1 000 000 M. zur Förderung der Leibes
übungen, von 60 000 M. für Kinder
speisung.

Nach dem Bericht über das Gesund
heitswesen des Preußischen Staates im 
Jahre 1928 (Veröffentlichungen- aus dem 
Gebiete der Medizinalverwaltung, Bd. 31, 
Heft 1) waren in Preußen 823 Kreis- 
und Gemeindewohlfahrtsämter vorhan
den, an denen 133 hauptamtliche Kom
munalärzte und 294 Kreisärzte neben
amtlich tätig waren. Es gab 84 selbstän
dige Gesundheitsämter. In der prakti
schen Arbeit der Wohlfahrtspflege waren 
126 Ärzte hauptamtlich und 1520 neben
amtlich beschäftigt. Im Besitz der Städte 
und Kreise (im Besitz von Vereinen) be
fanden sich 224 (2) Eheberatungsstellen, 
898 (7) Fürsorgestellen für Schwangere, 
2656 (342) Fürsorgestellen für Säuglinge, 
1517 (150) Fürsorgestellen für Klein
kinder, 1322 (89) Fürsorgestellen für 
Tuberkulöse, 446 (25) Fürsorgestellen 
für Geschlechtskranke, 675 (4) Fürsorge
stellen für Krüppel, 277 (55) Fürsorge
stellen für Alkoholkranke und 104 sport
ärztliche Beratungsstellen. Der Ausbau 
der Schulgesundheitspflcge hat erhebliche 
Fortschritte gemacht, so daß in Preußen 
nur noch rund V* Million Schulkinder 
schulärztlich nicht versorgt sind. An 
hauptamtlichen Schulärzten waren 358, 
an nebenamtlichen 2462 vorhanden. Die

Zahl der Schulärzte an den Berufsschulen 
ist jedoch immer noch verhältnismäßig 
gering, so daß erst kaum die Hälfte aller 
Besucher dieser Schulgattungen ärztlich 
versorgt sind.

Der Deutsche Städtetag hat Muster
satzungen für örtliche und überörtliche 
Arbeitsgemeinschaften für Gesundheits
fürsorge ausgearbeitet, über die gegen
wärtig verhandelt wird. Unter diesen 
Umständen darf der Bericht der Ham
burger Gesundheitsfürsorge, Arbeitsge
meinschaft, für 1928/29 besondere Be
achtung beanspruchen. Auf dem Gebietnspri
der Krüppelfürsorge wurde auf Grund
einer emgcehenden Denkschrift die An
stellung eines hauptamtlichen Krüppel
fürsorgearztes erreicht, der auch gleich
zeitig das hamburgische Landgebiet ver
sorgt. Auf dem Gebiet der Tuberkulose
fürsorge wurde die Anstellung eines 
hauptamtlichen Fürsorgearztes für das 
hamburgische Landgebiet verwirklicht. 
Ferner wurde durch Zusammenschließen 
der Landesversicherungsanstalt, der 
Krankenkassenvereinigung und der 
Wohlfahrtsfürsorge der Bau eines Tages
erholungsheimes für Frauen ermöglicht. 
Die Heil- und Genesungsfürsorge für 
Kinder und Jugendliche wurde weiter 
ausgebaut. Die Landesversicherungs
anstalt beteiligt sich bis zum Höchst
betrag von 400 000 M. jährlich und ver
zichtet zur Vermeidung doppelter Ver
waltungsarbeit auf die Nachkontrollie- 
rung und Bewilligung im Einzelfalle. 
Die A. O. K. Hamburg stellt einen 
Pauschbetrag von 30 000 M. zur Ver
fügung, die Wohlfabrtsbehörde mehr als 
1 000 000 M. Auf dem Gebiet der Säug
lings- und Kleinkinderfürsorge sowie der 
Schulzahnpflege konnten die früheren 
Arbeiten weiter fortgeführt werden. Für 
die Zwecke der Trinkerfürsorge sind 
von den maßgebenden Organisationen 
die bisherigen Zahlungen verdoppelt. 
Insgesamt sind von der Arbeitsgemein
schaft nahezu 2,8 Millionen für Zwecke 
der Gesundheitsfürsorge aufgebracht 
worden, davon etwa 443 000 M. für 
Tuberkulosefürsorge, rund zwei Mil
lionen für Heil- und Genesungsfürsorge 
für Kinder und Jugendliche.

Die Voraussetzungen für eine plan
mäßige Frühgeborenenfürsorge wurden 
in einer Arbeitsgruppe des Reichs-
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ausschusscs für Bevölke
rungsfragen am 13. März im Reichs
ministerium des Innern verhandelt. Das 
Thema wurde gewählt, weil in der Be
kämpfung der Frühsterblichkeit der 
Säuglinge die Frage der Frühgeborenen 
eine entscheidende Bedeutung hat. Die 
Aussprache führte zu folgenden Forde
rungen: 1. Jedes frühgeborene Kind ist 
fürsorgebedürftig und fürsorgeberech
tigt. Eine planmäßige Frühgeborenen- 
fürsorge ist als aussichtsreich zu betrach
ten. 2. Die beste Form der Früh- 
geborenenfürsorge ist die Unterbringung 
frühgeborener Kinder in hierzu geeig
neten Anstalten. 3. Frühgeborene Kinder 
6ind als kranke Kinder zu betrachten im 
Sinne der Familienhilfe der Kranken
kassen. 4. Für die Maßnahmen der 
offenen Fürsorge für Frühgeborene sind 
besondere Vorschläge notwendig; sie sind 
noch auszuarbeiten. 5. Besonderer Wert 
ist auf die vertiefte Ausbildung der 
Ärzte, Hebammen und der Pflege- und 
Fürsorgepersonen zu legen. 6. Die bal
dige Verabschiedung des in Vorbereitung 
befindlichen Reichshebammengesetzes wird 
für dringend notwendig gehalten. Hier
bei soll auch der Frage der Mitwirkung 
der Hebammen bei der Bekämpfung der 
F rühgeborenensterblichkeit besondere 
Aufmerksamkeit zugewendet werden.

Körper- und Leistungsmessungen 
werden in diesem Jahre von dem Preu
ßischen Ministerium für Volkswohlfahrt 
und dem Hauptgesundheitsamt, sowie 
dem Stadtamt für Leibesübungen in Ber
lin angestellt auf Grund von Erhebun
gen über den Gesundheitszustand von 
Schulkindern im Alter von 8 bis 
17 Lebensjahren, um die körperliche 
Veranlagung festzustellen. Nach Ab
schluß dieser Arbeiten, die den Charakter 
einer Probeerhebung haben, sollen ähn
liche Untersuchungen an preußischen Be
rufsschulen vorgenommen werden.

In Bremen ist die Schulzahnpflege 
neu organisiert worden. In einer statio
nären Schulzahnklinik und einer fahr
baren Klinik zur Versorgung der Außen
bezirke arbeiten zwei hauptamtliche 
Schulzahnärzte mit zwei Hilfskräften. 
Der Betrieb wird durch arbeitsgemein
schaftliches Vorgehen von Staatsverwal
tung, Krankenkassenvereinigung und

LVA. finanziert. Elternbeiträge werden 
nicht erhoben.

In Sachsen - Anhalt werden in Zu
kunft von der Landesversicherungs- 
anstalt auch für nichtver- 
sicherte, an Tuberkulose 
leidende Ehefrauen von Ver
sicherten unter bestimmten Vor
aussetzungen Heilverfahren über
nommen, wobei die Beseitigung der An
steckungsgefahr im Vordergrund steht. 
Notwendig ist, daß der Bezirksfürsorge
verband oder eine andere Stelle die 
Hälfte der reinen Verpflegungskosten 
übernimmt.

In Wilsnack ist durch das Zusammen
wirken von vier Landkrankenkassen 
und einer Ortskrankenkasse eine Heil
anstalt für Rheumakranke mit Pla$ für 
54 Patienten geschaffen worden.

Der Entwurf eines Gesetzes zum 
wirtschaftlichen Schutz der Trinker und 
ihrer Angehörigen ist vom Deutschen 
Alkoholgegner-Bund ausgearbeitet wor
den. Er bezweckt, auf Antrag des zu
ständigen Wohlfahrtsamts oder der Für
sorgestelle die Auszahlung des vollen 
Lohnes bzw. der vollen Arbeitslosen
unterstützung an den Alkoholkranken in 
denjenigen Fällen, in denen unverant
wortlicherweise sehr erhebliche Teile 
vertrunken werden, bis zur Höhe eines 
Drittels zu verhindern und statt dessen 
die unmittelbare Abgabe an Vermieter, 
Lieferanten U6W. zu ermöglichen.

Der bevölkerungspolitische Aus
schuß des Reichstages beschäftigte sich 
am 13. Februar mit den Erfahrungen, 
die bisher mit dem RGBG. gemacht sind. 
Als Material dient eine vom Reichsmini
sterium vorgelegte Denkschrift. Der 
Ausschuß kam zu der Auffassung, daß 
die Erfahrungen im kurzen Zeitraum 
von zwei Jahren noch keine Berechti
gung geben, um etwaige Novellen in 
Vorschlag zu bringen.

Die Reichsregierung ist dem Ab
kommen wegen Errichtung und Unter
haltung eines Internationalen Gesund
heitsamtes, das in Rom im Jahre 1927 
geschlossen wurde, beigetreten. Das Amt, 
das seinen Sitz in Paris hat, soll Tat
sachen und Nachweise allgemeiner Art
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über die öffentliche Gesundheit und im 
besonderen über ansteckende Krank
heiten, wie Cholera, Pest und Gelbfieber, 
sowie die zu ihrer Bekämpfung unter
nommenen Maßnahmen sammeln und 
zur Kenntnis der beteiligten Staaten 
bringen.

Eine Welthilfsorganisation gegen 
Erblindung ist durch die Liga der 
Rotkreuzgesellschaften be
gründet worden. Ähnlich der Gesell
schaft für Blindheitsverhütung in den 
Vereinigten Staaten, die vor allem die 
Unfallverhütung als vorbeugende Maß
nahme gegen Erblindung anstrebt, soll 
das große amerikanische Schutj- und 
Hilfswerk durch das Rote Kreuz in allen 
Ländern der Welt verbreitet werden. Es 
soll unmittelbar mit der Tätigkeit be
gonnen werden, und zwar soll zunächst 
dem nahen Osten, wo das Trachom in 
großem Umfange verbreitet ist, Auf
merksamkeit geschenkt werden.

Die systematische Krebsbekämpfung 
wird in ihrer großen Bedeutung in allen 
Ländern ietjt mehr und mehr erkannt. 
So wird in Dänemark mit Hilfe des 
Rockefeller-Instituts ein großzügiges 
Krebsinstitut eingerichtet, das vorwiegend 
der Forschung dienen soll. Das deutsche 
Reichsministerium des Innern unter 
Leitung von Herrn Ministerialdirektor 
Dr. Dammann hat die Vorbereitungen 
getroffen, um den organisatorischen Rah
men einer systematischen Krebsbekämp
fung in Deutschland zu schaffen. Zu 
diesem Zwecke ist ein Reichsaus
schuß für Krebsbekämpfung 
ins Leben gerufen worden. Die fachliche 
und wissenschaftliche Bearbeitung bleibt 
weiter in den Händen des Deutschen 
Zentralkomitees zur Erforschung und 
Bekämpfung der Krebskrankheit, welches 
mit dem neuen Reichsausschuß für 
Krebsbekämpfung eng zusammenarbeitet.

Nach einer Mitteilung des Chefarztes 
des englischen „Erziehungsrates“ tun 
in England und Wales an etwa 20 000 
Volksschulen 2000 Schulärzte, 600 Schul- 
zalmärzte und 5000 Fürsorgerinnen 
Dienst in der Schulgesundheitspflege. 
Die Zahl der ärztlichen Untersuchungs
stellen in den Schulen ist auf 1520 ge
stiegen, die z. T. auch der Behandlung 
dienen. In Waldschulen ist in England

für 6000 Kinder Platj vorhanden, für 
2100 Kinder bietet sich dabei auch 
Wohngelegenheit. Bemerkenswert ist 
die Kritik, daß die Fürsorge für Schul
entlassene vor dem Eintritt in die Ver
sicherungspflicht verbessert werden muß. 
Recht interessant ist die Mitteilung, daß 
in den Mittelschulen, in denen durchweg 
Mittagessen gereicht wird, der Ernäh
rungszustand wesentlich besser ist als 
in den Volksschulen.

Nach den Vorschriften des englischen 
Tuberkulosegesetzes vom Jahre 1912, 
das mit dem 1. Februar 1913 in Kraft 
getreten ist, hat jeder praktische Arzt, 
der bei einem Patienten Tuberkulose 
feststellt, eine Meldung zu erstatten. 
Die Ergebnisse dieser gesetjlichen Melde
pflicht für London (ohne Außenbezirke) 
und für England (ohne London und 
Wales) sind recht interessant. Danach 
sind im Jahre 1913 in London je 
10 000 Einwohner 65,5 Meldungen er
stattet und 16,5 Todesfälle festgestellt 
worden. Im Jahre 1922 betrug die Zahl 
der Meldungen 24,1 je 10 000 Ein
wohner, die Zahl der Todesfälle 12,4. 
Für England ohne London und Wales 
betrugen die entsprechenden Zahlen im 
Jahre 1913 34,3 und 13,5, im Jahre 1922 
18,3 und 11,2.

Arbeitsffirsorge
Schnelldienst-Statistik der Erwerbs

losen, die in gemeindlicher Fürsorge 
stehen. In weiten Teilen Deutschlands 
wird heute die öffentliche Fürsorge der 
Gemeinden beherrscht von der Arbeit 
und den Aufwendungen für erwerbs
fähige und durchweg arbeitsfreudige, ja, 
arbeitshungrige Menschen, deren Betreu
ung eigentlich Aufgabe von Reichsbehör
den wäre. Und wer da weiß — wer 
weiß das nicht! —, wie stark das Ringen 
um die öffentliche Versorgung der Ar
beitslosen bei uns ist, wird es selbstver
ständlich finden, daß die Träger der ge
meindlichen Fürsorge, in erster Linie 
die Städte, die Massen der Erwerbs
losen statistisch zu erfassen suchen, um 
sich vor der immer unnatürlicher wer
denden Belastung zu schütjen. In den 
„Statistischen Vierteljahresberichtcn des 
Deutschen Städtetages“ werden schon 
seit September 1928 Vierteljahreszahlen 
über die Erwerbslosen gebracht, die nur
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aus städtischen Mitteln laufend und 
einmalig unterstützt werden (Wohlfahrts- 
erwerbslose), und über die zusätzlichen 
Unterstützungen, die von den Städten an 
Empfänger von Arbeitslosenunter- 
Stützung und Krisenfürsorge gewährt 
werden. Es zeigte sich aber bald, daß 
diese Veröffentlichungen viel zu weit 
hinter dem statistischen Material her
hinkten, das von der Reichsanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver
sicherung alle 14 Tage an die Presse ge
geben wurde. Der vielfach vorhandene 
Eindruck, daß die Wohlfahrtserwerbs
losen bei der Vergebung der freien 
Stellen erst in zweiter Linie zu berück
sichtigen wären, ja, daß sie überhaupt 
minderwertige Arbeitskräfte wären, 
mußte durch die verhältnismäßig späte 
Veröffentlichung der vierteljährlichen 
Statistiken noch verstärkt werden. Um 
dem abzuhelfen, hat der Deutsche 
Städtetag bei allen Städten mit mehr 
als 25 000 Einwohnern einen monat
lichen „Schnelldienst" eingerichtet, 
durch den bis zum Fünften eines jeden 
Monats die Zahlen der erwerbslosen 
Personen zusammengetragen werden, die 
im Monat vorher von den Städten unter
stützt werden mußten. Für den Monat 
Dezember 1929 sind nur die Zahlen der 
laufend und einmalig unterstützten 
Wohlfahrtserwerbslosen sowie die Zahlen 
der laufend und einmalig unterstützten 
Arbeitslosen mit gemeindlicher Zusatz
unterstütz .i»g erfragt worden. Seit dem 
Januar 1930 sind die Zahlen der Für
sorgearbeiter hinzugekommen, bei denen 
ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis

Laufend unterstützte 1 Wohlfahrtserwerbs- ( . 
Einmalig unterstützte j lose' (Parteien) \ . 
Laufend unterstützte \ Zusatzunterstützte ( 
Einmalig unterstützte / Empfänger (Parteien) \ 
Fürsorgearbeiter.............................. .....................
vorliegt und für deren Beschäftigung 
keine Staatsbeihilfe gezahlt wird. Die 
Erhebungen haben die {vorstehenden sum
marischen Ergebnisse gehabt.

Sen. Schickenberg, Hannover.

Betriebswohlfahrtspflege
Die betriebswohlfahrtspflegerischen 

Einrichtungen in der italienischen In
dustrie. Der korporative Staat, dessen 
Grundlagen in der „Carta del Lavoro“ 
(Verfassung der Arbeit) festgelegt sind,

baut auf der harmonischen Zusammen
arbeit der zwei Produktionsfaktoren: 
Kapital und Arbeit. Danach haben 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die 
Pflicht, gemeinsam zu schaffen für 
das Wohl der Nation, die einen ethi
schen, dem einzelnen Bürger übergeord
neten Wert, darstellt. Um dieses Ideal 
zu verwirklichen, setzt der Staat in 
seinen Gesetzen einen erhöhten Schutz 
des Arbeiters — was seine Gesundheit, 
seine Sicherheit, die Vorsorge für 
Krankheit, Invalidität und Alter betrifft 
— fest; er legt aber auch dem Unter
nehmer die Verpflichtung auf, für das 
Wohl seiner Mitarbeiter Sorge zu 
tragen.

Die „Confederazione generale fascista 
dell’industria italiana" (die Spitzen
organisation der Arbeitgeber) hat in den 
Jahren 1926 bis 1927 damit begonnen, 
im Interesse der Arbeitnehmer gegen 
die steigende Teuerung der Lebens
mittelpreise anzukämpfen, indem sie in 
allen größeren Industriestädten und 
Siedlungen die Eröffnung von beson
deren Verkaufsstellen förderte, die, 
durch den Beitrag des Unternehmers, 
der die Räume, das Personal und ein 
Anfangskapital zur Verfügung stellt, in 
der Lage sind, die Waren, die sie in 
größere Verbände zusammengeschlossen, 
direkt beim Produzenten kaufen, zu 
billigerem Preise an die Arbeitnehmer 
abzugeben. Diese Abgabe erfolgt, wenn 
es der Arbeiter wünscht, anstatt gegen 
Barzahlung, auf Kredit, bis zu einem 
entsprechend abgestuften Bruchteile des 
Lohnes, von welchem dann am Zahltag 

Dezember Januar Februar 
.... 222 551 243 483 265 120

29 875
41 951
42 910

86 875 
86 684 
39 230 
27 755

35 047 
91^96 
45 92 
27 759

der Betrag der Einkäufe abgezogen 
wird.

Diese Einrichtungen sind aber trotz
dem nur von vorübergehendem, zeit
begrenztem Wert: wirtschaftspolitisch 
erscheint dieser Eingriff in den freien 
Markt nur in außergewöhnlichen Zeiten 
gerechtfertigt und zweckmäßig; im 
Sinne des korporativen Ideals sind sie 
als einseitige Befürsorgung des Arbeit
gebers nur eine Etappe auf dem Wege 
zur vollkommenen Zusammenarbeit von 
beiden Beteiligten auch auf wohlfahrls-
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pflegerischem Gebiete. Die Initiative, 
die nur aus einem Lager entstammt, 
widerspricht dem korporativen Geiste 
und so werden auch diejenigen Kranken
kassen, die nur auf den Beiträgen der 
Arbeiter beruhen (Casse auto
nome) nach und nach in Casse 
m u t u e — Beien es Casse di azi- 
e n d a (für einen Betrieb) oder Casse 
di categoria (für eine Berufsgruppe, 
Gewerkschaft) umgewandelt.

Diese gegenseitigen Hilfskassen, 
deren Begründung, nach dem art. 28 
der Carta del Lavoro, wenn es 
technisch möglich ist, in den Kol
lektivverträgen festgelegt wird, bedeuten 
einen Ansatz zu der allgemeinen 
Krankenversicherung, die in dem art. 27 
der „Carta del Lavoro“ vorausgesehen 
und in der Versicherung gegen die 
Tuberkulose (Verordnung vom 27. Ok
tober 1927 und Ausführungsverordnung 
vom 7. Juni 1928) und gegen die Be
rufskrankheiten (Verordnung vom 
13. Mai 1929) angebahnt ist. Die Hilfs
kassen auf paritätischer Grundlage 
waren am Ende des Jahres 1929 Nr. 1133 
mit 811 315 Mitgliedern; davon entfallen 
Nr. 836 Kassen mit 452 778 Mitgliedern 
auf die Betriebskrankenkassen und 
Nr. 275 mit 299 500 Mitgliedern auf die 
Berufskrankenkassen, der Rest auf die 
sogenannten Casse plurime, Hilfs
kassen für Angehörige verschiedener 
Gewerbe.

In dem Ausbau der Leistungen dieser 
Kassen, die sidi im allgemeinen auf 
Kranken-Wochen- und Sterbegeld be
schränken, eröffnet sich der Initiative 
der Arbeitgeber und der gegenseitigen 
Hilfe der Arbeitnehmer ein weites Feld. 
Die Gesundheitsfürsorge für Arbeiter 
und Angestellte, die vorbeugende Er
holungsfürsorge für die Kinder, die 
planvolle Tuberkulosebekämpfung, mit 
der Errichtung von Ferienheimen an der 
See und im Gebirge für die Kinder, von 
Krankenhäusern und Sanatorien für Er
wachsene, mit der Einführung des Arztes 
und der Beratungsstellen im Betriebe, 
mit der Erbauung von gesunden Woh
nungen, der Förderung von Werkküchen, 
Speiseräumen und jeder Art von hygi
enischen Maßnahmen, nicht zuietjt die 
gesundheitliche Belehrung und Aufklä
rung — wird mit Hilfe der Kassen aus
gebaut und erweitert, zu einer vollstän
digen Behandlung der Erwachsenen, die

zu Erholungs- und Bäderkuren in die 
Heime der Cassa nazionale per 
le assicurazioni sociali oder 
anderer Organisationen entsendet 
werden.

Diese, noch im Ausbau begriffenen 
Einrichtungen der Werkfürsorge, sind 
mit einer anderen Schöpfung der Werk
gemeinschaft verbunden, die bereits ver
breitet und entwickelt ist: die Bestre
bung, die arbeitsfreie Zeit unterhaltend 
und erholsam zu gestalten, deren Einrich
tungen in der Opera nazionale 
Dopolavoro zusammengefaßt und, 
ihre Selbständigkeit wahrend, verbunden 
sind. Bei fast jedem größeren Betriebe 
ist heute ein Sportplatz, in dem sich die 
Arbeiter betätigen und Wettkämpfe 
zwischen den Belegschaften verschie
dener Betriebe stattfinden; Ausflüge wer
den unternommen, Musikkapellen und 
Dilettantentheater gebildet, Vorträge und 
Fortbildungskurse veranstaltet. Nach 
einer ungefähren Erhebung vom Jahre 
1927 — und seitdem ist alles gewachsen 
an Zahl und Umfang — waren in 43 
italienischen Provinzen (die wichtigsten 
für die Industrie) in den Betrieben: 
68 Bibliotheken, 38 Lesehallen, 80 Vor
tragskurse, 46 Elementarschulen, 46 
Kindergärten, 79 Berufsschulen, 29 
Haushaltungsschulen, 231 Kleingärten, 
97 Sportplätze und Turnhallen, 192

Erholungs- und Unterhaltungseinrich
tungen vorhanden.

Zum Schlüsse sei noch die Einfüh
rung des sozialen Hilfsdienstes im Be
triebe (Assistenza sociale di 
fabbrica) erwähnt; seit kaum einem 
Jahre entstanden, noch ganz in der Ent
wicklung begriffen, nach seiner Aus
gestaltung suchend, bedeutet er ein 
überaus interessantes Experiment.

Dr. Fanny Dessau, Rom.

Sportvereine, 
ungefähr 300

75 Wandergruppen und 
andere verschiedenartige

Soziale Hilfseinrichtungen in der 
französischen Metallindustrie. Das Werk, 
Die Woh1fahrtseinrichtungen 
in der französischen Metall
industrie von Robert Pinot1), be
handelt das gesamte Hilfswerk dieser 
Industriegruppe auf Grund einer Um
frage. Eine sehr eingehende Einleitung 
befaßt sich mit den Fragen der In-

*) Librairie Armand Colin, Paris 1924.
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dustrialisierung und der Entwicklung 
der sozialen Einrichtungen der Groß
industrie als Folgeerscheinung, die in 
gleicher Weise wie in Deutschland große 
Schichten von Arbeitnehmern zu einer 
völlig veränderten Lebenshaltung führte. 
Die Schutzmaßnahmen, deren Einrichtung 
bald begann, erwiesen sich als im Inter
esse der Arbeitgeber liegend, da eine 
übermäßige Ausbeutung der Arbeits
kräfte zu völligem Versagen führte.

Die Umfrage selbst hat 300 große 
Firmen umfaßt, die alle soziale Einrich
tungen unterhalten. Diese Einrichtungen 
bilden einen Teil der Fabrikorganisa
tion; ihre Bedeutung wird den techni
schen und sonstigen Fabrikeinrichtungen 
gleichgestellt. Besonders eingehend wer
den die Hilfseinrichtungen im Kampfe 
gegen die Tuberkulose, die einen er
schreckenden Umfang hat, geschildert. 
Sie bestehen in vorbeugender hygieni
scher Aufklärung, in der Errichtung von 
Erholungsheimen, Krankenhäusern und 
Heilstätten.

Beachtung wird auch der Wohnungs
fürsorge für die Arbeiter geschenkt. Die 
bekannten Wirkungen der Wohnungsnot 
werden geschildert, und erwähnt, daß 
Mittel zur Beschaffung gesunder Woh
nungen in erheblichem Umfange bereit
gestellt sind, sowie, daß Siedlungen mit 
Arbeiterwohnungen errichtet werden.

Die weiteren Einrichtungen der fran
zösischen Metallindustrie erstrecken sich 
auf die Familien der Arbeitnehmer. 
Krippen, Waisenhäuser, Ausbildungsan
stalten, Konsumgenossenschaften, Spar
kassen 6ind errichtet worden, auch zahl
reiche Einrichtungen für Sport- und Er
holungszwecke geschaffen.

Die Schrift gibt noch einen Vergleich 
mit der Entwicklung der Sozialpolitik in 
Deutschland und England, wobei klar 
herausgearbeitet wird, daß infolge der 
weniger umfassenden Gesetzgebung in 
Frankreich den Einrichtungen der Be
triebswohlfahrtspflege eine erhebliche 
Bedeutung zukommt.

Helene Hurwitz-Stranz.

Wohnungsfürsorge
Verlängerung der Mieterschulz

gesetze. Der Antrag der Reichsregie
rung, die am 1. April d. J. ablau.fendcn 
Mieterschutzgesetze bis zum 30. Juni 1932 
zu verlängern, stieß im Reichstag auf 
lebhaften Widerstand bei den meisten

bürgerlichen Parteien. Die Verlänge- 
rüng wurde deshalb nur bis zum 1. Juli 
1931 beschlossen.

Wohnheimstättengesetz. Der Reichs
tag ersuchte durch Beschluß vom 5. Mai 
1926 die Reichsregierung um die Vor
lage eines Wotnheimstätten- 
gesetzes und wiederholte dieses Er
suchen am 26. Juni v. J. Im Reichs
arbeitsministerium ist nunmehr der Ent
wurf zu einem solchen Gesetz fertigge
stellt worden. Wie alle solche Entwürfe, 
wurde auch es bisher vertraulich be
handelt, trotzdem gelangte einiges aus 
seinem Inhalt in teilweise unzutreffen
der Auffassung in die Öffentlichkeit. Das 
Reichsarbeitsministerium hat sich des
halb veranlaßt gesehen, den Entwurf 
als vorläufigen unverbindlichen Refe
rentenentwurf zu einem „G e s e t z 
über die Erschließung und 
Beschaffung von Baugelände 
(Baulandgesetz)“ in Nr. 5 des lfd. Jahr
gangs des „Reichsarbeitsblattes“ be
kanntzugeben. Er geht über die ur
sprünglichen Absichten der Schaffung 
eines Wohnheimstättengese^es anschei
nend erheblich hinaus, denn er enthält 
eine Reihe von Gegenständen städtebau
licher Natur, welche mit den Wohnheim
stätten nur in weiterem Sinne in Be
ziehung stehen. Der Inhalt des Ent
wurfs gliedert sich in vier größere Ab
schnitte, Geländeerschließung, Anlieger
leistungen, Bodenbeschaffung und Ent
schädigung, denen ein Abschnitt voran
gestellt ist, mit welchem die Gemeinden 
zur zweckentsprechenden Regelung der 
Bodennutzung und Besiedlung ihres Ge
bietes und mit der Beschaffung des für 
die Zwecke der Wohnungswirtschaft be
nötigten Grund und Bodens verpflichtet 
werden sollen. Der Abschnitt über Ge
ländeerschließung deckt sich inhaltlich 
mit den wichtigsten Neuerungen des 
Entwurfs zum preußischen Städtebau
gesetz; er sieht die rechtsverbindliche 
Festsetzung von Nutzungs-, Wirtschafts
und Flächenaufteilungsplänen und ihre 
Rechtswirkungen vor, enthält aber auch 
Vorschriften über die Umlegung und 
Neuabgrenzung von Baugrundstücken, 
welche aus formalen Gründen aus dem 
preußischen Städtebaugesetzentwurf hin
ausgewiesen wurde. Auch die folgenden 
Abschnitte haben viel Ähnlichkeit mit 
dem letzteren. Obgmstr. a. D. B r a h 1.
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Strafgefangenen- und Entlaßsenen-
fürsorge
Die Zahl der Kapitalverbrechen in 

Preußen ist im Jahre 1928 etwas zurück
gegangen. 827 Personen büßten ihr 
Leben durch Mord und Totschlag ein. 
Ein Drittel der gesamten Fälle bezog 
sich auf die Tötung von Kindern unter 
1 Jahr, die meist nach der Geburt von 
ihren unehelichen Müttern ertränkt, er
stickt oder erwürgt wurden. In 123 
Fällen schieden die Täter gleichzeitig 
mit den Getöteten durch Freitod aus dem 
Leben. In diesen Fällen bildete meist 
wirtschaftliche Not, zerrüttete Familien
verhältnisse, Liebeskummer die Ursachen 
der Tat. In 179 Fällen handelte es sich 
um die Folgen von Schlägereien oder 
Streitigkeiten, besonders unter Werk
tätigen. 273mal wurden Raubmorde, 
Überfälle aus dem Hinterhalt, Todes
fälle hei Verfolgung von Verbrechen 
u. a. gezählt.

Leibesübungen in Gefangenenan
stalten sind durch einen Runderlaß des 
Preußischen Justizministers an die Präsi
denten der Strafvollzugsämter als not
wendig für die Erhaltung der körper
lichen Gewandtheit und der körperlichen 
Kräftigung angeordnet worden. Beson
ders in den Anstalten für weibliche Ge
fangene ist Turn- und Gymnastikunter
richt zu geben. Die Teilnahme ist frei
willig und kommt in erster Linie in 
Fragi 
jahr
ärztliche Untersuchung vor der Teil
nahme wird als zweckmäßig bezeichnet. 
Es finden wöchentlich zwei Stunden 
Gymnastik statt, in denen besondere 
Kleidung nach dem modischen Muster 
getragen wird. Da Gefangene den 
Wunsch geäußert haben, nach ihrer Ent
lassung die Kurse fortzusegen, haben

e für Gefangene, die das 30. Lebens- 
nodi nicht überschritten haben. Eine

die Gefängnisverwaltungen Sportvereine 
dafür gewannen, die Entlassenen als 
Mitglieder aufzunehmen, wodurch auch 
der Übergang' der Entlassenen ins 
bürgerliche Leben erleichtert wird. Ein 
entsprechender Unterricht soll in allen 
Anstalten eingeführt werden.

Die Benachrichtigung von Angehöri
gen verhafteter Personen ist unter Auf
hebung des Runderlasses des Preußi
schen Ministers des Innern vom 19. Ja
nuar 1928 in einem Runderlaß vom 
17. Februar des Jahres geregelt worden.

Die Entscheidung, ob durch eine Be
nachrichtigung der Untersuchungszweck 
gefährdet wird, bleibt dem Gericht bzw. 
der Staatsanwaltschaft überlassen. In 
eilebedürftigen Ausnahmefällen, wo der 
Untersuchungszweck als nicht gefährdet 
erachtet wird, kann die Entscheidung 
durch die Polizeibehörde getroffen wer
den. Bei der Strafverbüßung oder Unter
bringung in einer Anstalt sowie bei Fest
nahmen im polizeilichen Ermittlungs
verfahren liegt die Entscheidung bei der 
Polizeibehörde. Die Nachricht hajt nur 
an Angehörige rzu erfolgen, die in einer 
Wohngemeinschaft oder ständiger enger 
Verbindung mit dem Gefangenen leben. 
Die Benachrichtigung soll in taktvoller 
Weise erfolgen. Bei der Benachrichti
gung anderer Personen, an denen der 
Verhaftete ein Interesse bekundet, ist 
eine sorgfältige Prüfung durchzuführen. 
Der Verhaftete ist auf die Möglichkeit 
der eigenen Benachrichtigung einer 
seiner Angehörigen und bei Interesse 
auch anderer Personen, aufmerksam zu 
machen. Bei Minderjährigen ist eine 
Benachrichtigung von Angehörigen, Vor
mündern, Pflegern oder Erziehungs
berechtigten von Amts wegen durchzu
führen. Die Benachrichtigung kann 
mündlich, schriftlich oder drahtlich er
folgen.

Rechtsprechung
des Rundesamts für das Refmatwesen

MitgeteUt von Ministerialrat R u p p e r t, Mitglied des Bundesamts*)

§ 9 Ahs. 2. § 7 Ahs. 2 FV.

Ein Hilfsbedürftiger ist behördlicherseits 
fcstgenommcn und unmittelbar darauf 
zwangsweise in eine Anstalt cingelicfert 
worden oder er hat sich auf eine behördliche 
Zwangsanordnung hin alsbald in eine An

stalt begehen. Ist in diesen Füllen der bei 
Einlicfcrung oder Eintritt in die Anstalt 
nach § 7 Abs. 2 FV. zuständige Verband

*) Die fettgedruckten Leitsäge sowie die 
Fußnoten sind von Ministerialrat Rnppert 
verfaßt. Die Abschnitte „Gründe*1 geben
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endgültig fürsorgepflichtig (§ 9 Abs. 2 FV.), 
so kommt es darauf an, wie die Aufenthalts
verhältnisse des Hilfsbedürftigen unmittel
bar vor seiner Festnahme oder vor Bekannt
gabe der Anordnung an ihn gestaltet waren.

Eingemeindung.

Bei der Beurteilung der Frage, ob an 
einem bestimmten Tage der gewöhnliche 
Aufenthalt an einem Orte (politische Ge
meinde) durch Verlassen des Ortes auf
gegeben wurde, ist von den politischen Gren
zen an jenem Tage auszugehen. Wer den 
Ort A seines gewöhnlichen Aufenthaltes in 
der Absicht der Aufgabe dieses Aufenthaltes 
verlassen und 6ich in den Nachbarort B be
geben hat, verlor deshalb damit bereits den 
gewöhnlichen Aufenthalt in dem Orte A, 
auch wenn dieser Ort später in den Ort B 
eingemcindet wurde; des Überschreitens der 
neuen Grenze bedurfte es nicht.

(BFV. Stadt Dortmund gegen LFV. Pro
vinz Westfalen vom 11. Februar 1930 

— Ber. L. Nr. 42. 29 —.)

Gründe:
Die am 27. August 1899 geborene Laura 

O. war nach Mitteilung der Allgemeinen 
Ortskrankenkasse Barop vom 30. Juni bis 
10. Juli 1927 bei dem Landwirt Große, 
Oetringhaus in Menglinghausen (Bezirk des 
ehcmal. BFV. Landkreis Hörde), in Stellung. 
Am 12. Juli 1927 wurde sie von der Polizei 
in Dortmund als wohnungslos aufgegriffen 
und wegen Geschlechtskrankheit in die 
Städtische Krankenanstalt eingeliefert. Bis 
zum 8. August 1927 hat die Polizeiver
waltung die Kosten getragen. Danach kam 
Laura O. wegen Herzklappenfehlers auf 
Kosten des Klägers in die innere Klinik, 
wo sie am 10. Juni 1928 verstorben ist.

Der Kläger verlangt Erstattung der ihm 
entstandenen Kosten nebst Prozeüzinsen in 
erster Linie von dem Beklagten LFV. Pro
vinz Westfalen, weil er der Ansicht ist, 
Laura O. habe am 12. Juli 1927 keinen ge
wöhnlichen Aufenthalt gehabt, habe sich 
auch nicht nach Dortmund begehen, um 
dort eine Anstalt aufzusuchen. Für den 
Fall, daß letjteres angenommen werden 
sollte, richtete sich der Klageantrag gegen 
den damaligen BFV. Landkreis Hörde.

Der Erstbeklagte hat ausgeführt, Laura 
0. habe von vornherein die Absicht gehabt, 
in Dortmund eine Anstalt, das Heim des

den Wortlaut der Urteilsgründe des Bundes
amts wieder. Die Abschnitte „Aus den 
Gründen“ beschränken sich auf die Wieder
gabe der zum Verständnis der Leitsäge er
forderlichen Teile dieses Wortlauts, der 
tnch hier, von gelegentlichen geringfügigen, 
durch die Kürzungen bedingten Änderungen 
abgesehen, unversehrt geblieben ist.

Evangelischen Fürsorgevereins, aufzusuchen, 
falls es ihr nicht gelingen sollte, alsbald 
eine Stelle zu erhalten. Die Vorschrift des 
§ 9 Abs. 2 FV. sei daher anwendbar und 
der Zweitbeklagte endgültig fürsorgepflichtig. 
Der Zweitbeklagte wendete ein, daß Laura 
O. schon ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
Dortmund gehabt habe, als sie festge
nommen worden sei.

Der Vorderrichter hat sich dieser Auf
fassung angeschlossen und die Klage abge
wiesen.

Mit der Berufung gegen diese Ent
scheidung bestreitet der Kläger, daß Laura 
O. den gewöhnlichen Aufenthalt in Dort
mund gehabt habe und beantragt, den Be
scheid des Bezirksausschusses in Münster 
vom 20. September 1928 aufzuheben' und 
den Erstbeklagten oder — falls die Frage 
der Anwendbarkeit des § 9 Abs. 2 FV. be
jaht werden sollte — den Zweitbeklagten 
zur Erstattung von 1460,50 RM. nnd zur 
Zahlung von 4% Zinsen vom Tage der 
Klagezustellung ab kostenpflichtig zu ver
urteilen. Beide Beklagten haben Zurück
weisung der Berufung beantragt.

Der Kläger hat demnächst erklärt, daß 
er infolge von Eingemeindung von Barop 
nach Dortmund (auf Grund des Preußischen 
Gesetjes vom 29. Juli 1929 über die kommu
nale Neugliederung des rheinisch-westfäli
schen Industriegebiets vom 31. Juli 1929 
— GS. S. 917 —) Rechtsnachfolger des 
Zweitbcklagten geworden und daß daher die 
Klage insoweit gegenstandslos sei. Er hat 
den Klageantrag nur gegen den Erstbcklag- 
ten gerichtet.

Die Berufung ist begründet.
Ist ein Hilfsbedürftiger freiwillig in eine 

Anstalt eingetreten, so kommt cs bei der 
Feststellung der Aufenthaltsverhältnisse des 
Hilfsbedürftigen, die gemäß § 9 Abs. 2 FV. 
den endgültig verpflichteten Verband be
stimmen, auf den Zeitpunkt an, zu dem der 
Hilfsbedürftige den alsbald verwirklichten 
Entschluß gefaßt hat, in die Anstalt einzu
treten, oder zu dem1) er wenigstens mit dem 
alsbaldigen Eintritt in eine Anstalt2) rechnen 
mußte. Ist ein Hilfsbedürftiger dagegen be
hördlicherseits festgenommen und unmittel
bar darauf zwangsweise in eine Anstalt ein
geliefert worden, oder bat er sich in Be
folgung einer behördlichen Zwangsanordnung 
alshuld. d. h. unmittelbar auf die Anord
nung bin oder unerbebliche Zeit später, in 
eine Anstalt begeben, so ist, weil cs hier 
auf den Willen des Hilfsbedürftigen nicht 
ankommt, allein maßgebend der Zeitpunkt, 
zu dem der Anstaltsaufentball begonnen

*) = von dem an.
:) Dieser Eintritt muß auch alsbald tat

sächlich stattgefunden haben.
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hat3). Dieser beginnt bei den hier fraglichen 
Tatbeständen im Rechtssinne bereits mit der 
Festnahme oder mit der Bekanntgabe der 
Anordnung an den Betroffenen. Vorliegen
denfalls begann daher der seitdem ununter
brochene Anstaltsaufenthalt der Laura 0. 
mit ihrer polizeilichen Festnahme in Dort
mund am 12. Juli 1926, der ihre zwangs
weise Einlieferung in die Städtischen Kran
kenanstalten daselbst unmittelbar folgte. Der 
Beklagte ist somit gemäß § 9 Abs. 2 i. V. m. 
§ 7 Abs. 2 Halbsag 2 FV. endgültig fürsorge- 
pflichtig, wenn Laura 0. bei ihrer Festnahme 
am 12. Juli 1926 keinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte, oder wenn nicht festzu
stellen ist, oh sie zu diesem Zeitpunkt einen 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Nach Mit
teilung der zuständigen Krankenkasse hat 
Laura 0. bis zum 10. Juli 1927 in Mengling
hausen in Arbeit gestanden; ihre polizeiliche 
Abmeldung von dort soll am 11. Juli erfolgt 
sein; sie selbst hat angegeben, daß sie Meng
linghausen am 12. Juli 1927 verlassen habe. 
Welches Datum zutrifft, kann dahingestellt 
bleiben. Als sie am 12. Juli 1927 von der 
Polizei wegen Geschlechtskrankheit in die 
Städtischen Krankenanstalten eingeliefert 
wurde, war sie nach dem Aufnahmebogen 
wohnungslos. Berücksichtigt man, daß Dort
mund und Menglinghausen nicht weit von
einander entfernt liegen, so spricht nichts 
dafür, daß Laura 0. am 12. Juli 1927 ihre 
Lebensbeziehungen bereits mit Dortmund, 
wo sie wohnungslos aufgegriffen wurde, ver
bunden hatte. Somit steht fest, daß sie in 
Dortmund hei ihrer polizeilichen Festnahme 
am 12. Juli 1926 nicht ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte. Aber auch in Mengling
hausen hatte sie zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr den gewöhnlichen Aufenthalt. Sie hat 
am 3. November 1927 erklärt, sie habe die 
Absicht, in Dortmund das Heim des Evan
gelischen Fürsorgevereins aufzusuchen, wenn 
es ihr nicht glücken sollte, in Dortmund eine 
Stellung zu finden. Hieraus ist zu schließen, 
daß sie in Menglinghausen für die Zukunft 
nicht mehr den Mittelpunkt ihrer Lebens
beziehungen sah und somit mit dem Ver
lassen dieser Gemeinde auch ihren gewöhn
lichen Aufenthalt daseihst aufgegehen hat. 
Da Menglinghausen damals noch nicht mit 
Dortmund eine politische Gemeinde bildete 
und für die Beurteilung der Aufenthaltsver
hältnisse der Laura O. hei ihrer Festnahme 
am 12. Juli 1926 die damals vorhandenen 
Gemeindegrenzen maßgebend sein müssen, 
so konnte Laura 0. bereits mit dem Über
schreiten der Gemeindegrenzen von Meng
linghausen ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
daselbst aufgehen. Da somit weiterhin fest
steht, daß Laura 0. bei ihrer polizeilichen

3) D. h., maßgebend ist der Zeitpunkt 
unmittelbar vor Beginn des Anslaltsaufent- 
haltes.

Festnahme am 12. Juli 1926 in Mengling
hausen nicht mehr ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte, und nach Lage des Falles 
nur Dortmund oder Menglinghausen als Ort 
ihres gewöhnlichen Aufenthalts bei ihrer 
polizeilichen Festnahme am 12. Juli 1926 in 
Frage kommen konnten, so ist der jefct noch 
allein beklagte LFV. Provinz Westfalen end
gültig fürsorgepfiiehtig, weil Laura O. bei 
ihrer polizeilichen Festnahme am 12. Juli 
1926 keinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.

Von der Klageforderung waren 4,50 RM. 
abzusetjen, da Aufnahme und Entlassungstag 
nur als ein Tag zu berechnen sind. Die ge
samten Kosten des Rechtsstreits sind dem 
Beklagten auferlegt worden, da die Zurück
forderung des Klägers verhältnismäßig ge
ringfügig ist und keine besonderen Kosten 
verursacht hat.

§ 14 Abs. 1 Saft 1 FV.

Muß nach ärztlichem Urteil mit einer an 
Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit an
genommen werden, daß ein Kind bei der Ge
hurt syphilitisch infiziert war, und ist dem 
Kinde deshalb von der öffentlichen Fürsorge 
die nach ärztlichem Urteil notwendige pro
phylaktische Syphiliskur gewährt worden, so 
hat es sich hierbei nicht um eine im Sinne 
des § 3 RGS. nur vorbeugende und deshalb 
nicht erstattungsfähige Maßnahme gehandelt. 
Die Kosten der Kur sind vielmehr erstat
tungsfähig.

(BFV. Stadt Dresden gegen BFV. Land
kreis Stendal vom 11. Februar 1930 — 

Ber. L. Nr. 280. 29 —.)

Gründe:
Die am 18. November 1906 geborene 

Melanie S. ist am 13. Mai 1926 in dem 
Stadtkrankenhause Friedrichstadt - Dresden 
von einem Knaben entbunden worden. Da 
bei der Mutter Lue» zweiten Grades fest- 
gestellt wurde, ist das Kind einer prophy
laktischen Syphiliskur unterzogen worden, 
deren Kosten der Kläger von dem nach 
§ 8 FV. endgültig fürsorgepflichtigen Ver
bände erstattet verlangt. Der Beklagte hat 
die Erstattung mit der Begründung abge
lehnt, daß cs sich um eine nur vorbeugende 
Maßnahme gehandelt habe, deren Kosten 
fürsorgerechtlich nicht erstattungsfähig seien.

Der Vorderrichter hat den Beklagten nach 
Einholung eines Gutachtens des Ober- 
regierungs- und Medizinalrats Dr. K. dem 
Klageanträge entsprechend zur Zahlung von 
241,50 RM. verurteilt. Er führt aus, nach 
dem eingeholten Gutachten sei mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an
zunehmen, daß das Kind1 bereits bei der 
Geburt syphilitisch infiziert gewesen sei. Die 
Behandlung sei daher erforderlich gewesen, 
ganz gleichgültig, oh nach der Geburt schon 
entsprechende Krankheitserscheinungen er-
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kennbar gewesen seien. Es handle sich daher 
nicht nur um eine vorbeugende, sondern um 
eine die drohende Hilfsbedürftigkeit beseiti
gende Maßnahme.

Mit der Berufung gegen diese Entschei
dung macht der Kläger wiederholt geltend, 
daß vorbeugende gesundheitsfürsorgerische 
Maßnahmen nicht zu den Pflichtaufgaben 
der Fürsorgeverhände gehörten und deshalb 
einen Erstattungsanspruch nicht begründeten.

Die Berufung konnte keinen Erfolg 
haben.

Es ist zutreffend und kommt auch in 
den amtlichen Erläuterungen zu §§ 2, 3 RGS. 
zum Ausdruck, daß lediglich vorbeugende 
Maßnahmen einem BFV. keinen Erstattungs
anspruch gewähren (vgl. Baath, FV., 7. Aufl., 
S. 73, 74). Bei Minderjährigen kann die 
Fürsorge nach § 3 RGS. auch eingreifen, um 
Störungen der körperlichen, geistigen oder 
sittlichen Entwicklung zu verhindern. Inwie
weit die hierunter fallenden Maßnahmen 
noch die Eigenschaft bloßer Vorbeugung 
tragen, kann dahingestellt bleiben, da es 
sich im vorliegenden Falle keinesfalls um 
eine nur vorbeugende Maßnahme handelt.

Der Stadtbezirksarzt des Klägers hat sich 
unter dem 29. Januar 1927 folgendermaßen 
geäußert:

„Nach der Krankengeschichte des 
Stadtkrankenhauses Friedrichstadt hat die 
Kindesmuttcr bei der Geburt des Kindes 
an Lues zweiten Grades gelitten. Sie hat 
Papeln an den Geschlechtsteilen und auf 
dem Rücken gehabt. Das Kind selber hat 
noch negativen Wassermann gehabt. Da die 
Syphilis der Mutter schon allgemein in 
deren Körper und Blut verbreitet war, 
ist mit Sicherheit anzunchmen, daß das 
Kind von der Mutter mit Syphilis ange
steckt worden ist, wenn es selbst auch 
noch keine Erscheinungen gehabt hat. Es 
wäre aber ein Kunstfehler gewesen, wenn 
man mit einer antiluetischcn Behandlung 
gewartet hätte, bis sich bei dem Kinde 
syphilitische Erscheinungen gezeigt hätten. 
Die Vornahme der prophylaktischen Syphi
liskur war daher notwendig.“
Der von dem Vorderrichter gehörte Re

gierungs- und Medizinalrat Dr. K. hat fol
gendes Gutachten abgegeben:

„Da die Mutter des Kindes während 
der Schwangerschaft au florider Syphilis 
zweiten Grades erkrankt war, ohne des
wegen ärztlich behandelt zu sein (Pro
fessor W„ Blatt 4 der Akten), muß mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich
keit angenommen werden, daß das Kind 
bei der Geburt syphilitisch infiziert war. 
Praktisch war daher die Behandlung des 
Kindes erforderlich, ganz gleichgültig, ob 
es nach der Geburt für Syphilis sprechende 
Erscheinungen darbot oder nicht- Das 
Fehlen solcher Erscheinungen und der 
negative Ausfall der Wassermaunschen

Reaktion sprechen nicht dagegen, daß das 
Kind syphilitisch infiziert war. Eine vor
beugende Behandlung muß im vorliegen
den Falle als ein im gesundheitlichen In
teresse liegendes Gebot der Notwendigkeit 
bezeichnet werden.“
Es hat sich daher bei der an den Kinde 

vorgenommenen Kur nicht lediglich um eine 
vorbeugende Maßnahme gegen eine mög
licherweise drohende Ansteckung oder Er
krankung gehandelt, wie etwa bei einer 
Pockenimpfung. Es war vielmehr mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an
zunehmen, daß sich der Krankheitsstoff be
reits in dem Körper des Kindes befand, und 
daß die Krankheit ohne geeignete Gegen
maßnahmen früher oder später zum Aus
bruch kommen mußte. Daß die Wassermann- 
sche Reaktion negativ ausgefallen war, schloß 
das Vorhandensein einer luetischen Infek
tion keineswegs aus. Es liegt aber im 
Rahmen der Fürsorge1 *) und geht über eine 
lediglich vorbeugende Maßnahme hinaus, eine 
latent vorhandene Krankheit im Keime zu 
ersticken und ihren Ausbruch zu verhindern. 
So hat das Bundesamt, Bd. 72, S. 233), an
genommen, daß die Verschickung eines sehr 
schwächlichen, erblich mit Tuberkulose be
lasteten und an Drüsenaffektion leidenden 
Kindes in ein Erholungsheim an der See im 
Rahmen der fürsorgerechtlich vertretbaren 
Maßnahme liege. Ebenso lag es im vor
liegenden Falle nicht nur im Interesse der 
Allgemeinheit, sondern auch in dem des 
syphilitisch infizierten Kindes selber, den 
Ausbruch der Krankheit durch rechtzeitige 
Gegenmaßnahme zu verhindern.

Ob das Reichsgeseft zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten vom 18. Februar 1927 
(RGBl. I, S. 61) eine andere Beurteilung 
rechtfertigen würde, kann dahingestellt 
bleiben, da dieses am 1. Oktober 1927 in 
Kraft getretene Gesetj auf den vorliegenden 
Fall noch keine Allwendung finden kann3).

Die Berufung mußte daher auf Kosten 
des Beklagten zurückgewieseu werden.

§ 14 Abs. 1 Saft 1, § 16 Abs. 1 Satt 1 FV.; 

§ 35 Abs. 1 RGS.

Hat die öffentliche Fürsorge einem hilfs
bedürftigen Minderjährigen Berufsausbildung

*) Das Bundesamt ist also der Auffassung, 
daß die Kosten mindestens nach § 35 Abs. 1 
RGS. erstattungsfähig sind. Die Erstattungs
fähigkeit der Kosten wird aber ohne Be
denken auch deshalb zu bejahen sein, weil 
es sich um eine Pflichtaufgabe nach 
§ 6 Abs. 1 unter b (Krankenhilfe) RGS. ge
handelt hat.

5) DZW. V, S. 394.
3) Audi unter der Herrsdiaft des ange

führten Gesetzes wird die Erstattungsfähig
keit der Kosten zu bejahen sein.



gewährt, so sind die Kosten unter folgenden 
Voraussetjungen erstattungsfähig:

1. Die gewährte Berufsausbildung durfte 
nicht außerhalb des Aufgabengebiets der 
öffentlichen Fürsorge liegen, cs muß sich 
vielmehr nach vernünftigem Ermessen 
noch um eine Hilfe im Sinne des § 35 
Abs. 1 RGS., d. h. um eine Maßnahme 
von dem Charakter öffentlicher Fürsorge, 
gehandelt haben. Eine Beihilfe zwecks 
Erlernung des Metalldreherhandwerks 
erfüllt diese Vorausseßung.

2. Der vorläußg fürsorgepflichtige Verband 
muß die Berufsausbildung der gewährten 
Art auch den Minderjährigen zuteil wer
den lassen, für die er endgültig ver
pflichtet ist.

Die Frage der Erstattungsfähigkeit von 
Kosten einer Berufsausbildung ist verschie
den von der Frage, ob und inwieweit die Ge
währung einer Berufsausbildung nach § 6 
Abs. 1 d RGS. Pflichtaufgabe der öffentlichen 
Fürsorge ist.

§ 6 Abs. 2 FV.

Die Fürsorgeverbände eines Landes sind 
verpflichtet, nach den RGS. öffentliche Für
sorge zu gewähren. Diese Pflicht besteht be
reits kraft Rcichsrcchts, eine sie noch beson
ders aussprechende Bestimmung des Landes 
ist nicht erforderlich.

(BFV. Stadt Breslau gegen LFV. Provinz 
Pommern vom 20. Dezember 1929 — 

Ber. L. Nr. 405. 27 —.)

Gründe:
Der am 4. März 1912 außerehelich ge

borene Knabe Walter II. ist bald nach der 
Geburt in die Armenpflege des OAV. Breslau 
gekommen. Die Mutter heiratete am 5. Juni 
1921 den Arbeiter D. in Pyriß. Der LAV. 
Provinz Pommern erkannte seine endgültige 
Fürsorgepflicht für Walter H. an. Der Knabe 
befand sich bei der in dürftigen Verhältnissen 
lebenden Großmutter, Frau M., in Breslau 
in Pflege und besuchte die Volksschule. Am 
31. März 1926 wurde er aus der Schule ent
lassen. Mit diesem Tage stellte der Kläger 
die Zahlung des Pflegegeldes an die Groß
mutter ein. Am 17. April 1926 beantragte die 
Großmutter bei dem Kläger die Bewilligung 
einer Lehrheihilfe für den seit dem 1. April 
1926 bei der Firma R. zwecks Erlernung des 
Metalldrehcrhandwerks in Lehre beßndlichcn 
Knaben, der dort eine wöchentliche Kostgeld
entschädigung von 3 RM. erhielt. Der Kläger 
bewilligte darauf eine laufende Beihilfe zur 
Berufsausbildung von 10 RM. monatlich für 
die Zeit vom 1. April 1926 an.

Die Erstattung dieser Beihilfe verlangte 
der Kläger von dem Beklagten, weil seiner 
Ansicht nach derartige Berufsausbildungs- 
Beihilfen zu den Fürsorgeaufgaben gehören.

Der Beklagte steht grundsätzlich auf dem 
Standpunkt, daß für schulentlassene, gesunde 
und arbeitsfähige Kinder die öffentliche Für

sorge nicht mehr in Betracht komme und daß 
es eine Überspannung der öffentlichen Für
sorge und eine unerträgliche Belastung der 
Fürsorgeverbände bedeuten würde, wenn 
diese auch die Kosten der Lehrlingsausbil
dung tragen müßten. Wenn ein Ausnalime- 
fall Vorgelegen hätte, so hätte bei ihm recht
zeitig ein Antrag gestellt werden müssen. Es 
komme aber noch in Betracht, daß der Knabe 
mit Erreichung des 14. Lebensjahres, dem 
4. März 1926, die Eigenschaft als Pflegekind 
verloren habe und daß der Kläger nunmehr 
selbst endgültig fürsorgepflichtig sei1).

Der Kläger stütjt sich demgegenüber auf 
die amtliche Begründung zu § 6 RGS., nach 
der im Gegensaß zu der Begründung des 
RJWG. auch die Kosten der Berufsausbildung 
in geeigneten Fällen erstattungsfähig seien. 
Der Knabe habe gute Schulzeugnisse gehabt 
und sei anderweitig nach der Lage des Bres
lauer Arbeitsmarkts nicht unterzubringen 
gewesen. Wenn auch die Pflegekindeigen
schaft aufgehürt habe, so habe doch fort- 
geseßte Hilfsbedürftigkeit bestanden.

Der erste Richter hat den Beklagten dem 
Klageanträge entsprechend zur Zahlung der 
für die Zeit vom 1. April bis 30. September 
1926 mit 60 RM. entstandenen Kosten nebst 
4% Zinsen seit Klagezustellung verurteilt.

Er führt aus, der Knabe sei auch nach der 
Schulentlassung fortgeseßt hilfsbedürftig ge
wesen. Die Behauptung des Klägers, daß es 
bei der Arbeitslosigkeit, die in Breslau ge
herrscht habe, unmöglich gewesen sei, den 
Knaben in einer Arbeitsstelle unterzubringen, 
könne ohne besonderen Beweis unbedenklich 
als zutreffend angesehen werden. Der Min
derjährige wäre also der öffentlichen Für
sorge anheimgefallen, wenn ihm nicht Ge
legenheit gegeben worden wäre, in eine Lehr
stelle einzutreten. Die Gewährung der 
Beihilfe sei auch nach der amtlichen Erläute
rung zu § 6 RGS. begründet; die gute 
Befähigung des Knaben rechtfertige im vor
liegenden Falle die Berufsausbildung.

Mit der Berufung gegen diese Entschei
dung macht der Beklagte geltend, es über
schreite das Recht der freien Beweiswürdi- 
gung, wenn der Vorderrichter unterstelle, es 
sei unmöglich gewesen, den Knaben nach Be
endigung der Schulzeit dem freien Erwerbs
leben zuzuführen. Die allgemein gespannte 
Arbeitstage hätte den Kläger nicht eines Ver
suchs enthoben; insbesondere hätte der Knabe 
auch auf dem Lande untergebracht werden 
können. Erst nach dem Fehlschlagen eines 
Unterbringungsversudis hätte die Frage der 
öffentlichen Fürsorge wieder Bedeutung ge
wonnen. Wenn der Beklagte von den Ab
sichten des Klägers rechtzeitig unterrichtet

') Diese Rechtsauffassung wäre zutreffend 
(Bd. 69 S. 69, DZW. IV S. 305), wenn der 
Beklagte nicht gemäß § 36 Abs. 3 i. V. m. 
§ 15 FV. endgültig fürsorgepflichtig geblieben 
wäre (Bd. 65 S. 149, DZW. III S. 91).
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worden wäre, hätte er den Knaben in eigene 
Fürsorge übernehmen und auf dem Lande 
in einer Arbeitsstelle unterbringen können. 
Nach dem jetzigen Stande der Gesetzgebung 
sei die Berufsausbildung nicht Sache der Für
sorgeverbände.

Der Kläger beantragt Zurückweisung der 
Berufung. Er führt aus, in der fraglichen 
Zeit hätten nur % aller Jugendlichen in Lehr
stellen und nur 2,9 bis 9,7% in Arbeitsstellen 
untergebracht werden können. Der Unter
bringung in Arbeitsstellen auf dem Lande 
ständen die schwersten Bedenken entgegen. 
Der Kläger bezieht sich nötigenfalls auf ein 
Gutachten seines Berufsamtes und Arbeits
nachweises. Er führt aus, daß er den Be
klagten rechtzeitig von seinen Absichten in 
Kenntnis gesetzt habe, und vertritt nach wie 
vor die Auffassung, daß auch die Berufsaus
bildung Gegenstand der öffentlichen Fürsorge 
sei, besonders im vorliegenden Falle bei der 
guten Befähigung des Knaben.

Das Bundesamt hat dem Deutschen Städte
tag, dem Deutschen Landkreistag und dem 
Verband der Preußischen Provinzen mit 
Schreiben vom 3. Oktober 1928 Gelegenheit 
zur Stellungnahme über die Erstattungsfähig
keit der Kosten einer einfachen, handwerks
mäßigen Berufsausbildung gegeben.

Die Äußerung des Deutschen Landkreis
tages vom 11. Januar 1929 lautet:

„Die fürsorgerechtliche Erstattungsfähig
keit der Kosten einer Berufsausbildung 
dürfte, unabhängig davon, oh und inwieweit 
die Ausbildung zu einem Berufe noch als 
Erwerbshefähigung im Sinne des § 6 Ahs. 1 
RGS. zu gelten hat, im Rahmen der Vor
schriften des § 16 Abs. I FV. zu bejahen 
sein. Insoweit schließt sich der Landkreistag 
der vom Bundesamt gegebenen Begründung 
an. Er hält es jedoch für dringend notwendig, 
daß sich die Aufwendungen der Fürsorge
verbände für die ßcrufsaufhildung Hilfs
bedürftiger in den durch die FV. gezogenen 
engen Grenzen halten.

Die Fürsorgepflicht der Fürsorgeverbünde 
hat das Bestehen von Hilfshedürftigkeit zur 
Voraussetzung und findet mit der Beseitigung 
der Hilfshedürftigkeit ihr Ende. Die Grenze 
der Erstattungsfähigkeit der Bcrufsausbil- 
dungskosten wird — wie in dem Schreiben 
des Bundesamts schon zutreffend ausgeführt 
wird — also dort zu ziehen sein, wo die 
Unterstützungsmaßnahmen über das zur Be
seitigung der fürsorgerechtlichen Hilfshedürf
tigkeit notwendige Maß hinausgehen. Der 
Landkreistag hat in früheren Gutachten die 
Auffassung vertreten, daß die Gewährung 
einer über die Erfüllung der allgemeinen 
Schvdnfiicht hinausgehenden Berufsausbildung 
bei gesunden, vollsinnigen Jugendlichen in 
der Regel nicht mehr als Fürsorgemaßnahme 
im Sinne der FV. angesehen werden kann. 
Er hat sich dabei die Ausführungen zum Ent
wurf eines RJWG., Reichstag I Drucksache

1666 vom 15. März 1921, zu eigen gemacht, 
in denen es heißt:

„Zu gewähren ist in allen Fällen nur 
der notwendige Lebensbedarf, d. h. die
jenigen Leistungen, die eine in den ein
fachsten Verhältnissen lebende Familie, die 
von ihrer Hände Arbeit lebt, ihren Ange
hörigen zu bieten vermag. Nur in dieser 
Beschränkung gehören auch Erziehung und 
Erwerbsbefähigung zu den Aufgaben der 
öffentlichen Unterstützung . . .“
Darüber hinaus hat der Landkreistag die 

Erstattungsfähigkeit von Berufsausbildungs
kosten nur dann bejaht, wenn nach Lage des 
Einzelfalles bei sachlicher Abwägung der in
dividuellen Veranlagung des hilfsbedürftigen 
Minderjährigen und der sich daraus für die 
Förderung seiner geistigen, sittlichen und 
körperlichen Entwicklung und Ertüchtigung 
ergehenden Notwendigkeiten die Gewährung 
einer besonderen Berufsausbildung gerecht
fertigt und geboten ist. Sind diese Voraus
setzungen gegeben, bei denen auf die indi
viduelle Veranlagung ganz besonderes Ge
wicht gelegt werden muß, so werden die 
Kosten der Erlernung eines einfachen hand
werksmäßigen, unter Umständen auch eines 
kaufmännischen Berufs als Fürsorgeaufwen
dungen im Rahmen der oben gezogenen 
Grenzen angesehen werden können. Das wird 
insbesondere dann gelten, wenn der Minder
jährige sich heim Eintritt der Hilfsbedürftig
keit bereits in einer besonderen Berufsaus
bildung befunden hat und die geistige, 
sittliche und körperliche Entwicklung des 
Jugendlichen die Fortsetzung dieser Aus
bildung als geboten erscheinen läßt.

Es darf also die Auffassung des Land
kreistages, der sich die von ihm befragten 
Gutachter angeschlossen haben, dahin zu
sammengefaßt werden, daß der Landkreistag 
die fürsorgerechtliche Erstattungsfähigkeit 
von Rerufsausbildungskostcn in dem geschil
derten Umfange bejaht.“

Der Verband der Preußischen Provinzen 
hat sich unter dem 2. Februar 1929 folgen
dermaßen geäußert:

„Die in dem Schreiben des Bundesamts 
behandelten Fragen haben wir den preußi
schen LFV. zur schriftlichen Äußerung vor
gelegt und das Ergebnis mündlich eingehend 
mit ihnen beraten. Die folgenden Ausfüh
rungen stellen das Ergebnis dieser ßerutung 
dar, an der aber einige LFV., insbesondere 
auch der von Pommern, nicht teilgenommen 
haben. Wie uns nachträglich mitgeteilt wird, 
vertritt der LFV. Pommern in dem Rechts
streit, der den Anlaß zu der dortigen An
frage gegeben hat, einen vom folgenden ab
weichenden Standpunkt.

Die Sachlage hat das Mitglied des Bun
desamts für das Heimatwesen, Ministerialrat 
Ruppert, auf der Konferenz der obersten 
Jugendv/ohlfahrtsbehörden der Länder im 
Rcichsministerium des Innern am 16. Juni
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1928 eingehend erörtert — vgl. Zeitschrift für 
das Heimatwesen 1928 S. 902 ff. —.

Kein Streit besteht hinsichtlich der kör
perlich and geistig anormalen Jugend
lichen, soweit sie ohne besondere Berufs
ausbildung nicht in der Lage sind, sich nach 
der Schulentlassung selbst durchs Leben zu 
helfen. Auch hinsichtich derjenigen, für die 
das mit einem häufigen Wechsel der Arbeits
stelle verbundene Leben eines ungelernten 
Arbeiters die unmittelbare Gefahr der Ver
wahrlosung mit sich bringt, mag man an sich 
mit Ruppert die Berufsausbildung als Pflicht
leistung im Sinne des § 6 Abs. 1 d RGS. an
nehmen, nur hat hier im Rahmen der §§ 55 
und 63 Ziffer 1 RJWG. vielfach die Fürsorge
erziehung an Stelle der öffentlichen Fürsorge 
Plaß zu greifen. Doch soll die vom Thema 
abführende Streitfrage der Auslegung des 
§ 55 RJWG. nicht weiter erörtert werden. 
Vgl. hierzu die Verhandlungen des Allge
meinen Fürsorgeerziehungstages in Würzburg.

Die Hauptfrage ist die, inwieweit 
Aufwendungen der öffentlichen 
Fürsorge für Lehrbeihilfen für 
schulentlassene gesunde, nor
mal begabte Jugendliche erstat
tungsfähig sind.

Entsprechend dem Wunsche des Bundes
amts verzichten wir darauf, zu der Frage 
Stellung zu nehmen, inwieweit die Berufs
ausbildung Pflichtleistung nach § 6 Abs. 1 d 
RGS. ist. Da selbstverständlich Pflichtleistun
gen nach den RGS. erstattungsfähig sind, so 
gehen die weiteren Ausführungen von der 
Unterstellung aus, daß es sich im vorliegen
den Falle nicht um Pflichtleistungen nach 
§ 6 Abs. 1 d RGS. handelt.

Einleitend sei auf eine Unstimmigkeit hin
gewiesen, die sich in den Ausführungen des 
Bundesamts vom 3. Oktober 1928 wenigstens 
für preußische Verhältnisse unseres Erachtens 
findet.

Die Ausführungen verwerten den Saß der 
amtlichen Erläuterungen der Reichsministcr 
zu § 6 RGS.:

„Die Erwerbsbefähigung umfaßt nicht 
nur die Befähigung zu ungelernter Arbeit, 
sondern in geeigneten Fällen auch die Aus
bildung zu einem bestimmten Beruf.“
Dieser Saß gilt für Preußen aber nicht. 

Die amtlichen Erläuterungen der Rcichs- 
ministcr haben keine bindende Kraft, da sie 
nicht gemäß § 6 Abs. 2 FV. von der Reichs
regierung mit Zustimmung des Rcichsrats, 
sondern nur von den Ressortministern er
lassen sind. Deshalb hat der Preußische 
Wohlfahrtsminister am 14. Februar 1925 
eigene Erläuterungen zu den Richtlinien er
lassen 2). Während diese Erläuterungen im 
allgemeinen die amtlichen Erläuterungen der 
Reichsminister zum großen Teil wörtlich 
wiedergehen, ist der betreffende Saß in den 
Ausführungshestimmungen zu § 6 RGS. sicher 
nicht ohne Absicht weggelassen.

Ebensowenig ist, wie schon von dort aus
geführt wird, der § 35 Abs. 2 RGS. selbst 
verwertbar, da er in der Entscheidung des 
Bundesamts Bd. 64 S. 1 ff.3) für rechtlich 
ungültig erklärt ist. Damit entfallen auch die 
Säße in Abs. 2 und 3 der amtlichen Erläute
rungen zu § 35 RGS., in denen über die Er
stattung der „Kannleistung“ gesprochen wird. 
Indessen kann aus diesen Erläuterungen die 
Unterscheidung nach „Kannleistungen“ der 
RGS. selbst und solchen, die über die RGS. 
hinausgehen, entnommen werden. Erstere 
kommen im allgemeinen nur in Betracht, 
wenn es sich um vorbeugende Fürsorge, ins
besondere für die gefährdete Jugend, handelt 
(§ 3 RGS.), scheiden also für den hier be
trachteten Personenkreis der gesunden nor
malen Jugendlichen aus.

Es fragt sich vielmehr nur, welche landes
rechtlichen Bestimmungen den BFV. ge
statten, Lehrbeihilfen zu gewähren.

Maßgebend ist für Preußen der Art. 3 
der Preuß. V. über Fürsorgeleistungen vom 
20. Dezember 1924, in dem es heißt:

„Den Fürsorgeverbänden bleibt es un
benommen, den Hilfsbedürftigen über die 
RGS. und die Bestimmungen dieser V. hin
aus Hilfe zu gewähren.“
Diese Bestimmung ist auf Grund der Er

mächtigung des § 35 Abs. 1 RGS. zweifellos 
rechtlich wirksam. Zur Erläuterung dieser 
Bestimmungen und zu der Frage der Er
stattung der „Kannleistung“4) ist auf die 
obenerwähnten Erläuterungen vom 14. Fe
bruar 1925 Abschn.C Schlußbestimmungen zu 
Art. 3ö) zu verweisen.

Diese Ausführungen haben zwar auch für 
Preußen keine verbindliche Kraft, da die 
Länder wohl über Vorausseßung, Art und 
Maß der Fürsorge, nicht aber über die Er
stattungsfähigkeit der Fürsorgeleistungcn zu 
bestimmen haben. Gleichwohl haben die 
Ausführungen wegen ihres Inhalts Anspruch 
auf Beachtung.

Der Minister stellt zunächst als Voraus
seßung für die Erstattungsfähigkeit das Merk
mal auf, daß am Unterstüßungswohnort für 
die Unterstüßung Hilfsbedürftiger glei
cher Art dieselben Grundsätze 
gelten sollen, wie sie in dem 
fraglichen Erstattungsfalle be
obachtet sind.

Der Minister weist dabei auf § 16 FV. 
hin. Dieser Hinweis ist um 60 bedeutungs
voller, als auch in der späteren Entscheidung 
des Bundesamts Bd. 64 S. 1 § 16 FV. ver
wertet wird. Zweifel bestanden hei der Be
sprechung unter den LFV. über den Begriff

5) Volkswohlfahrt 1925 S. 115.
3) DZW. II S. 318.
4) Die über die RGS. hinausgeht.
B) Saß 2 dieser Ausführungen deutet be

reits die später von dem Bundesamt aus
gesprochene Rechtsungültigkeit des § 35 
Abs. 2 RGS. an.
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der „Grundsäße“ in § 16 FV. Wenn man 
diesen Begriff nach seinem üblichen Wortsinn 
auffaßt, würde es sich um formulierte Grund- 
süße des Landes oder des Trägers des BFV. 
handeln, aus denen die Pflicht oder das Recht 
zur Aufwendung der fraglichen Leistungen 
ausdrücklich hervorgeht. Offenbar kann § 16 
aber diese engere Bedeutung von Grundsäßen 
nicht meinen; denn es wäre unbillig, die Er- 
stattungspflicht davon unabhängig zu machen, 
ob solche Grundsäße formuliert sind oder 
nicht. Vielmehr hat der Begriff „Grundsäße“ 
in § 16 offenbar den weiteren Sinn von „Ver
waltungsübung“ und „Brauch“. Nach § 16 
wäre also die Lehrbeihilfe dann erstattungs
fähig, wenn der vorläufig verpflichtete Ver
band nachweisen kann, daß er ähnliche Auf
wendungen auch den in seiner eigenen vor
läufigen und endgültigen Fürsorge befind
lichen Hilfsbedürftigen gegenüber macht. 
Diese Auslegung würde zu einem vernünf
tigen Ergebnis führen; denn es wäre unbillig, 
wenn ein Fürsorgeverband, der bei den in 
eigener endgültiger Fürsorge befindlichen 
Hilfsbedürftigen spart, die Möglichkeit hätte. 
Hilfsbedürftige, für die andere Verbände 
endgültig verpflichtet sind, auf Kosten dieser 
Verbände weitergehend zu betreuen, als er 
die Betreuung sonst zu üben pflegt.

Nur ein Zweifel bei dieser Auslegung des 
§ 16 FV. sei eingeschaltet. Das Bundesamt 
seßt in seiner Entscheidung Bd. 64 S. 1 den 
Begriff des § 16 FV. der „Höhe der Kosten“ 
gleich dem Begriff „Umfang“. Das könnte 
vielleicht bedenklich erscheinen, weil man der 
Ansicht sein kann, daß § 16 die Grundlage 
der Erstattungsfähigkeit (Umfang des An
spruchs) als bereits aus anderen Bestimmun
gen hervorgehend vorausseßt und nur die 
Kosten höhe regelt, also im vorliegenden 
Falle nicht die Frage, ob ein Anspruch auf 
Lehrbeihilfe erstattungsfähig ist, sondern nur 
die, ob die an sich erstattungsfähige Lehr
beihilfe innerhalb der anzuerkennenden Höbe 
bleibt oder nicht.

Man kann zu demselben obigen Ergebnis 
aber auch auf anderem Wege gelangen.

Die Grundlage der Erstattungspflicht 
regelt § 14 FV. Dort heißt es bezeichnender
weise nicht etwa, daß der zur vorläufigen 
Fürsorge „verpflichtete“ Verband, sondern 
der vorläufige Fürsorge „gewährende“ Ver
band Ersaß verlangen könne. Danach sollen 
offenbar Leistungen erstattet werden, ohne 
Rücksicht darauf, ob es sich um Pflicht- oder 
Kannleistungen handelt, wenn sie nur als 
Fürsorge leistung zu betrachten sind. Da
mit kommen wir auf die von dem Preußischen 
Minister im Erlaß vom 14. Februar 1925 
geseßte weitere Vorausseßung, daß Hilfs
bedürftigkeit bestanden haben muß. Die 
Frage, ob eine Fürsorgeleistung im Sinne des 
§ 14 FV. vorliegt, kommt auf die im Schrei
ben des Bundesamts gestellte Frage heraus, 
ob die Erstattungsfähigkeit zu verneinen sei, 
wenn eine Maßnahme derart außerhalb der

Aufgaben des Fürsorgegebietes liegt, daß 
man in ihr nach vernünftigem Ermessen nicht 
mehr eine Hilfe im Sinne des § 35 Abs. 1 
RGS., d. h. eine Maßnahme von dem Charak
ter öffentlicher Fürsorge, sehen kann.

Es bleibt hier fraglich, ob Hilfsbedürftig
keit eng im Sinne des § 5 RGS. oder weiter 
auszulegen ist; ersteren Falls würde es Lei
stungen, die über die RGS. hinausgehen und 
bei denen Hilfsbedürftigkeit zugrunde liegt, 
nicht geben. Hilfsbedürftigkeit wird daher 
u. E. in weiterem Sinne (vgl. § 3 Saß 1 RGS.) 
ausgelegt werden müssen.

Dieser Begriff der weiteren Hilfsbedürftig
keit wird nur negativ dahin uhzugrenzen sein, 
daß er fehlt, wenn es sich um Aufwendungen 
handelt, die dem Grundcharakter der öffent
lichen Fürsorge widersprechen. Dieser Grund
charakter bleibt u. E. solange gewahrt, als 
die betreffende Maßnahme dazu dient, nicht 
nur einen gegenwärtigen Notstand zu be
heben, sondern, über die Kannleistung des 
§ 3 RGS. hinausgehend, einen künftig dro
henden oder möglicherweise zu erwartenden 
zu verhindern. Danach werden Lchrausbil- 
düngen regelmäßig solange als Fürsorgemaß
nahmen zu betrachten sein, als sie dazu ge
währt werden, um den Betreffenden durch 
Zuführung zu einem gelernten Beruf vor 
etwaiger künftiger Hilfsbedürftigkeit zu 
Schüßen, und dazu geeignet sind. Da aber 
zweifellos der gelernte Arbeiter und Hand
werker sich besser aus eigenen Kräften 
durchs Leben zu schlagen vermag als der un
gelernte Arbeiter, so würden die meisten 
Fälle der Lehrausbildungen dem Charakter 
der öffentlichen Fürsorge nicht widersprechen.

D»e Grenze der weiteren Hilfsbedürftig
keit bei Berufsausbildungen würde demnach 
besonders in solchen Fällen überschritten, in 
denen eine Beihilfe gewährt wird, um be
sonders talentierten Persönlichkeiten eine 
ihren Fähigkeiten voll entsprechende Berufs
ausbildung zu gewähren, obwohl sie sich auch 
ohne diese selbst helfen können (z. B. Aus
bildung eines gelernten Musikers zum Kapell
meister und ähnliche Fälle).

Diese Grenze wird aber bei einfachen 
handwerksmäßigen Ausbildungen selten über
schritten werden.

In den preußischen Erläuterungen vom 
14. Februar 1925 wird dann ferner gesagt, 
daß die Erstattung nur in Betracht komme, 
wenn die Hilfe nicht über das zu ihrer Be
seitigung erforderliche Maß hinausgehe. Hier
bei handelt es sich u. E. nicht um ein selb
ständiges Kriterium, sondern es wird nur zu
treffend festgcstellt, daß überflüssige Hilfs
maßnahmen nicht erstattungsfähig sind. Es 
handelt 6ich hier also um die eben ausge
führten Gedanken über den Begriff der 
weiteren Hilfsbedürftigkeit.

Vorstehende Ausführungen gelten gemäß 
Art. 3 der Preuß. V. vom 20. Dezember 1924 
zunächst nur für die Erstattung zwischen
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preußischen Fürsorgeverbänden und dann, 
wenn ein nichtpreußischer Fürsorgeverband 
die Leistungen eines preußischen Verbandes 
zu erstatten hat.

Indessen gelten die Ausführungen auch 
ohne weiteres für die Länder, die den § 35 
Abs. 1 RGS. selbst übernommen oder von 
der formalen Übernahme der RGS. abgesehen 
haben, weil sie die RGS. für unmittelbar 
verbindlich halten. Es würden also nur die 
Länder ausscheiden, die etwa entsprechend 
der Ermächtigung des § 35 Abs. 1 RGS. ihren 
BFV. ausdrücklich verboten hätten, Fürsorge 
über die §§ 1 bis 34 RGS. hinaus zu treiben. 
Soweit wir sehen, ist dies aber in keinem 
Lande geschehen. Die Ausführungen können 
daher für das ganze Reich gelten. Wir dürfen 
sie nochmals folgendermaßen zusammen
fassen:

Berufsausbildungsbeihilfcn sind auch 
dann, wenn es sich nicht um Pflichtleistungen 
des § 6 Abs. 1 d RGS. handelt, unter Für
sorgeverbänden nach der FV. zu erstatten, 
wenn die betreffende Fürsorgemaßnahme 
dazu bestimmt und geeignet ist, einen gegen
wärtigen Notstand zu beheben oder einen 
künftig drohenden oder möglicherweise zu 
erwartenden Notstand zu verhindern, und 
die Maßnahme von dem Erstattung fordern
den Fürsorgeverband auch gegenüber den in 
eigener endgültiger Fürsorge befindlichen 
Hilfsbedürftigen angewandt zu werden 
pflegt.“

Der Deutsche Städtetag hat unter dem 
12. Februar 1929 folgende Stellungnahme 
erklärt:

„Es soll dein Wunsche des Bundesamts 
entsprechend unerörtert bleiben, ob und in
wieweit die Berufsausbildung eine Pflicht- 
aufgahe der öffentlichen Fürsorge ist. Wir 
unterstellen, daß dies nicht der Fall ist.

Nach § 35 Abs. 1 RGS. sind die Fürsorge
verbände berechtigt, soweit nicht landes
rechtliche Vorschriften entgegenstehen, den 
Hilfsbedürftigen über die RGS. hinaus Hilfe 
zu gewähren. Art. 3 der Preuß. V. über 
Fürsorgeleistungcn vom 20. Dezember 1924 
bat diesen Grundsatz auch für Preußen ein
geführt — falls die RGS. nicht bereits un
mittelbar verbindliche Kraft in den Ländern 
haben sollten. Soweit es si-J. - - wie offenbar 
in den beiden vorliegenden Fällen — um 
gesunde, normal entwickelte Jugendliche han
delt, muß eingehend geprüft werden, ob es 
sich um Aufwendungen bandelt, die mit einer 
vernünftig durchgeführtcn Fürsoree im Sinne 
der RGS. in Einklang gebracht werden 
können.

Die Frage, ob Jugendliche allgemein eine 
geordnete Berufsausbildung durchinachen 
sollen, ist weniger eine Frage der Fürsorge 
als der Sozialpolitik. Mit der Berufsberatung 
und Lehrstellenbeschaffung bat sich die Für
sorge grundsägiieh nicht zu befassen. Trotz
dem muß die Fürsorge bestrebt sein, den 
Jugendlichen aus dem Kreise der Hilfsbedürf

tigen, die in Anlagen und Umwelt besonders 
gefährdet sind, die Möglichkeiten einer ge
ordneten Berufsausbildung zu geben, da 
zweifellos bei der heutigen Wirtschaftslage 
die Entwicklungsauss^chten und Erwerbsmög
lichkeiten für Jugendliche, die eine ordent
liche Lehre oder einen sonstigen Ausbildungs
gang durchgemacht haben, wesentlich gün
stigere sind. Ob eine Berufsausbildung noch 
den Charakter der Fürsorge bat, muß im 
Einzelfalle sorgfältig geprüft werden. Keines
falls kann es Aufgabe der Fürsorge sein, etwa 
schematisch an alle Schulentlassenen Lehr
beihilfen zu gewähren. Dagegen wird eine 
Berufsausbildung, insbesondere eine hand
werksmäßige Lehre, im Rahmen der Für
sorge für solche Jugendliche wohl in Betracht 
kommen, die eine feste Erziehung brauchen 
und für deren Entwicklung ein längeres 
festes Arbeitsverhältnis unter ständiger Auf
sicht wünschenswert erscheint. Dies wird 
z. B. bei Minderjährigen der Fall sein, die 
unehelich oder elternlos sind oder aus be
sonderen Gründen sittlich oder charakterlich 
gefährdet sind. Die Lehre erscheint häufig 
auch für solche Jugendliche angebracht, die 
gesundheitlich gefährdet erscheinen und für 
welche deshalb ein langsames Hereinwachsen 
in Arbeit und Beruf, wie es die Lehre in 
manchen Berufszweigen ermöglicht, nötig ist. 
In Fällen vorstehender Art bedeutet Berufs
ausbildung häufig die einzig mögliche Art, 
gründlich und nachhaltig mit der Aussicht auf 
Erfolg, d. h. auf spätere selbständige Arbeit 
der Jugendlichen, zu helfen. Die Förderung 
der Berufsausbildung ist ferner zu fordern 
für solche hilfsbedürftige Jugendliche, die 
eine bestimmte Neigung und nachgewiesene 
besondere Begabung für einen bestimmten 
Beruf mit verhältnismäßig günstigen Berufs
aussichten haben. Es wäre sowohl vom Volks
ganzen sowie vom einzelnen her gesehen un
verantwortlich, solchen Jugendlichen jeden 
Weg zu einem besseren Fortkommen un
möglich zu machen. In jedem einzelnen Falle 
ist, wie bereits hervorgehoben, eingehende 
Prüfung der Notwendigkeit und Zweckmäßig
keit der Unterstützung einer Berufsvorbildung 
zu fordern. Becabuug, Alter, Gesundheit, 
Familienverhältnisse, Länge der Ausbildungs
zeit, etwa bereits begonnene Vorbildung sind 
dabei zu berücksichtigen.

In dem Rechtsstreit Breslau gegen Pom
mern halten sich offenbar die gemachten Auf
wendungen im Rahmen einer vernünftigen 
Fürsorge. Der Knabe wird von der Groß
mutter erzogen, er braucht eine feste Er
ziehung und ein längeres festes Arbeitsver
hältnis, in dem er unter ständiger Aufsicht 
steht.“

Demgegenüber bat der Beklagte sich auf 
eine gutachtliche Äußerung bezogen, die er 
am 20. November 1928 dem Verband der 
Preußischen Provinzen gegenüber abge
geben hat.
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Im Termin zur mündlichen Verhandlung 
ist der Vertreter des Klägers mit seinen 
Ausführungen gehört worden.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Die Frage des Umfangs der öffentlichen 

Unterstütjung hilfsbedürftiger Minderjähriger 
war zunächst in Abschn. V RJWG. geregelt. 
§ 49 dieses Gesetjes bestimmte:

„Minderjährigen ist im Falle der Hilfs
bedürftigkeit der notwendige Lebensbedarf 
einschließlich der Erziehung und der Er
werbsbefähigung und die erforderliche Pflege 
in Krankheitsfällen zu gewähren; bei ihrem 
Ableben ist für ein angemessenes Begräbnis 
Sorge zu tragen.

Bei Beurteilung der Notwendigkeit der 
Leistungen ist das Bedürfnis nach recht
zeitiger, dauernder und gründlicher Abhilfe 
gegen Störungen der körperlichen, geistigen 
und sittlichen Entwicklung der Minder
jährigen zu berücksichtigen.

Die Reichsregierung kann mit Zustimmung 
des Reichsrats bestimmen, unter welchen 
Voraussetjungen und in welchem Umfang 
Aufwendungen für eine über die Erwerbs
befähigung hinausgehende Berufsvorhildung 
übernommen werden dürfen. Soweit die 
Reichsregierung solche Anordnungen nicht 
erläßt, können sie durch die oberste Landes
behörde getroffen werden.“

Der Entwurf eines RJWG., Reichstag 
I. Wahlperiode 1920/21, Drucksache Nr. 1666 
vom 15. März 1921, Begr. S. 68, 69, be
merkte: „Zu gewähren ist in allen Fällen nur 
der notwendige Lebensbedarf, d. h. die
jenigen Leistungen, die eine in den einfach
sten Verhältnissen lebende Familie, die von 
ihrer Hände Arbeit lebt, ihren Angehörigen 
zu bieten vermag. Nur in dieser Beschrän
kung gehören auch Erziehung und Erwerbs- 
befähigung zu den Aufgaben der öffentlichen 
Unterstütjung. Was die Erwerbsbefähigung 
angeht, so reicht bei gesunden, vollsinnigen 
Minderjährigen in der Regel die ordnungs
mäßige Erziehung mit der Erfüllung der all
gemeinen Schulpflicht aus, um 6ie zum Er
werbe des Lebensunterhalts zu befähigen. 
Einer besonderen Berufsausbildung bedarf es 
bei ihnen nicht. Dagegen muß für die Er
werbsbefähigung von Krüppeln, schwach
sinnigen oder nicht vollsinnigen, sonst kran
ken Minderjährigen, soweit sie bildungsfähig 
sind, durch eine besondere, ihrem Zustand 
entsprechende Ausbildung Vorsorge getragen 
werden.“ Aus dem Bericht des 29. Aus
schusses (Drucksache Nr. 3959 S. 24) und den 
Verhandlungen im Plenum (226. Sitjung 
S. 7800) folgt, daß Erwerbsbefähigung nicht 
als Berufsbefähigung angesehen werden 
sollte B).

°) Die Materialien zum RJWG. zeigen 
keinen zuverlässigen Weg für die Auslegung 
des Begriffs Erwerbsbefähigung im Sinne des 
§ 6 Abs. 1 d RGS. (zu vgl. hierzu Ruppert 
a. a.O. Sp. 905 bis 907).

Der Abschn. V RJWG. ist mit Ausnahme 
des § 55 und des § 49 Abs. 1, 2 durch die 
V. über das Inkrafttreten des Jugendwohl- 
fahrtsgesetjes vom 14. Februar 1924 (RGBl. I 
S. 110) aufgehoben worden; § 49 Abs. 1 
und 2 sind demnächst durch § 36 Abs. 1 a 
RGS. aufgehoben worden. Die Vorschriften 
des RJWG. können daher nicht unmittelbar 
zur Entscheidung der Streitfrage heran
gezogen werden. Nach § 6 Abs. 1 d RGS. 
gehört bei Minderjährigen zum notwendigen 
Lebensbedarfe Erziehung und Erwerbsbefähi
gung. Die amtliche Erläuterung zu § 6 RGS. 
bemerkt: „In Verwirklichung des Gedankens, 
daß die Fürsorge in erster Linie bestrebt sein 
inuß, die zu betreuenden Personen selb
ständig und damit unabhängig von ihrer Hilfe 
zu machen, bezeichnet § 6 Abs. 1 d bei Min
derjährigen — entsprechend der bisherigen 
Vorschrift des § 49 Abs. 1 RJWG. — außer
dem als zum notwendigen Lebensbedarf ge
hörig Erziehung und Erwerbsbefähigung. 
Die Erwerbsbefähigung umfaßt nicht nur die 
Befähigung zu ungelernter Arbeit, sondern 
in geeigneten Fällen auch die Ausbildung zu 
einem bestimmten Beruf.“

Das Bundesamt hat zur Frage, ob und 
inwieweit Kosten der Berufsausbildung nach 
der FV. erstattungsfähig seien, noch keine 
grundsätjliche Stellung genommen. Es hat 
sich nur in dem Urteil Bd. 63 S. 228 ') dahin 
ausgesprochen, daß es unzulässig sei, einen 
Lehrling aus einer Berufsausbildung, die im 
allgemeinen keine besonderen Kosten ver
ursache, herauszureißen, wenn er durch Ge
währung von Kleidungsstücken darin erhalten 
werden könne. Ferner hat das Bundesamt in 
dem in Bd. 64 S. 1 seiner Entscheidungen ab
gedruckten Urteil angenommen, daß cs in 
Bayern kraft Landesrechts zu den Aufgaben 
der öffentlichen Fürsorge gehöre, schulent
lassenen Kindern die Erlernung eines ein
fachen, handwerksmäßigen Berufs zu ermög
lichen, und daß die dadurch entstehenden 
Kosten auf Grund des § 35 Abs. I RGS. auch 
außerbayerischen Fürsorgeverbänden in Rech
nung gestellt werden könnten; der Abs. 2 
des § 35 RGS. sei rechtsungültig. In den 
Urteilen in Bd. 66 S. 208 M), Bd. 67 S. 96 hat
das Bundesamt dann noch ausgeführt, daß 
nach §§ 22, 29 RGS. den Kriegerwaisen auch 
der Besuch höherer Schulen ermöglicht wer
den könne.

Es ist die Frage, inwieweit die Entschei
dung der Streitfrage auf die RGS. oder nur 
auf landcsrechtlichc Vorschriften ahgestcllt 
werden kann. Denn es wird die Ansicht ver
treten, die Reichsregierung sei nicht ermäch
tigt gewesen, „Grundsätze“ mit Gesetzeskraft 
zu erlassen, die unmittelbar Wirkung für die 
Fürsorgeverbände der Länder haben, sondern 
nur befugt gewesen, gemäß § 6 Abs. 2 FV. 
„Grundsätje“ aufzustellen, die erst durch eine

;) DZW. II S. 264.
M) DZW. III S. 525.
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besondere Bestimmung der Länder für die 
Fürsorgeverbände der Länder verbindlich 
werden. Solange diese Bestimmung fehle, 
seien die RGS. für die Fürsorgeverbände der 
Länder nicht vorhanden und nur diejenigen 
Vorschriften maßgebend, die auf Grund der 
Landesgeseße bestehen (vgl. Joseph, Leip
ziger Zeitschrift für Deutsches Recht, Jahrg. 
xxn, 1928 S. 679, Nachrichtendienst des 
Deutschen Vereins für öffentliche und private 
Fürsorge, 1928 S. 159; Muthesius, Fürsorge- 
recht, 1928 S. 54; Michel, Zeitschrift für das 
Heimatwesen, 1928 Sp. 749, 802). Das Bun
desamt hat demgegenüber stets auf dem 
Standpunkt gestanden, daß den RGS. troß 
des in § 6 Abs. 2 FV. gewählten Ausdrucks 
„Grundsäße“, der zutreffender „Vorschriften“ 
hätte lauten müssens), unmittelbare Rechts
wirksamkeit auch für die einzelnen Fürsorge
verbände der Länder zukomme, und daß es 
sich dabei um Vorschriften grundsätzlicher 
Art handle, die ihre Rechtswirksamkeit für 
die Fürsorgeverbände der Länder auch dann 
behalten, wenn diese davon abgesehen haben, 
besonders zu bestimmen, daß die öffentliche 
Fürsorge gemäß den RGS. zu gewähren sei 
(vgl. Bd. 64 S. 1; Baath, FV. 7. Aufl. S. 392 
oben; Diefenbach, Zeitschrift für das Heimat
wesen, 1928 Sp. 550). In Preußen ist über
dies der § 6 RGS. durch Art. 1 der V. über 
Fürsorgeleistungen vom 20. Dezember 1924 
(GS. S. 764) in der Fassung vom 22. Juni 
1928 (GS. S. 167) ausdrücklich für anwend
bar erklärt worden, und Art. 3 der genann
ten V. bestimmt entsprechend dem § 35 
Abs. 1 RGS.: „Den Fürsorgeverbänden bleibt 
es übernommen, den Hilfsbedürftigen über 
die RGS. und die Bestimmungen dieser V. 
hinaus Hilfe zu gewähren.“ Es ist also in 
Preußen den Fürsorgeverbänden nicht unter
sagt, Hilfsbedürftigen gemäß § 35 Abs. 1 
RGS. über die RGS. hinaus Hilfe zu ge
währen.

Folgt aus der Vorschrift des § 35 Abs. 1 
RGS. die Erstattungsfähigkeit der in Streit 
befangenen Kosten, so kann es dahingestellt 
bleiben, ob und inwieweit die Berufsausbil
dung als Erwerbsbefähigung im Sinne des 
§» 6 Abs. 1 d RGS. zu gelten hat und somit 
Pflichtaufgabe der öffentlichen Fürsorge ist 
(vgl. hierzu insbesondere Ruppert, Erwerbs
befähigung Minderjähriger nach den Reichs
grundsäßen, Zeitschrift für das Heimatwesen, 
1928 Sp. 902 ff.). Das Bundesamt hat diese 
Frage um so mehr dahin gestellt sein lassen 
können, als ihm bekannt ist, daß — unab
hängig von der Frage, ob und inwieweit die 
Berufsausbildung gemäß § 6 Abs. 1 d RGS. 
Pflichtaufgabe der öffentlichen Fürsorge sei 
— Bedenken gegen die Belastung bestehen.

e) Hieraus dürfte als Auffassung des 
Bundesamts folgen, daß eine den RGS. wider
sprechende landesrechtliche Bestimmung 
rechtsungültig ist (Art. 13 Saß 1 RV. — 
Reichsrecht bricht Landesrecht —).

die aus einer solchen Pflichtaufgabe im all
gemeinen erwachsen könnte (vgl. den Be
schluß des 'Wohlfahrtsausschusses des Deut
schen Städtetages, mitgeteilt in der Zeit
schrift für das Heimatwesen, 1926 Sp. 674; 
Baath, FV. 7. Aufl. S. 94).

§ 35 Abs. 1 RGS. gibt nicht nur den Län
dern, sondern auch den Fürsorgeverbänden 
— soweit landesrechtliche Vorschriften nicht 
entgegenstehen — die Befugnis, den Hilfs
bedürftigen über die RGS. hinaus Hilfe zu 
gewähren. Nimmt man also an, daß eine Er
werbsbefähigung geistig und körperlich nor
maler Minderjähriger durch Ausbildung in 
einem gelernten Berufe nicht schon gemäß 
§ 6 Abs. 1 d RGS. zu den Pflichtaufgaben der 
Fürsorge gehöre, so bleibt doch die Frage 
zu entscheiden, inwieweit eine solche Aus
bildung durch einen Fürsorgeverband noch 
im Rahmen des § 35 Abs. 1 RGS. liegt und 
deshalb einen Ersatzanspruch gegen einen 
anderen Fürsorgeverband gibt. Eine Grenze 
für die Erstattungsfähigkeit solcher Kosten 
ist aber in der Richtung zu ziehen, daß sie 
nicht außerhalb des Aufgabenkreises der 
öffentlichen Fürsorge liegen dürfen, daß viel
mehr nach vernünftigem Ermessen noch eine 
Hilfe im Sinne des § 35 Abs. 1 RGS., d. h. 
eine Maßnahme von der Eigenschaft öffent
licher Fürsorge, vorliegen muß. Dabei ist 
allerdings davon auszugehen, daß die Ent
wicklung, wie sie in § 6 Abs. 1 d RGS. zum 
Ausdruck gekommen ist, über das unter der 
Herrschaft des UWG. übliche Maß hinaus
zugehen bestrebt ist, indem sie Erziehung 
und Erwerbsbefähigüng Minderjähriger zu 
einer Pflichtaufgabe der Fürsorge gemacht 
hat. Im Rahmen dieser Entwicklung liegt es, 
die Ausbildung zu einem einfachen, hand
werksmäßigen Berufe jedenfalls nicht 
schlechthin von den nach § 35 Abs. 1 RGS. 
vertretbaren Maßnahmen auszuschließen. Es 
sei in diesem Zusammenhang — ohne nach 
wie vor zu der Frage der reichsrechtlichen 
Pflichtaufgabe Stellung zu nehmen — auf die 
Ausführungen des Erlasses des Sächsischen 
Arbeits- und Wohlfahrtsministeriums vom 
10. Oktober 1928 (Nr. 21 V, II, 28, Blätter 
für Wohlfahrtspflege, 1928 S. 316; Zeitschrift 
für das Heimatwesen, 1929 Sp. 28; Baath, 
FV. 7. Aufl. S. 94) hingewiesen, welche im 
wesentlichen in Übereinstimmung mit der von 
Ruppert a. a. O. Sp. 908/909 vertretenen Auf
fassung lauten:

„Wenn auch Erwerbsbefähigung nicht 
Berufsausbildung in jedem Falle als Pflicht
leistung festlegt, so ist. doch bei Minder
jährigen, die sich in öffentlicher Fürsorge 
beflnden, zu prüfen, ob nicht die körper
lichen, seelischen und geistigen Eigen
schaften des Kindes eine Berufsausbildung 
erforderlich machen, weil ohne diese die 
Gefahr besteht, daß das Kind nur schwer 
im Leben sein Fortkommen Anden wird. 
Im Interesse der künftigen Erwerbsfähig-
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keit des Kindes liegt es, den Begriff der 
Erwerbsbefähigung weitestgehend anszu- 
dehnen und Kosten der Berufsausbildung 
zu erstatten. Berufsausbildung liegt jeden
falls dann ini Rahmen der Pflichtleistun
gen, wenn eine Lehre zu einem gelernten, 
handwerksmäßigen Berufe bereits begon
nen hat und wegen Mangels an Unterhalts
mitteln nicht fortgesetjt werden kann. Sie 
liegt ferner im Rahmen der Pflichtleistun
gen, wenn infolge körperlicher, geistiger 
oder seelischer Veranlagung des Kindes 
für dieses Schwierigkeiten bei der beruf
lichen Unterbringung bestehen und die Zu
führung zu einem ungelernten Berufe vor
aussichtlich keine sichere wirtschaftliche 
Lebensstellung vermitteln würde. Das 
Arbeits- und Wohlfahrtsministerium weist 
auf die Entscheidung des Bundesamts für 
das Heimatwesen Bd. 63 S. 228 und Bd. 64 
S. 1 hin.“
Diese Gesichtspunkte entsprechen im 

wesentlichen den Ausführungen, die der 
Deutsche Städtetag und der Deutsche Land
kreistag dem Bundesamt gegenüber abge
geben haben; auch die Stellungnahme des 
Verbandes der preußischen Provinzen ist 
nicht wesentlich verschieden davon. Selbst
verständliche Voraussetjung für die Erstat
tungsfähigkeit der aufgewendeten Kosten 
bleibt, daß die Fürsorgeverbände diejenigen

Minderjährigen, für die sie nur vorläufig, und 
diejenigen, für die sie endgültig fürsorge- 
pflichtig sind, gleichmäßig behandeln. Es 
folgt dies auch aus § 16 Abs. 1 Satj 1 FV.

Die Anwendung dieser Grundsäge führt 
im vorliegenden Falle zur Bejahung der Er
stattungsfähigkeit der eingeklagten Kosten. 
Walter H. befand sich bereits in der Aus
bildung als Lehrling zur Erlernung des 
Metalldreherhandwerks, als der Kläger zur 
weiteren Ermöglichung der Berufsausbildung 
den verhältnismäßig geringfügigen Betrag 
von 10 RM. monatlich gewährte. Diese Auf
wendung stand in keinem Verhältnis zu dem 
Schaden, der entstanden wäre, wenn der 
Knabe die Berufsausbildung hätte unter
brechen und den unsicheren Versuch hätte 
machen müssen, als ungelernter Arbeits
bursche seinen Unterhalt zu finden. Dabei 
kommt auch in Betracht, daß eine Trennung 
des Knaben von dem großmütterlichen Haus
halt fürsorgerechtlich kaum zu verantworten 
gewesen wäre.

Da der Beklagte seine endgültige Für
sorgepflicht für Walter H. vor dem 1. April 
1924 anerkannt hat und die Hilfsbedürftig
keit seitdem unbedenklich ununterbrochen 
weiter bestanden hat, hat er dem Kläger nach 
§ 36 Abs. 3 FV. die aufgewendeten Kosten 
zu erstatten. Die Berufung mußte daher auf 
Kosten des Beklagten zurückgewiesen werden.

Entscheidungen des Reichsvei'sorgnngsgerichts
Leitsatj, betr. Pflegezulage: „Darin, daß 

ein Beschädigter, dem die Pflegezulage nur 
mit der Begründung .zugesprochen war, daß 
er ledig sei, heiratet, ist eine wesentliche 
Veränderung der Verhältnisse im Sinne des 
§ 57 Abs. 1 des Rechsvcrsorgungsgeseßes 
nicht zu erblicken.“ (Neunzehnter Senat vom 
30. Dezember 1929.)

Dem Kläger, der den Verlust des linken 
Beines und eine Versteifung des rechten 
Knies erlitten batte, war seinerzeit die Pflege
zulage bewilligt worden, weil er als Ledi
ger hilfsbedürftig im Sinne des § 31 des 
Reichsversorgungsgesetjes sei. Nachdem der 
Kläger geheiratet hatte, wurde ihm die Pflege
zulage durch Bescheid des Versorgungsamtes 
mit der Begründung entzogen, daß in der 
Verheiratung eine wesentliche Veränderung 
der Verhältnisse im Sinne des § 57 Abs. 1 
des Reichsversorgungsgesetjes zu erblicken 
sei. Das Versorgungsgericht war der Auf
fassung des Versorgungsamtes beigetreten 
und hatte die Berufung des Klägers ver
worfen.

Der erkennende Senat stellte fest, daß 
die Pflegezulage z. nur auf Grund des 
Abs. 1 des § 57 entzogen werden könne. Er 
sah die Voraussetjungen für die Anwendung 
dieser Bestimmung aber nicht als gegeben an. 
Denn bei der Prüfung der Frage, ob ein

Beschädigter infolge seiner Dienstbeschädi
gung fremder Hilfe bedürfe, könne kein 
Unterschied gemacht werden, ob diese Hilfe 
ihm von Angehörigen oder einer fremden 
Person geleistet würde. (Vgl. Anrendts An
merkung 1 zu § 31 des Reichsversorgungs
gesetjes und Entscheidungen des Reichsver
sorgungsgerichts Bd. 2 S. 207 Nr. 78.)

Der Senat hob deshalb die Vorentschei
dungen auf und lehnte die Prüfung der Frage 
ab, ob dem Kläger seinerzeit die Pflege
zulage mit Recht gewährt worden sei.

Leitsag, betr. Weitergewährung der Kin
derzulage über das 18. Lebensjahr hinaus: 
„Außerstande, sich selbst zu unterhalten im 
Sinne des § 30 Abs. 4 Satj 1 des Reichs
versorgungsgesetjes ist auch ein Kind, das 
zur Zeit der Vollendung des 18. Lebensjahres 
einer gewinnbringenden Beschäftigung um 
deswillen nicht nachgeht, weil sein Gesund
heitszustand zu der Zeit ein derartiger ist, 
daß die Ausübung einer Erwerbstätigkeit mit 
der Gefahr einer alsbaldigen wesentlichen 
Verschlimmerung verbunden sein würde.“ 
(Zu vgl. grundsätjliche Entscheidungen, Bd. 8 
S. 285.) (Einundzwanzigster Senat vom 
14. Januar 1930.)

In der Klage handelte es sich um ein 
junges Mädchen, für das der Kläger Kinder-
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Zulage erhalten hatte und diese, nachdem sie 
wegen Vollendung des 18. Lebensjahres ent
zogen worden war, wieder erstrebte, weil 
Unfähigkeit, sich selbst zu erhalten, wegen 
eines körperlichen Gebrechens — Lungen
tuberkulose — vorläge.

Der erkennende Senat schloß sich der 
Begriffsbestimmung des „Gebrechens“ an, die 
in der grundsätzlichen Entscheidung des 
1. Senats vom 16. Oktober 1928 (vgl. grund
sätzliche Entscheidungen Bd. 8 S. 70 ff.) ent
halten ist. Ferner war der Senat, der Auf
fassung, daß die vom 1. Senat in seiner 
Entscheidung vom 6. August 1929 für die 
Waisenrente nach § 40 Abs. 3 aufgestellten 
Grundsätze (vgl. Entsch. Bd. 8 S. 285) auch 
für die Kinderzulage nach § 30 Abs. 4 Saß 1 
maßgebend sein müßten. Danach ist der ge
sundheitliche Zustand entscheidend, und es 
kommt nur darauf an, ob der Gesundheits
zustand ein Sichselbstunterhalten oder ein 
Nichtsichselbstunterhaltcn rechtfertigt. Ob 
die Sclbstunterhaltung lediglich wegen des 
bereits erkannten bedrohlichen Gesundheits
zustandes unterlassen wird oder deshalb, weil

das Kind sich in einer Berufsausbildung be
findet, und sein Gesundheitszustand noch 
nicht erkannt ist, ist nicht maßgebend! Wenn 
demnach angenommen werden kann, das jenes 
junge Mädchen an dem Tage, an dem es das 
18. Lebensjahr vollendete, bereits den Keim 
ihres später festgestellten Lungenleidens in 
sich trug und im Falle der Verrichtung einer 
Erwerbstätigkeit zu jener Zeit die Gefahr 
einer alsbaldigen wesentlichen Verschlimme
rung des nicht erkannten Leidens gegeben 
gewesen wäre, so ist sie als außerstande, sich 
selbst zu unterhalten, im Sinne des § 30 
Abs. 4 Satz 1 des Reichsversorgungsgesetzes 
anzusehen. Alsdann ist der Anspruch des 
Klägers auf Weitergewährung der Kinder
zulage für diese Tochter begründet.

Da dem Senat die Vorfragen nicht ge
nügend geklärt erschienen, hob er das Urteil 
des Versorgungsgerichts und den Bescheid 
des Versorgungsamtes, die die Weitergewäh
rung der Kinderzulage abgelehnt hatten, auf 
und verwies die Sache zur erneuten Prüfung 
und Bescheidung an die Verwaltungsbehörde 
zurück.

Reclitsanskünfte
Anfragen unter dieser Rubrik sind zu richten an Obermag.-Rat K ü r s k e, Berlin-Neukölln, 

Kaiser-Friedrich-Str. 189/190. - Die Auskünfte werden unverbindlich erteilt. .

Eintritt der Hilfsbedürftigkeit bei Unter
stützung für rückliegende Zeit.

Anfrage des Kreiswohlfahrts* 
a m t 6 Fr.

Das am 21. Oktober 1926 geborene un
eheliche Kind Irma L. ist am 10. Januar 
1927 zur Familie F. in G. in Pflege gebracht 
worden. Bis Ende Februar 1927 zahlte die 
Kindesmutter monatlich 25 RM. Pflegegeld. 
Am 13. März wendete sich F. an den Ge
meindevorsteher in G. wegen Unterstützung, 
wurde von diesem aber mit dem Bescheide 
abgewiesen, sich an die Kindesmutter zu 
wenden, die ihm das Kind in Pflege über
geben hätte. Die Kindesmutter zahlte 10 RM. 
für März an und vertröstete F. bis Ende 
April, verzog aber plötzlich aus G., ohne ihr 
Versprechen gehalten zu haben. Darauf be
antragte F. beim Kreiswohlfahrtsamt Zahlung 
von Unterstützung, die ihm auch am 16. Mai 
1927 rückwirkend ab 15. März bewilligt 
wurde.

Da das Kind innerhalb von 6 Monaten 
nach der Geburt hilfsbedürftig geworden ist 
und die Mutter im 10. Monat vor der Ent
bindung im Kreise K. wohnhaft war, wurde 
dieser Verband für die Erstattung in An
spruch genommen. Die Erstuttungspflicht 
wurde jcdodi von dem Bezirksfürsorgever
band K. abgelelmt mit der Begründung, die 
Hilfsbedürftigkeit des Kindes wäre nicht 
innerhalb der 6 Monate nach der Geburt 
eingetreten. Die Bezahlung von rückständi
gen Pflegegeldern (Nachtragszahlungen) für

eine Zeit, in welcher der Antragsteller tat
sächlich ohne öffentliche Fürsorge ausgekom
men sei, gehöre nach den amtlichen Erläute
rungen zu § 6 der Reichsgrundsätze, nicht zu 
den Aufgaben der Fürsorge. Nach unserer 
Meinung ist das Kind tatsächlich im März 
1927 hilfsbedürftig geworden, also innerhalb 
der 6 Monate nach de'r Geburt. Wir halten 
den Bezirksfürsorgeverband auch mit Rück
sicht darauf, daß die Unterstützung (Pflege
geld) für die Zeit vom 15. März bis zur An
trugstellung nachträglich gezahlt wurde, für 
verpflichtet, Ersatz nach § 8 der Reichsfür
sorgepflichtverordnung zu leisten.

Antwort.
U. E. ist der dortige Ersatzanspruch gegen 

den Zehnmonatsverband unbegründet.
Das Bundesamt für das Heimatwesen hat 

sich in seiner Rechtsprechung regelmäßig auf 
den Standpunkt gestellt, daß Nachtragszah
lungen für eine Zeit, in der der Hilfsbedürf
tige ohne öffentliche Fürsorge ausgekommen 
ist, nicht ersatzfähig seien. Insbesondere hat 
das Bundesamt in der Entscheidung Bd. 65 
S. 76 ausgeführt, daß der Erstattungsanspruch 
gegen einen anderen Verband nicht auf die 
Behauptung gestützt werden könne, der 
Unterstützte sei in der Zeit, in welcher der 
fordernde Verband trotz Antrags eine Unter
stützung nicht gewährt und nicht für erfor
derlich gehalten habe, hilfsbedürftig gewesen. 
Im vorliegenden Falle kommt in dieser Hin
sicht in Betracht, daß der im März gestellte 
Antrag von dem Gemeindevorsteher in G.,
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dessen Handlungsweise der dortige Bezirks
fürsorgeverband zu vertreten hat, seinerzeit 
abgelehnt worden und die Bewilligung erst 
auf einen nach Ablauf der 6-Monats-Frist 
(§ 8 FV.) gestellten neuen Antrag dortseits 
erfolgt ist. K.

Desinfektionskosten in Todesfällen von
Tuberkulose.

Anfrage des Kreiswohlfahrts
amts G. S t r.

Der zuständige Kreisarzt ordnet bei einer 
an Tuberkulose verstorbenen Person die 
Schlußdesinfektion an. Die Desinfektion 
wurde durch den im Ortspolizeibezirk tätigen 
Desinfektor durchgeführt. Da die Angehöri
gen des Verstorbenen nicht in der Lage 
waren, die Desinfektionskosten zu bezahlen, 
die Verstorbene kein Vermögen hinterlassen 
hat, verlangte der Desinfektor die Erstattung 
seiner Auslagen bei der Ortspolizeibehörde. 
Die Ortspolizeibehörde weigert sich, diese zu 
übernehmen und verwies den Desinfektor an 
den Bezirksfürsorgeverband. Das preußische 
Gesetz, hetr. die Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten, vom 28. August 1905 ver
pflichtet die zuständige Gemeinde zur Über
nahme der Desinfektionsgebühren.

Wir bitten, uns mitzuteilen, ob die Kosten 
Polizeikosten sind oder ob der Bezirksfür
sorgeverband zur Übernahme dieser ver
pflichtet ist.

Antwort.
Die aus Anlaß eines Todesfalles von Tu

berkulose zu treffenden Maßnahmen haben 
sich nach dem preußischen Gesetz zur Be
kämpfung der Tuberkulose vom 4. August 
1923 (GS. S. 374 ff.) zu richten. Nach § 8 
dieses Gesetzes kann die Ortspolizeibehörde 
auf Antrag des beamteten oder behandelnden 
Arztes oder einer seitens des Ministers für 
Volkswohlfahrt zugelasscuen Meldestelle eine 
Desinfektion nach den Vorschriften der Des

infektionsordnung ausführen lassen. Nach 
§ 10 a. a. 0. sind die Kosten der Desinfektion 
auf Antrag aus öffentlichen Mitteln zu be
streiten.

Bei diesen Maßnahmen handelt es sich 
also lediglich um polizeiliche Maßnahmen, 
und die hierdurch entstehenden Kosten sind 
infolgedessen auch lediglich Polizeikosten. 
Eine Mitwirkung des Fürsorgeverbandes 
kommt demzufolge nicht in Frage, und es 
kann daher auch keine Rede davon sein, daß 
die durch die Desinfektion entstehenden 
Kosten etwa Fürsorgekosten sind.

We in im vorliegenden Falle anscheinend 
der Kreisarzt die Desinfektion angeordnet 
hat, so war er u. E. hierzu gesetzlich nicht 
berechtigt. Er hätte vielmehr auf Grund des 
oben genannten Gesekes zur Bekämpfung der 
Tuberkulose eine Anordnung der Polizei
behörde zur Durchführung der Desinfektion 
herbeiführen müssen. Nach Lage der Sache 
dürfte aber die Polizeibehörde anerkennen 
müssen, daß es gesetzlich ihre Aufgabe ge
wesen wäre, die Desinfektion ihrerseits 
durchzuführen. Das preußische Gesetz zur 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten von 
1905 kommt nur noch insoweit in Betracht, 
als im § 9 des oben bezeidineten Gesekes zur 
Bekämpfung der Tuberkulose bestimmt ist, 
daß für eine Desinfektion usw., die auf 
Grund des § 8 des letzteren Gesetzes ange
ordnet wird, die §§ 14, 15 und 17 bis 24 
jenes Gesekes (d. h. des Gesetzes betr. die 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten), 
jedoch mit Ausnahme der dort angezogenen 
§§ 28, 32 Ziffer 2 und 33 Ziffer 2 des Reichs
gesetzes betr. die Bekämpfung gemeingefähr
licher Krankheiten vom 30. Juni 1900 gelten. 
Diese Bestimmungen haben aber nur Bezug 
auf das sogenannte Entschädigungsverfahren, 
d. h. auf die Gewährung von Entschädigun
gen für die durch die Desinfektion beschä
digten oder vernichteten Gegenstände, be
stimmen aber nichts darüber, wer die Kosten 
der Desinfektion zu tragen bat. K.

Tagungskalender
25. b i s 26. April, Berlin, Matthäi- 

kirchstr. 20/21. Tagung des Vereins Deut
scher Anstaltspädagogen. Themen: Berufs
beratung und Anstaltserziehung. — Die 
Stellung der Arbcitcrwohlfahrt zur Fürsorge
erziehung. — Die Ausbildung der Anstalts- 
piidagogen. — Vom Wesen der Charaktero
logie. (Näheres durch Anstaltsichrer Lcutke, 
Struveshof, Post Ludwigsfeide, Kreis Teltow.)

25. bis 28. April, W ü r z b u r g. 
Tagung des Bundes deutscher Bodenreformer. 
Themen: Die Wohnheimstätte in ihrer reli
giös-sittlichen Bedeutung. — Die Wohnheim
stätte in ihrer gesundheitlichen Bedeutung. 
— Die Wohnheimstätte in ihrer erziehe
rischen Bedeutung. (Näheres in der Ge
schäftsstelle: Berlin NW 87, Lessingstr. 11.)

26. b i s 29. April, Baden-Baden. 
5. allgemeiner ärztlicher Kongreß für Psycho
therapie. Ilauptthema: Zwangsneurose. (Aus
kunft durch Oberarzt Dr. W. Cimbal, Altona, 
Städtisches Krankenbaus.)

3. bis 5. Mai, Essen (Städtischer 
Saalbau, Huyssenallee). 7. Generalversamm
lung des Vereins katholischer Deutscher 
Sozialbeamtinnen: „Industrievolk und Für
sorgerin“. Themen: Industrievolk in Not 
(Joos). — Die besondere Gefährdung der In
dustriebevölkerung (Blijdcnstein). — Der 
Sinn der Familie (Muckermann). — Industrie
volk und Fürsorgerin (Weber). (Geschäfts
stelle: Köln-Ehrcnfcld, Schützenstr. 42.)

5. b i 8 10. Mai, Washington.
L. Internat. Kongreß für geistige Hygiene.
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(Näheres durch Roiner, Karlsruhe, Bad. 
Ministerium des Innern.)

18. b i s 25. Mai, Rom. Kongreß der 
Internationalen Liga katholischer Frauenvcr- 
bäiule. Thema: Die Erneuerung der Sittlich* 
keil in der christlichen Familie.

22. bis 25. Mai Marburg. Mitglie
derversammlung des Verbandes der evange
lischen Wohlfahrtspflegerinnen Deutschlands. 
Gesamtthema: Arbcitsuot und Arbeitshilfe in 
der Gegenwart. (Geschäftsstelle: Berlin W 35, 
Stcgliljcr Str. 10.)

23. I» i s 24. Mai, Bremen. Bundes
versammlung 1930 des Deutsdien Rentner
bundes e. V. (Geschäftsstelle: Kassel, Bis- 
marckstr. 12.)

23. bis 25. M a i, B r e s 1 a u. 9. ordent
liche Mitgliederversammlung des Gesamtver
bandes der Evangelischen Arbeiterinnen
vereine Deutschlands. Thema: Die evange
lische Arbeiterin und die Bildung.

24. bis 25. Mai, Gronau. Verbands
tag des Provinzialvcrbandes Westfalen im 
Reichsbund der Kinderreichen Deutschlands. 
(Geschäftsstelle: Münster i. W., Alter Stein
weg 28.)

24. bis 27. Mai, Königsberg i. Pr. 
Jahrestagung des Gesamtverbandes der 
Frauenhilfe. (Geschäftsstelle.)

24. bis 26. Mai, Dresden. Kongreß 
des Katholischen Deutschen Frauenbundes. 
(Geschäftsstelle: Köln, Roonstr. 36.)

25. b i s 28. Mai, Mainz. 5. Reichs
bundestag des Rcichsbundes der Kriegs
beschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegs
hinterbliebenen. Themen u. a.: Grundfragen 
der Sozialpolitik. — Die öffentliche Fürsorge 
und ihre besonderen Aufgaben für die 
Kriegshinterbliebenen. — Die öffentlichen 
Aufgaben fiir die Kriegsopfer auf dem Ge
biete des Sicdlungs- und Wohnungswesens. 
(Geschäftsstelle: Berlin C 2, An der Stralauer 
Brüche 6.)

26. h i s 29. Mai, Dresden. Kongreß 
der Deutsdien Gesellsdiaft für Volksbäder. 
(Gesdiäftsstelle: BerIin:Steglitj, Ringstr. 10.)

26. Mai bis 7. Juni, Wien. Inter
nationaler Frauenbund. Generalversammlung.

27. b i s 29. Mai, Berlin. Hauptver
sammlung der Gesellsdiaft für Volksbildung. 
(Gesdiäftsstelle: Berlin NW 10, Lüneburger 
Straße 21.)

29. Mai bis 1. Juni, Köln. Haupt
versammlung des Deutsdien Verbandes der 
Sozialbcamtinncn. Themen: Beruf und Men- 
sdientum. — Die Ursadicn der Arbeitslosig
keit und Mittel zu ihrer Bekämpfung. — 
Neue Wege zur Miittcrfürsorge. — Die 
Heranbildung der weihlidicn Jugend für ihre 
künftigen Aufgaben in Beruf und Familie. 
(Gesdiäftsstelle: Berlin W 35, Kurfürsten
straße 124.)

30. b i s 31. Mai, Dresden. Kongreß
des Bundes für Frauen- und Jugcndsdiutj. 
(Gesdiäftsstelle: Berlin-Stegliß, Mommscu-
straße 23.)

30. b i s 31. Mai, Dresden. Kongreß 
des Deutsdien Ardiivs für Städtebau, Sied
lungswesen und Wohnwcsen. (Gesdiäftsstelle: 
Berlin NW 6, Luiscnstr. 27/28.)

30. bis 31. Mai, Dresden. Jahres
versammlung der Deutsdien Gesellsdiaft 
für Gesdilechtskrankheiten, im Deutsdien 
Hygiene -.. uscum, Dresden, Lingncrplnt). 
Thema: Das Problem des Bewahrungsgcsctjes. 
(Gesdiäftsstelle: Berlin W 62, Bayreuthcr 
Straße 36.)

1. Juni, Dresden. Sozialhygicnisdicr 
Tag in der Internationalen Hygiene-Aus
stellung.

1. Juni, Dresden. Gesdiäftssi^ung 
des Deutsdien Zentralkomitees zur Bekämp
fung der Tuberkulose. (Näheres durdi die 
Gesdiäftsstelle: Berlin W 9, Königin-Augusta- 
Straße 7.)

2. und 3. Juni, Erfurt. Allgemeiner 
Fürsorge-Erziehungs-Tag E. V. Thema: Das 
Arbeitsverhältnis der in Fürsorgeerziehung 
bcflndlichen Minderjährigen. (Näheres in der 
Gesdiäftsstelle: Stephansstift, Hannover-Klee
feld.)

3. Juni, Dresden. Kongreß dc6
Rcidisaussdiusscs für hygienisdie Volks
belehrung. (Gesdiäftsstelle: Berlin NW 6, 
Luisenplat) 2—4.)

4. Juni, Dresden. Kongreß der
Deutsdien Vereinigung für Säuglings- und 
Kleinkindcrsdiutj. (Gesdiäftsstelle: "Charlot
tenburg 5, Frankstr. 3.)

6. Juni, Dresden. Kongreß des
Deutsdien Vereins zur Fürsorge für jugend- 
lidie Psychopathen e. V. (Gesdiäftsstelle: 
Berlin W 35, Potsdamer Str. 118 c.)

7. Juni, Dresden. Kongreß der
Deutsdien Vereinigung für Jugcndgcriditc 
und Jugcudgeriditshilfen. (Gesdiäftsstelle: 
Berlin W 35, Potsdamer Str. 118 c.)

8. bis 9. Juni und 10. bis 14. Juni, 
Dresden. Haupttagung und Kongreß der 
Berufsorganisation der Kindergärtnerinnen, 
Hortnerinnen und Jugendlciterinncn, e. V. 
(Näheres in der Gesdiäftsstelle: Stadtroda 
b. Jena, Feierabendhaus.)

9. 1) i s 10. Juni F* r i c cl r i c li r o d n. 
Tagung des Allgemeinen Deutsdien Lehre- 
rinncnvcrcins. (Gesdiäftsstelle: Ilumhurg 37, 
Isestr. 36, Frl. Irma Stoß.)

Pfingsten, Frankfurt a. M. Deut
scher Wohnungsbaukongreß.

9. bis 14. Juni, Aachen. Gcwcrbe- 
und Berufssdiultag. (Näheres im Zcntral- 
institut für Erziehung und Unterridit, Ber
lin W 35, Potsdamer Str. 120.)

10. bis 12. Juni, Breslau. Tagung
des Evangclisdi-Sozialen Kongresses. (Nähe
res in der Gesdiäftsstelle: Leipzig N 22,
Ulanenstr. 4.)

11. bis 13. Juni, Dresden. Kongreß 
des Deutsdien Zentralkomitees zur Erfor- 
sdiung und Bekämpfung der Krebskrankheit. 
(Gesdiäftsstelle: Berlin NW 6, Luisenplatj 6.)
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Die Tuberkulose der Asozialen. (Vorsitjender 
Chefarzt Dr. J. Ritter, Geesthacht, Bezirk 
Hamburg.)

12. bis 13. Juni, Norderney. 
Tagung der deutschen Tuberkulosegescll- 
schaft. Themen: Ehe und Tuberkulose. — 
Die Tuberkulose der Asozialen. (Näheres 
durch den Vorsitzenden, Chefarzt Dr. J. 
Ritter, Geesthacht, Bez. Hamburg.)

12. bis 14. Juni, Breslau. Deutscher 
Volkshochschultag. (Näheres im Zentral
institut für Erziehung und Unterricht, Berlin 
W 35, Potsdamer Str. 120.)

12. b i s 15. J u n i, Berlin. Tagung 
des Deutschen Roten Kreuzes. (Näheres 
durch das Deutsche Rote Kreuz, Berlin W 10, 
Corncliusstr. 4 b.)

13. und 14. Juni, Kassel. 11. Deut
scher Kongreß für Krüppelfürsorge. Themen: 
10 Jahre gesetjlidic Krüppelfürsorge, Erfah
rungen und Rüchblick. (Näheres durch die 
Deutsche Vereinigung für Krüppclfürsorge 
c. V., Berlin-Dahlem, Kronprinzenallee 171 
bis 173.)

14. Juni, Norderney. Tagung der 
Arbeitsgemeinschaft der Hcilanstalts- und
Fürsorgeärzte.

14. bis 15. Juni, Dresden. Kongreß 
der Vereinigung Sächsischer Schulärzte. (Ge
schäftsstelle: Dr. med. Flachs, Dresden-A., 
Sidonienstr. 6.)

14. bis 15. Juni, Dresden. Reichs
kongreß der „Arso“ (Reichsausschuß der 
Arbeitsgemeinschaft proletarischer Organisa
tionen). Themen u. a.: Offensive gegen die

Sozialversicherung. — Wohnungselend und 
Mietwucher. — Wohlfahrts- und Fürsorge
wesen.

17. b i s 20. Juni, Goslar. Tagung 
des Evangelischen Reichserziehungsverbandes. 
(Geschäftsstelle: Berlin - Dahlem, Zicten-
straße 24.)

20. Juni, Dresden. Kongreß des 
Vereins der Krankenhausärzte Deutschlands 
e. V. (Geschäftsstelle: Köln a. Rh., Elisen
straße 8—10.)

20. h i s 23. Juni, Dresden. Kongreß 
des Deutschen Frauenbundes für alkoholfreie 
Kultur e. V. (Geschäftsstelle: Dresden-A., 
Licbigstr. 22.)

21. bis 22. Juni, Dresden. Kongreß 
des Deutschen Bundes evangelisch-kirchlicher 
Blaukrcuzverbände. (Gcsdiäftss’elle: Pastor 
Bode, Hannover, Ehhardtstr. 13 a.)

21. bis 22. Juni, Dresden. Tagung 
der Deutschen Vereinigung für den Für
sorgedienst im Krankenhaus. (Geschäftsstelle: 
Berlin-Charlottcnburg, Rcichsstr. 12.)

23. b i s 25. Juni, Dresden. 3. Deut
scher Alkoholgegnertag. (Näheres durch 
die Deutsche Reichshauptstelle gegen Alko
holismus, Berlin W 9, Königgrätjer Str. 20.)

14. bis 18. Juli, Antwerpen. 
Nationaler Kongreß für öffentliche und pri
vate Fürsorge, soziale Vorsorge für die 
Volksgesundheit in Belgien. Es wird ver
handelt über die Verbesserung der öffent
lichen Fürsorge und die Zusammenarbeit in 
den verschiedenen Zweigen der Wohlfahrts
pflege.

Lehrgänge und Kurse
23. April bis 21. Juli, Dortmund. 

Zweiter Nachschulungslehrgang für Wohl
fahrtspflege^ zur Erlangung der staatlichen 
Anerkennung. Veranstaltet vom Evange
lischen Männerdienst der Provinz Westfalen 
in Verbindung mit der Sozialen Fraucnschulc 
in Bielefeld. (Anmeldungen mit ausführ
lichen Lebenslauf und alle Anfragen sind zu 
richten an den Prüfungsausschuß z. H. von 
Pfarrer Sdiirmadier, Münster i. W., Kirjdi- 
straßc 56.)

28. April bis 26. Juni, Breslau. 
12. Aushildungskursus der Ostdeutschen 
Sozialhygicnisdicn Akademie zur Ausbildung 
von Kreis-, Kommunal-, Sdiul- und Fürsorge
ärzten. (Anmeldungen bis zum 20. April an 
das Sekretariat der Ostdeutsdien Sozial- 
hygienisdien Akademie, Iiygicnisdies Institut 
der Universität Breslau 16, Maxstr. 4.)

28. April bis 31. Juli, Berlin-
Spandau. Nadisdiulungslehrgang für 
Wohlfahrtspflege^ veranstaltet vom Evangc- 
lidicn Johannisstift. (Gcsdiäftsstelle: Berlin- 
Spandau, Sdiönwaldcr Allee.)

Ende April, Frankfurt a. M., 
Universität. Lehrgang über Jugendfürsorge 
von einjähriger Dauer, veranstaltet vom Se

minar für Fürsorgewesen und Sozialpäda
gogik. (Näheres in der Gcsdiäftsstelle: 
Frankfurt a. M., Kettenhofweg 130.)

A h 28. April, Berlin, Sommer- 
semester an der Verwaltungs-Akademie, 
Berlin. Vorlesungen über: Sozial- und Wirt- 
schaftswisscnsdiaftcn — Rechtswisscnsdiaft
— Fachwissenschaften — Rechtspflegerkursus
— Koinmunalwisscnsdiaftlichcs Seminar.
(Gcsdiäftsstelle: Berlin W 8, Charlotten
straße 50/51.)

28. April bis 2. August, B e rlin-
C h a r 1 o t t c n b u r g. Sozialhygienisdier 
Lehrgang für Kreisarzt-, Krciskommunalarzt-, 
Schul- und Fürsorgearztanwärter. Veranstal
tet von der Sozialhygicnisdien Akademie. 
(Gcsdiäftsstelle: Berlin • Chnrlottcnhurg 9, 
Spandaucr Chaussee 1.)

29. April bis 3. Mai, Berlin. 
Wisscnsdinftlichcr Lehrgang über die halb- 
ländlidic und gärtnerisdie Siedlung als 
städtisdie Frage, veranstaltet vom Dcutsdien 
Archiv für Siedlungswesen. (Näheres durdi 
das Archiv, Berlin NW 6, Luisenstr. 27/28.)

29. April bis 1. Juni, Berlin. 
Einführungslehrgang in den Fürsorgedienst 
im Krankenhaus mit scminaristisdicn Obun-
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gen, veranstaltet von der Deutschen Gesund- 
heitsfürsorgcschule. (Geschäftsstelle: Berlin- 
Charlottenburg 9, Reichsstr. 12.)

5. bis 10. Mai, Nürnberg. Sozial- 
wissenschaftliche Woche über Fürsorgepraxis, 
veranstaltet durch die Bayerische Beamten
kammer in Verbindung mit der Hochschule 
für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
(Handelshochschule) in Nürnberg. (Näheres 
durch Herrn Stadtolicraintmann A. Hofmann, 
Städt. Wohlfahrtsamt, Amtsgebäude Am 
Fünfcrplatj, 1. Stock, Zimmer 125.)

5. bis 19. Mai, Grenzjugendhof 
Hissitz bei Glatz und Heim des 
Vaterländischen Frauenvereins 
in Sobernheim bei Kreuznach. 
Kursus für Wohlfahrtspflegerinncn zur Ein
führung in die neuzeitliche Form der Leibes
übungen, veranstaltet vom Preußischen 
Minister für Volkswohifahrt. (Näheres durch 
die Arbeitsgemeinschaft der Berufsverbände 
der Wohlfahrtspflegerinncn Deutschlands in 
Berlin W 35, Stcglitjcr Str. 10.)

5. M a i b i s 1. Oktober, München. 
Ausbildutigslchrgang für Gesundheitsfürsor
gerinnen. Veranstaltet von der Bayerischen 
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der 
Volksgcsundlicit. (Geschäftsstelle: München, 
Ludwigstr. 14.)

16. b i s 19. Juni, Dresden. Arbeits- 
physiologischcr Lehrgang in Gemeinschaft 
mit der Deutschen Gesellschaft für Gewerbe
hygiene. (Geschäftsstelle: Dresden-A. 1,
Hygiene-Akademie.)

19. h i s 24. Mai, Berlin. Fortbil- 
dungslchrgang für Gemeindeschwestern. Ver
anstaltet von der Deutschen Gesundhcitsfür- 
sorgesdiule. Thema: Die Mitarbeit der Ge
meindeschwester in der Gesundheitspflege

und -fürsorge. (Geschäftsstelle: Berlin-Char- 
lottcnburg 5, Frankstr. 3.)

24. bis 29. Mai, J u g c n d b u r g 
Westerburg im Westerwald. Ar
beitswoche der Gilde Soziale Arbeit. (Näheres 
in der Geschäftsstelle: Berlin-Wilmersdorf, 
Mainzer Str. 3 I.)

25. Mai bis 1. Juni. Studienreise des 
Deutschen Archivs für Siedlungswescn nach 
Sachsen. (Näheres in der Geschäftsstelle: 
Berlin NW 6, Luisenstr. 27/28.)

26. h i s 31. Mai, Dresden, Deutsches 
Hygiene-Museum. 4. Fortbildungslehrgang 
für Oberinnen und Schwestern in leitender 
Stellung. Veranstaltet von der Hygiene- 
Akademie.

26. bis 31. Mai, Dresden. Fortbil
dungslehrgang für Oberinnen und leitende 
Schwestern. (Geschäftsstelle: Dresdcn-A. 1, 
Hygiene-Akademie.)

12. bis 21. A u g u s t. Studienreise in 
die nordischen Länder. Veranstaltet vom 
Internationalen Verband für Wohnungs
wesen. (Näheres in der Geschäftsstelle: 
Frankfurt a. M., Bockenhcimcr Landstr. 95.)

14. September, Wien. IV. Inter
nationaler Kongreß der Weltliga für Sexual
forschung und Scxualrcform. Themen: Woh
nungsfrage und Sexualität. — Sexualität und 
Seelenleben. — Geburtenregelung und Men- 
schenökonomic. — Strafgesctj und Strafvoll
zug in ihren Beziehungen zur Sexualität. — 
Wandlungen der Ehe. — Kindcrrccht. (Nähe
res durch Herrn Dozent Dr. Friedjung, 
Wien I, Ebcndorfcr Str. 6.)

1931, Bern. 1. Schweizerische Ausstel
lung für Gesundheitspflege und Sport. (Nähe
res im Zentralkomitee, Bern, Schweiz.)

JZeitschriftenbibliograpbie
Übersicht für März 1930, l>carhcitct von Sofie Götze. Archiv für Wohlfahrtspflege, Berlin

Allgemeines
Aufgab. u. Aufbau d. Reichsarbeitsministe

riums, Dr. Gricser, D. Reidisvcrs., 2. 1930.
D. Arch. f. Wolilf., D. Reichsverb., 4. 1930.
Reisecindr. aus Amerika, Fr. Lembke, Sdiles- 

wig-Holst. Wohlf.-Bl., 3. 1930.

Fürsorgcpflichtverordnung
Armenrechtsfragen, Jur. Wochenschr., 11. 

1930.
D. preuß. ßczirksaussch. a. ßcschwcrdcinstanz 

i. Fürsorgesachen, Meißner, Zcitschr. f. d. 
Heimatwesen, 5. 1930.

D. „Geist d. Fürs.“ in Bayern, Dt. Inval.- 
Ztg., 4. 1930.

D. Tatbest. d. Abschiebung (§ 17 Abs. 1 
RFV.), Nachr.-Dicnst d. Dl. Vereins f. öff. 
u. priv. Fürs., 2. 1930.

D. Umfang d. Ersaftunspr. ein. unterst.- 
pflicht. Fürs.-Verb, gegenüb. d. Träger d.

Krankcnvers. i. Falle v. Anstaltspfl., J. 
Bcrchcm, D. Dt. Innungskrankenkasse, 7. 
1930.

D Ausgest. d. Fürs.-Rechts, F. Malikowski, 
Nachr.-Dieust d. Selbsthilfebds. d. Körper- 
bch., 3. 1930.

D. Anwendung v. Zuwendungen Dritter, Dr.
Blunck, Zeitsdir. f. d. Heiinatwcs., 5. 1930. 

D. ßcbandl. d. Ausl. i. d. Wohlfahrtspfl. n. 
geltendem u. werdendem Rcdit, Ruppert, 
Jüd. Wohlfahrtspfl. u. Sozialpol., 3. 1930. 

D. Berufungseinlegung z. Bundesamt, Dr. 
Ocftcrding, Bl. f. öiTcntl. Fürs., 5. 1930.

D. Fürs.-Arzt i. Wohlfahrtsamt, Dr. Fischer, 
Wohlfahrtsnadir. d. Studt Altona, 5. 1930.

E. neuer Abschiebungstatbestand, Dr. Oefter- 
ding, Zeitsdir. f. d. Ileimatwcs., 9. 1930.

Entw. ein. Abänderungsgcs. z. Wohlfahrtspfl.- 
Ges., Bl. f. Wohlfahrtspfl., 3. 1930.

Entw. ein. bayer. Fürs.-Ges., Dr. Mayer, 
Zeitsdir. f. d. Heimatwes., 8. 1930.
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Gutacht. z. Frage d. Bayer. Ortsfürs.-Verb., 
Nachr.-Dicnst d. Dt. Vereins f. ö£F. u. priv. 
Fürs., 2. 1930.

Kann e. endgültig fürsorgepfl. Verband weg. 
Absdtiebg. i. Anspruch genommen werden? 
R. Seyschab, Bayer. Fürs.-Bl., 4. 1930. 

Kann i. ein. Krankenb. f. Ausw. ein höh. 
Verpflegss. verl. werd. als f. Einheim.? 
Dr. Heißing, Bl. f. öff. Fürs., 6. 1930.

Krit. z. Entw. ein. bayer. Fürs.-Ges., Min.- 
Rat F. Wittelshöfer, Arbeitcrw., 5. 1930. 

Sparmaßn. a. d. Geb. d. Wohlfahrtspfl., Soz.
Fürs. i. Verw.-Bez. Kreuzberg, 11/12. 1930. 

Spielklubs u. öffentl. Wohlfahrtspfl., H. Bal
des, Frankf. Wohlfahrtsbl., 12. 1930.

Üb. d. Behandlg. v. Arbeitssdieuen, Kieler 
Wohlfahrtsbl., 1. 1930.

Übertragung d. gchob. Fürs. a. d. Gemeinden, 
D. Gemeinde, 4. 1930.

Rentnerfürsorge
D. Kleinrentn. u. d. öff. Sparmaßn., D. Reidis- 

rentner, 4. 1930.
Kautsdiukbest., Wcgw., 3. 1930. 
Sozialrentner u. öffentl. Fürs., Dortm. Wohl

fahrtsbl., 3. 1930.
Vcrfälsdit. Individualisin., Wegw., 3. 1930. 
Wie lebt d. Sozialrentner? Wohlfahrtswodie, 

11. 1930.
Z. Klcinrentnerfürs., Dr. Massion, Pr. Gc- 

meindc-Ztg., 7. 1930.

Kommunale Wohlfahrtsarbeit
Ilenksdir. z. Reform d. städt. Wohlfahrtspfl. 

i. Mannheim, Böttger, Bl. f. d. Wohl
fahrtspfl. d. Stadt Mannheim, 1. 1930.

D. Anst. u. Heime d. Wuppcrtaler Fürs., 
Reinhardt, Nadir.-Bl. d. Wohlf- u. Jugend
amtes Barmen, 2. 1930.

D. Notl. d. Ostprov., Ztsdir. f. Kommunal- 
verw., 6. 1930.

D. Wohlfahrtspfl. i. d. Kreisen d. Prov. Bran
denburg, Dr. Karnop, Zeitsdir. f. d. Hei
matwes., 6/7. 1930.

Studentenfürsorge
Als Studentin i. Lebenskampf,, D. schaff. 

Frau, 7. 1930.
Amcrik. Werkstud. i. Deutsdil., Stud.-Werk, 

1/2. 1930.
D. Studienstiftung d. deutschen Volkes, Dr.

C. Zahn-Hurnack, D. Frau, 6. 1930.
Neue stud. Erz. als Aufg. d. Erwachsenen!)., 

Stud.-Werk, 1/2. 1930.
V. alten u. neuen Studienh., Prof. Dr. II.

Hcrinelink, Stud.-Werk, 1/2. 1930. 
Vorkriegsstud. u. dt. Wcrksstudentent., Stud.- 

Werk, 1/2. 1930.

Ländliche Wohlfahrtspflege
D. Gewinnung d. Nadiw. f. d. fr. Liehcsarb. 

auf d. Land, Sdilesw.-Holst. Wohlf.-Bl., 3. 
1930.

D. Landflucht, ihre Ursachen u. Wirkungen, 
Dr. Falke, Bundes!)!, d. Kinderr., 4. 1930.

D. Landflucht, ihre Ursachen u. Wirkungen, 
D. Land, 3. 1930.

D. Organisat. d. Gcsundhcitsfürs. a. d. Lande, 
Dr. Kocnig, Soz. Med., 3. 1930.

Eine Rektoratsr. üb. d. Landfl., D. Land, 3. 
1930.

Gesundhcitspfl. i. Dortm. Kindergarten, S.
Knott, Kinderheim, 2. 1930.

Grundl. d. ländl. Wohlf. u. ihre Bez. z.
Wirtsdi., Sdilesw.-Holst. Wohlf.-Bl., 3. 1930. 

Sdiwierigk. d. Berufsbcratg. a. d. Lande, Be- 
rufsheratg. u. Berufsbildg., 3. 1930. 

Wohlfahrtspfl. u. ländl. Wirtsdi., Dr. Sdiühly, 
Bad. Wohlfahrtsbl-, 1. 1930.

Z. Frage d. Organis. d. Berufsbcratg. a. d. 
Lande, Bcrufsheratg. u. Berufsbildg., 3. 
1930.

Fürsorge (Allgemeine). Grundsätz
liches

An d. Grenze d. Wohlf., D. Wohlf. i. d. 
Rhcinprov., 5. 1930.

D. öffentl. u. d. fr. Wohlfahrtspfl., ihre Ein
heit, Untcrsdiiedc u. ihr Zusammenarb., 
F. Braun, Pomm. Wohlfahrtsbl., 3. 1930.

E. Kundgeb. d. österr. Bischöfe z. soz. Frage, 
Soz. Revue, 4. 1930.

Eth. Forderungen a. Führer, E. Abderhalden, 
Ethik, 4. 1930.

Soz. Indikat., Dr. Berger, Soz. Rcv., 3. 1930. 
Wissensdiaftl. Grundl. soz, Arbeit, Dr. 

Trendtel, Wohlfahrtsnadir, d. Stadt Altona, 
5. 1930.

Wohltätigk., Wohlfahrtspfl. u. Sozialpol., 
Sanitätswarte, 5. 1930.

Organisationsfragen
Fuitiilienfürs., Höckmann, Zeitsdir. f. d. Hei

mat wes., 9. 1930.
Zusammenarh. zw. d. Fürs.-Stcllen f. Polizei- 

heamtc u. d. kommun. Fürs.-Einr., Westf. 
Wohlf., 3/4. 1930.

Finanzfragen
Aufstcllg. üb. d. Belastung d. mittl. u. klein. 

Gemeinden Badens m. Aufwendungen f. d. 
Wohlfahrtspfl. i. Redmungsj. 1928, D. Ge
meinde, 4. 1930.

D. Huush. d. preuß. Minist, f. Volkswohlf. 
(Abt. Volksgesuiidh.) f. 1930 i. Landtag, 
Solhrig, Zeitsdir. f. Med.-Bcamtc, 6. 1930. 

D. Fürs. i. d. Haushaltsplanheratg. d. Stadt 
Hannover, Wohlfahrtswodie, 13. 1930. 

Steuer- u. Sozialisten d. Wirtsdi. i. Dtschl. 
u. i. Ausl., Dr. Tyszka, 1). Arbeitgeber, 5. 
1930.

Ausland
Voransdil. u. Verredm. d. Wohlfahrtsanst. d. 

Stadt Wien. 1). Sdmeider, Bl. f. d. Wolil- 
fahrtswes., Wien, 277. 1930.



Freie Wohlfahrtspflege
Allgemeines
D. Hilfsd. d. fr. Wohlf. i. d. Dt.-Russen- 

Lager, D. Inn. Miss., 3. 1930.
Z. Frage d. Staatsaufs. üb. Stiftungen, Scholz, 

Reichsvcrw.-Bl. u. Preuß. Verw.-BI., 11. 
1930.

Evangelische
D. dt. Inn. Miss. i. Urt. d. Ausl., Samar. u. 

Sämann, 15. 3. 1930.
D. sozialeth. Haltg. d. Stockholmer Wclt- 

kirchenkonf., A. Brandmeyer, Evangel.-Soz., 
1. 1930.

D. Wohlfahrtspfl. d. SchifFermission i. Berl.,
F. Lindenmeyer, Nachrichtend, d. evang. 
Hauptwohlfahrtsamtes, 9/10. 1930.

Organis. u. Leistungen d. I. M. a. d. Geh. 
d. Gesundhcitsfürs., Gesundheitsfürs., 1/2. 
1930.

Z. Fürsorgeerz. d. Inn. Miss., A. Friß, D. 
Erziehung, 6. 1930.

Katholische
Bischof v. Kcttclcr u. d. kath. Soz., Soz. 

Rev., 3. 1930.
Caritas u. Wirtsch., Dr. Weher, Caritas, 1. 

1930.
E. warmes Herz! Dr. Liese, Caritas, 1. 1930.

Jüdische
D. herufl. u. soz. Wandlungen i. dt. Juden

tum, J. Knralnik, Jüd. Wohlfahrtspfl. u. 
Sozialpol., 3. 1930.

Sonstige
D. Rote Kreuz h. Notständen: Deutsch- 

Russen-Hilfe 1929/30, Bi. d. Dt. Roten 
Kreuzes, 3. 1930.

D. Kolonnenführer, s. Stetig., s. Aufg. u. s.
Rüstzeug, Dr. Bruckmeyer, Nachr.-Bl. d. 

D. Stell, d. V. Wohlfahrtsverh. i. d. Wohl
fahrtspfl., Nachr.-Bl. d. V. Wohlfahrts
verh., 2. 1930.

Ausland
D. Bed. d. Inn. Miss. f. d. Ev. Diasporakirche 

österr.. D. Dr. Entj, D. Inn. Miss., 3. 1930. 
Fragen d. jüd. Wohlfahrtswes. i. d. U. S. A., 

Dr. Scliginann, Jüd. Wohlfahrtspfl. u. 
Sozialpol., 3. 1930.

Fünfzig Jahre österr. Ges. v. Rot. Kreuze, 
D. österr. Rote Kreuz, 3. 1930.

Üh. d. Krankcnhausseels. i. allg. u. d. d. 
Wiener Ev. Stadtmiss. i. bcs., Mitjlau, 
Christent. d. Tat, 2. 1930.

Soziale Persönlichkeiten
Z. 70. Gehurtst. v. Reg. Dcutsdi, Mitt. d. 

ADF., 11. 1930.
Ed. Goossens, d. Führer u. Förderer d. 

Kindergesundheitsfürs., z. Gcdäditnis, Dr. 
Weltring, Jugendwohl, 3. 1930.

Joh. a. Lasko, D. Jaqucmar, Christent. d. 
Tat, 2. 1930.

Landcsr. Dr. K. Vossen, eine sozial-caritat. 
Persönlichk., Kettenhofen, Jugendwohl, 3. 
1930.

Bevölkerungspolitik
Allgemeines
Altersaufb. u. Sterbeziff., Dr. Hanauer, 

Zeitsdir. f. Schulgcsundheitspfl. u. soz. 
Hyg., 7. 1930.

D. Geburtenrückg. a. Sdiul- u. Wirtschafts- 
probl., Gewerksdi., 10. 1930.

D. Rcidisaussdi. f. Bev. Frag, gegründ., 
Bundcshl. d. Kindcrr., 3. 1930. U. D.
Kassenarzt, 14. 1930.

D. Bedeutg. d. Bevölkerungsaufbaus f. d. 
gcsundhcitl. Vcrhältn., Dr. Frcudenherg, 
Zeitsdir. f. Gesundheitsvcrw. u. Gesund
hcitsfürs., 4. 1930.

D. scx. Frage i. d. kirdil. Unterweisg., J.
Jessen, Ethik, 4. 1930.

D. Sozialen u. wirtsdi. Wirkungen d. veränd. 
Bevölkerungsaufbaus u. d. Wohlfahrtsarb., 
Dr. Fürst, Bl. d. Dt. Rt. Kreuzes, 3. 1930. 

Erhaltung d. Familie, S. Wronsky, Bl. d.
Jüd. Frauenbundes, 2. 1930. 

Geburtenrückg. u. Inval.-Vers., püttmann. 
Dt. Inval.-Vers., 3. 1930.

Mittel d. Familienforsdig., Dr. Friedrich, 
Ardiiv f. soz. Hyg. u. Demographie, 1.
1930.

Um katli. Familienk., M. Franzem, Soz. Rev., 
3. 1930.

Hebammen
Inwiew. s. d. Kreise u. Gern, verpfl., Mittel 

f. d. Durchf. d. Ilcbainmcngcs. aufzu- 
hringen? Thür. Gern.- u. Kreisztg., 3. 1930. 

Vorsdil. z. Reidishehainmenges., Dr. 
Sdiwörer-Jalkowski, Soz. Med. 3. 1930.

Eheberatung
Eheberatung, B. Joos, D. Christi. Frau, 2. 

1930.
Ehcsdicu u. Sittlidik., G. Büsdier, Ethik, 4. 

1930.
Erfahrungen a. d. juristischen Eheberatung, 

Dr. Mnmlok, D. Frau, 6. 1930. 
Organisations- u. Vorhildungsfr. d. Ehebera

tung, Dr. Martens-Edelmann, Bl. f. Wohl
fahrtspfl. Sadisen, 2. 1930.

Abtreibung
Bedeuts. Stimmen z. Prohl. d. künstl. 

Sdiwangcrsdi.-Untcrbr., Mittcil. d. Reiths- 
fraucn-Beir. d. Dt. Zcntrums-Part., 1/2. 
1930.

Bctraditungcn ein. Arbeiters z. Geburten- 
prohlcm, Gewcrksd»., 14. 1930.

Z. Prohl. d. Abtreibung u. d. ärztl. eingcl. 
Schwangcrschaftsuntcrbr., Dr. E. II., Mit
tcil. d. Reichsfr.-Beir. d. Dt. Zentrums- 
Part., 1/2. 1930.
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Kinderreiche
D. kinderr. Familien i. d. Fürs., Dr. Adiin- 

ger. Dt. Zeitschr. f. Wohlfahrtspfl., 11. 
1930.

Ist d. Zeitp. f. d. Einf. staatl. Kinderheih. 
(Elternschaftsvers.) f. Dcutsdil. gek.?
Bundcsbl. d. Kinderr., 3/4. 1930.

Ausland
Erfahr, u. Probl. d. Sexualberat, f. Arb. u. 

Ang. in Wien, W. Reich, D. soz. Arzt, 3. 
1929.

Sdiwangersdiaftsunterbr. in Dänemark, J. 
H. Leunbadi, D. soz. Arzt, 3. 1929.

Frauenfragen (Soziale)
Frauenfragen
D. Stellg. d. Frau i. d. Gegenwart, M.

Matthies, Ethik, 4. 1930.
Mann u. Frau, D. sdialT. Frau, 7. 1930. 
Mod. Fraucnprobl., Dr. Strauß, Bl. d. Jüd. 

Frauenbundes, 2. 1930.

Frauenarbeit
D. Frau im Erwerbsleben, Internat. Bund, 

4. 1930.
D. Glcidistell. d. Frau i. Ilandw., D. I.

Schmiß, ADLV., 9. 1930.
Ehefraul. Berufsarbeit, Soz. Revue, 4. 1930. 
Frauenarb. i. d. Uhrcnindustr., E. Neuhaus, 

D. sdiaff. Frau, 7. 1930. 
Frauenerwerbs«rb. u. Müddicub., A. Siemscn, 

ADLV., 9. 1930.
Sdiwangcrsdi. u. Arb., A. Perlbefter, Ztsdir.

f. Gewerbchyg. u. Unfallverhüt., 3. 1930. 
Z. Hnusgchilfcnges., L. Oberwarth, Monats

schrift Dt. Ärztinnen, 4. 1930.

Jugendwohlfahrt
Allgemeines
Beitrg. z. Psydiolog. u. Psydiopatholog. typ. 

Sdiulkonfl. a. d. versdi. Altersstufen, Dr. 
Dohme, Zeitsdir. f. Kinderforsdi., 3. 1930. 

D. Graphol. i. Dienste d. Erz. u. Jugendfürs., 
Jannasdi, D. Frau i. Staat, 1. 1930.

Ged. üb. d. sozialpäd. Aufg. d. Erzieh, i. d.
Farn., Elis. Noack, ADLV., 9. 1930.

Kinder d. Vorstadt, E. Linhart, D. Christi. 
Frau, 2. 1930.

Kindertypen i. aufgahefr. u. aufgabegebun
denen Situationen, G. Weiß, Zeitsdir. f. 
Kinderforsdi., 3. 1930.

Seel. Kinderiuißbandlg., M. Mulert, Zentral
blatt f. jugeudr. u. Jugendwohlf., 2. 1930. 

Verirr, d. öff. Jugcndpfl., Soz. Rev., 3. 1930. 
Wertsdiaffcnde Lcbensoricnticrung, A. Nic- 

mutli, Waisenhilfe, 4. 1930.
Zahlen a. d. öff. Jugendhilfe i. Dt. Reidi, 

D. Wohlfahrtspfl. i. d. Rhcinprov., 6. 1930.

Erziehungsfragen
D. Landsdiulh. als Mittelp. d. ländl. Jug.-, 

Heim- u. Wohlf., Grünhoff, Sdilesw.-IIolst. 
Wohlf. Bl., 3. 1930.

D. Probl. uns. Erziehungsfürs., Dr. Krüger, 
Bl. f. Wohlfahrtspfl. Sadisen, 2. 1930.

D. Reidiserz. Bcili. z. Ford, begabt. Schül., 
Kleinert, Bundesbl. d. Kinderr., 3. 1930. 

D. sozialhyg. Aufgaben ein. Kindergartens, 
Dr. Hoffa, Gesunde Jug., 4. 1930.

Leonard Bourdons System d. Anstaltsdiszipl. 
1788—1795, Dr. Bernfeld, Zeitsdir. f.
Kinderforsdi., 2. 1930.

Probl. d. Waisenerz. i. Gegenwart u. Ver
gangenheit, G. Krug, Waisenhilfe, 4. 1930. 

Referate üb. Strafe, Strafen u. Bcst’-aft- 
werden, Sdiweiz. Zeitsdir. f. Ilyg., 2. 1930. 

Strafarten hetr. d. sdiuipfl. Alter i. lies. i. 
Erziehungsanst., H. Sdiclling, Sdiweiz. 
Zeitsdir. f. Ilyg., 2. 1930.

Üb. d. Spradierz. i. Kindergarten, Sdmitter, 
Kinderheim, 2. 1930.

Jugendpflege und -bewegung
Jugendwandern u. Jugendherbergswerk i. 

Lidite d. Gesundhcitsfürs. f. d. vers. Be
völkerung, Dr. von Legat, Dt. Inval.-Vcrs., 
3. 1930.

Sparmaßn. i. d. Jugcndpfl., K. Weyl, Ges. 
Jugend, 5. 1930.

Fürsorgeerziehung und Jugendgericht
Aufgabegebundenes u. aufgabefreies Ver

halten v. Fürsorgezögl., G. Weiß, Zeitsdir. 
f. Kindcrforsdig., 2. 1930.

D. vorbeug. Jugendsdiuß z. Verb. d. Fürs.- 
Erz. i. d. Prov. Hannover, Nadir.-Dicnst 
d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Fürs., 2. 1930. 

D. Aufg. d. F.-E. u. d. Vers. z. ihrer Lös., 
Westf. Wohlf., 3/4. 1930.

D. Berufsber. u. Berufsausb. d. Fürs.-Zögl., 
Dr. J. Weber, Car., 3. 1930.

D. Entl. d. Minderjähr. a. d. F.-E., Oberreg.- 
Rat T. Recktenwahl, Car., 3. 1930.

D. Lohnfrage i. d. Fürs.-Erziehungsanst., R. 
Sdilosscr, Arbeiterwohif., 6. 1930.

D. Strafen d. u. Fürs. steh, sdiulcntl. Bur- 
sdicn, G. Kestenholz, Sdiweiz. Zeitsdir. f. 
Hyg., 2. 1930.

E. Arbcitsvers. a. Fürsorgezögl., G. Weiß, 
Zeitsdir. f. Kinderforsdig., 2. 1930.

E. Beitr. z. Kriminalstat. Jugendl., Nadir.- 
Dicnst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Fürs.,
2. 1930.

Freiw. Erzichungsh., Dir. G. v. Mann, Car.,
3. 1930.

Jugendkriminalität u. Erzichungsstrafvollzug, 
R. Gutflcisdi, D. Weg, Beil. z. Caritas, 1. 
1930.

Jugendstrafr. u. soz. Geriditshilfc, Brück
mann, Zeitsdir. f. d. Ileimntwcs., 9. 1930. 

Jugendstrafvollzug, Dr. Ilapkc, Zeitsdir. f.
Kinderforsdi., 3. 1930.

Krisis d. Fürs.-Erz., A. Knapp, Waisenhilfe,
4. 1930.

Neuzeitl. Ausgest. d. Arbeitserz.-Anst., F.
Gerber, Sdiweiz. Zeitsdir. f. Ilyg., 2. 1930. 

Revolt. i. Erzichungsh.. D. W. Ciinbal, Car., 
3. 1930.
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Ub. Strafe, Strafen u. Bestraftwerden, Dr. 
H. Hanselmann, Schweiz. Zeitschr. f. Hyg., 
2. 1930.

Z. Durchführg. d. „planmäßigen“ geist. An
regung u. Weiterbildg. d. fortbildungs- 
schulfr. Jugendl. i. Erziehungsheimen, J. 
Birkigt, Zeitschr. f. d. Behandl. Anomaler, 
2. 1930.

Z. Reform d. Fürs.-Erz., G. Buchliierl, D. 
Junge Dtsdil., 3. 1930.

Uneheliche und Unterhaltsfragen
D. Recht d. ehel. Kindes, Dr. Morgenstern, 

D. Christi. Kindcrpfl., 3. 1930.
D. Aufg. d. Amtsvormundsch. v. Standpunkt 

d. Sachbearbeiters, Pöplau, Pomm. Wohl- 
fahrtsbl., 3. 1930.

D. Rechtsstell, d. uneliel. Kindes u. d. Völker
bund, Dr. Pretten! ofer, Zeitschr. f. Kinder
schuh, Farn.- u. Berufsfür., 3. 1930.

D. Unterhaltspfl. b. Ungewißh. d. Vatersch. 
n. d. Entw. ein. Ges. üb. d. außcrehel. 
Kinder, Bl. f. öff. Fürs., 6. 1930.

Kinder i. d. Halbfamilie, Dr. Eiserhardt, 
Bayer. Fürs.-Bl., 4. 1930.

Wünsche eines Untcrhaltspflegers, H. Wie
sand, Zentralhl. f. Jugendr. u. Jugend- 
wohlf., 12. 1930.

Unehel.-Rechtsreform u. Blutprobeverf. z. 
Feststell, d. Vatersch., Dr. Weblcr, Ar- 
beiterwolilf., 3. 1930.

Kinder- und Jugendarbeit
Erhebg. üb. Kindcrarb. i. Altenburg (Thür.), 

Dr. Marcusson, Arbeiterwohlf., 3. 1930.
Hausgehilfen od. Pflegekinder, Dr. Mießner, 

Soz. Praxis, 12. 1930.
Schutj d. Kinder i. d. Landarh., e. Frage d. 

Jugendwohlf., Dr. Thode, Zeitschr. f. d. 
Heimatwes., 7. 1930.

Ausland
D. Probl. d. Jugendarh. i. d. Verein. Staat., 

Dr. Frit; Rag, Lehrlingssch., 4. 1930.
Jugendfürs. i. d. Tschechoslowakei. Nadir.- 

Dienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Fürs., 
2. 1930.

Gef ährdeten f ürsorge
Begriffe i. d. Jugendfürs. 1. Gefährdet, G.

Lesemann. Wohlfahrtswoche, 10. 1930.
D. Dienst a. d. Gefährd., D. Inn. Miss., 3. 

1930.
I). Kampf geg. d. öffentl. Unsittlichk., Lauer, 

Bl. d. Zentralltg. f. Wohltätigk. i. Würt
temberg, 2. 1930.

D. Mädchcnh. u. sein. Bek., Dr. Martcll, D.
Frau im Staat, 1. 1930.

D. Zuzug ortsfremder weibl. Jugendl. n. 
Berlin, seine Gefahren u. s. Bekämpfung, 
C. Thorbecke, Bl. d. Dt. Rt. Kreuzes. 3. 
1930.

D. Nachbetr. d. aus d. Heinierz. entl. Mädch., 
Carl Richter, Wcstf. Wolilf., 3/4. 1930.

D. Stellg. d. Heilpäd. i. d. Lehrerausbildg., 
E. Stern, Zeitschr. f. Kinderforsch., 2. 1930. 

D. Vernehmg. kindl. u. jugendl. Zeugen u. 
d. Bewertg. i. Aussagen, Wüst, Waisen
hilfe, 4. 1930.

Evangel. Dt. Bahnhofsmission, Th. Rcincck, 
Ev. Jugendhilfe, 3. 1930.

Freud u. Leid i. Städt. Mädchenheim, Amtsbl.
d. St. Altona, 13. 1930.

Gefährdetenfürs. i. Krankenhause, E. Sprin
ger, D. Abolitionist, 2. 1930.

Mod. Mädchenhandel, Soz. Revue, 4. 1930. 
Neue Sittlichk., E. Schneider, Ethik, 4. 1930. 
üb. d. Zuhälterfrage, Mitt. d. Dt. Ges. z.

Bek. d. Gcschlcchtskrankh., 2. 1930.
Üb. geist. Entwickl. u. körp. Gefährd, weibl. 

Zögl., Dr. Stelzner, Mitt. d. Dt. Ges. z. 
Bek. d. Geschlechtskrankh., 2/3. 1930.

Z. Frage d. Verwahrlosg. v. Verwaisten, 
Waisenhilfe, 4. 1930.

Kriegsbeschädigten- und Kriegs- 
hinterbliebenenfürsorge

D. § 13 d. Schwerbesch.-Ges. i. Lichte d. 
neuest. Rechtspr., Nadir.-Dienst d. Dt. 
Vereins f. öff. u. priv. Fürs., 2. 1930.

D. Bezugsdaucr d. Versorgungskrankengelcles, 
Dr. Bültmann, Dt. Krankenkasse, 10., 1930. 

Grundsätjl. üb. d. Kapitalabf. n. d. RVG., 
Gewcrksch., 13. 1930.

Kapitalabfindung u. Mittelsperre, Loesch, 
Bayer. Fürs.-Bl., 4. 1930.

Kriegsopfer i. früh. Zeiten, D. Kricgsbl., 2. 
1930.

Kriegsopferrcnt. u. Arbeitslosenvers., Bayer.
Gern.- u. Verw.-Ztg., 9. 1930.

Krit. a. Vers.-Etat, D. Reichsverb., 4. 1930. 
Strittige Frag. b. zwangsw. Zuweis. v. 

Schwerbcsch., D. Rcidisverb., 4. 1930.

Wohnungswesen
Allgemeines
Beendig, d. Wolinungsn.? Mag.-Rat Dr. v.

Bremen, Ztsdir. f. Kommunalvcrw., 6. 1930. 
Bill. Wohn. f. Kinderr., D. Wohlfalirtshl. i.

d. Rheinprov., 6. 1930.
D. Exmitt. Probl. u. Vorsdil. z. seiner Lös., 

Dr. Lehmnnn, Kommunalpol. Bl., 3/4. 1930. 
D. Wohnungsrecht d. Gesdiiedenen, Dt.

Zcitsdir. f. Wohlfahrtspfl., 11. 1930.
D. Wolinungsn. d. Arbeiterkl., R. Lipinski, 

Betriebsr.-Ztsdir. f. Funkt, d. Metallind., 
6. 1930.

D. Wohnverhältn. i. kl. u. mittl. Städten, 
Dr. Zieger, D. Rcidisstädtebund, 6. 1930. 

Mietpreis u. Wohnungsproduktion, Dr. Bc- 
jadi, Soz. Med., 3. 1930.

Neue Aufg. ein. zeitgem. Wohnungspfl., Soz. 
Praxis, 6. 1930.

Versdiärft. Wohnungsm., D. Rcidisverb., 4. 
1930.

Wolinungsn. — Wohnungsb. — Wohlf., 
Stadtrat Binder, Arbeiterw., 5. 1930.
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Wohnungsbau
D. Wohnungsbaupr. d. Stadt Magdeburg f.

1930, Magdeburg. Amtsbl., 12. 1930.
D. Ant. d. Hausfr. a. d. Gestalt, d. Bauwes., 

Dr. Grünbaum-Sachs, D. Frau, 6. 1930.
D. Finanzierung d. Wohnungsb. 1930 u. bes. 

Berücke. d. gemcinn. Bautätigk., Dr. 
Busebing, Zeitschr. f. Wohnungswes., 6. 
1930.

D. Prax. d. Baufinanzierung b. d. Landesver- 
sicherungsanst., F. Falk, Wohnungswirtsch., 
4. 1930.

D. soz. Bedeutg. d. Wohnungsbaues, Graß
mann, Zeitsdir. f. Wohnungswes., 6. 1930. 

D. Sozialvers.-Träger u. d. Wohnungsbau, 
Wohnungswirtsch., 5. 1930.

Dürfen d. Kommunen d. Wohnungsbau ein
schränken? R. Wagner, Dt. Selbstverw., 
6. 1930.

Familienmutter u. Wohnungsbau, A. Lehr, 
Zeitschr. f. Wohnungswes. i. Bayern, 1/2.
1930.

Gest. d. Wohnungsb., Dr. Scheidt, D. Wohlf.
i. d. Rheinprov., 5. 1930.

Grunds, f. d. Förderg. d. obersdil. Wohnungs
baues, D. Müller, Obcrschles., 11. 1930. 

Minist. Richtl. f. Hauszinssteuerhyp. 1930, 
Sdiwartjsdie Vakanz.-Ztg., 10. 1930.

Neue Wege i. d. Wohnungspol., Schwan, 
Evabg. Bl. d. Kommunale Arbeit, 2. 1930. 

Staatl. Wohnungsbaudarl. 1930, Zeitschr. f.
Wohnungswes. i. Bayern, 1/2. 1930. 

Streckung od. Konzentrierg. d. Hauszins
steuer-Mittel u. d. Wohnung f. d. Existenz
minimum, F. Forbat, Wohnungswirtsch., 5. 
1930.

Uns. Wohnungsb. i. Tagesstr. d. Mein., Dr.
Heinel, Kommun, ümsch., 6. 1930. 

Wohlfahrtsamt u. Wohnungsbauprogr., W.
Sthickcnbcrg, Wohlfahrtswoche, 8. 1930. 

Wohnungsbe6t., Wohnungsbcd. u. Wohnungs
bau i. Prcuß., E. Scheidt, Volkswolilf., 6.
1930.

Wohnungsbau 1930, F. Gruber, Zeitschr. f. 
Wohnungswes. i. Bayern, 1/2. 1930.

Ausland
D. neue französ. Micteges., Vosen, Reidis- 

arbeitsbl., 6. 1930.

Betriebswohlfahrtspflege
D. Ges. d. Werkztsdir., Mix u. Genest-Nadir., 

1. 1930.
D. Refa-Syst., A. Stiß, Betricbsr.-Ztsdir. f.

Funkt, d. Met ullind., 6. 1930.
Vor d. 2. Abschn. d. dt. Rational., Friedr. 

Olk, D. Arb., 3. 1930.

Rechtsberatung
Mitarb. preuß. Riditer i. d. gemeinn. Redits- 

auskunftsstellen. D. Reidisauskunft, 3. 
1930.

Wanderungswesen

Internat. Probl. d. Auswanderersckuges, Dr. 
Rager, Soz. Praxis, 10. 1930.

Wandererfürsorge
Bevorst. ges. Regelung d. Wandererfürs. in 

Bayern, Nachr.-Dienst d. Dt. Vereins f. öff. 
u. priv. Fürs., 2. 1930.

D. Stand d. Vorarb. zu einem Wanderer- 
fürsorgeges.. Bl. d. Zentralltg. f. Wohl- 
tätigkt. i. Württembg., 2. 1930. — Nachr.- 
Dienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Fürs., 
2. 1930.

D. fürsorger. Aufg. b. d. Bchandlg. d. Wan
derer, Mailänder, Bl. f. Wolilfahrtspfl., 3. 
1930.

Einriditungen d. Wandererfürs., F. Riß, D.
Weg, Beil. z. Caritas, 1. 1930.

50jähr. Best. d. Göttinger Herb., D. Wand., 
2/3. 1930.

Zusammenarb. d. Wohlf.-Ämt. d. Stadt- u. 
Landkr., d. Wandcrarbcitsst. u. Arb.-Kol., 
d. Arb.-Ämt. u. Poliz.-Vcrw. i. d. Wand.- 
u. Olidachl.-Fürs. d. Prov. Westf., Landcsr. 
Schulte, D. Wand., 2/3. 1930.

Soziale Gerichtshilfe, Strafgefan
genen- und Entlassenenfürsorge

Bern. z. Aussprache üb. d. Todesstrafe, E.
Abderhalden, Ethis, 4. 1930.

D. Jugendr. i. Entw. d. Einführungsgcs. z. 
Straf- u. Strafvollzugsges., Dr. Bcrent, 
Zcntralbl. f. Jugendr. u. Jugendwohlf., 12. 
1930.

D. Probl. d. Arbeitsfürs. f. intellekt. Straf
end. u. d. gemeinn. Schreibstuben, W. Doer- 
ner, Monatsbl. d. Dt. Rcichszus.-Schl. f. 
Gerichtshilfe, Gef.- u. Entl.-Fürs. d. Dt. 
Wolilfahrtspfl., 3. 1930.

D. Stand d. Strafrechtsreform, E. Schäfer, 
Jur. Wodiensdir., 13. 1930.

D. Widernat. i. Strafr., D. Kassenarzt, 10/11. 
1930.

E. Fassungsfehler i. Entw. ein. Einführungs- 
ges. z. Allg. Dt. StGB., Dr. Gegler, Jur. 
Wochenschr., 13. 1930.

Fürs. u. Entw. ein. Einführungsgcs. z. Allg. 
Dt. StGB. u. Strafvollzugsges., Dr. Michel, 
Dt. Zeiatschr. f. Wolilfahrtspfl., 11. 1930. 

Neues aus der bad. Gefangencnfürs., Dr.
Wingler, Bad. Wohlfahrtsbl., 1. 1930. 

Strafrcchtspfl. i. Vcrgangcnh. u. Zukunft, Dr.
Lang, Jur. Wochenschr., 13. 1930.

W. erwartet d. Riditer v. Geriditshilfcbcr., 
Dr. Meyer, Monatsbl. d. Dt. Reichszus.- 
Sdil. f. Geriditshilfe, Gef.- u. Entl.-Fürs. 
d. Dt. Wolilfahrtspfl., 3. 1930.

Wenn Strafgef. leugnen, Dr. Herbertj, Jur.
Wodienschr., 13. 1930.

Z. Entw. d. Strafgesetjbudies, Dr. Bell, Jur. 
Wodiensdir., 13. 1930.
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Z. Strafprozeßnovelle d. Entw. ein. Einfüh- 
rungsges. z. Allg. Dt. StGB., Dr. Wex, Jur. 
Wodienschr., 13. 1930.

Ansland
D. gcmeins. österr.-dt. Strafrechtskonf., Dr. 

Herrdegen, D. Bercitsch., 3. 1930.

Lebenshaltung
D. Volk ohne Existenzminimum Oberschi.. 

13. 1930.
D. Einnahmen v. Arb.- u. Angest.-Haushal

tungen, H. Gacdicke, Wirtsch. Sclbstverw., 
3. 1930.

D. Entwickl. d. Tariflöhne i. Jahre 1929, 
Gewersch., 14. 1930.

D. Geh. d. einz. Angestelltengr., GDA., 5. 
1930.

D. Nivellier, schreit, fort, Dt. Hand.-Wadit, 
5. 1930.

D. stat. Erhebgen. d. Rcichsaussdi. üb. d. 
Arb.- u. Lehensverhältn. d. erwerbstät. 
Jug. i. Spiegel d. Presse, D. Junge Dtsdil.,
з. 1930.

D. wcibl. Jug. i. Preuß. Wirtschaftsleben, 
Dr. Sicmering, Arbeit u. Beruf, 5. 1930.

E. amti. Haushaltsstatistik, Soz. Praxis, 11. 
1930.

W. verbraucht e. Angest.-Haush. an Nalirungs-
и. Genußmitt.? Amtsbl. d. Stadt Augsburg, 
12. 1930.

Sozialpolitik (Allgemeines)
An Symptomen herumkurieren od. d. Ur

sachen d. Leidens beseitigen? Dr. Gotheim, 
D. Arbeitgeber, 6. 1930.

D. soz. Belastung d. dt. Wirtsch. u. d. Mög- 
lidik. ihrer Ermäßigung, Dr. Höpler, Dt. 
Sclbstverw., 6. 1930.

D. Sozialpol. als Weg z. Sozialismus, Dr.
Prihram, Soz. Praxis, 10/11. 1930. 

Sozialpol., Wissensch. u. — Symbolik, Dr. 
Zwiedined-:-Südenhorst, Soz. Praxis, 12/13. 
1930.

Ausland
Sozialpol. Geseßgeb. i. österreidi, Dr. Adler, 

Reidisarbeitsbl., 9. 1930.

Arbeitsfürsorge
Allgemeines
Arbeitsfürs. a. Gebot d. Stunde, Dr. Bau

mann, Amtsbl. d. St. Altona, 12. 1930.
D. Abbau ausl. Saisonarbeiter i. d. Land- 

wirtsdi., Weber, Volkswohlfahrt, 5. 1930. 
D. Lage d. Arbeitsm., D. Arbeitsm. i. Sadis., 

10. 1930.
D. Sclbstverw. i. Sozialr., Prof. Dr. Wegner, 

Wohlfahrtsbl. d. Stadt Breslau, 313. 1930.
E. Streifzug d. d. Wirtsdiaftszweige, G. D. A., 

7. 1930.

Geg. d. Doppelverd., Dt. Hand.-Wacht, 5. 
1930.

Grundged. d. staatl. Arbeitsmarktpol., Dr.
Jastrow, Soz. Praxis, 6. 1930.

Immer wied.: D. Not d. ält. Angest., G. D. A., 
5. 1930.

Berufsausbildung, Berufsberatung, Lehr
stellenvermittlung

Abgrenzung v. Berufsberatg. u. Fürs., Dr.
Brüdicr, Arbeit u. Beruf, 4. 1930. 

Arbeitszeit u. Freizeit b. Lehrl. e. großstädt.
Lehrlingsheims, D. Junge Dtschl., 3. 1930. 

Berufsausb.-Ges., D. Inn. Miss., 3. 1930. 
Berufsausb.-Ges. u. F.-E., Dir. P. Sdilegten- 

dal, D. Wohlf. i. d. Rheinprov., 5. 1930. 
Bcrufsher. „Von d. Schule z. Werkst.“, Jug. 

u. Bcr., 3. 1930.
Berufsfr. uns. Jugend, M. Schnicker, Nadir.«

Bl. d. Dt. Rt. Kreuzes, 6. 1930.
D. Berufsher. a. d. höh. Lehranst., Reg.-Rat 

Dr. List, Jug. u. Ber., 3. 1930.
D. Entw. ein. Berufsausb.-Ges. u. d. Jugend- 

wohlf., Dr. FisJicr, Zentralbl. f. Jugcndr. 
u. Jugcndwohlf., 12. 1930.

D. B< rufsausbildungsges. i. Reichstg., Dr.
Franz, Soz. Revue, 4. 1930.

D. Entw. d. Berufsausb.-Ges., Car., 3. 1930. 
D. sdiweiz. u. d. dt. Entw. e. Berufsausb.- 

Ges., D. Junge Dtsdil., 3. 1930.
D. Stellung d. Jugendl. z. Arbeit u. Beruf, 

Dr. Bues, Nassauisdie BI., 3. 1930.
D. Stellg. d. Rcidisaussdi. d. dt. Jugendverb, 

z. d. Entw. e. Berufsausb.-Ges., D. junge 
Dtsdil., 3. 1930.

Ein Jahr Berufsher. i. Oherhessen, Jug. u. 
Ber., 3. 1930.

Grunds, z. Berufsw. d. Abiturient., Dr. L.
Niessen, Studentenw., 1/2. 1930.

Prohl. d. Angcst.-Vcrmittlg., Reidisarbeitsbl., 
7. 1930.

Um d. Berufsausb.-Ges., Jug. u. Ber., 3. 1930. 
Z. Großstadtlehre d. Landjugend, Dr. Breg- 

mann, Archiv f. soz. Hyg. u. Demogra-
phiel. 1930.

Arbeitsvermittlung
D. Alten u. d. Jungen a. d. Arbeitsmarkt, 

Weinbrenner, D. Woblfahrtspfl. i. d. Rhein
prov., 6. 1930.

F. cinhcitl. u. planmäß. Arbeitsvermittl-, D.
Woblfahrtspfl. i. d. Rheinprov., 6. 1930. 

Prohl. d. Angestelltenvermittl., M. Benda, 
Reidisarbeitsbl., 7. 1930.

Z. Entwickl. d. Dt. Arbeitsmarktes, Dr. Ber
ger, Soz. Praxis, 10. 1930.

Arbeitsschutz
Dauer d. Arbeitszt. Mitte Febr. 1930, Gc- 

wcrkschafts-Ztg., 11. 1930.
D. Gewerkschaftsring ford. Entsdiädigungs- 

zahl. a. d. Betriebsstilleg. erwerbsl. werd. 
Angest. u. Arb., Wirtsdi. Sclbstverw., 3. 
1930.
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D. Kind.- u. Jugendl.-Schatj im Entw. ein. 
Arbeitsschutjges., D. Wohlf. i. d. Rhein* 
prov., 5. 1930.

D. Schutj d. Arbeitsk t Jugendl. im Straf
recht, J. Mire, Le* .-Schutj, Jug.- u. Be- 
rufsfürs., 3. 193P

Ged. z. iandwirtsd- Kindersch., Dr. Dyhren- 
furth, D. Land, 3. 1930.

Kann d. Arbeitslosigk. d. Verkürzg. d. 
Arbeitsz. beseitigt werd.?, Dr. Lemmer, 
D. Arbeitgeber, 5. 1930.

10 Jahre Bctriebsräteges., Soz. Praxis, 10. 
1930.

Selbsthilfe
Bildungsarb. d. Gewerksdi., Gewerksch.-Ztg., 

13. 1930.

Ausland
D. Arbeitsgeb. d. Erziehungshcratungsstelle 

i. Basel, Dr. Probst, Monatssch. Dt. 
Ärztinnen, 4. 1930.

D. ges. Grundl. d. Gesundheitsschutzes d. 
Arbeiter i. österr., Dr. Khaum, Mitt. d. 
Volksgcsundheitsamtes Wien, 3. 1930. 

Neueste Berufsstat. u. Berufsgcsch. Dt., Dr.
K. Pospischil, Lehrlingssch., 4. 1930.

Z. Entw. ein. Schweiz. Bcrufsausb.-Ges., 
Lehrlingssch., 4. 1930.

Arbeitslosenversicherung
Allgemeines
Arbeitsloscnvers. u. Arbeitsloscnfiirs., Stadtr.

Dr. Franz, Soz. Revue, 3. 1930. 
Arbeitsloscnvers. u. Finanzreform, Gewerk- 

schafts-Ztg., 11. 1930.
D. Gesetjenw. z. Sidicr. d. Arbeitsloscnvers., 

D. Arbeitsloscnvers., 24. 1930.
D. neue Begriff d. Arbeitslosigk., Dr. Herrn

stadt, Arb. u. Beruf, 6. 1930.
D. Voranschi. d. Reichsanst. f. 1930/31, Dr.

Fischer, D. Arbeitsloscnvers., 24. 1930.
D. Finanz.-Ges. einer dauerhaft. Wirtsdiafts- 

erw., Folk. Wilken, D. Arb., 3. 1930.
D. Gemeinden u. d. Sanierung d. Reichsanst., 

Dr. Wolf, Gemeinde u. Arbeit, 5. 1930. 
D. 10. Vollsitj. d. Verw.-R., Dr. Fischer, D.

Arbcitslosenvers., 24. 1930.
Immer noch: u. d. Arbeitsloscnvers., Dt.

Iland.-Wacht, 5. 1930.
Würdig, d. Entw., Dir. Dr. Adam, D. Arbcits

losenvers., 24. 1930.
Z. Schicks, d. Arbeitslosenvers., K. Wein

brenner, Zcntralbl. d. diristl. Gewerksdi. 
Dt., 5. 1930.

Spezialfragen
Arbeitsloscnvers. u. Landfl., Dr. H. Wcrgo, 

D. Arbeitsloscnvers., 24. 1930.
D. Ermittlungswes. li. d. Arbeitsamt., E. Neu

bauer, D. Arbeitslosenvers., 24. 1930.
D. Krankenkassen a. Einzugsstellen i. d. 

Arbeitslosenvers., Dr. Zsdiuke, Zentral!«!, 
d. Reidisvers. u. Rcidisvcrsorg., 2. 1930.

D. Krankenvers. d. Arbeitslosen, D. Rechts
auskunft, 3. 1930.

D. Krankenvers. d. Arbeitsl. nach § 125 
AVAVG., E. Mielke, D. Dt. Innungs
krankenkasse, 6. 1930.

Fainilienzuschl. n. § 133 AVAVG., Reg.-Rat 
Seemann, D. Arbeitslosenvers., 24. 1930.

Kurzarb.-Unterst. f. Wochenfeiert., Dr. An- 
dree, D. Arbeitslosenvers., 24. 1930.

Mißständ. b. d. Beitragserheb, f. d. Arbeits
losenvers., D. Arbeitslosenvers., 24. 1930.

Unreditm. Bez. d. Arbeitslosenvers., K. 
Hüske, D. Arbeitslosenvers., 24. 1930.

Z. Einh., Verw. u. Abrechn, d. Arbeitslosen- 
vcrs.-Beitr., H. Kleff, D. Arbeitslosenvers., 
24. 1930.

Wohlfahrtserwerbslose und Pflichtarbeit
D. Probl. d. Arbeitsbeschaffung f. Wohl- 

fahrtserwerhsl., Dr. Wcrgo, Arbeit u. Be
ruf, 4. 1930.

D. Belastg. d. St. Kiel d. d. Wohlf.-Erwerbsl. 
s. 1927, Greß, Kieler Wohlfahrtsbl., 1. 
1930.

D. Erhebg. d. Dt. Städtetages üb. Wohl- 
fahrtsarbeitsl. u. gemeindl. Arbeitsfürs., 
Nadir.-Dienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. 
Fürs., 2. 1930.

D. Erwerbslosigk. i. Dortmund u. d. Jahres
wende, Dortm. Wohlfahrtsbl., 2. 1930.

D. Pflichtarb. i. Rhein-Main. Wirtsdiaftsgeb., 
Niedersdir. üb. d. Sit',, d. Dez.-Vereinig. 
d. Wohlf. d. Rhein.-Main. Wirtsdiaftsgeb., 
6. 12. 1929.

D. Rcf. d. Arbeitslosenvers. u. d. Gern., Dr. 
Markiewitj, Wohlfahrtsbl. d. Stadt Breslau, 
313. 1930.

D. Wohlfahrtscrwcrbslosigk. i. kl. u. mittl. 
Städten i. d. Zeit v. 30. Sept. 1929 b. z. 
31. Jan. 1930, D. Reidisstädtcbund, 6. 1930.

D. Wohlfahrtserwerbsl. i. Köln, Dr. Mewes, 
Gemeinde u. Arbeit, 5. 1930.

Wohlfahrtserwerbsl., Gewerksdi. 10. 1930.
Fürsorgearb. u. Arbeitslosenvers., Dr. Sdioor, 

Arbeit u. Beruf, 5. 1930.
Prüfungsstell, f. Arbeitslosenvers. b. d. 

W.-Ä., Wohlfahrtswodie, 9. 1930.
Wohlfahrtserwerbsl. i. Hambg., Gcwerksch. 

14, 1930.

Ausland
Finanz, d. Arbcitslosenvers. i. Ausl., Ge

werksdi., 13. 1930.

Gesundheitsfürsorge (Allgemeines)
D. n. Museum f. soz. Hygiene, Dr. Plank, 

Wohlfahrtsbl. d. St. Nürnberg, 5. 1930.
D. Arzt i. d. Sozialpolitik, Dr. Kantorowicz, 

Ardiiv f. soz. Hyg. u. Demographie, 1. 
1930.

D. Gcsdiiditc d. Rettungswes. unt. lies. Be- 
rücksiditig. d. Rettungen a. Ertrinkungs- 
gef., Dr. Guttenbcrg, Zeitsdir. f. Sdiul- 
gcsundhcitspfl. u. soz. Hygiene, 6. 1930.
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D. Kris. d. Ärztest. u. d. Sozialhyg., D.
Kassenarzt, 10/11. 1930.

D. Medizinalgesetjgeb., Dr. Solbrig, Soz. Med.,
з. 1930.

D. soz.-hyg. Schul, d. künft. Ärzte, F. K.
•Meyer-Brodniß, D. Arb., 3. 1930.

D. Soz. d. Heilwes., M. Epstein, D. soz. 
Arzt, 3. 1929.

Entwickl. d. öffentl. Gesundheitswes., Dr.
Roatta, Unt. Lazaruskreuz, 3. 1930. 

Förderg. d. Volkswirtsch. u. d. Kultur d. e. 
zielbew. Volksgesundh.-Pol., Dr. Aust, Bl. 
f. Volksgesundheitspfl., 3. 1930. 

Gesundheitsverw. u. Gesundheitsfürs. i. Land
kreis, Dr. H. Brieger, Ztschr. f. Gesund
heitsverw. u. Gesundheitsfürs., 6. 1930. 

Häusl. Zahnpfl. i. Dtschl.. Ch. Prager, Wohl
fahrtswoche, 7. 1930.

Kann i. ein. Krankenhaus f. Auswärt. w. 
höh. Verpflegungssatz verl. werd. als f. 
Einheim.?, Dr. Heißing, Bl. f. öff. Fürs, 
i. soz. Vers., 6. 1930.

Linderg. d. Krankenhausbettennot in Berl., 
Dr. Boeder, Komm. Bl., 3. 1930.

Psych. Hyg. u. Volksaufklärg., Dr. Hohl, 
Zeitschr. f. psych. Hyg., 6. 1929.

Üb. Krankenhausfragen, Dr. Boeder, Dt. 
Krankenkasse, 10/11. 1930.

Ausland
Abriß d. Rechtsgesch. d. Wiener öffentl. 

Krankenanst., Dr. Suttner, Bl. f. d. Wohl
fahrtswes. Wien, 277. 1930.

Mütter- and Säuglingsfürsorge
D. Auswirkg. d. ges. Mutterschutzes, Zeitschr. 

f. Kinderschutz, Fam.- u. Berufsfürs., 3. 
1930.

Entwickl. d. Wandcrlehrkurse üb. Kinderpfl.
и. Gesundheitslehre i. Reg.-Bez. Wiesbaden, 
Bl. a. d. Evangel. Diakonieverein, 3. 1930.

25 Jahre Kampf f. Mutterschutz u. Sexual
reform, H. Stöcker, D. Neue Generation, 
3/4. 1930.

Grippe u. Säuglingssterblichk., Dr. Finkei
stein, Archiv f. soz. Hygiene u. Demo
graphie, 1. 1930.

Mütterschulkurse d. Mädchenberufsschule i. 
Wuppertal-Barmen, Dr. Simsa, Nachr.-Bl. 
d. Wohlf.- u. Jugendamtes Barmen, 3. 
1930.

Säuglingsfürs.-Arb. im Kreise Stormarn, 
Schlesw.-Holst. Wohlf.-Bk, 3. 1930.

Z. Reform d. sexuellen Ethik, H. Stöcker, 
D. Neue Generation, 3/4. 1930.

Ausland
E. Mütterschule i. Wien, Vereins-Ztg. d. 

Pest.-Fröb.-Hauses, I, 171. 1930.

Jugendgesundheitsfürsorge
D. Durchf. schulhyg. Forderungen i. d. Praxis, 

Dr. Seuwen, D. Wohlfabrtspfl. i. d. Rhein- 
prov., 6. 1930.

D. gesundheitl. Gefahren d. Schule, Dr. Gott
stein, Gesunde Jug., 4. 1930.

D. hygien. Erziehung i. d. Philanthropinen, 
H. Düble, Hygien. Wegweise, 3. 1930.

D. Neuordnung d. Schulferien, Dr. Heymann, 
Monatsschr. Dt. Ärztinnen, 4. 1930.

D. schulzalinärztl. Vers. d. Landkr. Greifen
hagen, Dr. Sonnenburg, Ztschr. f. Selbst- 
verw., 6. 1930.

D. staatl.-wissenschaftl. Institut f. Gesund
heitsfürs. f. Kinder u. Jugendl. d. Volks
kommissariats f. Gesundheitswes. i. Mos
kau, Dr. Radin, Archiv f. Soz. Hyg. u. 
Demographie, 1. 1930.

D. Tätigk. d. Schulzahnschwester, F. Henne
berg, Zahnärztl. Mitteil., 12. 1930.

E. offenes Wort z. Beseitig, störend. Ein
flüsse b. d. Kinderfürs., Dr. Narbeshuber, 
Zeitschr. f. Gesundheitsverw. u. Gesund
heitsfürs., 4. 1930.

Familienhilfe d. Krankenkassen u. Schul- 
zahnpfk, Zahnärztl. Mitt., 9. 1930.

Gründg. ein. Arbeitsgen. z. Förderung d. 
Schulzahnpfk, Wohlfahrtsbl. f. d. Prov. 
Hannover, 3. 1930.

Heilerz.-Heim Wachwi^ b. Dresden, ein staatl. 
Bettnässerh., M. Schlag, Arbeiterw., 5. 
1930.

Hcilfürs. f. Kind. u. Jugendl., Mitt. d. Verb, 
d. bayer. Betriebskrankenkassen, 3. 1930.

Komm. Schulzahnpfl. u. Vers.-Träger, E. 
Schwarz, Zahnärztl. Mitteil., 12. 1930.

Planmäß. Schulgcsundheitsfürs. i. Ostpreuß., 
Dr Beusch, Zeitschr. f. Gesundheitsverw. 
u. Gesundheitsfürs., 4. 1930.

Planmäß. Schulzahnpfl., Dr. Wagner, Zahn
ärztl. Mitteil., 12. 1930.

Schulkindcrfürs. u. soz. Hygiene, Dr. Wolff, 
Arbeiterwohlf., 3. 1930.

Über d. Bedeutg. d. Winterkuren i. d. 
Kindergesundbeitsfürs., Dr. Stöber, Jugend- 
wobl, 3. 1930.

Verhütung unfekt. Massenerkrankung i. Hort 
u. Heim, Dr. Bork, Gesunde Jug., 4. 1930.

Ausland
D. schulärztl. Versorgung i. Frankr., Dr. 

Requin, Monatsschr. Dt. Ärztinnen, 4. 1930.

Erholungsfürsorge
Aust. v. Jugendgr., E. Frobenius, Ges. Jug., 

6. 1930.
D. aust. Kind i. d. Fam., II. Bachmann, Ges. 

Jug., 6. 1930.
D. Jugendaust. als Erz. z. Staatsbürg., Min.- 

Dir. Dr. Schneider, Ges. Jug., 6. 1930.
Dt. Kind. i. Finnland 1919 bis 1925, Dr. For- 

selles, Ges. Jug., 6. 1930.
Dt. Kind. i. Holland 1916 bis 1925, J. Böhl, 

Ges. Jug., 6. 1930.
Ergehn, d. örtl. Erhol.- u. Entscndefürs., Dr. 

Jahn, Ges. Jugend, 5. 1930.
Erholungsfürs. f. Mütter, Dr. Wolff, D. Frau, 

6. 1930.
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Erh. Kind, innerh. d. pol. Minderheit., Dr.
Kudlicki, Ges. Jug., 6. 1930.

Fragen z. ein. systemat. Müttererhol.-Fürs., 
Dr. Wolters, Volkswohlfahrt, 5. 1930. 

Fühlungn. m. d. Familie i. d. Kindererhol.- 
u. -heilfürs. u. d. Gesichtspunkt d. Rettung 
u. Erneuerung d. Familie, Dr. Gralka, 
Jugendwohl, 3. 1930.

Ist d. Erholungsfürs. i. Familienpflegestellen 
n. zeitgemäß?, E. Piischel, Gesunde Jug., 
4. 1930.

Jug.-Aust.-Arh. d. Dt. i. d. Tschechoslow.
Republ., Dr. Heller, Ges. Jug., 6. 1930. 

Jugenderholungsfürs. unt. nationalpol. Ge
sichtspunkte, Dr. Kassehagen, Gesunde 
Jug., 4. 1930.

Kind.-Aust. m. Dänemark, R. Masson, Ges. 
Jug., 6. 1930.

Kulturpol. Werte d. dt.-ausl. Jug.-Austausche, 
Stud.-R. Nieder, Ges. Jug., 6. 1930. 

Müttererholungsfiirs., K. Schloßmann-Lön- 
nied, Volkswohlf., 6. 1930.

Planm. Müttererholungsfiirs., ein Zeitprobl., 
Dir. Dr. A. Wolters, Westf. Wohlf., 3/4, 
1930.

Was ist soz. Jugendaust.?, D. Puschel, Ges. 
Jug., 6. 1930.

Ausland
Kurorte d. Sowjetunion u. ihre Bedeutg. f. 

d. Volksgesundh., Dr. Begun, Archiv f. soz. 
Hyg. u. Demographie, 1. 1930.

Schweiz. Fürs. f. erh. bed. dt. Kind., Ges. 
Jug., 6. 1930.

Geistes- und Gemütskranke
Aushau d. familiären Verpfl. Geistcskr., Dr. 

Sickinger, Bl. f. d. Wohlfahrtswes. Wien, 
277. 1930.

Begrüßungsrede b. Beginn d. 20. Tagung d. 
Dt. Vereins f. Erz.., Untcrr. u. Pfl. Geistes- 
schw. am 10. Sept. 1929 i. Stuttgart, Dr. 
Melker, Zeitschr. f. d. Behandl. Anormaler, 
2. 1930.

Beschäftigungstherapie i. d. Heilanst. f. 
Geisteskr., Dr. Pohlmann, Dortm. Wolil- 
fahrtshl., 3. 1930.

D. geist. kr. Kind u. s. Rettung d. d. Hilfs
schule, F. Höhne, D. Nachbarsch., 10/11. 
1930.

Entwickl. u. Stand d. offen. Fürs. f. Geisteskr., 
Dr. Fischer, Archiv f. soz. Hyg. u. Demo
graphie, 1. 1930.

Neuere Bestrebungen d. Irrenanstaltshehandl. 
einsdil. d. Außenfürs., Dr. Nobbe. D. 
Wohlfahrt, 11. 1930.

Üb. d. Verwendbark. d. Pototjkysdien 
„Bildertafeln z. Prüf. d. sittl. Empf.“ i. d. 
Hilfsschule, K. Beer, Zeitschr. f. Kinder
forsch., 3. 1930.

Wie d. Sparkommissar a. d. Gcisteskrankcnpfl.
sparen will, Sanitätswarte, 6. 1930.

Z. 50jähr. Bestehen d. Anst. Dalldorf, Dr. 
Kolb, Zeitschr. f. psych. Hyg., 6. 1929.

Tbc.-Fürsorge
Arbeitsgemeinsch. z. Bek. d. Tbc. i. d. Prov. 

Hannover, Wohlfahrtsbl. f. d. Prov. Han
nover, 3. 1930.

D. neue Johannisheim, Dr. Marx, Wohl
fahrtsbl. d. St. Nürnberg, 5. 1930.

D. Kampf geg. d. The., D. Wohlfahrtspfl. i. 
d. Rhcinprov., 6. 1930.

D. Aufg. d. Kreisfürs. i. d. Erfassg. u. nadig. 
Fprs. b. knochengelenktub.-kranken Kin
dern, Dr. Wiese, Thc.-Fürs.-Bl., 3. 1930.

E. Beitrag z. Auffindung d. anstcckungsfäh. 
Tuberkulösen, J. E. Kayser-Petersen, 
Zeitsdir. f. Gesundheitsverw. u. Gesund- 
heitsfürs., 4. 1930.

25 Jahre Bonner Fürs. f. Lungenkr., Amlsbl.
d. St. Bonn, 53. 1930.

Richtl. f. d. Tbc.-Bek. i. d. Städten, Stadt
arzt Dr. Roeder, Ztschr. f. Gesundheits
verw. u. Gesundhcitsfürs., 6. 1930.

Geschlechtskrankenfürsorge
Ausw. d. Ges. z. Bek. d. Geschl.-Krankh., 

Mitt. d. Verb, der bayer. Betriebskranken
kassen, 3. 1930.

D. Erfurter System, Dr. Stümpke, Wohl
fahrtswoche, 8. 1930.

D. Theater i. Dienste d. Aufkl., v. Laer, 
Mitteil. d. DGBG., 3. 1930.

D. Bek. d. Geschl.-Krankh. d. d. LVA. Han
nover, Wohlfahrtsbl. f. d. Prov. Hannover,
3. 1930.

D. Bekämpfg. d. Lues b. Mutter u. Kind u. 
d. Mitarb. d. Krankenkassen dab., Soz.
Med., 3. 1930.

D. Durchf. d. Ges. z: Bek. d. Geschl.-Krankh., 
L. Schroeder, Arbeiterwohlf., 6. 1930. 

Ergehn, planmäß. Infektionsquellen forsch, b. 
Geschl.-Krankh., Dr. Funk, Zeitsdir. f. Ge
sundheitsverw. u. Gcsundheitsfürs., 4. 1930. 

Gcsdil.-Krankenfürs. i. Württeinbg., Fette, 
Dt. Inval.-Vers., 3. 1930.

Jur. Zweifelsfragen a. d. Praxis d. RGBG., 
Dr. Hellwig, Mitteil. d. DGBG., 3. 1930. 

Schutjmittel-Autorn. u. Jugend, Dr. Wasser
mann, Mitteil. d. DGBG., 3. 1930.

Stellt d. § 6 der RGBG. d. Nichtoffenbarung 
d. früh. Geschl.-Krankh. audi nach Erteil, 
d. ärztl. Ehekonsenses unt. Strafe? Dr. 
Heller, Mitteil. d. DGBG., 3. 1930.

Über d. Krebs v. Standpunkt d. ursädil. u. 
zcitl. Zusammenhangs in. äußeren Einwir
kungen, Dr. Günther, Reidisarbeitsbl., 9. 
1930.

Ulcus-mollc-Epidemie am Niederrhein, spe. 
ziell i. Gebiet d. Duisburg-Ruhrorter Häfen, 
Dr. Rottmann, Mitt. d. Dt. Ges. z. Bek. d. 
Gesdil.-Krankh., 2. 1930.

Z. Frage d. Aufstell, v. Duhlosan-Autom. i. 
öff. Bedürfnisanst. E. anderes ärztl. Gut
achten, H. Mardi, Ethik, 4. 1930.

Z. Frage d. sexualhyg. Belehrung d. weibl. 
Fortbildungssdiuljug., Dr. Neresheimer, 
Zeitschr. f. Sckulgesundheitspfl. u. soz. 
Hyg., 7. 1930.
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Alkoholkrankenfürsorge Erwerbsbeschränktenfflrsorge
Alkoholkrankenfiirs. e. Aufgabe d. Vcrwaltg., 

Möller, Dortm. Wohlfahrtsbl., 3. 1930. 
Aus d. kath. Enthaltsamkeitsbew., Dir. W.

Baumeister, Car., 3. 1930. 
Bewahrungsges. u. Trinkerfürs., D. Wohl- 

fahrtspfl. i. d. Rheiuprov., 6. 1930.
D. Alkoholkapitalism. i. Lichte d. ev. Wohl

fahrtsethik, R. Wielandt, Ethis, 4. 1930. 
D. Gaststättenges., D. Demok., 6. 1930.
D. Gaststättenges. i. Reicbstagsaussch., Neul.,

12. 1930.
D. Tnter. d. öff. Fürs, an ein. System. Trunk- 

suchtsbek., Dr. Hübner, Car., 3. 1930.
D. Bek. d. Alkoh. Kult., ein Kernstück 

zeitgem. Kult., W. Sollmann, Neul., 12. 
1930.

D. briefl. Betreuung d. Alkoholkranken, P.
Winteler, Bl. f. prakt. Trinkerfürs., 1. 1930. 

D. Not d. Kinder a. trunksücht. Fam., F. 
Grüneisen, Zentralbi. f. Jugendr. u. Jugend- 
wohlf., 12. 1930.

D. Tätigk. d. Westf. Zentr. f. Trinkerfürs., 
Westf. Wohlf., 3/4. 1930. 

Ernährungsbehandl. Trinksüchtiger, Dr.
Sckmid, Bl. f. prakt. Trinkerfürs., 1. 1930. 

Gaststättenges., Preuß. Gem.-Ztg., 9. 1930. 
Landgem. u. Gemeindegetränkesteuer, Dr.

Neumann, Preuß. Gemeinde-Ztg., 10. 1930. 
Nachfürs. nah erfolgter Entlassung a. d. 

Heilstätte, P. Heinart}, Trinkerfürs., Beil, 
z. Caritas, 1. 1930.

Offene u. gesdil. Trinkerfürs. i. d. allg. Gc- 
sundheitsfürs., Dr. Zimmermann, Car., 3.
1930. •

Off. u. gesckl. Trinkerfürs. i. d. allgem. Ge- 
sundhcitsfürs., Dr. Zimmermann, Ober- 
schles., 10. 1930.

Soz. Vers. u. Trunksuditsbek., Dr. v. Legat, 
Car., 3. 1930.

Trinkerfürs. u. Kreuzbund, Dr. Megger, Triu- 
kerfürs., Beilage z. Caritas, 1. 1930. 

Trinkerrett, als Caritasarb., Dir. H. Sdiustcr, 
Caritas, 3. 1930.

Über d. wirkt. Umfang d. gesundhcitl. Sdia- 
dens d. Trinksitte, Dr. Brandei, Bl. f. 
Volksgesundheitspfl., 3. 1930.

Üb. d. reditl. Grundlag. f. Anstaltshchandlg. 
v. Trinkern, Dr. Juques, Bl. f. prakt. Trin
kerfürs., 1. 1930.

V. Alkoh., D. Land, 3. 1930.
Z. Schunkstättenges., D. diristl. Ahst., 3 1930.

Ausland
D. Alkoholverbot i. d. U. S. A., Fcrke, 

Frauenhilfe, 3. 1930.
D. Revision d. cidgcn. Alkoholgcscggeb., 

Schweiz. Zeitsdir. f. Gemeinnügigk., 3. 
1930.

Schweizer. Lehrkurs. üb. Behandlg. Alkohol 
kranker. Bl. f. prakt. Trinkerfürs., 1. 1930.

Allgemeines
D. körp. Schwergebr. i. Hamburg, Dr. v. Re- 

nesse, D. Hawee, 3/4. 1930.
Erf. über d. seel. Verh. d. anorm. Jugend!.

i. Berufsleb., Jug. u. Ber., 3. 1930. 
Gemeins. Aufgab. d. Zweige d. Erwerbs* 

beschr.-Fürs., Nadir.-Dienst d. Dt. Vereins 
f. öff. u. priv. Fürs., 2. 1930.

Nur Zahl, D. Hawee, 3/4. 1930.

Blindenfürsorge
D. Blind, i. Hamburg, Dr. H. Peyer, D. 

Hawee, 3/4. 1930.
Neue Wege i. d. Berufsfürs. f. Blinde, Nadir. 

>3. Westfäl. Blindenverein., 62. 1930.

Krüppell'ürsorge
Abänderungsantr. d. dt. Vereinig, f. Krüppel- 

fürs. z. Entw. ein. Berufsausb.-Ges., Ztschr. 
f. Krüppelfürs., 3/4. 1930.

Anst. v. Krüpp., Schaff, v. Sonderabt., 
Landesr. Dr. Knepchen, Ztschr. f. Krüppel
fürs., 3/4. 1930.

E. Versudi vorbeug. Krüppelfürs., v. Welck, 
Ges. Jugend, 5. 1930.

Ergehn, prakt. Krüppelfürs., Dr. Jahn, Ztschr.
f. Krüppelfürs., 3/4. 1930.

Neue Wege i. d. Berufserz. körperbeh. Lehrl., 
Sdilüter, Ztsdir. f. Krüppelfürs., 3/4. 1930. 

Ref. d. Bcrufsausb., D. Vietor, Ztsdir. f.
Krüppelfürs., 3/4. 1930.

Richtl. f. d. Durdif. d. Krüppelfürs. i. 
Nürnberg, Wohlfahrtsbl. d. St. Nürnberg, 
5. 1930.

Tbc.- u. Krüppelfürs. a. arbeitsgemeinsdiaftl. 
Grundlage, Nadir.-Dienst d. Dt. Vereins 
f. öff. u. priv. Fürs., 2. 1930.

Unterbr. d. Sicdicn, Landesr. Dr. Koepdicn, 
Ztsdir. f. Krüppelfürs., 3/4. 1930.

Wie groß ist d. Zahl d. Krüpp., der. Leid, 
auf ein Geburtstrauma zurückg.?, M. M. W.
1929, S. 1211.

T aubstummenf ürsorge
D. Kinderg. als Glied d. Taubstummen!)..

Lux, Sdilesw.-HoI.st. Wohlfahrtsbl., 3, 1930. 
D. Kindergart. u. d. Taubst.-Anst. u. s. 

Bedeutg. f. d. gchörl. Kind., F. Sdiür- 
mann, Sdilesw.-Holst. Wohlfahrtsbl., 2.
1930.

D. Gehörloscnfürs. i. Sdilesw.-Holstein, 0. 
Taube, Wohlfahrtsnadir. d. Stadt Altona, 
5. 1930.

Taubst, u. Taubst.-Fürs. i. Hamburg, W. 
Behrens, D. Hawee, 3/4. 1930.

Geistesschwache
Berufsfähigk. u. Berufsber. d. Breslauer 

Hilfssdiül., Wohlfahrtsbl. d. Stadt Breslau, 
313, 1930.

Erhebungen ü. d. Berufsunfähigk. entl. 
Hilfssdiüler, W. Hofmann, D. Hilfsschule, 
3. 1930.
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Grundlagen d. Geistesschw.-Fürs., A. Henze, 
Frankf. Wohlfahrtsbl., 12. 1930. 

Hilfsschule u. § 69 d. Ausführungsverordn. 
z. Wohlfahrtspfl.-Ges., K. Bartsch, Bl. f. 
Wohlfahrtspfl., 3. 1930.

Sozialversicherung
Allgemeines
Ärztl. Berufsethik u. Sozialvers., A. Katjen- 

stein, Ethik, 4. 1930.
Bemerk, z. d. Ausführ. i. Nov./Dez.-Hcft d. 

„Ethik“ ü. d. Sozialvers., L. Bode, Ethik, 
4. 1930.

D. Einfl. d. Zahnarztes b. d. Versicherten, 
Frankenherg, Zahn ärztl. Mitteil., 10. 1930. 

D. Ahersvers. i. d. dt. Sozialvers., Dr. Pollig- 
keit. Pro Senectute, 1. 1930.

D. Bedeutg. d. Sozialvers., D. Nachbarsch., 
10/11. 1930.

Dt. Sozialpol. 1918 bis 1928, Blocker, 
Schwartjsche Vakanz.-Ztg., 10. 1930.

D. dt. Sozialvers. i. Jahre 1928, Gewerksch.- 
Ztg., 10. 1930.

D. Vers.-Freih. d. Beschäft. z. od. währ. d. 
wissenschaftl. Ausb. f. d. künft. Ber.. Dir. 
Dr. Jaeger, Dt. Krankenk., 12. 1930. 

Friede od. Kampf i. d. Sozialvers., C. Jacobs, 
Volkstüral. Zeitschr. f. d. ges. Sozialvers., 
6. 1939.

Gcsundheitsfürs. i. d. vers. Bevölkerung, Dr.
Boywidt, Dt. Selbstverw., 5. 1930. 

Grundfr. z. Reform d. Sozialvers., Fr. 
Bispinck, D. Dt. Innungskrankenkasse, 5. 
1930.

Hände weg v. d. Sozialvers., Zentralbl. d.
christl. Gcwerksch. Dt., 5. 1930.

Maß u. Ziel i. d. Vers., Frankenherg, D. Dt.
Innungskrankenkasse, 6. 1930.

Reform d. dt. Sozialvers., Zentralbl. f.
Reichsvers. u. Reichsvers., 1. 1930. 

Sozialvers. u. Caritas, Dr. Bolzau, Caritas, 1. 
1930.

Üb. d. „wichtigen Grund“ n. § 368 m Abs. 4 
RVO., F. Okraß, Volkstüml. Zeitschr. f. 
d. ges. Sozialvers., 6. 1930.

Wie man i. Frankreich d. dt. Soz.-Vcrs. sieht, 
Dt. Krankenk., 12. 1930.

Wirtschaftl. Werte d. Sozialvers., J. Eckert, 
D. Reichsvers., 2. 1930.

Z. Kampf um d. Sozialvers., K. Gengier, D. 
Invalidenstimme, 4. 1930.

Ausland
D. Sozialvers. i. Jugoslawien, D. Reichsvers., 

2. 1930.
V. d. Aufgabe d. italien. Wohlfahrtsinstit. 

(Opera Nazionale Dopolavoro), E. Wein
reich, D. Arbeitgeber, 6. 1930.

Angestelltenversicherung 
Ausb. d. Angest.-Vers., Arbciterw., 5. 1930. 
D. Entwickl. d. Angest.-Vers., M. Förster, 

Nachrichtend, d. Selbsthilfebds. d. Körper
beb., 3. i930.

W. bringt d. Nov. z. Angest.-Vers.-Ges., R. 
Wegener, Zentralbl. d. Reichsvers. u. 
Reichsvers., 2. 1930.

Krankenversicherung
Abgeltg. d. Hebammenleist, d. d. Kranken

kassen i. Sachs., Dr. Zebrenfeld, Dt. Kran
kenkasse, 13. 1930.

Abstufung d. Krankengeldes n. d. Familien
stände, Dr. Moser, Volkstüml. Zeitschr. f. 
d. ges. Sozialvers., 6. 1930.

Arbeitgebersch. u. Krankenvers., Dt. Kran
kenkasse, 12. 1930.

Art u. Form d. Rechnungsfülirg. d. Kranken
kassen, H. Schneider, Zentralbl. f. Reichs
vers. u. Reichsversorg., 1. 1930.

D. Kranke a. Kassensch., H. Schöbel, Dt.
Krankenkasse, 12. 1930.

D. Beziehungen zw. Krankenkassen u. Ärzten, 
Dr. Ilaedenkamp, Zentralbl. f. Reichsvers. 
u. Reichsversorg., 1. 1930.

D. ges. Krankenvers. vor u. nach d. Welt
kriege, Dr. Heyn, D. Dt. Innungskranken
kasse, 5. 1930.

D. Verwirklichg. d. Ersa^anspr. d. Kranken
kasse geg. d. Berufsgenossensch., Dr. 
Schulte-Holthausen, D. Krankenvers., 5. 
1930.

Krankengeld n. § 559 b RVO., K. Böttcher, 
Dt. Krankenkasse, 13. 1930.

Neue Entscheidg. d. Reichsvers.-Amtes üb. d. 
Ersatjanspr. v. Krankenkassen geg. Träger 
d. Unfallvers., Di*. Moll, D. Dt. Innungs
krankenkasse, 6. 1930.

Stud.-Krankenfürs., Dr. R. Tillmann, Stud.- 
Werk, 1/2, 1930.

Unters, üb. Häufigkt. u. Dauer d. Arbeits
unfähig^, Dt. Krankenkasse, 10. 1930. 

Vermögensanl. d. Krankenk., Soz. Zuk., 6. 
1930.

Z. Berechn, d. Grundl. b. schwank, tägl. Ar- 
beitsentg., Oberreg.-Rat Dr. Bültmann, D. 
Krankenvers., 6. 1930.

Z. Frage d. Krankenvers. d. Hebammen i. 
Preuß., Sanitätswarte, 5. 1930.

Unfallversicherung
Einzelne Fragen d. Gefahrentarifwes., Dr.

Meesmann, D. Berufsgenossensch., 5. 1930. 
Unfallvers. kaufm. Angest., Dr. Zielke, D. 

Ersatjkassc, 3. 1930.
Vereinfachg. u. Verbillig, d. landwirtsdi. Un- 

falivcrs., Dr. Derkum, Soz. Praxis, 11. 
1930.

Invalidenversicherung
D. finanzielle Lage d. Inv.-Vers. u. ihre 

künft. Entwickl., Dr. Dobbernack, Reichs- 
arbeitsbl., 9. 1930.

D. Invalidcnvers. i. d. Jahr. 1928 u. 1929, 
D. Krankenvers., 6. 1930.

Erbaltg. d. Anwartsch. a. Inval.-Rentc, D.
Rechtsauskunft, 3. 1930.

Inv.-Vers. i. Zahlen, Dt. Inval.-Ztg., 4. 1930. 
Inval.-Vers. u. Krankenkassen geg. d. Ge

fahrengemeinschaft, Gewcrkscbaftsztg., 9. 
1930.
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Schlechtest, d. Inv.-Rentenempf. gegenüb. d. 
Empf. v. Rent. aus d. Angest.-Vers. bei 
d. Anrechn. v. Militürdienstz., Oberreg.-Rat 
Dr. Bültmann, D. hirnvcrl. Krieger, 3. 
1930.

Verbesserungswürd. Zustände i. d. Inv.-Vers., 
Andre, Amtsbl. d. Vorst, d. LVA. Würt
temberg, 3. 1930.

Z. Lastenausgl. i. d. Inval.-Vers., Heinze, D. 
Reichsvers., 3. 1930.

Ausbildungs- und Berufsfragen
Ausbildungsfragen
Ausb. d. Fürs.-Pers., Niedersehr, üb. d. Sitj. 

d. Dez.-Vereinig. d. Wohlf. d. Rhein- 
Main. Wirtschaftsgeb., 6. 12. 1929. 

Lehrgänge f. jüd. soz. Aus- u. Fortbildung, 
Jüd. Wohlfahrtspfl. u. Sozialpol., 3. 1930. 

Neuordn. d. Aufn. i. Kindergärtn.- u. Hort- 
nerinnensemin. u. d. Praktik, v. Eintr. i. e.

Jugendleitcrinnenseminar, D. Wohlfahrts
pflege i. d. Rheinprov., 6. 1930. 

Wohlfahrtsschul, f. Männer, D. Wohlf. i. d. 
Rheinprov., 5. 1930.

Berufsfragen
Akademiker u. soz. Berufe, Soz. Praxis, 11. 

1930.
Arbeitsgemcinsch. d. Gesundheitsfürs. i. 

Bayern, Dr. Frickhinger, Zeitschr. f. Ge- 
sundheitsverw. u. Gesundheitsfürs., 5. 1930. 

A. d. Tätigkt. e. Polizeifürsorgerin, H.
Koeppel, D. Wohlfahrt, 192. 1930.

D. Beruf d. Gemeindehelferin, Dorner, Cari
tas, 1. 1930.

D. Fall „Guben“, Soz. Arbeit, 1. 1930.
D. Fürsorgerin i. d. öffcntl. Meinung, Dr:. 

Bäumer, Soz. Berufsarbeit, 3. 1930.

Ausland
D. kathol. soz. Frauenschule i. Washington, 

Dr. Herz, D. Christi. Frau, 2. 1930.

Bücherbespreclrangen
Ratgeber für die öffentliche Fürsorge (Wor- 

dels Schlüsselbücher, Heft 5), von Friedr. 
K 1 e e i s. Verlag Wordel. Leipzig 1929. 
48 Seiten. 0,70 RM.

Bereits in der 6. Auflage ist dieser kleine 
für Laien sehr zweckmäßige Führer durch 
die allgemeine Fürsorge erschienen. Gö.

Caritas - Adressenverzeichnis, herausgegeben 
von Kuno J ö r g e r, Direktor, General
sekretär des Deutschen Caritasverbandes. 
Caritasverlag 1929, Freiburg i. Br. 175 S. 
Preis 3,80 RM.

Das Verzeichnis ist zum ersten Male 
wieder seit 1925 erschienen. Sämtliche 
Adressen sind auf den neuesten Stand ge
bracht, auch die durch die Neuwahlen der 
Verbaudsorgane anläßlich des Deutschen 
Caritastages 1928 eingetretenen Änderungen 
sind berücksichtigt worden. Neu hinzugefügt 
wurde ein alphabetisches Namenverzeichnis. 
Dein Verzeichnis geht ein einführender Auf- 
satj über die Grundlagen der deutschen 
Caritasorganisation, der des organisatorische 
Werden und Wachsen aufzeigt, voraus. Li.

Kindheit und Armut. Psychologische Me
thoden in Armutsforschung und Armuts
bekämpfung von Dr. Hildegard Hetzer. 
Herausgegeben von Dr. Gertrud Bien, 
Prof. Dr. Charlotte Buhler und 
Dr. Hildegard Hetzer. Psychologie der 
Fürsorge. I. Band. Verlag von S. Hirzel 
in Leipzig. 1929. 314 Seiten. Preis
16 RM.
Als Grundstein einer Schriftenfolge zur 

Psychologie der Fürsorge, die sich vor allem 
mit der Pflege, Erziehung und Entwicklung

der heranwachsenden Generation befaßt, hat 
Hetjer Studien gesammelt, in denen die all
gemeinen Gcsctje der Entwicklüngsfolge und 
des Entwicklungsaufbaues zu bestimmen ver
sucht werden. Mit vorbildlicher Schärfe sind 
umrissen worden die unzulänglichen Lebens
bedingungen in der kindlichen Umwelt, dar
über hinaus bemüht man sich um die Er
fassung des Problems der zulänglichen und 
förderlichen Einflüsse für das Kind überhaupt. 
Sehr wohltuend berührt an dem in exakten 
und weit ausgreifenden Untersuchungen 
gewonnenen und kritisch und verständig ver
werteten Material das hohe Verantwortungs
gefühl der praktischen Auswertung gegen
über. In glücklicher Form scheint der Ver
such gemacht worden zu sein, die Grenzen 
des eigenen Arbeitsgebietes zu erweitern, 
und durch Wechselwirkung mit verwandten 
Forschungsrichtungen der medizinischen und 
psychologischen, befruchtend und anregend 
zu wirken. Einzelheiten, besonders der sehr 
instruktiven Tabellen, und die lebendigen 
und überzeugend dargcstclltcn Beispiele 
müssen im Original eingesehen werden. Er
wähnenswert erscheinen vor allem die Ka
pitel über „das Erlebnis der Armut“ und 
„die Einstellung der Hilfe Empfangenden“. 
In dem Abschnitt „die Stellung des Kindes 
zum Leben“ sind neue Gesichtspunkte zum 
Erfassen sozialer Probleme berührt, und da
mit auch Ausblick geschafft auf neue erziehe
rische Möglichkeiten. Bei Weiterführung 
ähnlicher Untersuchungen wären evtl, die 
Ergebnisse der Ticfensychologic noch in er
höhtem Maße zu bcrücksichten.

Dr. Marg. Pcrgcr-Fulk.
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Formen des Gemeinschaftslebens jugendlicher 
Mädchen, von Gertrud H e r r m a n n. Ver
lag Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1929. 
160 Seiten. 8,20 RM.
Es ist die soziologische Struktur einer 

Mädchengemeinschaft in einem Fürsorge
erziehungsheim geschildert. Die besondere 
Heimsituation wird berücksichtigt, die Grup
penbildung innerhalb des Gemeinschafts
lebens und die Einzelpersönlichkeit verständ
nisvoll erfaßt. Das Buch ist eine der ersten 
Untersuchungen über die Probleme und Kon
flikte gefährdeter Mädchen im Gemeinschafts
leben und gibt Unterlagen für pädagogische 
Beeinflussung. Gö.

Polizei und Kind, von Degenhardt und 
Hagemann. Verlag Gersbach & Sohn, 
Berlin. 124 Seiten.

Das vorliegende Buch zeigt die positive 
Einstellung, die die Polizei als Hilfsorgaqi- 
sation und als Schaden verhütende Organi
sation für Kinder hat. Sehr interessant sind 
eine Reihe historischer Abbildungen und 
Spottverse, die aus dem Jahre 1848 her
rühren. Gö.

Die Dritte Front. Aufzeichnungen aus 15 Jah
ren proletarischer Jugendbewegung, von 
Willi Münzenberg. Neuer Deutscher 
Verlag, Berlin W 8, 1930. 422 Seiten.
Preis kart. 3 RM., geh. 5 RM.
Der Begründer der Internationalen Ar

beiterhilfe schildert in diesem Buch eine Ent-* 
wicklung seit seinem Eintritt in die politische 
Bewegung und vor allem die Jahre der 
internationalen sozialistischen Jugendbewe
gung in der Schweiz und der Jugend-Inter
nationale während der Zeit des Weltkrieges 
und der Nachkriegszeit. Wr.

Die Bevölkerungspolitik des italienischen 
Faschismus, von Dr. Dr. Hans Harmsen. 
Verlag des Bevölkerungspolitischen Aus
schusses, Berlin 1929. 24 Seiten.
Italien geht davon aus, daß die Dichte 

der Bevölkerungszahl für den Staat von 
außerordentlicher Wichtigkeit ist und daß 
durch Geburtenrückgang zwar eine Besser
stellung der einzelnen Familien, aber eine 
Gefährdung des Staates erzielt werden kann. 
Sein bevölkerungspolitisches Programm hat 
Mussolini um 26. Mai 1927 bekanntgegeben: 
Italien muß, um in der Welt zu zählen, an 
der Schwelle der zweiten Hälfte dieses Jahr
hunderts eine Bevölkerung von nicht weniger 
als 60 Millionen aufweisen. Entscheidend für 
das Gelingen des Programms wird die Lösung 
des italienischen Bodenrechts sein (ein großer 
Teil des Bodens befindet sich heute in Hän
den von Großgrundbesitzern) und eine aus
reichende Fürsorge für Minderbemittelte.

Gö.

Schicksal und Aufgabe der Frau in der Ge
genwart, von Carl M e n n i c k e. Verlag 
Alfred Protte, Potsdam 1929. 87 Seiten.

Die Schrift versucht von der neuen For
derung der Lebensgestaltung Inhalt und 
Form des Frauentums, im besonderen in 
ihrem Verhältnis zur Ehe und Mutterschaft, 
zu klären. Als Grundlage wird eine Aus
einandersetzung mit Gertrud Bäumers Schrift 
„Die Frau in der Krisis der Kultur“ genom
men. Es werden neue Möglichkeiten der 
Lösung und der Neugestaltung gezeigt, die 
auch in sozialer Seite, besonders da, wo es 
sich um die Wirtschaftsprobleme handelt, eine 
glückliche Form gefunden zu haben scheinen.

Recht und sexuelle Sittlichkeit. (Tagungs
bericht über die Schulungswoche der Deut
schen Mitternachtsmission vom 11. bis 
17. April 1929 in Hamburg.) Volkswacht- 
Verlag, Hamburg 1929. 32 Seiten.

Die Mitternachtsmission Hamburg, die 
sich seit Jahren jmüht, durch eine intensive 
nachgehende Arbeit gefährdeten Menschen 
eine Hand zu reichen, steht seit längerer 
Zeit im Kampf um die Erhaltung der Formen 
der Sittlichkeit, die sie als richtig anerkennt. 
Sie steht auf dem Boden der christlichen 
Kirche. Ihre Ausführungen sind als eine der 
ernstesten aus der Praxis erwachsenden Bei
träge zu dieser Frage zu buchen. Gö.

Was jeder Mann und jede Frau wissen muß, 
von Dr. Julian M a r c u s e. Selbstverlag 
des Hauptausschusses für Arbeiterwohl
fahrt, Berlin. 15 Seiten. 0,30 RM.
Dr. Marcuse uimmt im Aufträge des 

Hauptausschusses für Arbeiterwohlfahrt für 
eine Geburtenregelung Stellung, da die 
schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse es 
häufig nicht gestatten, Kinder in billiger 
Anzahl aufzuziehen. Gö.

Zur Aufklärung (Allgemeinverständliches 
über die Tuberkulose, Heft 61 der Schrif
tenreihe: Der Arzt als Erzieher), von Dr. 
Karl Zehner. Verlag der ärztlichen 
Rundschau Otto Gmelin, München 1929. 
60 Seiten. Brosch. 2 RM., geh. 3 RM.

Das vorliegende Büchlein will aufklären 
und eine erste Einführung geben; es stützt 
sich im wesentlichen auf medizinische Tat
sachen. Gö.

Bürgerliches Recht Familienrecht, von Dr. 
Heinrich M i t t e i s. Zweite, erweiterte 
Auflage. Verlag von Julius Springer, Ber
lin 1928. 90 Seiten. Preis 4,80 RM.
Der 10. Band der Enzyklopädie der 

Rechts- und Staatswissenschuft ist für die 
Kreise der Wohlfahrtspflege von Bedeutung, 
weil er in übersichtlicher Form die Rechts
verhältnisse innerhalb der Ehe darlegt unter 
zahlreichen Hinweisen auf das Quelfentum 
und die Rechtsprechung. Sowohl das persön
liche Eherecht wie das eheliche Kinderrecht
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und das Verhältnis zwischen Eltern und Kin
dern und die Vormundschaft sind zu Studien- 
und Nachschlagezwecken sehr geeignet und 
vor allem für die in den einzelnen Fach
gebieten Arbeitenden von großer Bedeutung.

Wr.

Recht und Rechtsverfolgung im Familienrecht, 
von Dr. Marie Munk. Verlag Otto Lieb
mann, Berlin 1929. 186 Seiten. 6 RM.
Frau Dr. Marie Munk gibt iu diesem 

Auszug aus dem BGB., der in systematischer 
Darstellung erläutert ist, eine Übersicht über 
das Eherecht, das Ehevermögensrecht und die 
Ehescheidung sowie das Verwandtschafts- und 
Kindesrecht mit einem Schlußkapitel über 
Jugendfürsorgegesefte. Das Buch eignet sich 
besonders für Unterrichtszwecke und zum 
Selbststudium. Gö.

Halbjahresbuch der Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung, von Berndt, 
L e h f e 1 d t und Weigert. 1. Band. 
Verlag von Reimar Hobbing in Berlin 
1928. 351 Seiten. Preis 13,50 RM.
Der erste Band des Ilnlbjahresbuches ent

hält vor allem Angaben über das Schrifttum, 
die Bescheide, Anordnungen und die Recht
sprechung und ermöglicht die Verfolgung der 
Auswirkung des Gescftcs über Arbeitsver
mittlung und Arbeitslosenversicherung inner
halb des Arbeitslebens. Es bildet in seiner 
exakten Gliederung und Darstellung einen 
guten Führer durch das umfassende Gebiet 
des Geseftes. Wr.

Sozialversicherung und Wirtschaft, von Dr. 
Kreil. Verlag von Reimar Hobbing, Berlin 
1928. 133 Seiten.
Das Werk gibt eine Darstellung der So

zialversicherung und versucht, die besonderen 
gegenseitigen Wirkungen der Wirtschaft und 
der Sozialversicherung darzustellen. An Hand 
zahlreicher statistischer Tabellen, die zum 
Teil in Schautafeln wiedergegeben sind, wird 
der Einblick in die Gedankengänge des Ver
fassers erleichtert. Das Buch eignet sich zur 
Bcnuftung als Lern- und Lehrbuch. Wr.

Rationalisierung der Sozialversicherung, von 
Laurenz Lang. Verlag Kohlhammer, 
Stuttgart 1929. 76 Seiten. 3,50 RM.
Innerhalb des Rahmens der Vorschläge 

zu einer Abänderung der Sozialversicherung 
ist eine Diplomarbeit erschienen, die einen 
grundlegend neuen Aufbau in der Sozial
versicherung vorsieht, und zwar durch soge
nannte Kreisversichcrungsgcnossenschaften, 
die in der Regel 20 000 Mitglieder umfassen 
sollen. Sobald 40 000 Mitglieder überschritten 
sind, findet eine Teilung statt. Die Versiche
rung soll sich gliedern in Krankenversiche- 
rung, Arbeitslosenhilfe, Berufsberatung und 
Umschulung und erstreckt sich auch auf Be
triebsunfälle. Die Reform Vorschläge liegen

besonders in einem vereinfachten Aufbau der 
Versicherungsträger und der Gruppenzusam
menfassung aller Versicherten in bestimmten 
örtlichen Gebieten. Gö.

Sozialversicherung in Jugoslawien. B e - 
rieht des Zentralamts für Ar
beiterversicherung in Zagreb 
(Agram) 1922—1926. Zagreb (Agram)
1929, in deutscher, französischer und 
englischer Sprache gedruckt.
Das Buch (59 Seiten Text nebst 32 Seiten 

Abbildungen) enthält eine sehr interessante 
Übersicht über die Entwicklung und den Be
stand der nunmehr fünf Jahre alten 
jugoslawischen Sozial, ersicherung, verbunden 
mit Auszügen aus Beiträgen verschiedener 
Autoren, die auf diesem Gebiete arbeiten. 
Die in Jugoslawien geseftlich geschaffene 
Sozialversicherung ist bisher noch nicht ganz 
durchgeführt; ins Leben getreten sind bisher 
nur die Unfall- und die Kranken
versicherung. Als einziger Versiche
rungsträger dient das Zentralamt für Ar
beiterversicherung in Agram. In einer Reihe 
von Aufsätzen werden die Schwierigkeiten er
örtert, mit denen bei Durchführung der 
Sozialversicherung bei der Verschiedenartig
keit der Bevölkerung dieses neuen Staates 
ohne weiteres zu rechnen ist. Sie ist bis auf 
die Arbeitslosenversicherung nach den 
Prinzipien der modernen Sozialversicherung 
anderer Länder gesetzlich durch ein Ge- 
seft vom 14. Mai 1922 eingeführt worden. 
Die Grundprinzipien des Gesekes sind: Aus
dehnung der Versicherungspflicht (Unfall-, 
Invaliditäts- und Krankenversicherung) auf 
die breitesten Volksschichten, Versicherung 
aller Lohnempfänger, Mitversicherung der 
Familienangehörigen, Zent alisation 
aller Versichcrungszwcige in einem Zen
tralamt, jedoch so, daß die unmittelbare 
Durchführung der Versicherung Lokalorganen 
überlassen bleibt, die als Selbstverwaltungs
körper mit paritätischer Vertretung der ver
sicherten Angestellten und Arbeitgeber ar
beiten. Das Streitverfahren erfolgt in beson
deren Arbeiterversicherungsge- 
r i ch t e n , die Staatsaufsicht ist dem Mi
nisterium für Sozialpolitik übertragen. Die 
weiteren Maßnahmen bestehen in der Ver
vollkommnung des ärztlichen Dienstes durch 
Errichtung eigener Ambulatorien, Apothe
ken, Krankenhäuser, Erholungsheime und 
Sanatorien, Werkstätten zur Durchführung 
von hygienischen und technischen Maßnah
men zum Schufte der Arbeiter, insbesondere 
auf dem Gebiete der Unfallverhütung.

Das Bemerkenswerte der organisatorischen 
Seite der Sozialversicherung ist der ein
heitliche Aufbau der gesamten 
Versicherung, indem eine Anstalt allen 
Zweigen der Sozialversicherung dient und 
die 27 Lokalorgane ebenfalls alle Zweige 
gleichzeitig verwalten. Rechnerisch und
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verwaltungstechnisch soll sich das Verfahren 
sehr bewähren. Vielleicht kann es mit als 
Vorbild bei einer Verwaltungsreform 
unserer deutschen Sozialversicherung dienen.

Eine Reihe interessanter Aufsätze von He- 
lebrant, Jezic, Glaser, dem Generaldirektor 
des Zentralamts u. a. m., erhöhen den Wert 
des für alle Länder, in ■ denen es eine 
Sozialversicherung gibt oder geben soll, 
äußerst wertvollen Buches. Die dem Buch 
beigefügten Illustrationen zeigen, daß die 
gesetzlichen Bestimmungen nicht bloß auf 
dem Papier stehen. Sen.-Pr. Dr. Behrend.

Das Gesetj, betreffend Werksgemeinschaft 
und Selbstverwaltung der Wirtschaft, von 
Dr. Gustav T r e u n e r. J. F. Lehmanns 
Verlag, München 1929. 126 Seiten. Geh. 
3,80 RM., geb. 5 RM.

Die Frage der Werksgemeinschaft hat 
vielfach die Betriebe beschäftigt. In den 
meisten Stellen ist cs zu einer Ablehnung 
des Werksgemeinschaftsgedankens gekommen. 
Der Verfasser des vorliegenden Gesetjent- 
wurfes vertritt den Standpunkt, daß Werks
gemeinschaft ein Ergebnis des deutschen 
Volkstums ist und daß fremde Elemente da
her sehr schwer einzuordnen sind. Der Ver
fasser will die heute bestehenden Versiche
rungen durch Betriebswohlfahrtspflege ab- 
lösen und stützt sich dabei u. a. auf die 
Schrift von Hart): Irrwege der deutschen 
Sozialpolitik, deren Tendenz als bekannt vor- 
ausgesetjt werden darf. Gö.

Das Wohnungswesen außerdeutscher Länder. 
(Heft 10 der Kommunalen Vereinigung 
für Wohnungswesen). München 1929. 
218 Seiten.

Die Kommunale Vereinigung für Woh
nungswesen hat als Tagungsgegenstand ihrer 
10. Hauptversammlung „das Wohnungswesen 
außerdeutscher Länder“ behandelt und kurze 
zusammenfassende Überblicke über den 
Stand vor dem Weltkriege, spätere Entwick
lung, Wohnungsnot, Wohnungsneubau, För
derung desselben gegeben. Den Schluß bil
den jeweils kritische Stellungnahmen.

Das gesamte Buch ist durch gute Grund
risse, Statistiken, durch Zahlenbeigaben er
läutert und gibt einen ausgezeichneten 
Überblick über die in den einzelnen Ländern 
neu geschaffenen Wohnformen. Wr.

Grundriß der sicheren, reichen, ruhigen Stadt, 
von Hans Ludwig Sierks. ßuchverlag 
Kaden & Co., Dresden. 307 Seiten.

Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit 
den Fragen der Städtcplanung und sieht einen 
schwierigen Faktor in den heutigen unorga
nisch und unlogisch angelegten Großstädten, 
in denen weder Luft noch Licht ist und eine 
Dunstwolke auch über den ganzen Wohn
flächen steht. Die Lösung des Problems* soll 
vom Technischen her gesucht werden; durch

zweckmäßige Anlage soll Verkehrssicherheit, 
Wirtschaftlichkeit und Lärmfreiheit herbei
geführt werden. Die einzelnen Möglichkeiten 
werden an Hand sehr klarer farbiger und 
graphischer Darstellungen erläutert. Gö.

Städtebauliche Probleme in amerikanischen 
Städten und ihre Rückwirkung auf den 
deutschen Städtebau, von Dr.-Ing. Martin 
Wagner. Verlag der Deutschen Bau
zeitung G. m. b. H., Berlin. 108 Seiten.
Stadtbaurat Dr. Wagner aus Berlin hat 

eine Studienreise durch amerikanische Städte 
gemacht und gibt in einer reich bebilderten 
Schrift eine Art Niederschlag seiner Erfah
rungen, die sich auf die Verkehrsprobleme, 
die Freiflächen, den Wohnungsbau, Schulbau 
und einiges mehr erstrecken. Als eins der 
grundlegenden Probleme siebt er die Ver
kehrsfrage an, nach der die Stadtgestaltung 
sich mehr und mehr richten muß. Gö.

Deutsches Gefängniswesen (Handbuch), von 
Ministerialdirektor Dr. Erwin B u m k e. 
Verlag Vahlen, Berlin 1928. 537 Seiten. 
Preis 28 RM.

Das Werk gibt in Monographien von be
sonderen Sachkennern der einzelnen Gebiete 
eine Grundlage für jeden, der sich mit dem 
deutschen Gefängniswesen gründlich beschäf
tigen will. Es ist nicht nur als Nachschlage
werk von wissenschaftlichem Rang zu werten, 
sondern wird auch für Praktiker und Theo
retiker, die sich mit dem gegenwärtigen 
Stand unu der Weiterbildung des Systems 
der Freiheitsstrafen, seiner Durchführung 
und seinen Wirkungen beschäftigen wollen, 
eine Fülle von Kenntnissen und Anregungen 
vermitteln. Dr. Berent.

Probleme des Strafwesens, von Pastor Dr. 
Heinrich Scyfarth. Heymanns Verlag, 
Berlin 1928. 188 Seiten.

Das Werk, eine Neubearbeitung des 1913 
erschienenen Buches „Aus der Welt der Ge
fangenen“, ist eine populäre Darstellung der 
Probleme des Strafwesens, die den Zweck 
bat, das gebildete Laicnpublikum für diese 
Fragen zu interessieren und es zur Mitarbeit 
an der Lösung anzuregen. Hierzu dienen außer 
kurzen statistischen und historischen Dar
legungen und der Aufzcigung der Probleme 
in den Persönlichkeiten der Rechtsbrecher 
die Darlegungen über Strafe und Strafvoll
zug. Ein besonderer Abschnitt ist der Für
sorge für die Entlassenen gewidmet. Die 
Probleme werden an einer Fülle von Bei
spielen aus den eigenen Erfahrungen des 
Verfassers als Anstaltsgcistlidicr in Fuhls
büttel und Heranziehung berühmter Krimi
nalfälle dem Leser näher gebracht.

Dr. Berent.

Straffälligenfürsorge (Das kleine Lehrbuch, 
Bd. 1), von Otto Krebs, Berlin. Heraus-
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gegeben vom Hauptausschuß für Arbeiter
wohlfahrt. Selbstverlag, Berlin. 69 Seiten.
Der kleine Band gibt in knapper ein

dringlicher Form eine Einführung in die 
Straffälligenfürsorge für Persönlichkeiten, 
die ein Interesse für diese Arbeit mitbringen 
und dafür geschult werden sollen. Die prak
tischen und wissenschaftlichen Fragen sind, 
soweit hei der Zusammendrängung irgend 
möglich ist, behandelt; zu Streitfragen ist im 
Sinne der von dem Hauptausschuß für Ar
beiterwohlfahrt vertretenen Gedankengänge 
Stellung genommen. Dr. Berent.

Richter und Gerichtete, von S 1 i n g. Verlag 
Ullstein, Berlin. 380 Seiten.

Das Buch von Sling zeigt, daß Prcsse- 
berichterstjttung im Strafprozeß den höch
sten Zielen des Strafrechts und der Wohl
fahrtspflege. der Allgemeinheit und des Indivi
duums dienen kann. Für die Möglichkeit 
psychologischer Erfassung des Straffälligen, 
aber auch der besonderen Atmosphäre des 
Strafprozesses, der Persönlichkeit und Auf
gaben des Richters, des Staatsanwalts sind 
diese Berichte vorbildlich. Sie werden in 
ihrer künstlerischen Form allen denen, die 
um eine Erfassung der Probleme und eine 
Neugestaltung des Strafwesens und seiner 
Wirkungen ringen, eine Fülle von Anregun
gen geben. Scharfe Erkenntnis und kritische 
Einstellung, menschliches Verständnis, Humor 
und Güte, legten Endes eine verzeihende 
Weisheit sprechen aus diesen Berichten.

Dr. Berent.

Aktivere Krankenbehandliing in der Irren- 
nnslalt, von Dr. Hermann Simon. Ver
lag Walter de Gruyter & Co., Berlin 1929. 
167 Seiten.
Der Verfasser geht davon aus, daß eine 

der schlimmsten Gefahren in der Irrcnbchand- 
lung die ständige Untätigkeit des Patienten 
ist und daß sie der Anfang aller Verblödung 
sei. Seine Vorschläge sind aus praktischen 
Erfahrungen erwachsen und schildern die 
Möglichkeit der Beschäftigung in sogenannten 
Arbeitskolonnen sowie die damit gemachten 
günstigen Erfahrungen. Gö.

Schkid, Die Republik der Strolche, von G. 
B j c 1 y c h und L. Pantclejew. Ver
lag der Jugendinternationale, Berlin 1929. 
301 Seiten. Preis hrosch. 4,50 RM., geh. 
6 RM.

Das Werk befaßt sich mit dem Problem 
der Fürsorgeerziehung in Rußland und schil
dert die Entwicklung einer Kinderrepublik 
in Moskau, in die gefährdete und allein
stehende Kinder eingeliefert wurden und die 
sich allmählich auf dein Boden der Selbst
verwaltung und der freien Entwicklung zu 
einer kleinen pädagogischen Musterrepublik 
ausgehildet hat. Das Buch gibt auch für

deutsche Verhältnisse ganz wertvolle pädago
gische Anregungen. Wr.

Rußland von heute. Das Reisetagebuch eines 
Politikers, von Erich Koch-Weser. 
Carl Reißner, Verlag, Dresden 1929. 200 S.

Die Schilderung des früheren Reichs
ministers gibt vor allem einen Einblick in die 
Lebensformen der russischen Bevölkerung, 
sowohl in den Städten wie auch auf dem 
Lande, und zeigt neben den aus dem Über
gang sich entwickelnden Schäden viele posi
tive Zeichen eines Aufstieges. Wr.

Elisabeth Gnauck-Kühne. Heimat, von He
lene Simon. Band 2. Volksvereins- 
Verlag G. m. b. H., München - Gladbach 
1929. 337 Seiten. 6 RM.
Der zweite Band, den wieder Helene 

Simon aus dem Nachlaß verfaßt hat, gibt 
ein abschließendes Bild über das Leben der 
bekannten Sozialreformerin, in dem beson
ders die Abschnitte über die Pädagogin und 
Staatsbürgerin von großem Interesse sind. 
Dokumente aus dem Personenkreis der Um
welt von Gnauck - Kühne vervollständigen 
das Bild einer Zeit, die für unsere Entwick
lung von großem Einfluß gewesen ist. Wr.

Handbuch der Inneren Mission. Band I. Die 
Organisation der Inneren Mission. Bear
beitet von der Abteilung Wohlfahrts- und 
Jugenddienst im Zentralausschuß für 
Innere Mission (Referat Statistik). Wichern- 
Verlag G. m. b. II., Berlin-Spandau 1929. 
397 Seiten. 15 RM.
Der 3. Band der bekannten Enzyklopädie, 

der jetjt als 1. Band erschienen ist, gibt auf 
Grund der neuen Satzung des Zentralaus- 
Schusses ein Bild über die Organisation der 
Inneren Mission. Alle der Inneren Mission 
angeschlossenen zentralen Organisationen 
sind mit genauen Textangaben verzeichnet, 
so daß ein guter Überblick und ein brauch
bares Nachschlagewerk für die Arbeit der 
evangelischen Wohlfahrtspflege in Deutsch
land entstanden ist. Wr.

Deutsche Wirtschaftskunde. Ein Abriß der 
deutschen Reichsstatistik, bearbeitet vom 
Statistischen Reich samt. Verlag 
von Rcimar Höhlung, Berlin 1930. 400 S. 
2.80 RM.

Die Bevölkerungs- und Wirtschaftsver- 
hältnissc, die für den Soziologen eine not
wendige Unterlage für seine Arbeit dar
stellen, werden in der neuen Veröffentlichung 
des Statistischen Reichsamtes in übersicht
licher. durch zahlreiche Tabellen und cra- 
phische Darstellungen veranschaulichter Form 
gegeben. Die Zahlen bieten Unterlagen für 
alle Kulturgebiete und für die Lebenshaltung 
der deutschen Bevölkerung. Das Buch ist 
für Schulen und Berufs- und Fachanstalten 
recht brauchbar zu verwenden. Wr.

Verantwortlich : Kür drn redaktionellen Teil: Frau S. Wronsky, Berlin W 35, Flottwellstrnße 4 — Für den Anzeigenteil: 
I’aul WollT, Berlin W 3, Maueratraße 44 - Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W 8



Soeben ist erschienen:

Friedeberg» Polligkeit

Reichs-Jugendwohlfahrtsgesetz
Kommentar

Herausgegeben von

Prof. Dr. W. Polligkeit
Vorsitzender des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge in Frankfurt am Main

in Verbindung mit
Dr. P. Blumenthal Dr. H. Eiserhardt Dr. G. Fr. Storck

Amtsgerichtsrat in Altona Geschäftsführerin d. Dt. Vereins f. off. und Dir. d. Landesjugendamts Lübeck 
priv. Fürsorge in Frankfurt a. M.

Zweite, neubearbeitete und vermehrte Auflage 

Preis in Ganzleinen gebunden 20 RM

Die erste Auflage dieses Kommentars, die vor Inkrafttreten des Gesetzes ver» 
öffentlicht und von dem verstorbenen Ministerialrat Friedeberg gemeinsam 
mit Professor Dr. Polligkeit herausgegeben wurde, mußte sich vielfach auf 
Andeutungen und Ratschläge für die kommende Entwicklung beschränken, weil die 
landesrechtlichen Ausführungsbestimmungen noch ausstanden. Die jetzige Auflage 
berücksichtigt diese Ausführungsbestimmungen, soweit sie zur Erläuterung der 
reichsrechtlichen Rahmenbestimmungen erforderlich sind, sieht aber bewußt von 
einer Kommentierung der landesrechtlichen Ausführungsbestimmungen im einzelnen 
ab. Unter dem gleichen Gesichtspunkt sind auch das in der Zwischenzeit ver* 
öffentlichte Schrifttum und die Rechtsprechung verwertet worden. Im Hinblick auf 
Landesgesetzgebung, Rechtsprechung und neueres Schrift; 
tum ist der Kommentar in vielen Punkten neu bearbeitet oder er* 
g ä n z t worden. Im allgemeinen jedoch blieb der Charakter des Buches erhalten, 
der dahin geht, nicht nur eine juristische Interpretation der 
gesetzlichen Bestimmungen, sondern auch eine Anleitung 
für die praktische Handhabung des Gesetzes zu geben. Die 
Bearbeiter haben nach Möglichkeit die in der 1. Auflage von dem verstorbenen 
Ministerialrat Fried eberg verfaßten Erläuterungen, soweit sie grundsätzlicher 
Art waren, erhalten. Durch gegenseitige Verständigung unter den Mitarbeitern 
und mit dem Herausgeber ist eine einheitliche Auffassung über die allgemeinen, 

alle Abschnitte berührenden Fragen erreicht worden.

„ .. . Die schwierige Aufgabe, allen theoretischen Anforderungen zu genügen, 
und zugleich' ein wertvolles Handbuch für die Praxis zu bieten, ist 
durch den Kommentar gelöst. Er wird für alle mit der Jugendwohlfahrtspflege 
befaßten Verwaltungsbehörden, für Jugend» und Vormundschaftsrichter, aber auch 
für die Organisatoren der privaten Jugendwohlfahrtspflege bald ein unentbehr» 
licher Ratgeber sein.....“ Soziale Praxis, 1923, Nr. 46, Hber die 1. Anfluge.

Carl Heymanns Verlag in Berlin W8



Carl Heymanns Verlag in Berlin WS

Vordrucke zur DurchlMi« der ßelösstntlstlK 
der öffentlichen Fürcorse

Nr. T 525 Neu. Kontrolliste zar Führung 
der Reiclisst.ilistik der öffentlichen Für
sorge. Gemäß dem Erhebungsvordruck 
des Preuß.Statistischen Landesamts für 1930. 
Din A 2. Titel* und Einlagebogen. Preis 
für 10 Bogen RM 2, 25 Bogen- RM 4, 
100 Bogen RM 15

Nr. T 527. llilfskonlroJliste zur Führung 
der Iteichsstatistik der öffentlichen Für
sorge. Din A 3. Titel* und Einlagebogen. 
Preis für 10 Bogen RM 1, für 25 Bogen 
RM 1.80, für 100 Bogen RM 6
Nr. T 15)9. Kontrollbogen für Fürsorge- 
leistungen. Din A 4, auf Karton gedruckt. 
Ausgaben für Kriegsbeschädigte und Kriegs* 
hinterbliebene (grüner Karton), für Sozial* 
rentner (orange Karton), für Kleinrentner 
und Gleichgestellte (blauer Karton), für 
Allgemeine Fürsorge (hellgrauer Karton). 
Preis für 10 Stück RM 1, für 25 Stück 
RM 1.80, für 100 Stück RM 6, für 500 Stück 
RM 27, für 1000 Stück RM 48.50
Nr. T 520. Familienkarte. Ausgaben für 
Kriegsbeschädigte (grün), für Kriegshinter* 
bliebene (gelb), für Kleinrentner (hellblau), 
für Sozialrentner (orange), für sonstige 
Hilfsbedürftige (hellgrün). Preis für 25 
Stück RM 5, für 100 Stück RM 15, für 
500 Stück RM 50, für 1000 Stück RM 90
Einbanddecke zur Familienkarte T 520. 
Modell Primus. Ausführung in ganz 
Moleskin mit dauerhaftem und handlichem 
Mechanismus u. Rückenschild. Preis RM 8
Z 187 M. Miindelkarte für Knaben. 
Kartothekkarte Din A 5 auf hellgelbem 
Karton gedruckt. Preis für 10 Stück 75 Pf., 
für 25 Stück RM 1.40, für 100 Stück 
RM 5, für 500 Stück RM 22.50, für 1000 
Stück RM 40

Z 00 M. Karteikarte für die unter Auf
sicht stehenden unehelichen Kinder(niclit 
eigentliche Pflegekinder), für Knaben. 
Kartothekkarte Din A 5 auf chamois- 
farbigem Karton. Preise wie bei Nr. Z 
187 M
Z 00 W. Karteikarte für die unter Auf
sicht stehenden unehelichen Kinder (nicht 
eigentliche Pflegekinder), für Mädchen. 
Kartothekkarte Din A 5 auf steingrauem 
Karton gedruckt. Preise wie bei Nr. Z 
187 M
Z 61 M. Karteikarte für Schutzaufsicht 
für Knaben. Kartothekkarte Din A 5 
auf lachsfarbigem Karton gedruckt. Preise 
wie bei Nr. Z 187 M.
Z 01 IV. Karteikarte für Schutzaufsicht 
für Mädchen. Kartothekkarte Din A 5 
auf elfenbeinfarbigem Karton gedruckt. 
Preise wie bei Nr. Z 187 M

Z 62 M. Karteikarte für Fürsorgeer
ziehung für Knaben. Kartothekkarte 
Din A 5 auf hellrotem Karton gedruckt. 
Preise wie bei Nr. Z 187 M

Z 62 W, Karteikarte für Fürsorgeer
ziehung für Mädchen. Kartothekkarte 
Din A 5 auf hellgrauem Karton gedruckt. 
Preise wie bei Nr. Z 187 M

Z 63 M. Karteikarte für Jugendgerichts
hilfe für Knaben. Kartothekkarte Din 
A 5 auf v/eißem Karton gedruckt. Preise 
wie bei Nr. Z 187 M

Z 03 W. Karteikarte für Jugendgerichts- 
hilfe für Mädchen. Kartothekkarte Din 
A 5 auf grünem Karton gedruckt. Preise 
wie bei Nr. Z 187 M

Z 187 W- Miindelkarte für Mädchen. 
Kartothekkarte Din A 5 auf hellgrünem 
Karton gedruckt. Preise wie bei Nr.Z 187 M
Z 199 M. Pflegekinderkarte für Knaben. 
Kartothekkarte Din A 5 auf blauem Karton. 
Preise wie bei Nr. Z 187 M
Z 199 W. Pflegekinderkarte für Mädchen. 
Kartothekkarte Din A5 auf orangefarbigem 
Karton. Preise wie bei Nr. Z 187 M

Karteikasten für Din A 5 Karten. Preis 
RM 24.50 — Mit Schloß Preis RM 29
Karteikasten mit Doppelubteil für Din 
A 5 Karten. Preis RM 35.50 — Mit 
Schloß Preis RM 43
Karteikasten für Din A 5 Karten, aus* 
reichend für etwa 700 Karten, aus Holz 
in einfacher Ausführung. Preis RM 18.50 
Mit Schloß Preis RM 22.50


